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Gesetz über die Krebsregistrierung in Mecklenburg-Vorpommern 
(Krebsregistrierungsgesetz – KrebsRG M-V)

Vom 11. Juli 2016

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2126	-	8

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt 
Klinische Krebsregistrierung

§ 1 
Zweck und Aufgaben der klinischen Krebsregistrierung

(1)	Die	klinische	Krebsregistrierung	dient	der	Verbesserung	der	
Qualität	der	onkologischen	Versorgung.	Mit	diesem	Gesetz	wer-
den	die	rechtlichen	Grundlagen	der	klinischen	Krebsregistrierung	
in	Mecklenburg-Vorpommern	geregelt.

(2)	Einrichtungen	der	landesweiten	klinischen	Krebsregistrierung	
in	 Mecklenburg-Vorpommern	 insbesondere	 gemäß	 §	 65c	 des	
Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	 sind	 regionale	Registerstellen	
(Registerstellen),	 eine	 Zentralstelle	 der	 Krebsregistrierung	 und	
eine	Treuhandstelle,	die	jeweils	unabhängig	insbesondere	in	fach-
licher,	personeller	und	datenschutzrechtlicher	Hinsicht	sein	müs-
sen.	Mit	den	Aufgaben	der	genannten	Einrichtungen	können	eine	
oder	 mehrere	 geeignete	 öffentliche	 Stellen	 beauftragt	 werden.	
Einer	 oder	mehreren	 juristischen	 Personen	 des	 privaten	 Rechts	
kann	oder	können	mit	ihrem	Einverständnis	die	Befugnis	verlie-
hen	werden,	diese	Aufgaben	im	eigenen	Namen	und	in	den	Hand-
lungsformen	des	öffentlichen	Rechts	wahrzunehmen.	Die	Belei-
hung	muss	im	öffentlichen	Interesse	liegen	und	die	Beliehene	die	
Gewähr	für	die	sachgerechte	Erfüllung	der	ihr	übertragenen	Auf-
gaben	bieten.	Die	Beauftragung	öffentlicher	Stellen	erfolgt	durch	
Rechtsverordnung	gemäß	§	14	Nummer	1.	Die	Beleihung	juristi-
scher	Personen	des	privaten	Rechts	erfolgt	durch	Verwaltungsakt	
oder	verwaltungsrechtlichen	Vertrag	unter	Beachtung	der	in	§	14	
Nummer	1	geregelten	Maßgaben;	hierfür	ist	das	Ministerium	für	

Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	zuständig.	Die	beliehenen	oder	
beauftragen	Einrichtungen	bilden	gemeinsam	das	klinische	Krebs-
register	Mecklenburg-Vorpommern.

(3)	Nach	Maßgabe	 dieses	Gesetzes	 nehmen	 die	 Registerstellen	
Meldungen	gemäß	§	3	Absatz	1	und	3	für	ihr	jeweiliges	im	Hin-
blick	auf	den	Behandlungsort	 festgelegtes	Einzugsgebiet	 entge-
gen	und	stellen	diese	Daten	für	die	konkrete	Behandlung	von	Pati-
enten	und	Patientinnen	sowie	für	Zwecke	der	onkologischen	Qua-
litätssicherung	denjenigen	Personen	und	medizinischen	Einrich-
tungen	zur	Verfügung,	die	an	der	Behandlung	beteiligt	sind.

(4)	Nach	Maßgabe	dieses	Gesetzes	gewährleistet	die	Zentralstelle	
der	 Krebsregistrierung	 einen	 landesweiten	 wohn-	 und	 behand-
lungsortbezogenen,	nach	einheitlichen	Maßstäben	erfassten	und	
qualitätsgesicherten	Bestand	klinischer	 und	meldungsbezogener	
Daten	und	nimmt	zentrale	Aufgaben	wahr.	Sie	schafft	die	erfor-
derlichen	Voraussetzungen	für	landesweite	Auswertungen	der	er	-
fassten	pseudonymisierten	Daten.

(5)	Nach	Maßgabe	dieses	Gesetzes	gewährleistet	die	Treuhand-
stelle,	dass	die	Weiterleitung	von	Daten	der	klinischen	Krebsregis-
trierung,	 insbesondere	 der	 Identitätsdaten,	 nur	 im	 notwendigen	
Umfang	erfolgt	und	schützt	insbesondere	durch	Pseudonymisie-
rung	der	personenbezogenen	Daten	die	Persönlichkeitsrechte	der	
Patienten	 und	 Patientinnen.	 Darüber	 hinaus	 gewährleistet	 sie	
einen	 landesweiten	 wohn-	 und	 behandlungsortbezogenen,	 nach	
einheitlichen	Maßstäben	 erfassten	 und	 qualitätsgesicherten	 Be	-
stand	an	Identitätsdaten	und	nimmt	zentrale	Aufgaben	wahr.
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(6)	Die	Aufgaben	einer	Auswertungsstelle	der	klinischen	Krebsre-
gistrierung	auf	Landesebene	nach	§	65c	des	Fünften	Buches	So	-
zial		gesetzbuch	(Auswertungsstelle	auf	Landesebene)	können	der	
Zentralstelle	der	Krebsregistrierung	oder	einer	weiteren	geeigne-
ten	Stelle	entsprechend	Absatz	2	übertragen	werden.

(7)	Das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	übt	
die	Rechts-	und	Fachaufsicht	aus.

§ 2 
Geltungsbereich der Datenerfassung,  

Begriffsbestimmungen

(1)	In	Bezug	auf	volljährige	Patienten	und	Patientinnen,	die	wegen	
einer	in	Absatz	3	benannten	Krebserkrankung

1.	 in	Mecklenburg-Vorpommern	behandelt	werden	(Behandlungs-
	ortbezug)	 und	mit	 ihrem	Hauptwohnsitz	 im	 Inland	 ge		meldet	
sind	oder

2.	 ihren	Hauptwohnsitz	in	Mecklenburg-Vorpommern	haben	oder	
hatten	(Wohnortbezug),

werden	nach	Maßgabe	dieses	Gesetzes	die	in	den	Absätzen	2	bis	6	
genannten	Daten	erfasst.

(2)	 Identitätsdaten	 im	Sinne	 dieses	Gesetzes	 sind	 folgende,	 die	
Identifizierung	 des	 Patienten	 oder	 der	 Patientin	 ermöglichende	
An		gaben:

1.	 Familiennamen,	Vornamen,	frühere	Namen,

2.	 Geburtsdatum,

3.	 Geschlecht,

4.	 Anschrift	 zum	 Zeitpunkt	 der	Meldung,	 frühere	Anschriften	
und	aktuelle	Anschrift	(Postleitzahl,	Wohnort,	Gemeindekenn-
	ziffer,	Straße,	Hausnummer),

5.	 Datum	der	Tumordiagnose,

6.	 Todesdatum,

7.	 bis	zu	dem	Zeitpunkt,	in	welchem	die	einheitliche	Versicher-
tennummer	 im	 Land	Mecklenburg-Vorpommern	 zur	Verfü-
gung	steht,	die	Krankenkasse	und	die	Krankenversicherungs-
nummer,

8.	 Beihilfenummer	 und	Name	 der	 zuständigen	Beihilfefestset-
zungsstelle	für	beihilfeberechtigte	und	berücksichtigungsfähi-
ge	Personen	nach	beamtenrechtlichen	Vorschriften,

9.	 Institutionskennzeichen	der	Krankenkasse	und	gegebenenfalls	
des	beauftragten	Dienstleisters,	

10.	Krankenversicherung	und	Versicherungsnummer	oder	Versi-
cherungsvertragsnummer	privat	Versicherter	und

11.	Referenznummern.

(3)	Klinische	Daten	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	Daten	in	Bezug	
auf	die	Diagnose,	die	Behandlung	und	den	Verlauf	von	bösartigen	
Neubildungen	einschließlich	ihrer	Frühstadien	sowie	von	gutarti-
gen	Tumoren	 des	 zentralen	Nervensystems	 nach	Kapitel	 II	 der	
Internationalen	 statistischen	Klassifikation	der	Krankheiten	und	
verwandter	 Gesundheitsprobleme	 (ICD).	 Klinische	 Daten	 sind	
weiterhin	Monat	und	Jahr	der	Geburt	und	des	Todes,	Geschlecht	
und	Postleitzahl	mit	Ortsname	oder	Gemeindekennziffer.

(4)	Meldungsbezogene	Daten	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	fol-
gende	Angaben:

1.	 Herkunft	der	Meldung	(Nachname,	Vorname	des	meldenden	
Arztes	 oder	 der	meldenden	Ärztin,	Adresse	 der	meldenden	
Einrichtung	mit	Postleitzahl,	Name	des	Ortes,	Straße,	Haus-
nummer,	Telefonnummer),

2.	 Zeitpunkt	der	Meldung	und	des	Meldeanlasses,

3.	 außer	im	Fall	des	§	3	Absatz	3	die	Unterrichtung	des	Patienten	
oder	der	Patientin	über	das	Widerspruchsrecht,

4.	 Institutionskennzeichen	des	Krankenhauses,

5.	 lebenslange	Arztnummer	 (LANR)	 und	 Betriebsstättennum-
mer	des	Vertragsarztes	oder	der	Vertragsärztin	(BSNR),

6.	 sonstige	auf	die	meldende	Stelle	bezogene	Referenznummern.

(5)	Pseudonym	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	eine	einer	bestimm-
ten	Person	zugeordnete	Zeichenfolge	zur	Ersetzung	der	Identitäts-
daten,	damit	die	Identität	dieser	Person	nicht	mehr	oder	nur	mit	
unverhältnismäßig	hohem	Aufwand	bestimmt	werden	kann.

(6)	Referenznummern	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	je	nach	Kon-
text	und	Einrichtung	beliebige	Nummern-	oder	Zeichenfolgen,	die	
im	Hinblick	 auf	Patienten	oder	Patientinnen,	 deren	Erkrankung	
gemäß	Absatz	3	oder	die	meldende	Stelle	verwendet	werden	und	
zur	eindeutigen	Identifizierung	und	Verknüpfung	von	Datensätzen	
innerhalb	des	Datenbank-	und	Dateisystems	der	Meldenden,	der	
Registerstellen,	der	Zentralstelle	der	Krebsregistrierung	oder	der	
Treuhandstelle	genutzt	werden	können.

(7)	Meldeanlässe	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	die	Sachverhalte	in	
Bezug	auf	die	Diagnose,	die	Behandlung	und	den	Verlauf	der	gemäß	
Absatz	3	zu	erfassenden	Krankheiten	der	in	Absatz	1	genannten	Per-
sonen,	die	eine	Meldeverpflichtung	auslösen.	Diese	sind

1.	 die	Stellung	der	Diagnose	nach	hinreichender	klinischer	Si	-
cherung,

2.	 die	 histologische,	 zytologische	 oder	 labortechnische	 Siche-
rung	der	Diagnose,

3.	 der	Beginn	sowie	der	Abschluss	einer	therapeutischen	Maß-
nahme,

4.	 die	 Feststellung	 einer	 therapierelevanten	 Änderung	 des	 Er	-
kran		kungsstatus,

5.	 das	Ergebnis	der	Nachsorge,

6.	 der	Tod	des	Patienten	oder	der	Patientin.
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Handelt	es	sich	bei	der	Krebserkrankung	um	eine	nicht	melanotische	
Hautkrebsart	einschließlich	eines	Frühstadiums	(ICD-10	C	44	und		
D	04.-),	 so	 stellen	 abweichend	von	Satz	 2	 die	Nummern	4	 und	5	
keinen	Meldeanlass	dar.

§ 3 
Meldepflicht, Weiterleitung der gemeldeten Daten

(1)	Ärzte,	Ärztinnen,	Zahnärzte,	Zahnärztinnen,	Krankenhäuser	
so		wie	andere	ärztliche	Einrichtungen,	die	an	der	Krankenversor-
gung	teilnehmen,	sind	verpflichtet	und	zugleich	berechtigt,	die	bei	
ihnen	gemäß	§	2	Absatz	1	bis	6	zu	den	Meldeanlässen	erhobenen	
oder	vorliegenden	Daten	 zum	 frühestmöglichen	Zeitpunkt,	 spä-
testens	jedoch	acht	Wochen	nach	Ende	des	Quartals,	in	dem	der	
Meldeanlass	aufgetreten	ist,	an	die	für	sie	zuständige	Registerstel-
le	zu	übermitteln.

(2)	Für	die	Meldung	und	Übermittlung	dürfen	sich	die	Meldever-
pflichteten	 in	begründeten	Einzelfällen	von	Dokumentaren	oder	
Dokumentarinnen	der	zuständigen	Registerstelle	unterstützen	las-
sen,	wenn	und	soweit	dies	der	Sicherstellung	von	Vollzähligkeit,	
Vollständigkeit	 und	 angemessener	 Datenqualität	 dient.	 In	 dem	
hierfür	 erforderlichen	 Umfang	 dürfen	 die	 Meldeverpflichteten	
personenbezogene	Patientendaten	an	die	Dokumentare	oder	Do	-
kumentarinnen	weitergeben.

(3)	Pathologen	und	Pathologinnen	und	andere	Ärzte	oder	Ärztin-
nen	ohne	direkten	Patientenkontakt	unterliegen	ebenfalls	der	Mel-
depflicht	nach	Absatz	1.	Da	sie	mangels	unmittelbaren	Patienten-
kontakts	die	Unterrichtung	nach	§	4	nicht	durchführen	können,	
haben	sie	den	Arzt	oder	die	Ärztin,	den	Zahnarzt	oder	die	Zahn-
ärztin,	auf	dessen	oder	deren	Veranlassung	sie	tätig	wurden,	über	
die	erfolgte	Meldung	zu	informieren;	dessen	oder	deren	Verpflich-
tungen	aus	dem	Absatz	1	sowie	aus	§	4	bleiben	bestehen.

(4)	Die	Registerstellen	sind	verpflichtet,	die	nach	Absatz	1	und	3	
gemeldeten	Daten	unverzüglich	an	die	Treuhandstelle	zu	übermit-
teln.	Die	Treuhandstelle	bildet	ein	Pseudonym	mittels	dessen	die	
klinischen	Daten	sowie	die	meldungsbezogenen	Daten	ohne	Preis-
gabe	der	Identität	des	Patienten	oder	der	Patientin	unverzüglich	an	
die	Zentralstelle	der	Krebsregistrierung	weitergeleitet	werden.

(5)	Die	Übermittlungen	nach	Absatz	4	erfolgen	auf	elektronischem	
Weg.	Die	Daten	sind	dabei	jeweils	kryptografisch	so	zu	verschlüs-
seln,	dass	auf	Identitätsdaten	nur	die	jeweils	zuständige	Register-
stelle	und	die	Treuhandstelle,	auf	klinische	und	meldungsbezogene	
Daten	nur	die	jeweils	zuständige	Registerstelle	und	die	Zentralstel-
le	der	Krebsregistrierung	und	auf	Pseudonyme	nur	die	Treuhand-
stelle	und	die	Zentralstelle	der	Krebsregistrierung	zugreifen	kön-
nen.

(6)	Die	Meldungen	nach	Absatz	1	und	3	sollen	auf	elektronischem	
Weg	erfolgen.	Erfolgen	die	Meldungen	nicht	auf	elektronischem	
Weg,	sind	die	Registerstellen	verpflichtet,	die	ihnen	übermittelten	
Daten	elektronisch	zu	erfassen.

(7)	Für	Meldungen	gemäß	Absatz	1	und	3	erhalten	die	Meldenden	
bei	Vorliegen	der	Voraussetzungen	als	Aufwandsentschädigung	Mel-
devergütungen	nach	§	65c	Absatz	6	des	Fünften	Buches	Sozialge-
setzbuch.	 Dies	 gilt	 nicht	 für	 Meldungen	 zu	 nicht	 melanotischen	
Hautkrebsarten	und	ihren	Frühstadien	(ICD-10	C	44	und	D	04.-).

(8)	Die	vor	dem	Inkrafttreten	des	Klinischen	Krebsregistergeset-
zes	vom	6.	Juli	2011	von	den	an	Krankenhäusern	des	Landes	ge	-
führten	regionalen	Klinischen	Krebsregistern	erhobenen	und	die	
ihnen	gemeldeten	Daten	sind	innerhalb	eines	Jahres	nach	dem	In	-
krafttreten	dieses	Gesetzes	gemäß	Absatz	4	und	5	zu	übermitteln.

§ 4 
Unterrichtung der Patienten und Patientinnen,  

Widerspruch

(1)	Der	Patient	oder	die	Patientin	ist	durch	die	meldeverpflichtete	
Person	oder	Einrichtung	von	der	beabsichtigten	Meldung	zum	frü-
hestmöglichen	 Zeitpunkt	 mündlich	 und	 durch	 Aushändigung	
eines	 Informationsblattes	 über	 den	 Inhalt	 der	Meldung	 und	 die	
weitere	 Verarbeitung	 und	 Nutzung	 seiner	 oder	 ihrer	 Daten	 zu	
unterrichten	sowie	über	das	Widerspruchsrecht	gemäß	Absatz	2	zu	
belehren.	Die	Unterrichtung	und	Belehrung	dürfen	ausnahmswei-
se	 nachträglich	 erfolgen	 oder	 unterbleiben,	 wenn	 dies	 entspre-
chend	den	Grundsätzen	der	ärztlichen	Aufklärungspflicht	notwen-
dig	ist,	um	eintretende	Nachteile	für	die	Gesundheit	der	betroffe-
nen	Person	zu	vermeiden.	Die	Unterrichtung	und	Belehrung	sind	
schriftlich	 zu	 dokumentieren	 und	 in	 der	 Meldung	 gemäß	 §	 3	
Absatz	 1	 anzugeben,	 ebenso	 die	Gründe	 für	 eine	 nachträgliche	
oder	unterbliebene	Unterrichtung	und	Belehrung.

(2)	Der	Patient	oder	die	Patientin,	bei	einer	einwilligungsunfähi-
gen	Person	die	 jeweilige	gesetzliche	Vertretung,	kann	der	Spei-
cherung	der	Daten	mit	Ausnahme	der	Daten	gemäß	§	16	Absatz	1,	
die	für	die	epidemiologische	Krebsregistrierung	erhoben	werden,	
schriftlich,	zur	Niederschrift	oder	auf	elektronischem	Wege	unter	
Angabe	des	Namens,	des	Geburtsdatums	und	der	Anschrift	sowie	
versehen	mit	einer	Unterschrift	gegenüber	der	meldeverpflichte-
ten	Stelle	oder	gegenüber	einer	Einrichtung	gemäß	§	1	Absatz	2	
widersprechen.	Der	Widerspruch	ist	von	der	Stelle,	bei	der	er	ein-
gegangen	ist,	unverzüglich	an	die	Treuhandstelle	weiterzuleiten.	
Diese	 informiert	 die	 Registerstellen	 und	 die	 Zentralstelle	 der	
Krebsregistrierung	sowie	gegebenenfalls	das	zuständige	klinische	
Krebsregister	eines	anderen	Bundeslandes.

(3)	In	Folge	des	Widerspruchs	ist	die	jeweilige	Registerstelle	ver-
pflichtet,	binnen	vier	Wochen	nach	Kenntniserlangung	des	Wider-
spruchs	diejenigen	gemeldeten	Daten	zu	löschen,	die	gemäß	§	16	
Absatz	1	nicht	für	die	epidemiologische	Krebsregistrierung	benö-
tigt	werden.	Die	verbleibenden	Daten	werden	gemäß	§	3	Absatz	4	
verarbeitet	und	die	Identitätsdaten	sind	anschließend	unverzüglich	
in	der	jeweiligen	Registerstelle	zu	löschen.	Soweit	Daten	bereits	
erfasst	sind,	dürfen	diese	Daten	nur	in	dem	Umfang	nach	Maßgabe	
dieses	Gesetzes	verarbeitet	werden,	wie	dies	für	den	Zweck	gemäß	
Satz	1	erforderlich	ist,	andere	Daten	sind	binnen	vier	Wo		chen	nach	
Kenntniserlangung	des	Widerspruchs	jeweils	zu	löschen.

(4)	Gehen	nach	einem	Widerspruch	weitere	Meldungen	zu	dieser	
Person	ein,	werden	diese	von	der	Treuhandstelle	pseudonymisiert	
und	 binnen	 vier	 Wochen	 nach	 Kenntniserlangung	 des	 Wider-
spruchs	die	Löschung	der	 Identitätsdaten	 in	den	Registerstellen	
veranlasst.	 Um	 dies	 zu	 ermöglichen,	 werden	 die	Widersprüche	
einschließlich	 der	 für	 die	 epidemiologische	 Krebsregistrierung	
gemäß	§	16	Absatz	1	zu	erfassenden	Identitätsdaten	in	der	Treu-
handstelle	dauerhaft	gespeichert.	Die	Treuhandstelle	 ist	berech-
tigt,	Widersprüche	entgegenzunehmen,	die	bei	einem	zuständigen	
klinischen	Krebsregister	 eines	 anderen	Bundeslandes	 eingegan-
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gen	sind	und	die	Umsetzung	dieser	Widersprüche	entsprechend	
dieses	Gesetzes	zu	veranlassen.

(5)	Bei	vor	dem	Widerspruch	erfolgter	Weiterleitung	der	Daten	an	
Dritte	 zu	 Forschungszwecken	 sind	 die	 Daten	 dort	 binnen	 vier	
Wochen	 nach	 Kenntniserlangung	 des	Widerspruchs	 zu	 löschen	
oder	 falls	dies	nicht	sachgerecht	 ist	durch	Löschung	der	Zweit-
pseudonyme	gemäß	§	9	zu	anonymisieren.

(6)	Die	Registerstellen	und	die	Zentralstelle	der	Krebsregistrierung	
informieren	 die	 Treuhandstelle	 über	 die	 Umsetzung	 des	Wider-
spruchs.	Der	Patient	oder	die	Patientin	ist	über	die	Umsetzung	des	
Widerspruchs	unverzüglich	durch	die	Treuhandstelle	schriftlich	zu	
unterrichten,	 die	 meldende	 Stelle	 nachrichtlich	 durch	 Übersen-
dung	einer	Kopie	zu	informieren.

§ 5 
Technischer Datenschutz und Informationssicherheit

(1)	Alle	Einrichtungen	der	klinischen	Krebsregistrierung	gemäß		
§	1	Absatz	2	und	die	Auswertungsstelle	auf	Landesebene	gemäß		
§	 1	Absatz	 6	 haben	 bei	 der	Wahrnehmung	 ihrer	Aufgaben	 den	
Schutz	personenbezogener	Daten	durch	technische	und	organisa-
torische	Maßnahmen,	die	nach	dem	Stand	der	Technik	und	der	
Schutzbedürftigkeit	der	Daten	erforderlich	und	angemessen	sind,	
sicherzustellen.	Die	genannten	Einrichtungen	müssen	den	Grund-
satz	 der	 Datenvermeidung	 und	 der	 Datensparsamkeit	 beachten	
und	zudem	gewährleisten,	dass

1.	 Verfahren	 und	Daten	 zeitgerecht	 zur	Verfügung	 stehen	 und	
ordnungsgemäß	angewendet	werden	können	(Verfügbarkeit),

2.	 Daten	unversehrt,	vollständig,	zurechenbar	und	aktuell	blei-
ben	(Integrität),

3.	 nur	befugt	auf	Verfahren	und	Daten	zugegriffen	werden	kann	
(Vertraulichkeit),

4.	 die	Verarbeitung	von	personenbezogenen	Daten	mit	zumutba-
rem	Aufwand	nachvollzogen,	überprüft	und	bewertet	werden	
kann	(Transparenz),

5.	 personenbezogene	Daten	nicht	oder	nur	mit	unverhältnismä-
ßig	hohem	Aufwand	für	einen	anderen	als	den	ausgewiesenen	
Zweck	erhoben,	verarbeitet	und	genutzt	werden	können	(Nicht-
Verkettbarkeit)	und

6.	 Verfahren	 so	gestaltet	werden,	dass	 sie	den	Betroffenen	die	
Ausübung	 der	 ihnen	 zustehenden	Rechte	wirksam	 ermögli-
chen	(Intervenierbarkeit).

(2)	Die	genannten	Einrichtungen	müssen	Daten	nach	§	2	Absatz	2	
bis	4	mit	einem	kryptografischen	Verfahren	nach	dem	Stand	der	
Technik	 verschlüsselt	 speichern	 und	 auf	 elektronischem	Wege	
austauschen.

(3)	Werden	personenbezogene	Daten	nicht	automatisiert	verarbei-
tet,	dann	sind	insbesondere	Maßnahmen	zu	treffen,	die	den	Zugriff	
Unbefugter	bei	der	Bearbeitung,	der	Aufbewahrung,	dem	Trans-
port	und	der	Vernichtung	verhindern.

§ 6 
Datenqualität 

(1)	Die	Registerstellen	haben	die	ihnen	nach	§	3	Absatz	1	und	3	
gemeldeten	Daten	auf	Schlüssigkeit	und	Vollständigkeit	zu	über-
prüfen	 sowie	 unvollständige	 oder	 nicht	 schlüssige	 Meldungen	
abzulehnen	 und	 die	 meldende	 Person	 oder	 Stelle	 hierüber	 zu	
informieren.	Zur	Vervollständigung	unvollständig	gemeldeter	Da	-
ten	und	zur	Prüfung	und	eventuellen	Korrektur	nicht	schlüssiger	
Daten	sind	die	Registerstellen	berechtigt,	bei	der	meldenden	Stel-
le	unter	Verwendung	der	gemeldeten	Daten	rückzufragen.

(2)	Die	Treuhandstelle	hat	die	ihr	nach	§	3	Absatz	4	übermittelten	
Identitätsdaten	und	Pseudonyme	auf	Schlüssigkeit	und	Vollstän-
digkeit	zu	überprüfen.	Hierzu	ist	sie	berechtigt,	unter	Verwendung	
der	Identitätsdaten	bei	der	Registerstelle	rückzufragen,	dabei	muss	
der	jeweilige	Datenaustausch	unter	Einhaltung	von	§	3	Absatz	5	
er		folgen.	Die	Treuhandstelle	 gleicht	 die	 ihr	 nach	 §	 3	Absatz	 4	
übermittelten	 Identitätsdaten	 im	 Klartext	 mit	 den	 vorhandenen	
Identitätsdatensätzen	ab,	um	die	richtige	Zuordnung	von	Daten	zu	
einem	Patienten	oder	einer	Patientin	zu	überprüfen.

(3)	Die	Zentralstelle	 der	Krebsregistrierung	 hat	 die	 ihr	 von	 der	
Treuhandstelle	übermittelten	klinischen	Daten,	meldungsbezoge-
nen	Daten	und	Pseudonyme	auf	Schlüssigkeit	und	Vollständigkeit	
zu	 überprüfen.	Hierzu	 ist	 sie	 berechtigt,	 unter	Verwendung	 der	
klinischen	 und	 meldungsbezogenen	 Daten	 und	 des	 jeweiligen	
Pseudonyms	über	die	Treuhandstelle	bei	der	Registerstelle	rück-
zufragen,	dabei	muss	der	jeweilige	Datenaustausch	unter	Einhal-
tung	von	§	3	Absatz	5	erfolgen.

(4)	Die	Zentralstelle	der	Krebsregistrierung	ist	verpflichtet,	Maß-
nahmen	zur	laufenden	Sicherung	der	Qualität	der	dort	verarbeite-
ten	und	ausgewerteten	Daten	durchzuführen.	Hierzu	arbeitet	sie	
mit	den	Gremien	der	Qualitätssicherung	der	Selbstverwaltungs-
partner	in	Mecklenburg-Vorpommern	zusammen.

§ 7 
Datenverarbeitung der Klardaten, Datenlöschung  

der Identitätsdaten

(1)	Die	Treuhandstelle	ist	berechtigt,	Identitätsdaten,	die	ihr	nach	
Maßgabe	dieses	Gesetzes	übermittelt	wurden,	personenbezogen	
mit	Klarnamen	entgegenzunehmen,	für	die	in	diesem	Absatz	be	-
schriebenen	Zwecke	unter	Beibehaltung	des	Personenbezugs	und	
des	Klarnamens	zu	speichern	und	sie	in	der	jeweils	besten	verfüg-
baren	Fassung	personenbezogen	mit	Klarnamen

1.	 einschließlich	der	Daten	zu	einem	erfolgten	Widerspruch	an	
klinische	Krebsregister	eines	anderen	Bundeslandes	zu	über-
mitteln,	wenn	bei	Patienten	oder	Patientinnen	Hauptwohnsitz	
und	 Behandlungsort	 in	 den	 Einzugsgebieten	 verschiedener	
klinischer	Krebsregister	 liegen	und	der	Hauptwohnsitz	oder	
ein	Behandlungsort	im	Einzugsgebiet	des	klinischen	Krebsre-
gisters	eines	anderen	Bundeslandes	liegt	oder	lag,

2.	 an	 das	Gemeinsame	Krebsregister	 gemäß	 §	 16	 zu	 übermit-
teln,

3.	 an	das	Deutsche	Kinderkrebsregister	 zu	übermitteln,	 soweit	
dies	zur	Erhebung	befugt	ist,
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4.	 zum	Zwecke	der	Verbesserung	der	Qualität	der	onkologischen	
Versorgung	an	die	einzelnen	Leistungserbringer	als	Rückmel-
dung	zu	übermitteln,

5.	 an	Krankenkassen,	private	Krankenversicherungen	sowie	die	
zuständigen	Beihilfefestsetzungsstellen	oder	jeweils	von	die-
sen	beauftragte	Stellen	 in	dem	Umfang	zu	übermitteln,	wie	
dies	für	Zwecke	der	Abrechnung	der	fallbezogenen	Krebsre-
gisterpauschale	gemäß	§	65c	Absatz	4	oder	der	Meldevergü-
tung	nach	§	65c	Absatz	6	des	Fünften	Buches	Sozialgesetz-
buch	erforderlich	ist,

6.	 für	 die	 Registerstellen	 bereitzustellen,	 soweit	 diese	 für	 ihr	
jeweiliges	 im	Hinblick	auf	den	Behandlungsort	 festgelegtes	
Einzugsgebiet	zum	Zugriff	berechtigt	sind.

Soweit	die	Treuhandstelle	Identitätsdaten	zusammen	mit	bei	der	
Zentralstelle	der	Krebsregistrierung	gespeicherten	klinischen	und	
meldungsbezogenen	Daten	 oder	 deren	Auswertungsergebnissen	
übermittelt,	 ist	 dabei	 die	 Einhaltung	 des	 Grundsatzes	 des	 §	 3	
Absatz	5	Satz	2	in	der	Weise	zu	gewährleisten,	dass	die	Treuhand-
stelle	keinen	Zugriff	auf	die	bei	der	Zentralstelle	der	Krebsregis-
trierung	gespeicherten	Daten	erhält.

(2)	 Die	 Treuhandstelle	 ist	 berechtigt,	 Identitätsdaten,	 klinische	
Da		ten	und	meldungsbezogene	Daten	 sowie	Daten	 zu	 einem	er	-
folgten	Widerspruch,	die	ihr	von	Krebsregistern	anderer	Bundes-
länder	oder	vom	Deutschen	Kinderkrebsregister	übermittelt	wer-
den,	 personenbezogen	 mit	 Klarnamen	 entgegenzunehmen	 und	
wie	Daten,	die	ihr	nach	§	3	Absatz	4	und	5	übermittelt	wurden,	zu	
verwenden,	wenn	bei	den	betroffenen	Patienten	oder	Patientinnen	
der	Wohnort	 oder	 ein	 Behandlungsort	 innerhalb	 Mecklenburg-
Vorpommerns	liegt	oder	lag.	Soweit	die	übermittelnde	Stelle	kein	
Verfahren	nach	§	3	Absatz	5	anwendet,	hat	die	Treuhandstelle	die	
klinischen	und	meldungsbezogenen	Daten	unverzüglich	krypto-
grafisch	zu	verschlüsseln	und	unter	Verzicht	auf	eine	dauerhafte	
Speicherung	an	die	Zentralstelle	der	Krebsregistrierung	weiterzu-
leiten.

(3)	Die	Registerstellen	sind	berechtigt,	für	ihr	jeweiliges	im	Hin-
blick	 auf	 den	Behandlungsort	 festgelegtes	Einzugsgebiet	Daten	
nach	§	2,	die	ihnen	nach	§	3	Absatz	1	und	3	gemeldet	wurden	oder	
auf	die	sie	für	ihr	Einzugsgebiet	berechtigt	Zugriff	haben,	perso-
nenbezogen	mit	Klarnamen	zu	erheben,	für	die	in	diesem	Absatz	
beschriebenen	 Zwecke	 unter	 Beibehaltung	 des	 Personenbezugs	
und	des	Klarnamens	zu	speichern	und	sie	personenbezogen	mit	
Klarnamen

1.	 an	Leistungserbringer	weiterzugeben,	wenn	und	soweit	dies	
die	interdisziplinäre,	direkt	patientenbezogene	Zusammenar-
beit	bei	der	Krebsbehandlung	fördert,

2.	 an	Leistungserbringer,	 insbesondere	 in	Zusammenarbeit	mit	
Zentren	in	der	Onkologie,	zur	Qualitätssicherung	an	diese	zu	
übermitteln.

(4)	Die	Zentralstelle	 der	Krebsregistrierung	 ist	 berechtigt,	mel-
dungsbezogene	Daten,	die	ihr	nach	§	3	Absatz	4	übermittelt	wur-
den,	personenbezogen	mit	Klarnamen	entgegenzunehmen,	für	die	
in	diesem	Absatz	beschriebenen	Zwecke	unter	Beibehaltung	des	
Personenbezugs	und	des	Klarnamens	zu	speichern	und	sie	perso-
nenbezogen	mit	Klarnamen

1.	 zu	verwenden	für	Auswertungen	zum	Zwecke	der	Verbesserung	
der	 Qualität	 der	 onkologischen	Versorgung	 einschließlich	 re	-
gionaler	Qualitätskonferenzen	und	die	Übermittlung	von	Aus	-
wertungsergebnissen	an	die	Leistungserbringer,

2.	 an	Dritte	entsprechend	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	bis	6	zu	
übermitteln.

Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.

(5)	Die	in	den	Registerstellen	oder	der	Treuhandstelle	gespeicher-
ten	 Identitätsdaten	 und	 meldungsbezogenen	 Daten	 gemäß	 §	 2	
Absatz	4	Nummer	2	und	3	sind	50	Jahre	nach	dem	Tod	oder	spä-
testens	130	Jahre	nach	der	Geburt	des	Patienten	oder	der	Patientin	
zu	löschen.

§ 8 
Datenverarbeitung der pseudonymisierten oder 

anonymisierten Daten

(1)	Die	Zentralstelle	der	Krebsregistrierung	verarbeitet	und	nutzt	
die	 pseudonymisierten	 klinischen	 und	 die	 meldungsbezogenen	
Daten	zum	Zwecke	der	Verbesserung	der	Qualität	der	onkologi-
schen	Versorgung.	Die	Daten	werden	spätestens	ab	dem	Jahr	2017	
durch	die	Auswertungsstelle	auf	Landesebene	jährlich	ausgewer-
tet.	Die	Ergebnisse	der	Auswertung	sind	im	Abstand	von	längstens	
zwei	Jahren	in	einem	Bericht	zu	veröffentlichen.

(2)	Die	Zentralstelle	der	Krebsregistrierung	übermittelt	insbeson-
dere	regelmäßig	den	Gremien	der	Qualitätssicherung	der	Selbst-
verwaltungspartner	oder	Leistungserbringer	die	für	Maßnahmen	
der	 Qualitätssicherung	 erforderlichen	 pseudonymisierten	 Daten	
mit	der	Maßgabe,	dass	diese	ausschließlich	in	einem	strukturier-
ten	Prozess	gemäß	den	Vorschriften	des	Fünften	Buches	Sozialge-
setzbuch	und	der	auf	dieser	Grundlage	erlassenen	Richtlinien	des	
Gemeinsamen	Bundesausschusses	genutzt	werden.	Ebenso	stellt	
die	Zentralstelle	der	Krebsregistrierung	diese	Daten	 für	von	 ihr	
oder	Dritten	initiierte	regionale	Qualitätskonferenzen	bereit.

(3)	Im	Rahmen	der	Wahrnehmung	der	Aufgaben	der	Auswertungs-
stelle	der	klinischen	Krebsregistrierung	auf	Landesebene	nach	§	65c	
Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	werden	Auswertungen	oder	anony-
misierte	Daten	im	Rahmen	der	Qualitätssicherung	nach	§	65c	des	
Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	Gremien	und	Einrichtungen	auf	
Bundesebene	zur	Verfügung	gestellt.

(4)	Die	Zentralstelle	der	Krebsregistrierung	ist	weiterhin	berech-
tigt,	pseudonymisierte	klinische	Daten	entsprechend	den	Zwecken	
des	§	7	Absatz	4	zu	erheben,	zu	speichern,	zu	verwenden	und	an	
Dritte	zu	übermitteln.	§	7	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.

§ 9 
Datenbereitstellung für Forschungszwecke

Für	Zwecke	unabhängiger	wissenschaftlicher	Forschung	können	
die	Treuhandstelle	 und	die	Zentralstelle	 der	Krebsregistrierung,	
mit	Zustimmung	 des	Beirates	Daten	 an	Dritte	 übermitteln.	Die	
Datenübermittlung	erfolgt	nur	auf	Antrag,	wenn	ein	berechtigtes	
wissenschaftliches	 Interesse	 besteht	 und	 die	 Durchführung	 des	
geplanten	Forschungsvorhabens	anerkannten	wissenschaftlichen	
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Standards	entspricht.	Die	Datenbereitstellung	ist	auf	den	für	das	
Forschungsvorhaben	benötigten	Umfang	zu	beschränken.	§	7	Ab	-
satz	1	Satz	2	und	§	7	Absatz	4	Satz	2	gelten	entsprechend.	Im	Falle	
der	Bereitstellung	 pseudonymisierter	Daten	 sind	 diese	mit	 pro-
jektspezifischen	Zweitpseudonymen	zu	versehen.	Ein	Anspruch	
auf	die	Datenbereitstellung	besteht	nur,	soweit	dies	bundesgesetz-
lich	oder	landesgesetzlich	vorgesehen	ist.

§ 10 
Beirat, Studien zur Qualitätssicherung

(1)	Zur	fachlichen	und	wissenschaftlichen	Begleitung	der	Klini-
schen	Krebsregistrierung	in	Mecklenburg-Vorpommern	wird	ein	
Beirat	eingerichtet.	Der	Beirat	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung,	
die	der	Zustimmung	des	Ministeriums	für	Arbeit,	Gleichstellung	
und	Soziales	bedarf.	Dem	Beirat	sollen	je	eine	Vertretung	der	Ein-
richtungen	gemäß	§	1	Absatz	2,	der	Krebsgesellschaft	Mecklen-
burg-Vorpommern,	der	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	
Verbände	der	Ersatzkassen,	des	Medizinischen	Dienstes	der	Kran-
kenkassen,	 der	 Kassenärztlichen	Vereinigung,	 der	 Kassenzahn-
ärztlichen	Vereinigung,	 der	 Landeskrankenhausgesellschaft,	 der	
Ärztekammer,	der	Zahnärztekammer,	des	Landesbeauftragten	für	
Datenschutz	und	Informationsfreiheit,	einer	in	Mecklenburg-Vor-
pommern	tätigen	Organisation	für	die	Wahrnehmung	der	Interes-
sen	von	an	Krebs	erkrankten	Patienten	und	Patientinnen	und	des	
Ministeriums	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	angehören.	
Der	Beirat	soll	bei	Bedarf	wissenschaftlichen	Sachverstand	hinzu-
ziehen.	Die	Mitglieder	des	Beirates	werden	durch	das	Ministeri-
um	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	berufen.

(2)	Die	Auswertungsstelle	auf	Landesebene	kann	im	Einverneh-
men	mit	dem	Beirat	mit	eigenen	wissenschaftlichen	Studien	zur	
Qualitätssicherung	in	der	Krebsbehandlung	beitragen.	§	9	gilt	ent-
sprechend.

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten

(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig

1.	 im	Zusammenhang	mit	der	Ausübung	einer	Tätigkeit	in	einer	
Einrichtung	gemäß	§	1	Absatz	2	oder	6	unbefugt	Daten	sich	
oder	einer	anderen	Person	verschafft,

2.	 entgegen	§	3	Absatz	1	und	3	Daten	nicht	meldet	oder	entgegen	
§	3	Absatz	4	nicht	übermittelt	oder	unter	Verstoß	gegen	§	3	
Absatz	4	und	5,	§	13	Absatz	1	Satz	3	oder	§	16	Absatz	1	über-
mittelt	oder

3.	 entgegen	§	4	Absatz	1	einen	Patienten	oder	eine	Patientin	nicht	
unterrichtet	oder	belehrt	oder	in	der	Meldung	nicht	angibt,	ob	
der	 Patient	 oder	 die	 Patientin	 von	 der	Meldung	 unterrichtet	
worden	ist	oder	nach	erfolgtem	Widerspruch	gegen	§	4	Absatz	3	
bis	6	verstößt.

(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	von	bis	zu	
50	000	Euro	geahndet	werden.

(3)	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Absatz	1	Nummer	1	
des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	 ist	 das	Landesamt	 für	

Gesundheit	und	Soziales.	Die	Einrichtungen	gemäß	§	1	Absatz	2	
haben	 die	Verwaltungsbehörde	 im	Falle	 eines	 begründeten	Ver-
dachtes	 hinsichtlich	 des	Tatbestandes	 einer	Ordnungswidrigkeit	
zu	informieren.	Bei	durch	die	Verwaltungsbehörde	festgestellten	
Ordnungswidrigkeiten	gegen	datenschutzrechtliche	Verpflichtun-
gen	ist	der	Landesbeauftragte	für	Datenschutz	und	Informations-
freiheit	Mecklenburg-Vorpommern	über	die	Tatsache	des	Versto-
ßes	zu	informieren.

§ 12 
Evaluation

Die	Auswirkungen	und	die	Wirksamkeit	dieses	Gesetzes	im	Hin-
blick	 auf	 die	 Erkenntnisse	 zur	Verbesserung	 der	 onkologischen	
Versorgung	 in	 Mecklenburg-Vorpommern	 werden	 nach	 einem	
Erfahrungszeitraum	von	 fünf	 Jahren	durch	die	Landesregierung	
evaluiert.	Die	Landesregierung	unterrichtet	den	Landtag	über	das	
Ergebnis	der	Evaluation.

§ 13 
Datenaustausch mit Behörden

(1)	Die	Gesundheitsämter	sind	verpflichtet,	der	Treuhandstelle	alle	
Todesbescheinigungen	–	Vertraulicher	Teil	–	in	der	Regel	binnen	
acht	Wochen	nach	Quartalsende	für	das	vorangegangene	Quartal	
möglichst	auf	elektronischem	Weg	zu	übermitteln.	Ergibt	sich	aus	
einer	Todesbescheinigung	eine	Erkrankung	gemäß	§	2	Absatz	3	
einer	Person	gemäß	§	2	Absatz	1,	die	bisher	noch	nicht	gemeldet	
war,	ist	die	zuständige	Registerstelle	nach	Hinweis	durch	die	Treu-
handstelle	berechtigt	und	verpflichtet,	die	Daten	gemäß	§	2	unter	
Verwendung	 der	Klardaten	 aus	 der	Todesbescheinigung	 bei	 den	
Meldeverpflichteten	 gemäß	 §	 3	Absatz	 1	 und	 3	 nachzuerheben,	
soweit	 diese	 Daten	 zu	 den	Meldeanlässen	 gemäß	 §	 2	Absatz	 7	
erhoben	haben.	Die	Regelungen	zur	Datenübermittlung	gemäß	§	3	
gelten	entsprechend.

(2)	 Zur	Aktualisierung	 und	 zur	 Berichtigung	 der	 gespeicherten	
Daten	ist	die	Treuhandstelle	berechtigt	und	verpflichtet,	bei	kon-
kreten	Hinweisen	auf	Aktualisierungs-	oder	Überprüfungsbedarf	
mindestens	jedoch	vierteljährlich	in	der	Regel	über	das	Zentrale	
Informationsregister	und	bei	Bedarf	über	die	örtlich	zuständigen	
Meldeämter	folgende	Daten	abzugleichen	oder	zu	erheben:

1.	 Familiennamen,

2.	 frühere	Namen,

3.	 Vornamen,

4.	 Doktorgrad,

5.	 Geburtsdatum	und	Geburtsort,

6.	 Geschlecht,

7.	 derzeitige	 und	 frühere	Anschriften,	Haupt-	 und	Nebenwoh-
nung,

8.	 Einzugsdatum,	Auszugsdatum,
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9.	 Sterbedatum	und	Sterbeort,

10.	Monat	und	Jahr	der	Namensänderung.

Der	Datenabgleich	nach	Satz	1	soll	in	automatisierter	Form	erfol-
gen.

(3)	Die	Treuhandstelle	und	die	Registerstellen	sind	berechtigt,	die	
nach	Absatz	1	und	2	erhobenen	Daten	gemäß	§	7	zu	verarbeiten.

§ 14 
Verordnungsermächtigungen

Das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	wird	er	-
mächtigt,	durch	Rechtsverordnung	zu	regeln:

1.	 nach	Anhörung	der	Landesverbände	der	Krankenkassen	und	
Verbände	der	Ersatzkassen,	der	Kassenärztlichen	Vereinigung,	
der	 Krankenhausgesellschaft	 sowie	 der	 im	 Landeskranken-
hausplan	ausgewiesenen	onkologischen	Zentren	die	Vornah-
me	der	Beauftragung	von	Einrichtungen	gemäß	§	1	Absatz	2	
und	6	sowie	nähere	Einzelheiten	zu	deren	Aufgabenbestand	
und	 regionalen	 Zuständigkeit,	 zur	 Aufgabenwahrnehmung	
einschließlich	des	Verfahrens	und	Formats	der	Datenübermitt-
lung	und	notwendiger	Maßnahmen	des	Datenschutzes,	zu	den	
in	 struktureller	 Hinsicht	 zu	 erfüllenden	Anforderungen	 der	
Einrichtungen	 insbesondere	 an	 deren	 Unabhängigkeit,	 zur	
Kostenerstattung	 sowie	 zur	Aufsicht	 über	 diese	 Einrichtun-
gen,

2.	 die	Bestandteile	der	von	der	Meldepflicht	erfassten	klinischen	
Daten	 insbesondere	 auf	 Basis	 des	 bundesweit	 einheitlichen	
Datensatzes	 der	Arbeitsgemeinschaft	Deutscher	Tumorzent-
ren	und	der	Gesellschaft	der	epidemiologischen	Krebsregister	
in	Deutschland	zur	Basisdokumentation	für	Tumorkranke	und	
ihn	ergänzender	Module	sowie	der	meldungsbezogenen	Da	-
ten;	 nähere	 Einzelheiten	 zu	 den	Meldeanlässen	 gemäß	 §	 2	
Absatz	7;	das	Verfahren	und	Format	der	Datenmeldung	und	
-übermittlung	gemäß	§	3;	die	Verteilung	der	Meldevergütung	
auf	mehrere	Meldungen	zu	einem	Meldeanlass	sowie	die	Mel-
devergütung	für	Fälle,	die	gemäß	§	3	Absatz	7	von	der	Melde-
vergütung	des	§	65c	Absatz	6	des	Fünften	Buches	Sozialge-
setzbuch	ausgenommen	sind,

3.	 nähere	Einzelheiten	zu	den	Voraussetzungen	und	Bedingun-
gen,	einschließlich	der	Erhebung	von	Gebühren,	der	Bereit-
stellung	von	Daten	an	Leistungserbringer	gemäß	§	7	Absatz	1,	3	
und	4	sowie	an	die	Gremien	der	Qualitätssicherung	der	Selbst-
verwaltungspartner	und	Leistungserbringer,	regionale	Quali-
tätskonferenzen	und	vergleichbare	Einrichtungen	nach	§	8	Ab	-
satz	2	und	nähere	Einzelheiten	zur	Erstellung	sowie	Veröffent-
lichung	von	Auswertungsergebnissen	gemäß	§	7	Absatz	4	und	
§	8	Absatz	1,

4.	 die	Zuständigkeit	und	das	Verfahren	zur	Abrechnung	der	fall-
bezogenen	 Krebsregisterpauschalen	 gemäß	 §	 65c	Absatz	 4	
des	 Fünften	Buches	 Sozialgesetzbuch	 und	 der	Meldevergü-
tungen	gemäß	§	65c	Absatz	6	des	Fünften	Buches	Sozialge-
setzbuch	 für	 Versicherte	 der	 gesetzlichen	 Krankenkassen	
sowie	für	Privatversicherte	und	gegebenenfalls	für	beihilfebe-
rechtigte	und	berücksichtigungsfähige	Personen,	 einschließ-

lich	 der	 Übermittlung	 und	Verarbeitung	 personenbezogener	
Daten	an	und	durch	den	Kostenträger	sowie	die	Erhebung	und	
Verarbeitung	weiterer	für	Zwecke	der	Abrechnung	benötigter	
Daten,

5	 die	Einzelheiten	zu	Inhalt,	Verfahren	und	Format	des	Daten-
abgleichs	mit	den	zuständigen	Meldeämtern	und	dem	zentra-
len	Informationsregister,

6.	 nähere	Einzelheiten	zum	Verfahren	sowie	zu	den	Vorausset-
zungen	 und	Bedingungen,	 einschließlich	 der	 Erhebung	 von	
Gebühren,	für	die	Bereitstellung	von	Daten	für	Forschungs-
zwecke	gemäß	§	9.

Zweiter Abschnitt 
Epidemiologische Krebsregistrierung

§ 15 
Gemeinsames epidemiologisches Krebsregister

(1)	 Zur	 Erfüllung	 der	 ihm	 nach	 dem	Krebsregistergesetz	 sowie	
dem	Bundeskrebsregisterdatengesetz	 obliegenden	Aufgaben	 und	
in	Fortführung	der	epidemiologischen	Krebsregistrierung	beteiligt	
sich	das	Land	Mecklenburg-Vorpommern	an	dem	„Gemeinsamen	
Krebsregister	der	Länder	Berlin,	Brandenburg,	Mecklenburg-Vor-
pommern,	Sachsen-Anhalt	und	der	Freistaaten	Sachsen	und	Thü-
ringen“	(Ge		meinsames	Krebsregister)	nach	Maßgabe	des	Staats	-
vertrages	über	das	Gemeinsame	Krebsregister	der	Länder	Berlin,	
Brandenburg,	Mecklenburg-Vorpommern,	Sachsen-Anhalt	und	der	
Freistaaten	Sach		sen	und	Thüringen.

(2)	Abweichend	von	Artikel	13	des	Staatsvertrages	über	das	Ge	-
meinsame	Krebsregister	der	Länder	Berlin,	Brandenburg,	Meck-
lenburg-Vorpommern,	Sachsen-Anhalt	und	der	Freistaaten	Sach-
sen	und	Thüringen	gelten	§	3	Absätze	1	bis	3	und	5,	§	4	Absatz	1	
Nummer	8	und	§	5	Absatz	1	Nummer	7	des	Krebsregistergesetzes	
vom	4.	November	1994	(BGBl.	I	S.	3351)	nicht	als	Recht	des	Lan-
	des	Mecklenburg-Vorpommern	 fort.	Dies	 gilt	 auch	 dann,	wenn	
der	Patient	oder	die	Patientin	nach	der	Feststellung	der	Krebser-
krankung	 seine	Hauptwohnung	 in	 ein	 anderes	Bundesland	 ver-
legt.

§ 16 
Datenerfassung und -übermittlung für die  

epidemiologische Krebsregistrierung

(1)	Die	gemäß	§	3,	§	7	Absatz	2	und	§	13	erhobenen	Daten	dienen	
auch	der	epidemiologischen	Krebsregistrierung.	Zu	diesem	Zwe-
cke	sind	die	Treuhandstelle	und	die	Zentralstelle	der	Krebsregis-
trierung	berechtigt	und	verpflichtet,	unter	Einhaltung	des	Grund-
satzes	des	§	3	Absatz	5	Satz	2	die	in	Artikel	3	des	Staatsvertrages	
in	Verbindung	mit	Artikel	13	Absatz	1	des	Staatsvertrages	und	§	2	
Absatz	1	und	2	des	Krebsregistergesetzes	genannten	Daten	regel-
mäßig	an	das	Gemeinsame	Krebsregister	zu	übermitteln.

(2)	Das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	wird	
ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	nähere	Einzelheiten	zu	 In	-
halt,	Verfahren	und	Format	der	Datenübermittlung	nach	Absatz	1	
zu	bestimmen.
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Dritter Abschnitt 
Schlussbestimmungen

§ 17 
Nutzung der auf bisheriger gesetzlicher Grundlage  

erfassten Daten, allgemeiner Datenschutz

(1)	Eine	Nutzung	der	Datenbestände,	die	nach	dem	Klinischen	Krebs-
registergesetz	sowie	dem	Krebsregisterausführungsgesetz	verarbeitet	
wurden,	 ist	 für	 die	 Zwecke	 und	Aufgaben	 der	Abschnitte	 1	 und	 2	
zulässig.

(2)	Das	Landesdatenschutzgesetz	bleibt	unberührt,	soweit	in	die-
sem	Gesetz	keine	abweichenden	Regelungen	getroffen	werden.

§ 18 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)	§	14	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

(2)	§	13	Absatz	1	und	§	15	Absatz	2	Satz	1,	soweit	er	§	3	Absatz	5	
des	Krebsregistergesetzes	vom	4.	November	1994	betrifft,	treten	
an	dem	Tag	in	Kraft,	an	dem	der	Zweite	Staatsvertrag	zur	Ände-
rung	des	Staatsvertrages	über	das	Gemeinsame	Krebsregister	der	
Länder	 Berlin,	 Brandenburg,	Mecklenburg-Vorpommern,	 Sach-
sen-Anhalt	und	der	Freistaaten	Sachsen	und	Thüringen	 in	Kraft	
tritt.	Das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	gibt	
den	Tag	des	 Inkrafttretens	 im	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	 für	
Mecklenburg-Vorpommern	bekannt.

(3)	Im	Übrigen	tritt	dieses	Gesetz	am	31.	Dezember	2016	in	Kraft.	
Gleichzeitig	treten	das	Klinische	Krebsregistergesetz	vom	6.	Juli	
2011	(GVOBl.	M-V	S.	405)	sowie	das	Krebsregisterausführungs-
gesetz	vom	29.	Mai	1998	(GVOBl.	M-V	S.	512),	das	zuletzt	durch	
Artikel	2	des	Gesetzes	vom	16.	April	2007	(GVOBl.	M-V	S.	118)	
geändert	worden	ist,	außer	Kraft.

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	11.	Juli	2016

 Der Ministerpräsident Die Ministerin für Arbeit, 
  Gleichstellung und Soziales 
 Erwin Sellering Birgit Hesse
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Artikel 1 
Gesetz zur Ausführung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes 

(Schwangerschaftskonfliktgesetz-Ausführungsgesetz – 
SchKGAG M-V)

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	B	404	-	3

§ 1 
Zweck des Gesetzes

Zweck	dieses	Gesetzes	ist	es,

1.	 ein	ausreichendes	plurales	Angebot	wohnortnaher	Beratungs-
stellen	nach	§§	3	und	8	des	Schwangerschaftskonfliktgesetzes	
vom	27.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1398),	das	zuletzt	durch	Arti-
kel	7	des	Gesetzes	vom	28.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3458)	
geändert	worden	 ist,	 durch	 angemessene	 öffentliche	 Förde-
rung	sicherzustellen	und

2.	 das	Nähere	über	die	Erstattung	der	den	gesetzlichen	Kranken-
kassen	 durch	 den	Fünften	Abschnitt	 des	 Schwangerschafts-
konfliktgesetzes	entstehenden	Kosten	durch	das	Land	zu	re	-
geln.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

Im	Sinne	von	§	1	Absatz	1	ist	ein	Angebot

1.	 wohnortnah,	wenn	es	den	Ratsuchenden	möglich	 ist,	unter	Zu	-
hilfenahme	öffentlicher	Verkehrsmittel	binnen	eines	Tages	eine	
Beratungsstelle	aufzusuchen,	beraten	zu	werden	und	zum	Wohn-
ort	zurückzukehren,

2.	 plural,	wenn	die	Ratsuchenden	zwischen	Beratungsstellen	un	-
terschiedlicher	weltanschaulicher	Ausrichtung	wählen	können.

§ 3 
Beratungsstellen, Beratungsfachkräfte und Aufgaben

(1)	Gefördert	werden	können	nur	solche	Beratungsstellen,	welche	
die	Gewähr	für	eine	fachgerechte	Beratung	nach	dem	Schwanger-
schaftskonfliktgesetz	bieten	und	über	fachlich	qualifiziertes	Per-
sonal	verfügen.

(2)	Die	allgemeine	Schwangerschaftsberatung	nach	§	2	des	Schwan-
gerschaftskonfliktgesetzes	 erfolgt	 durch	 Beratungsfachkräfte	 der	
Beratungsstellen	 nach	 §	 3	 des	 Schwangerschaftskonfliktgesetzes.	
Beratungsstellen,	die	ausschließlich	diese	Beratung	anbieten,	wei-

sen	die	Ratsuchenden	vor	der	Beratung	in	für	diese	verständlicher	
Form	darauf	 hin,	 dass	 keine	Beratungsbescheinigungen	 für	 einen	
straffreien	Schwangerschaftsabbruch	ausgestellt	werden.

(3)	Die	Schwangerschaftskonfliktberatung	nach	§§	5	und	6	des	
Schwangerschaftskonfliktgesetzes	wird	durch	Beratungsfachkräf-
te	sowie	durch	Ärztinnen	und	Ärzte	durchgeführt.	Beratungsstel-
len	nach	§	8	des	Schwangerschaftskonfliktgesetzes	können	auch	
Beratung	nach	§	2	des	Schwangerschaftskonfliktgesetzes	leisten.

§ 4 
Versorgungsgebiete

Die	Beratungsstellen	 sind	Versorgungsgebieten	 zugeordnet.	Die	
einzelnen	Versorgungsgebiete	 umfassen	 die	 jeweiligen	 Gebiete	
der	Landkreise	und	kreisfreien	Städte.

§ 5 
Versorgungsschlüssel

Der	Versorgungsschlüssel	für	die	Beratung	nach	§	2	des	Schwan-
gerschaftskonfliktgesetzes	 und	 für	 die	 Schwangerschaftskon-
fliktberatung	nach	§§	5	und	6	des	Schwangerschaftskonfliktge-
setzes	 beträgt	 mindestens	 eine	 vollzeitbeschäftige	 Beratungs-
fachkraft	oder	eine	entsprechende	Zahl	von	Teilzeitbeschäftigten	
für	je	40	000	Einwohnerinnen	und	Einwohner	je	Versorgungsge-
biet.	 Maßgebliche	 Grundlage	 ist	 die	 Einwohnerzahl	 entspre-
chend	 der	 vom	 Statistischen	Amt	 herausgegebenen	 jährlichen	
Bevölkerungsstatistik	 vom	31.	Dezember	 des	 vorvorvergange-
nen	Jahres.	Für	eine	vollzeitbeschäftigte	Beratungsfachkraft	wird	
eine	wöchentliche	Arbeitszeit	von	40	Stunden	zugrunde	gelegt.	
Die	Möglichkeit,	von	diesem	Schlüssel	gemäß	§	4	Absatz	1	Satz	2	
und	3	des	Schwangerschaftskonfliktgesetzes	abzuweichen,	bleibt	
unberührt.

§ 6 
Förderungsberechtigte

Gemeinnützige	oder	kirchliche	Träger	einer	Beratungsstelle	kön-
nen	nach	§§	3	und	8	des	Schwangerschaftskonfliktgesetzes	eine	
Förderung	auf	schriftlichen	Antrag	erhalten.	Träger	von	Schwan-
gerschaftsberatungsstellen	 und	 anerkannte	 Träger	 von	 Schwan-
gerschaftskonfliktberatungsstellen	 können	 im	 Übrigen	 Körper-
schaften	 des	 öffentlichen	 Rechts,	 gemeinnützige	 rechtsfähige	
Gesellschaften,	Vereine	 sowie	Ärztinnen	 und	Ärzte	 sein.	Dabei	
werden	auch	Beratungsstellen	freier	Träger	gefördert.

Gesetz zur Ausführung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes und zur  
Änderung des Landespersonenstandsausführungsgesetzes

Vom 11. Juli 2016

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	B	404	-	2

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:
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§ 7 
Umfang der Landesförderung

(1)	Die	Förderung	von	erforderlichen	Schwangerschaftsberatungs-
stellen	erfolgt	durch	Gewährung	von	Fördermitteln	 für	betriebs-
notwendige	Personal-	und	Sachkosten	der	Beratungsstellen.

(2)	Die	Höhe	der	Fördermittel	beträgt	mindestens	90	Prozent	der	
notwendigen	Personalkosten	und	mindestens	90	Prozent	der	not-
wendigen	Sachkosten.	Eine	Sachkostenpauschale	kann	zugelas-
sen	werden.

§ 8 
Verfahren und Auswahl

(1)	Die	sich	nach	§	5	ergebenden	und	durch	das	Land	zu	fördernde	
Beratungsfachkraftstellen	 werden	 für	 einen	 Zeitraum	 von	 drei	
Jahren	pro	Versorgungsgebiet	nach	§	4	festgelegt	und	in	geeigne-
ter	Form	veröffentlicht.	Die	Anzahl	der	zu	fördernden	Beratungs-
fachkraftstellen	wird	 als	 Summe	 der	 Stellenanteile	 gemäß	 dem	
jeweiligen	Stundenumfang	im	Jahr,	gemessen	in	Vollzeitäquiva-
lenten	 (VZÄ)	 angegeben.	Der	Beginn	 der	Dreijahresperiode	 ist	
der	1.	Januar	2017.

(2)	Die	 Träger	 von	 Beratungsstellen	 nach	 den	 §§	 3	 und	 8	 des	
Schwangerschaftskonfliktgesetzes	werden	für	einen	Zeitraum	von	
drei	Jahren	durch	die	zuständige	Behörde	ausgewählt.	Der	Beginn	
der	ersten	Dreijahresperiode	ist	der	1.	Januar	2017.	Über		schreitet	
die	Zahl	der	beantragten	Beratungsfachkraftstellen	den	nach	§	5	
vorgesehenen	Versorgungsschlüssel,	sind	unter	Berücksichtigung	
der	örtlichen	Verhältnisse	vorrangig	Beratungsstellen	zu	fördern,	
die	zur	Gewährleistung	der	Wohnortnähe	und	Pluralität	der	welt-
anschaulichen	 Ausrichtung	 erforderlich	 sind.	 Erfüllen	 mehrere	
Beratungsstellen	 diese	Voraussetzungen,	 ist	 die	 Förderentschei-
dung	unter	Berücksichtigung	von	Art	und	Umfang	des	Beratungs-
angebotes,	 der	 Personalausstattung	 sowie	Auslastung	 der	Bera-
tungsstellen	zu	treffen.

(3)	Die	in	§	11	genannte	Behörde	bestimmt	die	Höhe	der	für	die	
ausgewählte	Beratungsstelle	nach	Absatz	2	zu	gewährenden	För-
dermittel	durch	gesonderten	jährlichen	Fördermittelbescheid.

§ 9 
Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche in 

besonderen Fällen

Das	 Land	 erstattet	 den	 gesetzlichen	 Krankenkassen	 die	 ihnen	
durch	den	Abschnitt	5	Schwangerschaftskonfliktgesetz	entstehen-
den	Kosten	für	Schwangerschaftsabbrüche	für	Frauen	mit	Haupt-
wohnsitz	in	Mecklenburg-Vorpommern.

§ 10 
Rechtsverordnungen

(1)	Das	Nähere	zum	Verfahren	und	zur	Bemessung	der	Förderung	
nach	den	§§	3	bis	8	bestimmt	das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleich-
stellung	und	Soziales	im	Einvernehmen	mit	dem	Finanzministeri-
um	durch	Rechtsverordnung.	In	der	Verordnung	sind	mindestens	
zu	regeln:

1.	 die	Angemessenheit	der	Personal-	und	Sachkosten,	insbeson-
dere	die	Berücksichtigung	der	Qualifizierungsstufen	bei	den	
Personalstellen,

2.	 die	festgelegte	Förderhöhe	nach	§	7,

3.	 die	Berechnung	und	Anwendung	des	Versorgungsschlüssels	
nach	§	5,

4.	 Verfahren	und	Auswahl	nach	§	8,

5.	 die	Ausgestaltung	der	Datenerhebung	nach	§	12.

(2)	Das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	wird	
ermächtigt,	das	Nähere	über	die	erstattungspflichtigen	Leistungen	
nach	§	9,	 den	Umfang	der	Kostenerstattung	und	das	haushalts-
technische	Verfahren	durch	Rechtsverordnung	im	Einvernehmen	
mit	dem	Finanzministerium	zu	bestimmen.

§ 11 
Zuständige Behörde

Zuständige	Behörde	für	die	in	den	§§	7	bis	9	genannten	Aufgaben	
ist	das	Landesamt	für	Gesundheit	und	Soziales.

§ 12 
Datenerhebung

(1)	Die	nach	§	11	zuständige	Behörde	erhebt	von	den	Beratungs-
stellen	und	ihren	Trägern	die	zur	Durchführung	dieses	Gesetzes	
und	zu	Zwecken	des	Fördercontrollings	erforderlichen	Daten	der	
Beratungsstellen	 sowie	 die	 bei	 ihrer	 Beratungstätigkeit	 gesam-
melten	 Erfahrungen	 einschließlich	 von	 Fallzahlen	 der	 durchge-
führten	 Beratungen	 und	Maßnahmen	 nach	 §§	 2,	 5	 und	 25	 des	
Schwangerschaftskonfliktgesetzes.

(2)	Die	Richtigkeit	der	gemeldeten	Daten	ist	durch	rechtsverbind-
liche	Erklärung	 zu	 bestätigen.	Diese	Daten	 dürfen	 keine	Rück-
schlüsse	auf	die	Identität	der	beratenen	und	der	zum	Beratungsge-
spräch	hinzugezogenen	Personen	ermöglichen.

§ 13 
Übergangsregelung

Für	das	Jahr	2016	wird	das	bisherige	Förderverfahren	angewandt.

Artikel 2 
Änderung des Landespersonenstandsausführungsgesetzes*

§	1	Absatz	3	des	Landespersonenstandsausführungsgesetzes	vom	
1.	Dezember	2008	(GVOBl.	M-V	S.	461),	das	durch	Artikel	6	des	
Gesetzes	vom	10.	November	2009	geändert	wurde	(GVOBl.	M-V	
S.	606,	616),	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Nummer	1	wird	wie	folgt	gefasst:

„1.	Bestimmung	der	Vornamen	und	des	Familiennamens	nach	
§	21	Absatz	2a	Satz	2	des	Personenstandsgesetzes,“.

2.	 Die	bisherigen	Nummern	1	bis	4	werden	zu	Nummern	2	bis	5.

_____	
*	 Ändert	VO	vom	1.	Dezember	2008;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	211	-	2
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Artikel 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)	Dieses	Gesetz	tritt	am	1.	August	2016	in	Kraft.

(2)	Gleichzeitig	treten	die	Landesverordnung	über	die	Zuständig-
keit	 zur	 Anerkennung	 von	 Schwangerschaftskonfliktberatungs-
stellen	vom	18.	Dezember	1995	(GVOBl.	M-V	S.	666)	und	die	
Landesverordnung	zur	Regelung	der	Zuständigkeit	für	die	Durch-
führung	des	§	4	des	Gesetzes	zur	Hilfe	für	Frauen	bei	Schwan	-
gerschaftsab	brüchen	 in	besonderen	Fällen	vom	25.	Januar	1996	
(GVOBl.	M-V	S.	133),	die	durch	Landesverordnung	vom	30.	Ja	-
nuar	1998	(GVOBl.	M-V	S.	155,	247)	geändert	worden	ist,	außer	
Kraft.

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	11.	Juli	2016

Der Ministerpräsident 
Erwin Sellering

 Der Minister für Die Ministerin für Arbeit, 
 Inneres und Sport Gleichstellung und Soziales 
 Lorenz Caffier Birgit Hesse
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Artikel	1	 	Gesetz	zur	Gleichstellung	von	Frauen	und	
	 Männern	im	öffentlichen	Dienst	des	Landes
	 	Mecklenburg-Vorpommern		

(Gleichstellungsgesetz	–	GIG	M-V)

Artikel	2	 Änderung	des	Landesbeamtengesetzes	

Artikel	3	 Änderung	des	Landeshochschulgesetzes

Artikel	4	 	Änderung	der	Wahlordnung	zum	Gleichstellungs-
gesetz	

Artikel	5	 Inkrafttreten,	Außerkrafttreten

 
Artikel 1 

Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern im 
öffentlichen Dienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(Gleichstellungsgesetz – GlG M-V)

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	203	-	5

Inhaltsübersicht:

Gesetz zur Reform des Gleichstellungsrechts 
(Gleichstellungsreformgesetz)

Vom 11. Juli 2016

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	203	-	4

Der	Landtag	hat	folgendes	Gesetz	beschlossen:

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften

§			1	 Ziele	des	Gesetzes	
§			2	 Geltungsbereich	
§			3	 Begriffsbestimmungen	
§			4	 Allgemeine	Pflichten

Abschnitt 2 
Förderung der Gleichstellung, Vereinbarkeit

§			5	 Zielvereinbarungen	
§			6	 Begleitmaßnahmen	
§			7	 Ausschreibungen	
§			8	 Vorstellungsgespräche	
§			9	 Auswahlentscheidungen	
§	10	 Fortbildungen	
§	11	 Arbeitszeit	
§	12	 Teilzeitarbeit	
§	13	 Telearbeit	

§	14	 Arbeitsplatzwechsel	
§	15	 Dienstliche	Besprechungen,	Dienstreisen	
§	16	 Beurlaubung	
§	17	 Gremien

Abschnitt 3 
Gleichstellungsbeauftragte

§	18	 Aufgaben	
§	19	 Rechtsstellung	
§	20	 Beanstandungsrecht	
§	21	 Wahl

Abschnitt 4 
Schlussvorschriften

§	22	 Berichtspflicht	
§	23	 Rechte	der	Menschen	mit	Behinderungen	
§	24	 Übergangsvorschriften
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Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Ziele des Gesetzes

(1)	Ziel	des	Gesetzes	ist	es,

1.	 die	Gleichstellung	von	Frauen	und	Männern	in	der	Landesver-
waltung	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verwirklichen	und	be	-
stehende	Benachteiligungen	aufgrund	des	Geschlechts	zu	be	-
seitigen	und	künftige	Benachteiligungen	zu	verhindern	sowie

2.	 die	Vereinbarkeit	von	Familie,	Pflege	und	Berufstätigkeit	für	
Frauen	und	Männer	zu	verbessern.

(2)	Alle	Einrichtungen	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	haben	
die	tatsächliche	Durchsetzung	der	Gleichberechtigung	von	Frauen	
und	Männern	zu	fördern.	Insbesondere	die	Personalverwaltung	hat	
die	Verwirklichung	 der	 Ziele	 dieses	 Gesetzes	 als	 durchgängiges	
Leitprinzip	bei	allen	Aufgaben	und	Entscheidungen	der	Dienststel-
le	sowie	in	der	Zusammenarbeit	mit	anderen	Dienststellen	zu	be	-
rücksichtigen.	Die	Dienststellenleitungen	 sowie	Beschäftigte	mit	
Vorgesetzten-	 oder	Leitungsaufgaben	 sind	 verantwortlich	 für	 die	
berufliche	Förderung	 von	Frauen	 und	Männern	 in	Bereichen,	 in	
denen	diese	aufgrund	struktureller	Benachteiligung	unterrepräsen-
tiert	sind,	und	für	die	Verbesserung	der	Vereinbarkeit	von	Familie,	
Pflege	und	Berufstätigkeit.	Strukturelle	Benachteiligungen	von	Frauen	
oder	Männern	sind	durch	gezielte	Förderung	zu	beheben.

§ 2 
Geltungsbereich

(1)	Dieses	Gesetz	gilt	für

1.	 die	Behörden,	Gerichte	und	Eigenbetriebe	des	Landes,

2.	 die	Präsidentin	oder	den	Präsidenten	des	Landtages,	die	Bürger-
beauftragte	oder	den	Bürgerbeauftragten	des	Landes	Meck		len	-
burg-Vorpommern	und	die	Landesbeauftragte	oder	den	Lan		des	-
beauftragten	für	Datenschutz	und	Informationsfreiheit	Mecklen-
burg-Vorpommern,

3.	 den	Landesrechnungshof,

4.	 die	Landesbeauftragte	oder	den	Landesbeauftragten	für	Meck-
lenburg-Vorpommern	für	die	Unterlagen	des	Staatssicherheits-
dienstes	der	ehemaligen	Deutschen	Demokratischen	Republik,

5.	 die	staatlichen	Schulen,

6.	 die	staatlichen	Hochschulen	des	Landes	sowie	die	Universi-
tätsmedizinen,	soweit	im	Landeshochschulgesetz	nichts	ande-
res	bestimmt	ist,

7.	 die	 landesunmittelbaren	 öffentlich-rechtlichen	 Körperschaf-
ten,	Anstalten	und	Stiftungen	des	öffentlichen	Rechts.

(2)	Die

1.	 sonstigen	 juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts,	die	
der	alleinigen	Aufsicht	des	Landes	unterstehen,	ohne	die	Ge	-

meinden,	Ämter,	Landkreise,	Zweckverbände	und	den	Kom-
munalen	Sozialverband,

2.	 juristischen	Personen	und	Gesellschaften	des	privaten	Rechts,	
an	denen	das	Land	unmittelbar	oder	mittelbar	mit	Mehrheit	
beteiligt	ist,

3.	 Schulen	in	freier	Trägerschaft	und	staatlich	anerkannten	Hoch-
schulen

sollen	auf	die	entsprechende	Anwendung	dieses	Gesetzes	hinwir-
ken.

§ 3 
Begriffsbestimmungen

Im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind:

1.	 Unterrepräsentiert:	Frauen	oder	Männer,	wenn	 ihr	Anteil	an	
den	Führungspositionen	der	jeweiligen	Besoldungs-	und	Ent-
geltgruppe	innerhalb	einer	Beschäftigungsgruppe	nach	Num-
mer	4	unter	50	Prozent	liegt,	obwohl	in	den	Eingangsämtern	
ihr	Anteil	über	50	Prozent	liegt.

2.	 Strukturelle	Benachteiligung:	Ist	das	Ergebnis	einer	Diskrimi-
nierung	 von	 Frauen	 oder	 Männern	 aufgrund	 von	 vorherr-
schenden	Strukturen	der	Gesamtgesellschaft	und	damit	 ein-
hergehenden	 Rollenbildern	 und	 Vorurteilen	 gegenüber	 Be	-
schäftigten	des	unterrepräsentierten	Geschlechts.	Ist	in	einer	
Beschäftigungsgruppe	der	Anteil	des	einen	Geschlechts	in	den	
Eingangsämtern	 deutlich	 höher	 als	 in	 der	 entsprechenden	
Führungsebene,	so	kann	auf	eine	strukturelle	Benachteiligung	
dieses	Geschlechts	rückgeschlossen	werden.

3.	 Beschäftigte:	 Alle	 Bediensteten	 unabhängig	 davon,	 ob	 der	
Beschäftigung	ein	Beamten-,	Richter-,	Arbeits-	oder	Ausbil-
dungsverhältnis	 zugrunde	 liegt,	 es	 sei	 denn,	 das	 Beschäfti-
gungsverhältnis	beruht	auf	einer	Wahl.

4.	 Beschäftigungsgruppen:	Laufbahngruppen	1	und	2,	und	zwar	
untergliedert	in	die	Bereiche	der	jeweiligen	beiden	Einstiegs-
ämter;	im	Bereich	des	zweiten	Einstiegsamtes	der		Laufbahn-
gruppe	2	jeweils	die	Besoldungsordnungen		A	und	B,	die	Be	-
soldungsordnung	W,	 sämtlich	 nebst	 vergleichbaren	Entgelt-
gruppen,	sowie	 in	der	Besoldungsordnung	R	jeweils	 für	die	
Bereiche	Eingangsamt	mit	erstem	Beförderungsamt	und	hö	-
here	Besoldungsgruppen	 ab	 dem	zweiten	Beförderungsamt,	
Berufsausbildungen	 einschließlich	 des	 Vorbereitungsdiens	-
tes.

5.	 Arbeitsplätze:	Ausbildungsplätze,	Stellen,	Planstellen,	Dienst-
posten	sowie	sonstige	Organisationseinheiten,	für	deren	per-
sonelle	Ausführung	lediglich	finanzielle	Mittel	benötigt	wer-
den.	Ohne	Bedeutung	ist,	ob	die	Beschäftigung	aus	für	Stellen	
oder	Planstellen	bereitgestellten	oder	sonstigen	Haushaltsmit-
teln	finanziert	wird.

6.	 Führungspositionen:	Arbeitsplätze	mit	Vorgesetztenfunktion,	
also	mit	fachlicher	Weisungsbefugnis	gegenüber	mindestens	
einer	Mitarbeiterin	oder	einem	Mitarbeiter.
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7.	 Beruflicher	Aufstieg:	Höhergruppierungen,	Übertragung	hö	-
her	 bewerteter	Dienstposten	 und	Arbeitsplätze,	Beförderun-
gen,	 Aufstieg	 in	 eine	 höhere	 Laufbahngruppe,	 Verleihung	
eines	anderen	Amtes	mit	höherem	Endgrundgehalt	ohne	Än	-
derung	der	Amtsbezeichnung,	Gewährung	einer	Amtszulage.

8.	 Qualifikation:	Eignung,	Befähigung	und	fachliche	Leistung.

9.	 Familienaufgaben:	Die	Betreuung	von	mindestens	einem	Kind	
unter	18	Jahren.

10.	Pflegeaufgaben:	Die	nicht	erwerbsmäßige	Pflege	oder	Betreu-
ung	einer	im	Sinne	von	§	61	Absatz	1	des	Zwölften	Buches	
Sozialgesetzbuch	 pflegebedürftigen	 Person.	 Die	 Nachweis-
pflicht	für	die	Pflegebedürftigkeit	der	betreuten	Person	obliegt	
den	Beschäftigten.	Der	Nachweis	wird	 jedenfalls	 durch	 die	
entsprechende	 Bescheinigung	 des	 Medizinischen	 Dienstes	
der	Krankenkassen	oder	der	Pflegekassen	zu	erbringen	sein.

11.	Dienststellen	und	Dienststellenleitung:	Dienststellen	im	Sinne	
dieses	 Gesetzes	 sind	 die	 Behörden,	Verwaltungsstellen	 und	
Betriebe	gemäß	§	8	des	Personalvertretungsgesetzes.	Für	die	
Dienststelle	handelt	ihre	Leiterin	oder	ihr	Leiter.

12.	Dienstliche	Belange:	Öffentliche	 Interessen	 jeglicher	Art	an	
sachgemäßer	und	reibungsloser	Aufgabenerfüllung	durch	die	
Dienststelle.

13.	Zwingende	dienstliche	Belange:	Dienstliche	Belange	von	be	-
sonderem	Gewicht,	wobei	besonders	hohe	Anforderungen	an	
die	 zu	 erwartenden	Nachteile	 für	 den	Dienstbetrieb	 sowohl	
hinsichtlich	deren	Schwere	als	auch	den	Grad	der	Wahrschein-
lichkeit	ihres	Eintretens	zu	stellen	sind.

§ 4 
Allgemeine Pflichten

(1)	Gewähren	Dienststellen	Zuwendungen	als	institutionelle	För-
derungen,	so	sollen	sie	durch	Nebenbestimmungen	zum	Zuwen-
dungsbescheid	oder	vertragliche	Vereinbarung	sicherstellen,	dass	
die	 Zuwendungsempfänger	 einer	 institutionellen	 Förderung	 die	
Grundzüge	dieses	Gesetzes	anwenden.

(2)	Rechts-	und	Verwaltungsvorschriften	sollen	die	Gleichstellung	
von	Frauen	und	Männern	auch	sprachlich	zum	Ausdruck	bringen.	
Dies	gilt	auch	für	den	dienstlichen	Schriftverkehr.

Abschnitt 2 
Förderung der Gleichstellung, Vereinbarkeit

§ 5 
Zielvereinbarungen

(1)	Das	 für	 die	Gleichstellung	 zuständige	Ministerium	 schließt	
mit	den	obersten	Landesbehörden	Zielvereinbarungen	ab.	Diese	
gelten	auch	für	die	nachgeordneten	Geschäftsbereiche	einer	ober-
sten	Landesbehörde.	Die	Präsidentin	oder	der	Präsident	des	Land-
tages,	die	oder	der	Bürgerbeauftragte	des	Landes	Mecklenburg-
Vorpommern	 sowie	 die	 oder	 der	 Landesbeauftragte	 für	 Daten-
schutz	 und	 Informationsfreiheit	Mecklenburg-Vorpommern	 for-

mulieren	eigenverantwortlich	Ziele	und	Maßnahmen	der	jeweili-
gen	Dienststellen	zur	Umsetzung	dieses	Gesetzes.	Die	Zielverein-
barungen	 beziehungsweise	 die	 Ziele	 und	 Maßnahmen	 werden	
jeweils	 für	 einen	 Zeitraum	 von	 vier	 Jahren	 abgeschlossen.	 Sie	
haben	das	Ziel,	langfristig	auf	eine	gleichmäßige	Verteilung	von	
Frauen	und	Männern	in	Führungspositionen	hinzuwirken,	vorhan-
dene	Unterrepräsentanzen	aufgrund	von	struktureller	Benachteili-
gung	zu	beseitigen,	neue	zu	verhindern	und	die	Voraussetzungen	
für	eine	Übertragung	höherwertiger	Arbeitsplätze	für	Frauen	und	
Männer	gleichermaßen	zu	schaffen.

(2)	In	den	Zielvereinbarungen	verpflichten	sich	die	obersten	Lan-
desbehörden,	 innerhalb	 des	 Geltungszeitraums	 eine	 bestimmte	
Anzahl	 von	 freien	 oder	 planbar	 freiwerdenden	 Planstellen	 und	
Stellen	in	Führungspositionen	unter	Berücksichtigung	der	Quali-
fikation	vorrangig	mit	Beschäftigten	des	unterrepräsentierten	Ge	-
schlechts	 zu	 besetzen,	 soweit	 eine	 strukturelle	 Benachteiligung	
zugrunde	 liegt.	 Für	 nicht	 planbar	 freiwerdende	 Planstellen	 und	
Stellen	in	Führungspositionen	sollen	entsprechend	unter	Berück-
sichtigung	der	Qualifikation	Beschäftigte	des	unterrepräsentierten	
Geschlechts	eingestellt	oder	befördert	werden,	bis	eine	Geschlech-
terparität	erreicht	ist.	Die	obersten	Landesbehörden	sollen	in	den	
Zielvereinbarungen	auch	vereinbaren,	mit	welchen	Maßnahmen	
die	Zielerreichung	begleitend	unterstützt	werden	soll.

(3)	Die	Präsidentin	oder	der	Präsident	des	Landtages	unterrichtet	
das	für	die	Gleichstellung	zuständige	Ministerium	jährlich	über	die	
Ziele	und	Maßnahmen	des	Landtages	und	seiner	Dienststellen	zur	
Umsetzung	dieses	Gesetzes.	Die	für	die	Gleichstellung	zuständige	
Ministerin	 oder	 der	 für	 die	 Gleichstellung	 zuständige	 Minister	
berichtet	einmal	jährlich	dem	Kabinett	über	den	Stand	der	Umset-
zung	der	Zielvereinbarungen	mit	den	obersten	Landesbehörden.

§ 6 
Begleitmaßnahmen

Das	für	die	Gleichstellung	zuständige	Ministerium	entwickelt	Be	-
gleitmaßnahmen	zu	den	Zielvereinbarungen	nach	§	5,	die	geeig-
net	 sind,	 qualifizierten	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeitern	 die	
Chance	einzuräumen,	in	eine	Führungsposition	zu	gelangen.	So	-
weit	 erforderlich,	 sind	 gezielte	 Fördermaßnahmen	 für	 ein	 Ge	-
schlecht	 zu	 entwickeln.	 Dies	 sind	 insbesondere	 Fortbildungen,	
Netzwerken	und	Mentoring.	§	1	Absatz	2	bleibt	unberührt.

§ 7 
Ausschreibungen

(1)	Freie	Arbeitsplätze	sollen	ausgeschrieben	werden.	Bei	Vorlie-
gen	besonderer	Gründe	kann	im	Einvernehmen	mit	der	Gleichstel-
lungsbeauftragten	hiervon	abgewichen	werden.	§	59	Absatz	1	des	
Landeshochschulgesetzes,	§	9	Absatz	1	des	Landesbeamtengeset-
zes	und	die	auf	dessen	Grundlage	erlassenen	Rechtsverordnungen	
bleiben	unberührt.

(2)	Soweit	zwingende	dienstliche	Gründe	nicht	entgegenstehen,	hat	
jede	Ausschreibung	 den	 Hinweis	 zu	 enthalten,	 dass	 der	 ausge-
schriebene	Arbeitsplatz	in	Teilzeit	besetzt	werden	kann.	Dies	gilt	
auch	für	die	Besetzung	von	Arbeitsplätzen	mit	Vorgesetzten-	oder	
Leitungsaufgaben.
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(3)	Der	Ausschreibungstext	 ist	so	zu	formulieren,	dass	er	Frauen	
wie	Männer	in	gleicher	Weise	anspricht	und	bei	einer	Unterreprä-
sentanz	 aufgrund	 struktureller	 Benachteiligung	 die	Angehörigen	
dieses	Geschlechts	verstärkt	zur	Bewerbung	auffordert.

§ 8 
Vorstellungsgespräche

(1)	 Bei	 der	 Besetzung	 von	Arbeitsplätzen	 in	 einem	Bereich	mit	
Unterrepräsentanz	 eines	 Geschlechts	 aufgrund	 struktureller	 Be	-
nachteiligung	müssen	ebenso	viele	Frauen	wie	Männer	zu	Vorstel-
lungsgesprächen	 oder	 besonderen	 Auswahlverfahren	 eingeladen	
werden,	die	das	in	der	Ausschreibung	vorgegebene	Anforderungs-	
und	Qualifikationsprofil	aufweisen,	sofern	entsprechende	Bewer-
bungen	 in	 ausreichender	 Zahl	 vorliegen.	 §	 82	 Satz	 2	 und	 3	 des	
Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch	bleibt	unberührt.

(2)	Auswahlkommissionen	 sollen	 geschlechterparitätisch	 besetzt	
sein.	Ist	dies	aus	triftigen	Gründen	nicht	möglich,	sind	die	jeweili-
gen	Gründe	aktenkundig	zu	machen.	Die	Gleichstellungsbeauftrag-
te	ist	grundsätzlich	Mitglied	der	Auswahlkommission.

§ 9 
Auswahlentscheidungen

(1)	In	einer	Beschäftigungsgruppe,	in	der	ein	Geschlecht	aufgrund	
von	struktureller	Benachteiligung	unterrepräsentiert	 ist,	 sind	Be	-
werberinnen	oder	Bewerber	des	unterrepräsentierten	Geschlechts	
bevorzugt	einzustellen	oder	zu	befördern,	soweit	sie	im	Wesentli-
chen	die	gleiche	Qualifikation	aufweisen	wie	Bewerberinnen	oder	
Bewerber	des	nicht	unterrepräsentierten	Geschlechts.	Die	Bevor-
zugung	ist	ausgeschlossen,	wenn	rechtlich	schützenswerte	Gründe	
überwiegen,	die	in	der	Person	einer	Bewerberin	oder	eines	Bewer-
bers	des	nicht	unterrepräsentierten	Geschlechts	liegen.

(2)	 Die	 Qualifikation	 einer	 Bewerberin	 oder	 eines	 Bewerbers	 ist	
anhand	 der	Anforderungen	 des	 zu	 besetzenden	Arbeitsplatzes	 zu	
ermitteln,	 insbesondere	aus	der	hierfür	erforderlichen	Ausbildung,	
dem	Qualifikationsprofil	der	Laufbahn	oder	des	Funktionsbereichs.	
Das	 Dienstalter	 und	 der	 Zeitpunkt	 der	 letzten	 Beförderung	 von	
Bewerberinnen	und	Bewerbern	dürfen	nur	 insoweit	berücksichtigt	
werden,	wie	sie	für	die	Qualifikation	für	den	betreffenden	Arbeits-
platz	entscheidend	sind.	Spezifische,	durch	Familien-	und	Pflegeauf-
gaben	 sowie	 im	Ehrenamt	 erworbene	überfachliche	Kompetenzen	
sind	zu	berücksichtigen,	soweit	sie	für	die	vorgesehene	Tätigkeit	von	
Bedeutung	sind	und	in	das	Verfahren	eingebracht	worden	sind.

§ 10 
Fortbildung

(1)	 In	 das	 Fortbildungsangebot	 sind	 regelmäßig	 vor	 allem	 für	
Beschäftigte	mit	Vorgesetzten-	oder	Leitungsaufgaben,	Beschäftig-
te	im	Personal-	und	Organisationswesen	sowie	Gleichstellungsbe-
auftragte	 und	 Personalratsmitglieder	 die	 Themen	 Gleichstellung	
von	Frauen	und	Männern	sowie	Vereinbarkeit	von	Familie,	Pflege	
und	Berufstätigkeit	für	Frauen	und	Männer	aufzunehmen.	Bei	Fort-
bildungsmaßnahmen,	die	zur	Vorbereitung	auf	die	Wahrnehmung	
von	 Führungsaufgaben	 dienen	 können,	 soll	 der	 Teilnehmerkreis	
geschlechterparitätisch	ausgestaltet	sein.

(2)	Fortbildungsmaßnahmen	sollen	so	durchgeführt	werden,	dass	
Beschäftigten	mit	Familien-	oder	Pflegeaufgaben	sowie	Teilzeitbe-
schäftigten	die	Teilnahme	möglich	ist.

(3)	Beschäftigte	mit	Vorgesetzten-	oder	Leitungsaufgaben	machen	
Beschäftigte	des	unterrepräsentierten	Geschlechts	auf	Maßnahmen	
aufmerksam,	die	für	ihren	beruflichen	Aufstieg	förderlich	sind.

(4)	Für	die	Leitung	und	Durchführung	von	Fortbildungsmaßnah-
men	 sollen	 Frauen	 und	Männer	 möglichst	 paritätisch	 eingesetzt	
werden.

§ 11 
Arbeitszeit

(1)	Die	Dienststellen	haben	Arbeitszeiten	anzubieten	und	Rahmen-
bedingungen	zu	schaffen,	die	Frauen	und	Männern	die	Vereinbar-
keit	 von	 Familien-	 und	 Pflegeaufgaben	 mit	 der	 Berufstätigkeit	
erleichtern,	soweit	zwingende	dienstliche	Belange	nicht	entgegen-
stehen.

(2)	Soweit	dienstliche	Belange	nicht	entgegenstehen,	soll	Frauen	
und	Männern	mit	Familien-	und	Pflegeaufgaben	über	die	gleitende	
Arbeitszeit	hinaus	eine	flexible	Gestaltung	der	Arbeitszeit	ermög-
licht	werden.

§ 12 
Teilzeitarbeit

(1)	Beschäftigten	kann	auf	Antrag	und	im	Rahmen	der	gesetzlichen	
und	 tariflichen	 Bestimmungen	 Teilzeitarbeit	 mit	 mindestens	 der	
Hälfte	der	regelmäßigen	Arbeitszeit	gewährt	werden,	soweit	dienst-
liche	Belange	nicht	 entgegenstehen.	Beschäftigten	mit	Familien-
aufgaben	oder	Pflegeaufgaben	gegenüber	Angehörigen	ist	auf	An	-
trag	Teilzeitbeschäftigung	mit	mindestens	einem	Viertel	der	regel-
mäßigen	Arbeitszeit	zu	bewilligen,	 soweit	zwingende	dienstliche	
Gründe	nicht	entgegenstehen.	Unter	den	Voraussetzungen	des	Sat-
zes	1	und	2	sind	die	erforderlichen	Voraussetzungen	für	die	Einrich-
tung	 eines	 Teilzeitarbeitsplatzes	 zu	 schaffen.	 Dies	 gilt	 auch	 für	
Arbeitsplätze	mit	Vorgesetzten-	oder	Leitungsaufgaben.

(2)	Teilzeitbeschäftigten	sind	die	gleichen	Chancen	zur	beruflichen	
Entwicklung	einzuräumen	wie	Vollzeitbeschäftigten.

(3)	Durch	Teilzeitbeschäftigung	freiwerdende	Stellenanteile	sollen	
dazu	genutzt	werden,	Mehrbelastungen	der	anderen	Beschäftigten	
zu	vermeiden.

(4)	§	13	Absatz	1	Satz	1	und	Satz	2	Teilzeit-	und	Befristungsgesetz	
ist	für	Beamtinnen	und	Beamte	entsprechend	anzuwenden.

(5)	Streben	Teilzeitbeschäftigte	eine	Vollzeitbeschäftigung	an,	sol-
len	sie	bei	der	Neubesetzung	eines	gleichwertigen	Arbeitsplatzes	
unter	Wahrung	 der	 Qualifikation	 sowie	 der	 personalwirtschaftli-
chen	Möglichkeiten	vorrangig	berücksichtigt	werden.



554	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2016	 Nr.	15

§ 13 
Telearbeit

Frauen	und	Männern	mit	Familien-	oder	Pflegeaufgaben	soll	auf	
Antrag	Telearbeit	bis	höchstens	zur	Hälfte	der	allgemeinen	regel-
mäßigen	Arbeitszeit	gewährt	werden,	 soweit	dienstliche	Belange	
nicht	entgegenstehen.	Ein	Anspruch	auf	Bereitstellung	der	 Infor-
mations-	und	Kommunikationstechnologie	am	häuslichen	Arbeits-
platz	besteht	nicht.	Durch	dienststelleninterne	Regelungen	können	
darüber	hinausgehende	Anlässe	für	die	Gewährung	von	Telearbeit	
und	Arbeit	an	mobilen	Arbeitsplätzen	vorgesehen	werden.

§ 14 
Arbeitsplatzwechsel

Beschäftigte	mit	Familien-	oder	Pflegeaufgaben	sollen	auf	Antrag	
auf	 einem	Arbeitsplatz	 eingesetzt	 werden,	 der	 für	 die	Wahrneh-
mung	der	Familien-	und	Pflegeaufgaben	besser	geeignet	ist,	soweit	
dienstliche	Belange	nicht	entgegenstehen.

§ 15 
Dienstliche Besprechungen, Dienstreisen

(1)	Die	zeitliche	Festlegung	von	Besprechungen	und	anderen	
dienst		lichen	Anlässen	soll	nach	Möglichkeit	so	erfolgen,	dass	Fa	-
milien-	und	Pflegeaufgaben	der	Teilnehmenden	berücksichtigt	wer-
den.	 Besprechungen	 sollen	 grundsätzlich	 in	 der	 Kernarbeitszeit	
stattfinden.	Alle	Beschäftigten	sollen	möglichst	frühzeitig	über	ihre	
Teilnahme	an	Besprechungen	und	anderen	dienstlichen	Anlässen	
informiert	werden.

(2)	Dienstreisen	sind	auf	das	Notwendige	zu	beschränken.

§ 16 
Beurlaubung

(1)	Beschäftigten,	die	Familien-	oder	Pflegeaufgaben	wahrnehmen,	
ist	auf	Antrag	Urlaub	unter	Wegfall	der	Bezüge	zu	gewähren,	soweit	
zwingende	dienstliche	Belange	nicht	entgegenstehen.

(2)	Beschäftigten,	die	wegen	Familien-	oder	Pflegeaufgaben	beur-
laubt	sind,	soll	durch	organisatorische	Maßnahmen,	insbesondere	
durch	das	Angebot	von	Fort-	und	Weiterbildungsmaßnahmen,	die	
Möglichkeit	eingeräumt	werden,	die	Verbindung	zum	Beruf	auf-
rechtzuerhalten.	 Sie	 werden	 außerdem	 über	 alle	 an	 die	 übrigen	
Beschäftigten	der	Dienststelle	gerichteten	wesentlichen	 Informa-
tionen	wie	insbesondere	Hausmitteilungen	oder	Stellenausschrei-
bungen	unterrichtet.	§	12	Absatz	2	gilt	entsprechend.

(3)	Streben	Beschäftigte,	die	wegen	Familien-	oder	Pflegeaufgaben	
beurlaubt	sind,	vorzeitig	wieder	eine	Vollzeit-	oder	Teilzeitbeschäf-
tigung	 an,	 sollen	 sie	 bei	 der	Neubesetzung	 eines	 gleichwertigen	
Arbeitsplatzes	unter	Berücksichtigung	der	Qualifikation	vorrangig	
berücksichtigt	werden.

(4)	Mit	 beurlaubten	 Beschäftigten	 sollen	 Beratungsgespräche	 ge	-
führt	werden,	in	denen	sie	über	Einsatzmöglichkeiten	während	und	
nach	der	Beurlaubung	informiert	werden.	Ein	Beratungsgespräch	ist	
spätestens	einen	Monat	vor	Ablauf	einer	Beurlaubung	anzubieten.

§ 17 
Gremien

(1)	Kommissionen,	Beiräte,	Verwaltungs-	und	Aufsichtsräte	sowie	
sonstige	Gremien	sind	geschlechterparitätisch	zu	besetzen,	soweit	
für	deren	Zusammensetzung	keine	besonderen	gesetzlichen	Rege-
lungen	gelten.

(2)	Bei	der	Besetzung	von	Gremien	nach	Absatz	1	sollen	die	entsen-
denden	Stellen	ebenso	viele	Frauen	wie	Männer	benennen.	Besteht	
das	Entsende-	oder	Vorschlagsrecht	nur	für	eine	Person	oder	eine	
ungerade	Zahl	an	Personen,	sollen	Frauen	und	Männer	alternierend	
berücksichtigt	werden.	Satz	1	und	Satz	2	gelten	entsprechend	für	die	
Entsendung	in	Gremien	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	Ge	-
setzes.

Abschnitt 3 
Gleichstellungsbeauftragte

§ 18 
Aufgaben

(1)	In	jeder	Dienststelle,	in	der	eine	Personalvertretung,	ein	Richter-
rat	oder	ein	Staatsanwaltsrat	zu	wählen	ist,	wird	von	den	weiblichen	
Beschäftigten	eine	Gleichstellungsbeauftragte	sowie	eine	Stellver-
treterin	gewählt	und	von	der	Dienststelle	bestellt.	Die	Gleichstel-
lungsbeauftragte	unterstützt	die	Dienststelle	bei	der	Gleichstellung	
und	der	Vereinbarkeit	von	Familie,	Pflege	und	Berufstätigkeit	 für	
Frauen	und	Männer.	Sie	gibt	Hinweise	zur	Umsetzung	dieses	Geset-
zes	sowie	anderer	Vorschriften	zur	Gleichstellung	von	Frauen	und	
Männern.	Sie	fördert	zusätzlich	mit	eigenen	Initiativen	die	Durch-
führung	dieses	Gesetzes	und	steht	den	Beschäftigten	als	Ansprech-
partnerin	zur	Verfügung.	Zu	ihren	Aufgaben	gehört	insbesondere

1.	 die	Mitwirkung	bei	 allen	personellen,	 organisatorischen	und	
sozialen	Maßnahmen	ihrer	Dienststelle,	die	die	Gleichstellung	
von	Frauen	und	Männern,	die	Vereinbarkeit	von	Familie,	Pfle-
ge	und	Berufstätigkeit	für	beide	Geschlechter	sowie	den	Schutz	
vor	sexueller	Belästigung	am	Arbeitsplatz	betreffen,

2.	 die	Beratung	 und	Unterstützung	 aller	Beschäftigten	 bei	 der	
be		ruflichen	 Förderung,	 Beseitigung	 von	 Benachteiligungen	
und	Fragen	der	Vereinbarkeit	von	Familie,	Pflege	und	Berufs-
tätigkeit,

3.	 die	Begleitung	des	Vollzugs	des	Allgemeinen	Gleichbehand-
lungsgesetzes	im	Hinblick	auf	den	Schutz	vor	Benachteiligun-
gen	wegen	des	Geschlechts	und	sexueller	Belästigung	in	der	
Dienststelle.

(2)	Zu	den	personellen	Maßnahmen	gehören	insbesondere

1.	 die	Vorbereitung	und	Entscheidung	über	Ausschreibungen,	Ein-
	stellungen,	Abordnungen	 und	 Umsetzungen	 mit	 einer	 Dauer	
von	über	drei	Monaten,	Versetzungen,	Fortbildungen,	berufli-
cher	Aufstieg	und	vorzeitige	Beendigung	der	Beschäftigung,

2.	 die	Vorbereitung	und	Umsetzung	von	Zielvereinbarungen	(§	5),

3.	 die	Einführung	und	Umsetzung	von	Begleitmaßnahmen	(§	6),

4.	 das	Verfahren	zur	Besetzung	von	Gremien	(§	17).
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(3)	Die	Gleichstellungsbeauftragte	ist	frühzeitig	zu	beteiligen.	Eine	
frühzeitige	Beteiligung	 liegt	vor,	wenn	die	Gleichstellungsbeauf-
tragte	 mit	 Beginn	 des	 Entscheidungsprozesses	 auf	 Seiten	 der	
Dienststelle	 beteiligt	 wird	 und	 die	 jeweilige	 Entscheidung	 oder	
Maßnahme	noch	gestaltungsfähig	ist.

(4)	Die	 Gleichstellungsbeauftragte	 ist	 bei	 der	 Mitwirkung	 und	
Durchführung	 ihrer	 Aufgaben	 unverzüglich	 und	 umfassend	 zu	
unterrichten.	 Ihr	 sind	 die	 hierfür	 erforderlichen	 Unterlagen	 ein-
schließlich	 der	 Bewerbungsunterlagen	 und	 vergleichende	 Über-
sichten	so	früh	wie	möglich	vorzulegen	und	die	von	ihr	erbetenen	
Auskünfte	zu	erteilen.	Im	Rahmen	der	gesetzlichen	Aufgaben	hat	
sie	ein	Einsichtsrecht	in	die	entscheidungsrelevanten	Teile	von	Per-
sonalakten.	 Die	 vollständigen	 Personalakten	 darf	 die	 Gleichstel-
lungsbeauftragte	nur	mit	Zustimmung	der	Betroffenen	einsehen.

(5)	Trifft	eine	übergeordnete	Dienststelle	Entscheidungen	im	Sinne	
des	Absatzes	1	für	nachgeordnete	Dienststellen,	beteiligt	die	über-
geordnete	Dienststelle	die	Gleichstellungsbeauftragte	der	nachge-
ordneten	 Dienststelle.	 Die	 Gleichstellungsbeauftragte	 auf	 der	
Ebene	der	staatlichen	Schulämter	beteiligt	die	Gleichstellungsbe-
auftragte	der	jeweiligen	öffentlichen	Schule,	für	die	im	zuständigen	
staatlichen	Schulamt	eine	Entscheidung	getroffen	wird.	Die	Gleich-
stellungsbeauftragte	für	den	Bereich	der	öffentlichen	Schulen	auf	
der	 Ebene	 der	 obersten	 Landesbehörde	 beteiligt	 die	 Gleichstel-
lungsbeauftragte	der	Behörde,	für	die	in	der	zuständigen	obersten	
Landesbehörde	eine	Entscheidung	getroffen	wird.

(6)	Im	Bereich	der	Landespolizei	sollen	auf	der	Ebene	der	obersten	
Dienstbehörde	 und	 auf	 der	 Ebene	 der	 Polizeipräsidien	 aus	 dem	
jeweiligen	Kreis	der	Gleichstellungsbeauftragten	von	diesen	Koor-
dinierungsbeauftragte	 eingesetzt	 werden.	 Diese	 beteiligen	 die	
gesetzlich	 zuständigen	 Gleichstellungsbeauftragten	 im	 Rahmen	
ihrer	Koordinierungstätigkeit.

(7)	Die	Mitwirkung	erfolgt	nicht	in	den	Verfahren	der	Begründung	
und	Beendigung	der	Amts-	oder	Arbeitsverhältnisse	von	Wahlbe-
amtinnen	oder	Wahlbeamten	und	den	in	§	37	des	Landesbeamten-
gesetzes	genannten	Beamtinnen	oder	Beamten	und	vergleichbaren	
Arbeitnehmerinnen	oder	Arbeitnehmern.

§ 19 
Rechtsstellung

(1)	Die	Gleichstellungsbeauftragte	nimmt	ihre	Aufgabe	als	Ange-
hörige	der	Dienststelle	wahr.	Sie	ist	der	Dienststellenleitung	unmit-
telbar	zugeordnet.	Die	Dienststelle	und	die	Gleichstellungsbeauf-
tragte	beraten	mindestens	zweimal	jährlich	über	die	Umsetzung	der	
Ziele	dieses	Gesetzes.	Die	Gleichstellungsbeauftragte	ist	hinsicht-
lich	der	persönlichen	Verhältnisse	von	Beschäftigten	sowie	anderer	
vertraulicher	Angelegenheiten	der	Dienststelle	über	ihre	Amtszeit	
hinaus	zum	Stillschweigen	verpflichtet.

(2)	Die	Gleichstellungsbeauftragte	ist	bei	der	Ausübung	ihrer	Tätig-
keit	 nicht	 an	Weisungen	 gebunden	 und	 unterliegt	 insoweit	 auch	
nicht	der	dienstlichen	Beurteilung.

(3)	Die	Gleichstellungsbeauftragte	darf	bei	der	Erfüllung	ihrer	Auf-
gaben	nicht	behindert	werden.	Die	Aufgaben	als	Gleichstellungsbe-
auftragte	gehen	anderen	Aufgaben	vor.	Sie	darf	wegen	ihrer	Tätig-
keit	weder	 allgemein	 noch	 in	 ihrer	 beruflichen	Entwicklung	 be	-

nachteiligt	werden.	Die	Vorschriften	des	Personalvertretungsgeset-
zes	über	den	Schutz	der	Mitglieder	des	Personalrates	bei	Kündi-
gungen,	Versetzungen	und	Abordnungen	gelten	entsprechend.

(4)	Die	Gleichstellungsbeauftragte	ist	mit	den	notwendigen	räumli-
chen	und	sachlichen	Mitteln	auszustatten.	Die	Gleichstellungsbeauf-
tragte	ist	von	anderweitigen	dienstlichen	Tätigkeiten	soweit	zu	ent		las-
	ten,	wie	es	nach	Art	und	Größe	der	Dienststelle	zur	ordnungsgemäßen	
Erfüllung	 der	Aufgaben	 erforderlich	 ist.	Die	Gleichstellungsbeauf-
tragte	ist	in	Dienststellen	mit	150	bis	300	Beschäftigten	mit	mindes	-
tens	einem	Viertel	und	in	Dienststellen	mit	mehr	als	300	Beschäftig-
ten	mit	mindestens	der	Hälfte	der	regelmäßigen	Arbeitszeit	zu	ent-
lasten.	Bei	mehr	als	600	Beschäftigten	hat	die	Entlastung	die	volle	
regelmäßige	Arbeitszeit	 zu	betragen.	Die	Gleichstellungsbeauftrag-
ten	auf	der	Ebene	der	staatlichen	Schulämter	werden	mit	jeweils	einer	
viertel	Stelle	freigestellt.	Die	Gleichstellungsbeauftragte	für	den	Be	-
reich	der	öffentlichen	Schulen	auf	der	Ebene	einer	obersten	Landes-
behörde	wird	mit	einer	Stelle	freigestellt.	Im	Übrigen	finden	die	Vor-
schriften	 des	 Personalvertretungsgesetzes	 über	 die	 Freistellung	 der	
Personalratsmitglieder	entsprechende	Anwendung.

(5)	Der	Gleichstellungsbeauftragten	ist	die	Teilnahme	an	spezifi-
schen	Fortbildungsmaßnahmen	 zu	 ermöglichen,	 soweit	 sie	 diese	
für	die	Tätigkeit	für	erforderlich	hält.

(6)	Die	Gleichstellungsbeauftragten	der	Einrichtungen	in	§	2	kön-
nen	dienststellenübergreifend	zusammenarbeiten.	Sie	können	sich	
unmittelbar	und	ohne	Einhaltung	des	Dienstweges	an	andere	Gleich-
	stellungsbeauftragte	sowie	an	das	für	die	Gleichstellung	zuständige	
Ministerium	wenden.

(7)	Die	Arbeitsgemeinschaft	 der	Gleichstellungsbeauftragten	 der	
Landesverwaltung	setzt	sich	aus	je	einem	Mitglied	pro	Geschäfts-
bereich	 der	 Landesregierung	 zusammen.	 Die	 Gleichstellungsbe-
auftragten	der	Dienststellen	bei	der	Präsidentin	oder	dem	Präsiden-
ten	des	Landtages	erhalten	Beobachterstatus.	Die	Arbeitsgemein-
schaft	vertritt	ihre	Mitglieder	in	Angelegenheiten,	die	von	allgemei-
ner	Bedeutung	sind	und	über	den	Geschäftsbereich	einer	obersten	
Landesbehörde	hinausgehen,	im	Wege	der	Anhörung.	Die	Gleich-
stellungsbeauftragten	 jedes	Geschäftsbereiches	 verständigen	 sich	
auf	Initiative	der	Gleichstellungsbeauftragten	der	obersten	Landes-
behörden	 auf	 ein	Mitglied	 für	 die	Arbeitsgemeinschaft.	 Für	 den	
Fall,	dass	eine	Verständigung	nicht	möglich	ist,	wird	das	Mitglied	
durch	geheime	Wahl	ermittelt.	Die	Rechte	der	Gleichstellungsbe-
auftragten	werden	hierdurch	nicht	berührt.

(8)	Die	Stellvertreterin	hat	im	Vertretungsfall	dieselben	Rechte	und	
Pflichten	wie	die	Gleichstellungsbeauftragte.	Die	Absätze	1	bis	6,	
mit	Ausnahme	der	Regelungen	über	die	Freistellung	der	Gleichstel-
lungsbeauftragten	nach	Absatz	4	Sätze	3	bis	6,	gelten	für	die	Stell-
vertreterin	entsprechend.

(9)	Die	Gleichstellungsbeauftragte	kann	Sprechstunden	durchfüh-
ren	und	einmal	jährlich	die	Beschäftigten	der	Dienststelle	zu	einer	
Versammlung	einladen.

§ 20 
Beanstandungsrecht

(1)	 Bei	Verstößen	 gegen	 dieses	 Gesetz,	 andere	Vorschriften	 zur	
Gleichstellung	von	Frauen	und	Männern	oder	die	Zielvereinbarun-
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gen	 nach	 §	 5	 kann	 die	Gleichstellungsbeauftragte	 innerhalb	 von	
zehn	Arbeitstagen	nach	ihrer	Unterrichtung	die	Maßnahme	schrift-
lich	beanstanden.	Gleiches	gilt	 bei	 unterlassener	Beteiligung	der	
Gleichstellungsbeauftragten	durch	die	Dienstelle	ab	Kenntniserlan-
gung	von	der	Maßnahme.	Bei	Unaufschiebbarkeit	kann	die	Dienst-
stelle	die	Frist	auf	fünf	Arbeitstage	verkürzen.	Die	Dienststelle	hat	
sodann	erneut	über	die	Maßnahme	zu	entscheiden.	Bis	zur	erneuten	
Entscheidung	 wird	 der	 Vollzug	 der	 Maßnahme	 ausgesetzt.	 Die	
Dienststelle	 teilt	 der	 Gleichstellungsbeauftragten	 schriftlich	 mit,	
wie	sie	in	der	Sache	entschieden	hat	und	begründet	ihre	Entschei-
dung.

(2)	Die	Gleichstellungsbeauftragte	kann	eine	ihrer	Meinung	nach	
fehlerhafte	Entscheidung	über	die	Beanstandung	nach	rechtzeitiger	
Unterrichtung	der	Dienststellenleitung	der	vorgesetzten	Dienststel-
le	zur	Entscheidung	vorlegen.	Absatz	1	Satz	5	gilt	entsprechend.

(3)	Eine	Entscheidung	über	eine	Beanstandung	durch	eine	oberste	
Landesbehörde	kann	die	Gleichstellungsbeauftragte	innerhalb	von	
zehn	 Arbeitstagen	 bei	 dem	 für	 die	 Gleichstellung	 zuständigen	
Ministerium	beanstanden.	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.	Dieses	
legt	 der	 obersten	 Landesbehörde	 in	 eiligen	 Fällen	 binnen	 fünf	
Arbeitstagen	 einen	Entscheidungsvorschlag	vor.	Absatz	1	Satz	5	
gilt	entsprechend.	Die	abschließende	Entscheidung	trifft	die	ober-
ste	Landesbehörde.	Abweichend	davon	legt	die	Gleichstellungsbe-
auftragte	der	Landtagsverwaltung	der	Präsidentin	oder	dem	Präsi-
denten	 des	 Landtages	Mecklenburg-Vorpommern	 nach	Beratung	
durch	 das	 für	Gleichstellung	 zuständige	Ministerium	 einen	 Ent-
scheidungsvorschlag	vor.	Die	Fristen	nach	Satz	1	bis	3	gelten	ent-
sprechend.	

(4)	Beanstandet	die	Gleichstellungsbeauftragte	einer	der	alleinigen	
Aufsicht	 des	 Landes	 unterstehenden	 Körperschaft,	 Anstalt	 oder	
Stiftung	des	öffentlichen	Rechts	einen	Verstoß	gegen	dieses	Gesetz	
und	wird	 der	Beanstandung	 durch	 die	Dienststellenleitung	 nicht	
abgeholfen,	 legt	 die	 Dienststellenleitung	 die	 Beanstandung	 dem	
Vorstand	oder	dem	vergleichbaren	Leitungsorgan	zur	Entscheidung	
vor.	Hilft	auch	dieses	Gremium	nicht	ab,	kann	die	Gleichstellungs-
beauftragte	 die	 zuständige	 Rechtsaufsichtsbehörde	 unterrichten.	
Diese	beteiligt	das	für	die	Gleichstellung	zuständige	Ministerium,	
das	 eine	Stellungnahme	abgibt.	Die	 abschließende	Entscheidung	
über	die	Beanstandung	trifft	die	Rechtsaufsichtsbehörde.

§ 21 
Wahl

(1)	Die	 regelmäßige	Amtszeit	der	nach	§	18	Absatz	1	Satz	1	zu	
wählenden	 Gleichstellungsbeauftragten	 und	 ihrer	 Stellvertreterin	
beträgt	vier	Jahre	mit	der	Möglichkeit	von	Wiederwahlen.	Findet	
sich	für	die	Wahl	keine	Kandidatin,	wird	die	Gleichstellungsbeauf-
tragte	durch	die	Dienststelle	aus	dem	Kreis	aller	weiblichen	Be	-
schäftigten	bestellt.	Die	zu	bestellende	Beschäftigte	darf	die	Bestel-
lung	nur	aus	wichtigem	Grund	ablehnen.	Entsprechendes	gilt	für	
den	Fall,	dass	keine	Stellvertreterin	gewählt	wurde.

(2)	Wahlberechtigt	sind	alle	weiblichen	Beschäftigten	der	Dienst-
stelle.	Nicht	wahlberechtigt	sind	die	unter	Wegfall	der	Bezüge	beur-
laubten	Beschäftigten.	Wer	länger	als	drei	Monate	an	eine	andere	
Dienststelle	abgeordnet	ist,	ist	allein	in	der	aufnehmenden	Dienst-
stelle	wahlberechtigt;	dies	gilt	nicht	bei	Abordnungen	zur	Teilnah-
me	an	Lehrgängen.	Wählbar	sind	alle	weiblichen	Beschäftigten	der	

Dienststelle.	Die	Sätze	2	und	3	gelten	für	die	Wählbarkeit	entspre-
chend.

(3)	Grundsätzlich	sind	an	den	öffentlichen	Schulen	Gleichstellungs-
beauftragte	 zu	wählen.	Ausnahmen	 sind	möglich,	wenn	kein	Ge	-
schlecht	aufgrund	von	struktureller	Benachteiligung	unterrepräsen-
tiert	ist	und	sich	die	weiblichen	Beschäftigten	in	einer	Abstimmung	
mehrheitlich	gegen	die	Wahl	einer	Gleichstellungsbeauftragten	aus-
sprechen.	Für	den	Bereich	der	öffentlichen	Schulen	werden	zudem	
auf	der	Ebene	jedes	staatlichen	Schulamtes	je	eine	Gleichstellungs-
beauftragte	und	deren	Stellvertreterin	gewählt	und	bestellt.	Außer-
dem	werden	eine	Gleichstellungsbeauftragte	und	deren	Stellvertre-
terin	 für	den	Bereich	der	öffentlichen	Schulen	 auf	der	Ebene	der	
zuständigen	obersten	Landesbehörde	gewählt	und	bestellt.	Wahlbe-
rechtigt	für	den	Bereich	der	öffentlichen	Schulen	nach	Satz	3	sind	
die	weiblichen	Lehrkräfte,	das	weibliche	Personal	mit	sonderpäda	-
gogischer	Aufgabenstellung	und	die	sonstigen	weiblichen	Landes-
bediensteten	an	den	öffentlichen	Schulen	im	Zuständigkeitsbereich	
des	jeweiligen	staatlichen	Schulamtes.	Wahlberechtigt	für	den	Be	-
reich	der	öffentlichen	Schulen	nach	Satz	4	sind	die	weiblichen	Lehr-
kräfte,	das	weibliche	Personal	mit	sonderpädagogischer	Aufgaben-
stellung	und	die	sonstigen	weiblichen	Landesbediensteten	der	be	-
ruflichen	 Schulen	 und	 im	 Zuständigkeitsbereich	 aller	 staatlichen	
Schulämter.	Die	Sätze	5	und	6	gelten	für	die	Wählbarkeit	entspre-
chend.

(4)	Die	Gleichstellungsbeauftragte	sowie	die	Stellvertreterin	dürfen	
keiner	Personalvertretung	angehören	und	nur	in	ihrer	Eigenschaft	
als	Gleichstellungsbeauftragte	mit	Personalangelegenheiten	befasst	
sein.

(5)	Die	Wahlen	finden	gleichzeitig	mit	den	Wahlen	zur	Personalver-
tretung,	zum	Richterrat	oder	zum	Staatsanwaltsrat	statt.	Im	Übrigen	
findet	das	Personalvertretungsgesetz	entsprechende	Anwendung.

(6)	Abweichend	vom	regelmäßigen	Wahlzeitpunkt	finden	die	Wah-
len	innerhalb	eines	Monates	statt,	wenn

1.	 die	 Gleichstellungsbeauftragte	 das	 Amt	 niederlegt,	 aus	 der	
Dienststelle	 ausscheidet	 oder	 nicht	 nur	 vorübergehend	mehr	
als	sechs	Monate	verhindert	ist	und	keine	Stellvertreterin	nach-
rückt,

2.	 die	Wahl	erfolgreich	angefochten	worden	ist	oder

3.	 eine	Gleichstellungsbeauftragte	noch	nicht	gewählt	ist.

Satz	1	gilt	entsprechend	für	die	Stellvertreterin	der	Gleichstellungs-
beauftragten.	Hat	eine	Wahl	außerhalb	des	regelmäßigen	Wahlzeit-
punktes	stattgefunden,	sind	die	Gleichstellungsbeauftragte	und	die	
Stellvertreterin	zum	nächsten	regelmäßigen	Wahlzeitpunkt	neu	zu	
wählen.	Besteht	das	Amtsverhältnis	zu	Beginn	des	nächsten	regel-
mäßigen	Wahlzeitpunktes	erst	weniger	als	ein	Jahr,	findet	die	Neu-
wahl	zum	übernächsten	Wahlzeitpunkt	statt.

(7)	Die	Landesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	
Näheres	 über	 die	Vorbereitung	 und	Durchführung	 der	Wahl	 der	
Gleichstellungsbeauftragten	 und	 ihrer	 Stellvertreterin	 zu	 bestim-
men.
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Abschnitt 4 
Schlussvorschriften

§ 22 
Berichtspflicht

Die	Landesregierung	berichtet	dem	Landtag	im	Abstand	von	fünf	
Jahren	über	die	Durchführung	dieses	Gesetzes.

§ 23 
Rechte der Menschen mit Behinderungen

Bei	der	Erreichung	der	Ziele	dieses	Gesetzes	sind	die	besonderen	
Belange	behinderter	und	von	Behinderung	bedrohter	Menschen	im	
Sinne	von	§	2	Absatz	1	des	Neunten	Buches	Sozialgesetzbuch	zu	
berücksichtigen.	Im	Übrigen	gilt	§	4	Landesbehindertengleichstel-
lungsgesetz.

§ 24 
Übergangsvorschriften

(1)	Vor	 Inkrafttreten	 dieses	 Gesetzes	 erstellte	 Frauenförderpläne	
gelten	bis	zum	Ablauf	ihres	Geltungszeitraums	weiter.

(2)	Vor	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	bestellte	Frauen-	und	Gleich-
stellungsbeauftragte	 und	 ihre	 Stellvertreterinnen	 bleiben	 für	 den	
Zeitraum,	für	den	sie	gewählt	wurden,	im	Amt.	Gleichstellungsbe-
auftragte	und	Stellvertreterinnen,	die	vor	Inkrafttreten	dieses	Geset-
zes	Mitglied	einer	Personalvertretung	waren,	dürfen	–	abweichend	
von	§	21	Absatz	4	–	bis	zum	Ende	dieser	Amtszeit	Mitglied	der	
Personalvertretung	bleiben.

Artikel 2 
Änderung des Landesbeamtengesetzes1

Im	Landesbeamtengesetz	vom	17.	Dezember	2009	(GVOBl.	M-V	
S.	687),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	21.	Dezem-
ber	2015	(GVOBl.	M-V	S.	610)	geändert	worden	ist,	wird	§	66	
wie	folgt	geändert:

1.	 Die	Überschrift	wird	wie	folgt	gefasst:

„Urlaub ohne Dienstbezüge,  
Urlaub zur Betreuung und Pflege“.

2.	 Nach	Absatz	1	wird	folgender	Absatz	2	eingefügt:

	 „(2)	Beamten	mit	Dienstbezügen	ist	auf	Antrag	Urlaub	unter	
Wegfall	der	Bezüge	zu	gewähren,	wenn	mindestens

1.	 ein	Kind	unter	18	Jahren	oder

2.	 eine	sonstige	Person,	die	nach	ärztlichem	Gutachten	pfle-
gebedürftig	ist,

	 tatsächlich	zu	betreuen	oder	zu	pflegen	ist.“

3.	 Der	bisherige	Absatz	2	wird	Absatz	3	und	wie	folgt	geändert:

a)	 Satz	1	wird	aufgehoben.

b)	 In	dem	neuen	Satz	1	werden	die	Wörter	„dieser	Beurlau-
bung“	durch	die	Wörter	„der	Beurlaubung	nach	Absatz	2“	
ersetzt.

4.	 Die	bisherigen	Absätze	3	und	4	werden	die	Absätze	4	und	5.

Artikel 3 
Änderung des Landeshochschulgesetzes2

Das	Landeshochschulgesetz	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	25.	Januar	2011	(GVOBl.	M-V	S.	18),	das	durch	Artikel	6	des	
Gesetzes	vom	22.	Juni	2012	(GVOBl.	M-V	S.	208,	211)	geändert	
worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	4	Satz	3	wird	aufgehoben.

2.	 §	88	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	wird	aufgehoben.

b)	 Der	bisherige	Absatz	3	wird	Absatz	2	und	folgender	Satz	
wird	angefügt:

	 „Liegen	 nach	 der	 ersten	Ausschreibung	 einer	 Professur	
keine	Bewerbungen	von	Frauen	mit	der	geforderten	Qua-
lifikationen	vor,	soll	die	betreffende	Stelle	auf	begründe-
tes	Verlangen	der	Gleichstellungsbeauftragten	neu	ausge-
schrieben	werden.“

c)	 Der	bisherige	Absatz	4	wird	Absatz	3	und	in	Satz	3	wird	
die	Angabe	„§	13“	durch	die	Wörter	„§	19	Absatz	4	Satz	1	
und	2“	ersetzt.

d)	 Der	bisherige	Absatz	5	wird	Absatz	4.

3.	 §	104d	Absatz	8	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Satz	2	werden	die	Wörter	„Absatz	1	bis	3“	durch	die	
Wörter	„Absatz	1	und	2“	ersetzt.

b)	 In	Satz	3	wird	die	Angabe	„4“	durch	die	Angabe	„3“	er	-
setzt.

Artikel 4 
Änderung der Wahlordnung zum Gleichstellungsgesetz3

Die	Wahlordnung	zum	Gleichstellungsgesetz	vom	13.	Oktober	1994	
(GVOBl.	M-V	S.	955),	die	durch	die	Verordnung	vom	13.	Februar	
2007	(GVOBl.	M-V	S.	77),	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	ge	-
ändert:

1.	 In	§	1	Absatz	3	Satz	1	werden	die	Wörter	„§	11	Abs.	4	Satz	4	
Nr.	1	bis	3“	durch	die	Wörter	„§	21	Absatz	6	Satz	1	Nummer	1	
bis	3“	ersetzt.

2.	 §	4	Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Satz	2	wird	aufgehoben.

_____	
1	 Ändert	Gesetz	vom	17.	Dezember	2009;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2030	-	11
2	 Ändert	Gesetz	i.	d.	F.	d.	B.	vom	25.	Januar	2011;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	221	-	11
3	 Ändert	VO	vom	13.	Oktober	1994;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	203	-	1	-	1
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b)	 In	 dem	 neuen	 Satz	 2	wird	 die	Angabe	 „oder	 2“	 gestri-
chen.

3.	 In	§	5	Absatz	1	werden	die	Wörter	„oder	jede	Gleichstellungs-
beauftragte	im	Sinne	von	§	11	Absatz	2	Satz	4	des	Gleichstel-
lungsgesetzes	oder	ihre	Stellvertreterin“	gestrichen.

4.	 §	7	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 §	7	Absatz	1	Satz	2	wird	aufgehoben.

b)	 §	7	Absatz	3	Satz	4	wird	aufgehoben.

5.	 In	§	9	Absatz	2	Satz	1	wird	die	Angabe	„§	11	Abs.	3“	durch	die	
Wörter	„§	21	Absatz	2	Satz	4	und	5	oder	§	21	Absatz	3	Satz	7“	
ersetzt.

6.	 In	§	21	Absatz	1	werden	die	Wörter	„zur	Bestätigung	gemäß		
§	11	Abs.	5	des	Gleichstellungsgesetzes“	gestrichen.

7.	 In	Abschnitt	3	wird	die	Überschrift	wie	folgt	gefasst:

„Abschnitt 3  
Schlussvorschrift“.

8.	 §	26	wird	aufgehoben.

9.	 §	27	wird	§	26.

Artikel 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)	Dieses	Gesetz	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

(2)	Gleichzeitig	tritt	das	Gleichstellungsgesetz	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	vom	27.	Juli	1998	(GVOBl.	M-V	S.	697),	das	
zuletzt	 durch	Artikel	 5	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 Dezember	 2009	
(GVOBl.	M-V	S.	687,	718)	geändert	worden	ist,	außer	Kraft.

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	11.	Juli	2016

 Der Ministerpräsident Die Ministerin für Arbeit, 
  Gleichstellung und Soziales 
 Erwin Sellering Birgit Hesse

 Der Minister für Der Minister für Bildung, 
 Inneres und Sport Wissenschaft und Kultur 
 Lorenz Caffier Mathias Brodkorb
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Artikel 1 
Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes1

Das	 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz	 vom	 10.	 Dezember	
2012 (GVOBl.	M-V	S.	537)	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	1	Satz	2	wird	aufgehoben.

2.	 Dem	§	2	Absatz	2	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Die	§§	13a	und	13b	gelten	auch	für	Personen,	die	im	Inland	
ihre	Berufsqualifikation	erworben	haben.“

3.	 Dem	§	3	werden	folgende	Absätze	6	und	7	angefügt:

	 „(6)	 Der	 Europäische	 Berufsausweis	 ist	 eine	 elektronische	
Bescheinigung

a)	 für	die	vorübergehende	und	gelegentliche	Erbringung	von	
Dienstleistungen,

b)	 zum	Nachweis	der	Anerkennung	von	Berufsqualifikatio-
nen	für	die	Niederlassung

	 in	einem	Aufnahmemitgliedstaat.

	 (7)	Zuständige	Behörden	im	Sinne	der	Richtlinie	2005/36/EG	
sowie	der	dazu	ergangenen	Durchführungsrechtsakte	sind	die	
zuständigen	Stellen	nach	den	§§	8	und	13	Absätze	5	bis	7,	
soweit	 im	Fachrecht	keine	abweichende	Regelung	getroffen	
ist.“

4.	 §	4	Absatz	2	Nummer	3	wird	wie	folgt	gefasst:

„3.	 die	Antragstellerin	oder	der	Antragsteller	diese	Unterschie-
de	nicht	durch	sonstige	Befähigungsnachweise,	nachgewie-
sene	 einschlägige	Berufserfahrung	 oder	 sonstige	 nachge-
wiesene	einschlägige	Qualifikationen	ausgeglichen	hat.“

5.	 In	§	5	Absatz	6	Satz	3	werden	die	Wörter	„oder	in	der	Schweiz“	
durch	die	Wörter	„oder	in	einem	durch	Abkommen	gleichge-
stellten	Staat“	ersetzt.

6.	 §	9	Absatz	2	Nummer	3	wird	wie	folgt	gefasst:

„3.	 die	Antragstellerin	oder	der	Antragsteller	diese	Unterschie-
de	nicht	durch	sonstige	Befähigungsnachweise,	nachgewie-
sene	 einschlägige	Berufserfahrung	 oder	 sonstige	 nachge-
wiesene	einschlägige	Qualifikationen	ausgeglichen	hat.“

7.	 Dem	§	10	Absatz	1	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Der	Bescheid	beinhaltet	sowohl	eine	Mitteilung	über	das	Niveau	
der	von	der	den	Antrag	 stellenden	Person	vorgelegten	Berufs-
qualifikation	 als	 auch	 über	 das	 im	 Aufnahmestaat	 verlangte	
Niveau	im	Sinne	des	Artikels	11	der	Richtlinie	2005/36/EG.“

8.	 Dem	§	11	wird	folgender	Absatz	4	angefügt:

	 „(4)	Hat	sich	die	Antragstellerin	oder	der	Antragsteller	für	eine	
Eignungsprüfung	nach	Absatz	3	entschieden,	muss	diese	inner-
halb	von	sechs	Monaten	ab	dem	Zugang	dieser	Entscheidung	bei	
der	zuständigen	Stelle	abgelegt	werden	können.	Legt	aufgrund	
entsprechender	 berufsrechtlicher	 Regelungen	 im	 Sinne	 des	
Absatzes	3	die	zuständige	Stelle	fest,	dass	eine	Eignungsprüfung	
zu	absolvieren	ist,	so	muss	diese	innerhalb	von	sechs	Monaten	
ab	dem	Zugang	dieser	Entscheidung	abgelegt	werden	können.“

9.	 §	12	wird	wie	folgt	geändert:	

a)	 Dem	Absatz	3	werden	folgende	Sätze	angefügt:

	 „Unterlagen,	die	in	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	
Union	oder	 in	 einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkom-
mens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	ausgestellt	
oder	anerkannt	wurden,	können	abweichend	von	Absatz	2	
auch	elektronisch	übermittelt	werden.	Im	Falle	begründe-
ter	 Zweifel	 an	 der	 Echtheit	 der	Unterlagen,	 und	 soweit	
dies	unbedingt	geboten	erscheint,	kann	sich	die	zuständi-
ge	Stelle	sowohl	an	die	zuständige	Stelle	des	Ausbildungs-
staates	wenden	als	auch	die	Antragstellerin	oder	den	An	-
tragsteller	 auffordern,	 beglaubigte	 Kopien	 vorzulegen.	
Eine	solche	Aufforderung	hemmt	nicht	den	Fristlauf	nach	
§	13	Absatz	3.“

b)	 In	Absatz	4	Satz	2	werden	die	Wörter	„oder	in	der	Schweiz“	
durch	die	Wörter	„oder	in	einem	durch	Abkommen	gleich-
gestellten	Staat“	ersetzt.

c)	 In	Absatz	5	wird	Satz	2	aufgehoben.

d)	 In	Absatz	6	Satz	3	werden	die	Wörter	„oder	in	der	Schweiz“	
durch	die	Wörter	„oder	in	einem	durch	Abkommen	gleich-
gestellten	Staat“	ersetzt.

10.	§	13	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	3	Satz	4	werden	die	Wörter	„oder	der	Schweiz“	
durch	die	Wörter	„oder	in	einem	durch	Abkommen	gleich-
gestellten	Staat“	ersetzt.

Gesetz zur Änderung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes und zur 
Änderung anderer Gesetze zur Umsetzung der Richtlinie 2013/55/EU der 

Europäischen Union

Vom 11. Juli 2016

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	806	-	3

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:	

_____	
1	 Ändert	Gesetz	vom	10.	Dezember	2012;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	806	-	2
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b)	 Es	wird	folgender	Absatz	8	angefügt:

	 „(8)	Der	Einheitliche	Ansprechpartner	nach	Artikel	6	der	
Richtlinie	2006/123/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	
des	Rats	vom	12.	Dezember	2006	über	Dienstleistungen	
im	Binnenmarkt	in	seiner	elektronischen	Form	–	das	Lan-
desportal	Einheitlicher	Ansprechpartner	M-V	–	stellt	die	
Informationen	 insbesondere	über	Berufe	nach	Artikel	57	
Absatz	 1	 der	 Richtlinie	 2005/36/EG	 zur	Verfügung	 und	
verweist	auf	die	jeweils	zuständigen	Stellen	zum	Zwecke	
der	elektronischen	Verfahrensabwicklung	nach	Artikel	57a	
Absatz	1	Satz	1	der	Richtlinie	2005/36/EG.“

11.	Nach	§	13	werden	folgende	§§	13a	bis	13c	eingefügt:

„§ 13a 
Europäischer Berufsausweis

	 (1)	Für	Berufe,	für	die	aufgrund	von	Durchführungsrechtsak-
ten	der	Europäischen	Kommission	nach	Artikel	4a	Absatz	7	
der	 Richtlinie	 2005/36/EG	 ein	 Europäischer	 Berufsausweis	
eingeführt	 ist,	 stellt	 die	 zuständige	 Stelle	 auf	Antrag	 einen	
Europäischen	Berufsausweis	aus.

	 (2)	Der	Europäische	Berufsausweis	kann	von	Personen	bean-
tragt	werden,	die	 ihren	Ausbildungsnachweis	 in	einem	Mit-
gliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	einem	anderen	Ver-
tragsstaat	 des	 Abkommens	 über	 den	 Europäischen	 Wirt-
schaftsraum	 erworben	 haben	 oder	 deren	Ausbildungsnach-
weise	in	einem	dieser	Staaten	anerkannt	wurden.

	 (3)	Das	Verfahren	richtet	sich	nach	den	Artikeln	4a	bis	4e	der	
Richtlinie	2005/36/EG,	der	dazu	 ergangenen	EU-Durchfüh-
rungsverordnung	 2015/983	 sowie	 gegebenenfalls	 weiteren	
Durchführungsrechtsakten.

	 (4)	Das	zuständige	Ministerium	wird	ermächtigt,	ergänzend	
zu	den	in	Absatz	3	bezeichneten	Regelungen	durch	Rechtsver-
ordnung	weitere	Regelungen	zur	Umsetzung	des	Artikels	4a	
Absatz	7	der	Richtlinie	2005/36/EG	zu	treffen.

	 (5)	Die	Absätze	1	bis	4	lassen	die	Verfahren	nach	den	§§	9	bis	13	
unberührt.

§ 13b 
Vorwarnmechanismus

	 (1)	Hat	die	 zuständige	Stelle	des	Landes	Mecklenburg-Vor-
pommern	 davon	 Kenntnis	 erlangt,	 dass	 einer	 oder	 einem	
Berufsangehörigen	 durch	 gerichtliche	 Entscheidung	 oder	
durch	Verwaltungsakt	die	Ausübung	ihres	oder	seines	Berufes	
ganz	oder	teilweise	–	auch	vorübergehend	–	untersagt	worden	
ist	oder	 ihr	oder	 ihm	diesbezügliche	Beschränkungen	aufer-
legt	worden	sind,	so	hat	sie	die	zuständigen	Stellen	aller	ande-
ren	Mitgliedstaaten	sowie	aller	anderen	Bundesländer	hiervon	
zu	 unterrichten.	 Diese	 Pflicht	 zur	 Vorwarnung	 besteht	 in	
Bezug	auf	die	in	Artikel	56a	Absatz	1	der	Richtlinie	2005/36/
EG	genannten	Berufe	und	auch	 in	Bezug	auf	Personen,	die	
ihre	Berufsqualifikation	 in	der	Bundesrepublik	Deutschland	
erworben	haben.	Die	zuständige	Stelle	übermittelt	die	in	Arti-
kel	56a	Absatz	2	der	Richtlinie	2005/36/EG	genannten	Daten	
über	das	Binnenmarkt-Informationssystem	IMI.

	 (2)	Die	Vorwarnung	dient	dem	möglichst	frühzeitigen	Schutz	der	
Betroffenen.	Deshalb	ist	die	Vorwarnung	auszulösen,	so		bald	eine	
vollziehbare	Entscheidung	eines	Gerichtes	oder	einer	sonst	zu	-
ständigen	Stelle	vorliegt.	Umgekehrt	sind	die	zuständigen	Stel-
len	 der	 Mitgliedstaaten	 und	 jene	 aller	 anderen	 Bundesländer	
unverzüglich	zu	unterrichten,	wenn	die	Geltungsdauer	einer	Un	-
tersagung	oder	Beschränkung	nach	Ab		satz	1	abgelaufen	ist.	Im	
Rahmen	 der	Unterrichtung	 hat	 die	 zuständige	 Stelle	 auch	 das	
Datum	des	Ablaufes	der	Maßnahme	und	gegebenenfalls	spätere	
Änderungen	 dieses	 Datums	 anzugeben.	 Gleichzeitig	 mit	 der	
Über		mittlung	 einer	Vorwarnung	 ist	 die	 zuständige	 Stelle	 ver-
pflichtet,	die	hiervon	betroffene	Person	darüber	zu	unterrichten,

1.	 welchen	Rechtsbehelf	sie	gegen	die	Vorwarnung	einlegen	
kann,

2.	 dass	sie	die	Berichtigung	der	Vorwarnung	verlangen	kann	
und

3.	 dass	ihr	im	Falle	einer	unrichtigen	Übermittlung	ein	Scha-
densersatzanspruch	zusteht.

	 Die	zuständige	Stelle	unterrichtet	die	zuständigen	Stellen	der	
Mitgliedstaaten	und	jene	aller	anderen	Bundesländer	darüber,	
wenn	 eine	 betroffene	 Person	 einen	 Rechtsbehelf	 gegen	 die	
Vorwarnung	eingelegt	hat.	Sobald	die	Vorwarnung	oder	Teile	
davon	unrichtig	werden,	sind	sie	unverzüglich	zu	löschen.

	 (3)	Hat	jemand	die	Anerkennung	seiner	Berufsqualifikation	be	-
antragt	und	wird	nachfolgend	von	einem	Gericht	rechtskräftig	
festgestellt,	dass	die	Person	dabei	gefälschte	Berufsqualifika-
tionsnachweise	verwendet	hat,	so	hat	die	zuständige	Stelle	die	
zuständigen	Stellen	aller	übrigen	Mitgliedstaaten	so				wie	aller	
anderen	 Bundesländer	 über	 das	 Binnenmarkt-In		formations	-
system	IMI	von	der	Identität	dieser	Person	und	dem	der	Ge	-
richtsentscheidung	zu	Grunde	liegenden	Sachverhalt	zu	infor-
mieren.	Gleichzeitig	mit	der	Übermittlung	einer	Vorwarnung	
ist	 die	 zuständige	Stelle	 verpflichtet,	 die	 hiervon	betroffene	
Person	schriftlich	hierüber	zu	unterrichten.

	 (4)	Die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	nach	den	vor-
stehenden	Absätzen	erfolgt	im	Einklang	mit	den	Richtlinien	
95/46/EG	und	2002/58/EG.

	 (5)	Das	Verfahren	 richtet	 sich	nach	Artikel	56a	der	Richtli-
nie	2005/36/EG,	der	dazu	ergangenen	EU-Durchführungsver-
ordnung	2015/983	sowie	gegebenenfalls	weiteren	Durchfüh-
rungsrechtsakten.

	 (6)	Zuständige	Stelle	im	Sinne	dieser	Norm	ist

a)	 für	die	Entgegennahme	einer	Vorwarnung	durch	das	Bin-
nenmarkt-Informationssystem	 IMI	 die	 für	 die	Anerken-
nung	der	entsprechenden	ausländischen	Berufsqualifika	-
tionen	zuständige	Behörde,

b)	 für	die	Mitteilung	im	Binnenmarkt-Informationssystem	IMI	
über	den	Ausspruch	einer	Vorwarnung	die	Behörde	oder	das	
Gericht,	die	beziehungsweise	das	gemäß	Artikel	56a	Absatz	1	
und	2	der	Richtlinie	2005/36/EG	die	Ausübung	des	Berufes	
untersagt	hat	oder	das	gemäß	Artikel	56a	Absatz	3	der	Richt-
linie	2005/36/EG	rechtskräftig	die	Verwendung	gefälschter	
Berufsqualifikationsnachweise	festgestellt	hat.
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	 (7)	Das	zuständige	Ministerium	wird	ermächtigt,	ergänzend	
zu	den	in	Absatz	5	bezeichneten	Regelungen	durch	Rechtsver-
ordnung	weitere	Regelungen	zur	Umsetzung	des	Artikels	56a	
der	Richtlinie	2005/36/EG	zu	treffen.

§ 13c 
Partieller Zugang

	 (1)	Liegen	sämtliche	Voraussetzungen	des	Artikels	4f	der	Richt-
linie	2005/36/EG	vor,	so	gewährt	die	zuständige	Stelle	gemäß	
den	Vorgaben	dieses	Artikels	auf	Antrag	und	auf	Einzelfallbasis	
einen	partiellen	Zugang	zu	einer	 reglementierten	Berufstätig-
keit,	 soweit	 sich	die	Berufstätigkeit	 objektiv	 von	 anderen	 im	
Aufnahmemitgliedstaat	unter	diesen	reglementierten	Beruf	fal-
lenden	Tätigkeiten	trennen	lässt.

	 (2)	Sobald	partieller	Zugang	gewährt	worden	 ist,	 ist	 für	die	
Berufstätigkeit	 die	 Berufsbezeichnung	 des	 Herkunftsstaates	
in	der	deutschen	Übersetzung	zu	führen.

	 (3)	Das	zuständige	Ministerium	wird	ermächtigt,	durch	Rechts-
verordnung	weitere	Regelungen	zur	Umsetzung	des	Artikels	4f	
der	Richtlinie	2005/36/EG	zu	treffen.“

12.	§	17	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Dem	Absatz	5	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Das	 Statistische	Amt	 Mecklenburg-Vorpommern	 kann	
Daten	an	das	Statistische	Bundesamt	zur	Erstellung	einer	
koordinierten	 Länderstatistik	 und	 an	 die	 Statistischen	
Ämter	 der	 Bundesländer	 zur	 Erstellung	 länderübergrei-
fender	Regionalstatistiken	übermitteln.	Das	umfasst	dieje-
nigen	Angaben,	die	seit	dem	1.	Januar	2016	erhoben	wur-
den.“

b)	 Es	wird	folgender	Absatz	7	angefügt:

	 „(7)	An	die	obersten	Landesbehörden	dürfen	zur	Verwen-
dung	gegenüber	dem	Landtag	Mecklenburg-Vorpommern,	
dem	Deutschen	Bundestag	und	dem	Bundesrat	für	Zwe-
cke	der	kontinuierlichen	Beobachtung	und	Evaluation	der	
Verfahren	zur	Feststellung	der	Gleichwertigkeit	nach	die-
sem	Gesetz	und	den	anderen	berufsrechtlichen	Rechtsvor-
schriften	 des	 Landes	 Mecklenburg-Vorpommern	 sowie	
für	Planungszwecke,	 jedoch	nicht	 für	die	Regelung	von	
Einzelfällen,	 vom	 Statistischen	 Amt	 Mecklenburg-Vor-
pommern	Tabellen	mit	statistischen	Ergebnissen	übermit-
telt	werden,	auch	soweit	Tabellenfelder	nur	einen	einzigen	
Fall	ausweisen.	Das	umfasst	diejenigen	Angaben,	die	seit	
dem	1.	Januar	2016	erhoben	wurden.	Durch	organisatori-
sche	und	technische	Maßnahmen	muss	sichergestellt	sein,	
dass	nur	Amtsträgerinnen	und	Amtsträger	sowie	für	den	
öffentlichen	Dienst	besonders	Verpflichtete	Kenntnis	von	
Einzelangaben	 erhalten.	 Diese	 sind	 auf	 das	 Statistikge-
heimnis	zu	verpflichten.“

13.	§	18	Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(1)	Auf	der	Grundlage	der	Statistik	nach	§	17	überprüft	die	
Landesregierung	 im	 Jahr	 2019	 mit	 Stichtag	 31.	 Dezember	
2018	Anwendung	und	Auswirkungen	dieses	Gesetzes.“

Artikel 2 
Änderung des Heilberufsgesetzes2

Das	Heilberufsgesetz	vom	22.	Januar	1993	(GVOBl.	M-V	S.	62),	
das	 zuletzt	 durch	Artikel	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 15.	 April	 2014	
(GVOBl.	M-V	S.	150,	152)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	
geändert:

1.	 Die	Inhaltsübersicht	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Angabe	zu	§	11	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	11	Auskunfts-	und	Unterrichtungspflicht“.

b)	 Die	Angabe	zu	§	45	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	45	 	Inhalt	und	Umfang	der	Weiterbildung,	Meldepflich-
ten“.

2.	 In	§	2	Absatz	4	Satz	1	werden	die	Wörter	„die	zuletzt	durch	
die	 Richtlinie	 2006/100/EG	 des	 Rates	 vom	 20.	 November	
2006	(ABl.	EU	Nr.	L	363,	S.	341)	geändert	worden	ist“	durch	
die	Wörter	„die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	2013/55/EU	des	
Parlaments	und	des	Rates	vom	20.	November	2013	(ABl.	EU	
Nr.	L	354,	S.	132)	geändert	worden	ist“	ersetzt.

3.	 In	§	4	Absatz	1	Nummer	13	werden	nach	dem	Wort	„Heilbe-
rufsausweise“	die	Wörter	„und	Europäische	Berufsausweise“	
eingefügt.	

4.	 In	§	4	Absatz	6,	§	11	Absatz	2	Satz	5,	§	97	Absatz	1	und	§	101	
werden	 jeweils	 die	 Wörter	 „Ministerium	 für	 Soziales	 und	
Gesundheit“	 durch	 die	 Wörter	 „Ministerium	 für	 Arbeit,	
Gleichstellung	und	Soziales“	ersetzt.

5.	 §	11	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	der	Überschrift	wird	das	Wort	„Auskunftspflicht“	durch	
die	 Wörter	 „Auskunfts-	 und	 Unterrichtungspflicht“	 er	-
setzt.

b)	 Absatz	2	Satz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Dabei	sind	die	Vorschriften	zum	Schutz	personenbezoge-
ner	Daten	einzuhalten,	die	in	der	Richtlinie	95/46/EG	des	
Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	24.	Oktober	
1995	zum	Schutz	natürlicher	Personen	bei	der	Verarbeitung	
personenbezogener	 Daten	 und	 zum	 freien	 Datenverkehr	
(ABl.	EU	Nr.	L	281,	S.	31),	die	zuletzt	durch	Verordnung	
(EG)	Nr.	1882/2003	des	Europäischen	Parlaments	und	des	
Rates	vom	29.	September	2003	(ABl.	EG	Nr.	L	284,	S.	1)	
geändert	 worden	 ist,	 und	 der	 Richtlinie	 2002/58/EG	 des	
Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	12.	Juli	2002	
über	 die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	und	den	
Schutz	der	Privatsphäre	in	der	elektronischen	Kommunika-
tion	(ABl.	EU	Nr.	L	201,	S.	37),	die	zuletzt	durch	die	Richt-
linie	2009/136/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	
Rates	vom	25.	November	2009	(ABl.	EU	Nr.	L	337,	S.	11)	
geändert	worden	ist,	festgelegt	sind.“

6.	 Dem	§	11a	wird	folgender	Absatz	3	angefügt:

_____	
2	 Ändert	Gesetz	vom	22.	Januar	1993;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2122	-	1
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	 „(3)	Liegen	den	Kammern	Angaben	über	das	Vorliegen	diszi-
plinarischer	oder	strafrechtlicher	Sanktionen,	die	sich	auf	eine	
Untersagung	oder	Beschränkung	beziehen	und	die	sich	auf	die	
Ausübung	von	Tätigkeiten	durch	die	Inhaberin	oder	den	Inha-
ber	eines	Europäischen	Berufsausweises	nach	der	Richtlinie	
2005/36/EG	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	auswirken,	vor,	
so	haben	sie	diese	 in	der	entsprechenden	Datei	des	Binnen-
markt-Informationssystems	IMI	zu	aktualisieren.	Anzugeben	
sind	die	Identität	der	Berufsangehörigen,	der	Beruf,	die	Be	-
zeichnung	 der	Behörde	 oder	 des	Gerichts,	 die	 oder	 das	 die	
Entscheidung	getroffen	oder	bestätigt	hat,	sowie	die	Art,	der	
Umfang	und	die	zeitliche	Dauer	der	getroffenen	Maßnahme.	
Die	Kammern	sind	zur	Wahrnehmung	der	Aufgaben	berech-
tigt,	die	erforderlichen	personenbezogenen	Daten	zu	erheben,	
zu	nutzen,	zu	übermitteln	und	in	sonstiger	Weise	zu	verarbei-
ten.	Dabei	sind	die	Vorschriften	zum	Schutz	personenbezoge-
ner	Daten	einzuhalten,	die	in	der	Richtlinie	95/46/EG	und	der	
Richtlinie	2002/58/EG	in	ihrer	jeweils	geltenden	Fassung	fest-
gelegt	sind.	Zu	diesen	Aktualisierungen	gehört	auch	das	Lö	-
schen	von	Informationen,	die	nicht	mehr	benötigt	werden.“	

7.	 In	§	16	Absatz	1	Nummer	2	wird	die	Angabe	„30“	durch	die	
Angabe	„40“	ersetzt.

8.	 §	39	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	Mit	der	ärztlichen	Weiterbildung	darf	erst	begonnen	
werden,	wenn	der	oder	die	Berufsangehörige	eine	ärztli-
che	Grundausbildung	nach	§	3	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	
der	 Bundesärzteordnung	 abgeschlossen	 hat	 oder	 über	
einen	gleichwertigen	Kenntnisstand,	der	durch	das	Able-
gen	einer	Kenntnisprüfung	nachzuweisen	ist,	verfügt.	Mit	
der	zahnärztlichen	Weiterbildung	darf	erst	begonnen	wer-
den,	wenn	der	oder	die	Berufsangehörige	eine	zahnärztli-
che	Grundausbildung	nach	§	2	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	
des	Zahnheilkundegesetzes	abgeschlossen	hat	oder	über	
einen	gleichwertigen	Kenntnisstand,	der	durch	das	Able-
gen	einer	Kenntnisprüfung	nachzuweisen	ist,	verfügt.“

b)	 Nach	Absatz	7	wird	folgender	Absatz	8	eingefügt:

	 „(8)	 Im	 Einzelfall	 ist	 eine	Anerkennung	 nach	Absatz	 7	
auch	partiell	zu	erteilen,	wenn	die	Antragstellerin	oder	der	
Antragsteller	 in	 ihrem	 oder	 seinem	 Herkunftsmitglied-
staat	ohne	Einschränkung	qualifiziert	ist,	diese	Tätigkeit	
auszuüben,	 Ausgleichsmaßnahmen	 einer	 Grundausbil-
dung	 gleichkämen	 und	 sich	 die	 beantragte	 berufliche	
Tätigkeit	objektiv	von	der	beruflichen	Tätigkeit,	 für	die	
die	Anerkennung	 nach	Absatz	 7	 erteilt	 wurde,	 trennen	
lässt.	Die	Anerkennung	nach	Satz	1	kann	verweigert	wer-
den,	 wenn	 zwingende	 Gründe	 des	Allgemeininteresses,	
insbesondere	die	Gewährleistung	der	öffentlichen	Gesund-
heit	und	Sicherheit	und	der	Patientensicherheit	entgegen-
stehen.“

c)	 Dem	Absatz	8	wird	folgender	Satz	angefügt:	

	 „Ausgeschlossen	ist	die	Erteilung	einer	partiellen	Anerken-
nung	für	Weiterbildungsbezeichnungen,	die	im	An		hang	V	
der	Richtlinie	2005/36/EG	unter	den	Nummern	5.1.2,	5.1.3,	

5.1.4	 und	 5.3.3	 aufgeführt	 sind.	 Die	 Kammern	 können	
Näheres	 zum	 partiellen	 Zugang	 in	 ihren	Weiterbildungs-
ordnungen	regeln.“

d)	 Die	bisherigen	Absätze	8,	9	und	10	werden	die	Absätze	9,	
10	und	11.

e)	 Der	 bisherige	Absatz	 11	wird	Absatz	 12	 und	wie	 folgt	
gefasst:

	 „(12)	Das	Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz	ist,	mit	
Ausnahme	der	§	11	Absatz	4,	§§	12,	13a	und	17,	nicht	an	-
zuwenden.“

f)	 Dem	Absatz	12	werden	folgende	Absätze	13	und	14	ange-
fügt:

	 „(13)	 Beschließt	 die	 Kammer	 im	 Fall	 des	 Artikels	 14	
Absatz	1	der	Richtlinie	2005/36/EG	die	Auferlegung	eines	
Anpassungslehrgangs	 oder	 einer	 Eignungsprüfung,	 ist	
dieser	Beschluss	hinreichend	zu	begründen.	Insbesondere	
sind	der	antragstellenden	Person	das	Niveau	der	verlang-
ten	Berufsqualifikation	und	das	Niveau	der	von	ihr	beleg-
ten	Berufsqualifikation	gemäß	der	Klassifizierung	in	Arti-
kel	11	der	Richtlinie	2005/36/EG	und	die	wesentlichen	in	
Artikel	14	Absatz	4	der	Richtlinie	2005/36/EG	genannten	
Unterschiede	 mitzuteilen	 sowie	 die	 Gründe,	 aus	 denen	
diese	Unterschiede	 nicht	 durch	Kenntnisse,	 Fähigkeiten	
und	Kompetenzen,	die	durch	lebenslanges	Lernen	erwor-
ben	und	hierfür	formell	als	gültig	anerkannt	wurden,	aus-
geglichen	werden	 können.	Die	Kammern	 stellen	 sicher,	
dass	die	antragstellende	Person	die	Möglichkeit	hat,	die	
Eignungsprüfung	 spätestens	 sechs	 Monate	 nach	 der	
ursprünglichen	Entscheidung,	 ihr	 eine	Eignungsprüfung	
aufzuerlegen,	abzulegen.

	 (14)	Die	Kammern	unterrichten	die	zuständigen	Behörden	
eines	 anderen	 Mitgliedstaates	 der	 Europäischen	 Union	
und	jene	aller	anderen	Bundesländer	über	Berufsangehö-
rige,	deren	Anerkennung	nach	§	39	Absatz	1	 zurückge-
nommen	 oder	 widerrufen	 wurde.	 Die	 Meldung	 erfolgt	
innerhalb	von	drei	Tagen,	nachdem	die	zugrundeliegende	
Entscheidung	bekannt	gegeben	geworden	ist,	mittels	einer	
Warnung	über	das	Binnenmarkt-Informationssystem	IMI.	
Anzugeben	sind	bei	der	Meldung	die	Identität	der	Berufs-
angehörigen,	 der	 Beruf,	 die	 Bezeichnung	 der	 Behörde	
oder	des	Gerichts,	die	oder	das	die	Entscheidung	getroffen	
oder	bestätigt	hat,	sowie	die	Art,	der	Umfang	und	die	zeit-
liche	Dauer	der	getroffenen	Maßnahme.	Die	Berufsange-
hörigen	sind	gleichzeitig	schriftlich	hierüber	zu	unterrich-
ten.	Übermittelte	Daten	sind	innerhalb	von	drei	Tagen	im	
Binnenmarkt-Informationssystem	 IMI	 zu	 löschen,	wenn	
die	getroffene	Maßnahme	nicht	mehr	gültig	ist.	Ihnen	ist	
auch	mitzuteilen,	welchen	Rechtsbehelf	sie	gegen	die	Vor-
warnung	einlegen	können,	dass	sie	die	Berichtigung	der	
Vorwarnung	 verlangen	 können	 und	 dass	 ihnen	 im	Falle	
einer	 unrichtigen	 Übermittlung	 ein	 Schadensersatz	 zu	-
steht.	Das	vorstehende	Verfahren	gilt	entsprechend,	wenn	
gerichtlich	 festgestellt	 wurde,	 dass	 eine	 Anerkennung	
nach	§	39	Absatz	1	unter	Vorlage	gefälschter	Qualifika-
tionsnachweise	beantragt	wurde.“	
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9.	 §	45	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Der	Überschrift	wird	nach	dem	Wort	„Weiterbildung“	ein	
Komma	und	das	Wort	„Meldepflichten“	angefügt.

b)	 Der	Wortlaut	wird	Absatz	1.

c)	 Dem	Absatz	1	wird	folgender	Absatz	angefügt:

	 „(2)	 In	der	Weiterbildungsordnung	kann	 eine	Befreiung	
für	 einen	 Teil	 einer	Weiterbildung	 vorgesehen	 werden,	
wenn	dieser	Teil	bereits	im	Rahmen	einer	anderen	fach-
ärztlichen	Weiterbildung	absolviert	wurde.	Über	die	Be	-
freiung	entscheidet	die	Ärztekammer	im	Einzelfall;	eine	
Befreiung	darf	 im	Umfang	von	höchstens	 der	Hälfte	 der	
je		weiligen	Facharztweiterbildung	ausgesprochen	werden.“

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes über die Weiterbildung in den 

Gesundheitsfachberufen3

§	2	Absatz	5	des	Gesetzes	über	die	Weiterbildung	in	den	Gesund-
heitsfachberufen	 vom	5.	Mai	 1994	 (GVOBl.	M-V	S.	 564),	 das	
zuletzt	 durch	Artikel	 5	 des	 Gesetzes	 vom	 10.	 Dezember	 2012	
(GVOBl.	M-V	S.	537,	543)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	
geändert:

1.	 In	Satz	1	werden	nach	der	Angabe	„(ABl.	EU	Nr.	L	255,	S.	22,	
2007	 Nr.	 L	 271,	 S.	 18)“	 ein	 Komma	 und	 die	Wörter	 „die	
zuletzt	durch	die	Richtlinie	2013/55/EU	des	Parlaments	und	
des	 Rates	 vom	 20.	 November	 2013	 (ABl.	 EU	 Nr.	 L	 354,		
S.	132)	geändert	worden	ist,“	eingefügt.

2.	 In	Satz	2	werden	die	Wörter	„vom	7.	Mai	2008	(GVOBl.	M-V	
S.	126)“	gestrichen.

Artikel 4 
Änderung des Gesundheitsfachberufs- 

anerkennungsgesetzes4

Das	Gesundheitsfachberufsanerkennungsgesetz	vom	7.	Mai	2008	
(GVOBl.	M-V	S.	126)	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 In	§	1	Absatz	1	werden	nach	der	Angabe	„(ABl.	EU	Nr.	L	255,	
S.	22,	2007	Nr.	L	271,	S.	18)“	ein	Komma	und	die	Wörter	„die	
zuletzt	durch	die	Richtlinie	2013/55/EU	des	Parlaments	und	
des	Rates	vom	20.	November	2013	(ABl.	EU	Nr.	L	354,	S.	132)	
geändert	worden	ist,“	eingefügt.

2.	 In	§	3	werden	die	Wörter	„Ministerium	für	Soziales	und	Ge	-
sundheit“	durch	die	Wörter	„Ministerium	für	Arbeit,	Gleich-
stellung	und	Soziales“	ersetzt.

3.	 §	5	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	werden	die	Wörter	„zwei	
Jahre“	durch	die	Wörter	„ein	Jahr“	ersetzt.

b)	 Dem	Absatz	2	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Die	 Vorlage	 einer	 erforderlichen	 Meldung	 durch	 den	
Dienstleister	in	einem	Land	der	Bundesrepublik	Deutsch-
land	berechtigt	 diesen	Dienstleister	 zum	Zugang	 zu	der	
Dienstleistungstätigkeit	oder	zur	Ausübung	dieser	Tätig-
keit	in	Mecklenburg-Vorpommern.“

c)	 Dem	Absatz	3	werden	folgende	Sätze	angefügt:

	 „Setzt	die	Aufnahme	oder	Ausübung	eines	reglementierten	
Berufs	den	Besitz	bestimmter	Berufsqualifikationen	vo	-
raus,	so	wird	den	antragstellenden	Personen	die	Aufnahme	
oder	Ausübung	dieses	Berufes	unter	denselben	Vorausset-
zungen	gestattet,	wie	Inländern,	wenn	sie	den	Befähigungs-	
oder	Ausbildungsnachweis	nach	Artikel	11	der	Richtlinie	
2005/36/EG	besitzen,	der	in	einem	Mitgliedstaat	erforder-
lich	ist,	um	in	dessen	Hoheitsgebiet	die	Erlaubnis	zur	Auf-
nahme	und	Ausübung	dieses	Berufs	zu	erhalten.	Das	vom	
Herkunftsmitgliedstaat	 gemäß	 Artikel	 11	 der	 Richtlinie	
2005/36/EG	bescheinigte	Ausbildungsniveau	und	die	Be	-
scheinigung,	 durch	 die	 der	Herkunftsmitgliedstaat	 bestä-
tigt,	dass	die	in	Artikel	11	Buchstabe	c	Ziffer	ii	der	Richtli-
nie	 2005/36/EG	 genannte	Ausbildung	 dem	 in	Artikel	 11	
Buchstabe	c	Ziffer	i	der	Richtlinie	2005/36/EG	vorgesehe-
nen	Niveau	gleichwertig	ist,	werden	anerkannt.“

d)	 Nach	Absatz	4	wird	folgender	Absatz	5	angefügt:

	 „(5)	Das	Landesamt	 für	Gesundheit	und	Soziales	unter-
richtet	die	zuständigen	Behörden	eines	anderen	Mitglied-
staates	 der	 Europäischen	 Union	 und	 jene	 aller	 anderen	
Bundesländer	über	die	in	Artikel	56a	Absatz	1	der	Richt-
linie	 2013/55/EU	 des	 europäischen	 Parlaments	 und	 des	
Rates	vom	20.	November	2013	zur	Änderung	der	Richtli-
nie	2005/36/EG	über	die	Anerkennung	von	Berufsqualifi-
kationen	und	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1024/2012	über	die	
Verwaltungszusammenarbeit	mit	Hilfe	des	Binnenmarkt-
Informationssystems	(„IMI-Verordnung“,	ABl.	EU	L	354	
S.	132)	genannten	Berufsangehörigen,	die	ihre	Berufszu-
lassung	 oder	 Erlaubnis	 vom	 Landesamt	 für	 Gesundheit	
und	 Soziales	 erhalten	 haben	 und	 denen	 von	 nationalen	
Behörden	oder	Gerichten	die	Ausübung	ihrer	beruflichen	
Tätigkeiten	 im	Hoheitsgebiet	 des	Landes	Mecklenburg-
Vorpommern	 ganz	 oder	 teilweise,	 auch	 vorübergehend,	
untersagt	worden	ist	oder	diesbezügliche	Beschränkungen	
auferlegt	worden	sind.	Die	in	§	39	Absatz	12	des	Heilbe-
rufsgesetzes	 für	 die	 Kammern	 geregelte	 Meldepflicht	
bleibt	hiervon	unberührt.	Die	Meldung	erfolgt	innerhalb	
von	drei	Tagen,	nachdem	die	zugrundeliegende	Entschei-
dung	bekannt	gegeben	worden	ist,	mittels	einer	Warnung	
über	das	Binnenmarkt-Informationssystem	IMI.	Anzuge-
ben	sind	bei	der	Meldung	die	Identität	der	Berufsangehö-
rigen,	der	Beruf,	die	Bezeichnung	der	Behörde	oder	des	
Gerichts,	 die	 oder	 das	 die	 Entscheidung	 getroffen	 oder	
bestätigt	hat,	sowie	die	Art,	der	Umfang	und	die	zeitliche	
Dauer	 der	 getroffenen	Maßnahme.	Die	Berufsangehöri-
gen	sind	gleichzeitig	schriftlich	hierüber	zu	unterrichten.	
Ihnen	ist	auch	mitzuteilen,	welchen	Rechtsbehelf	sie	ge	-
gen	die	Vorwarnung	einlegen	können,	dass	sie	die	Berich-
tigung	der	Vorwarnung	verlangen	können	und	dass	ihnen	
im	Falle	einer	unrichtigen	Übermittlung	ein	Schadenser-
satz	zusteht.	Rechtsbehelfe	gegen	die	Warnung	nach	Satz	3	
haben	 keine	 aufschiebende	Wirkung.	 Legt	 die	 oder	 der	

_____	
3	 Ändert	Gesetz	vom	5.	Mai	1994;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	212	-	3
4	 Ändert	Gesetz	vom	7.	Mai	2008;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2122	-	3
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be	troffene	 Berufsangehörige	 gegen	 die	 Warnung	 einen	
Rechtsbehelf	ein,	ist	dies	ebenfalls	über	das	Binnenmarkt-
Informationssystem	IMI	mitzuteilen.	Übermittelte	Daten	
sind	innerhalb	von	drei	Tagen	im	Binnenmarkt-Informa	-
tionssystem	IMI	zu	löschen,	wenn	die	getroffene	Maßnah-
me	nicht	mehr	gültig	ist.	Das	vorstehende	Verfahren	gilt	
entsprechend,	 wenn	 gerichtlich	 festgestellt	 wurde,	 dass	
eine	 Berufszulassung	 oder	 Erlaubnis	 unter	Vorlage	 ge	-
fälschter	Qualifikationsnachweise	beantragt	wurde.“	

4.	 Nach	§	6	wird	folgender	§	6a	eingefügt:

„§ 6a 
Ausstellung von Europäischen Berufsausweisen

	 Das	Landesamt	für	Gesundheit	und	Soziales	ist	nach	Maßgabe	
dieses	 Gesetzes	 zuständige	 Stelle	 für	 die	 Ausstellung	 von	
Europäischen	Berufsausweisen	nach	Artikel	4a	Absatz	7	der	
Richtlinie	2005/36/EG.	Für	das	Verfahren	gilt	§	13a	des	Be	-
rufs		qualifikationsfeststellungsgesetzes	entsprechend.“

Artikel 5 
Änderung des Markscheiderzulassungsgesetzes5

In	§	2	Absatz	1	des	Markscheiderzulassungsgesetzes	vom	6.	Juni	
1994	(GVOBl.	M-V	S.	655),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Geset-
zes	vom	10.	Dezember	2012	(GVOBl.	M-V	S.	537,	542)	geändert	
worden	ist,	wird	Satz	3	aufgehoben.

Artikel 6 
Inkrafttreten

Artikel	1	Nummer	11	(§	13b	Absatz	6	Buchstabe	b)	tritt	am	Tag	
nach	 dem	 Inkrafttreten	 der	 bundesrechtlichen	 Regelungen	 über	
die	Zuständigkeit	 für	die	Mitteilungspflichten	von	Gerichten	im	
Binnenmarkt-Informationssystem	IMI	 in	Kraft.	 Im	Übrigen	 tritt	
dieses	Gesetz	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

_____	
5	 Ändert	Gesetz	vom	6.	Juni	1994;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	219	-	3

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	11.	Juli	2016

 Der Ministerpräsident Der Minister für Bildung, 
  Wissenschaft und Kultur 
 Erwin Sellering Mathias Brodkorb

 Die Ministerin für Arbeit, Der Minister für Energie, 
 Gleichstellung und Soziales Infrastruktur und Landesentwicklung 
 Birgit Hesse Christian Pegel
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Artikel 1

Dem	 Staatsvertrag	 zwischen	 den	 Ländern	 Baden-Württemberg,	
dem	Freistaat	Bayern,	Berlin,	Brandenburg,	der	Freien	Hansestadt	
Bremen,	der	Freien	und	Hansestadt	Hamburg,	Hessen,	Mecklen-
burg-Vorpommern,	Niedersachsen,	Nordrhein-Westfalen,	Rhein-
land-Pfalz,	 Saarland,	 dem	 Freistaat	 Sachsen,	 Sachsen-Anhalt,	
Schleswig-Holstein	und	dem	Freistaat	Thüringen	über	die	gemein-
same	 Einrichtung	 für	 Hochschulzulassung	 vom	 17.	März	 2016	
wird	zugestimmt.	Der	Staatsvertrag	wird	nachstehend	veröffent-
licht.

Artikel 2*

Das	Hochschulzulassungsgesetz	vom	14.	August	2007	(GVOBl.	M-V	
S.	286),	das	zuletzt	durch	Artikel	5	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	
2010	(GVOBl.	M-V	S.	730,	758)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	
geändert:

1.	 In	§	5	Absatz	2	Nummer	1	werden	die	Wörter	„im	Geltungs-
bereich	des	Staatsvertrages“	durch	die	Wörter	„in	einem	Mit-
gliedsstaat	der	Europäischen	Union“	ersetzt.

2.	 In	§	7	Nummer	2	wird	die	Angabe	„§	4	Abs.	7	und	Abs.	8“	
durch	die	Angabe	„§	4	Abs.	8	und	Abs.	9“	ersetzt.

Artikel 3

(1)	Dieses	Gesetz	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

(2)	Der	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	des	Staatsvertrages	wird	im	
Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	be	-
kannt	gegeben.

Gesetz zum Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für 
Hochschulzulassung sowie zur Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes

Vom 11. Juli 2016

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	221	-	24

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

_____	
*	 Ändert	Gesetz	vom	14.	August	2007;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	221	-	14

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	11.	Juli	2016

 Der Ministerpräsident Der Minister für Bildung, 
  Wissenschaft und Kultur 
 Erwin Sellering Mathias Brodkorb
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Abschnitt 1 
Aufgaben der Stiftung

Artikel 1 
Gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung

(1)	 1Die	 Länder	 betreiben	 im	Zusammenwirken	mit	 der	Hoch-
schulrektorenkonferenz	eine	gemeinsame	Einrichtung	für	Hoch-
schulzulassung.	2Die	gemeinsame	Einrichtung	ist	nach	dem	Recht	
des	 Landes	 Nordrhein-Westfalen	 als	 Stiftung	 des	 öffentlichen	
Rechts	durch	das	Gesetz	zur	Errichtung	einer	Stiftung	„Stiftung	
für	Hochschulzulassung“	vom	18.	November	2008	 	(GV.	NRW.		
S.	710,	 im	Folgenden:	Errichtungsgesetz)	mit	Sitz	 in	Dortmund	
errichtet.

(2)	Die	Stiftung	trägt	die	Bezeichnung	„Stiftung	für	Hochschulzu-
lassung“	(im	Folgenden:	Stiftung).

Artikel 2 
Aufgaben der Stiftung; Dialogorientiertes Serviceverfahren

(1)	Die	Stiftung	hat	die	Aufgabe,

1.	 nach	Maßgabe	des	nachfolgenden	Abschnitts	2	die	Hochschu-
len	bei	der	Durchführung	der	örtlichen	Zulassungsverfahren	
und	der	Durchführung	von	Anmeldeverfahren	in	zulassungs-
freien	Studiengängen	zu	unterstützen,

2.	 nach	Maßgabe	des	nachfolgenden	Abschnitts	3	das	Zentrale	
Vergabeverfahren	durchzuführen.

(2)	1Nach	Maßgabe	einer	Rechtsverordnung	nach	Artikel	12	führt	
die	 Stiftung	 die	 in	 den	Verfahren	 nach	Absatz	 1	 abgegebenen	
Zulassungsanträge	 der	 Bewerberinnen	 und	 Bewerber	 in	 ihrem	
Webportal	zusammen	und	führt	den	Abgleich	von	Mehrfachzulas-
sungs-	und	Mehrfachstudienmöglichkeiten	für	die	Verfahren	nach	
Absatz	1	 in	einem	gemeinsamen	Verfahren	durch	 (Dialogorien-
tiertes	Serviceverfahren).	2Das	Dialogorientierte	Serviceverfahren	
beinhaltet	Regelungen

Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	221	-	25

Das	Land	Baden-Württemberg,

der	Freistaat	Bayern,

das	Land	Berlin,

das	Land	Brandenburg,

die	Freie	Hansestadt	Bremen,

die	Freie	und	Hansestadt	Hamburg,

das	Land	Hessen,

das	Land	Mecklenburg-Vorpommern,

das	Land	Niedersachsen,

das	Land	Nordrhein-Westfalen,

das	Land	Rheinland-Pfalz,

das	Saarland,

der	Freistaat	Sachsen,

das	Land	Sachsen-Anhalt,

das	Land	Schleswig-Holstein	und

der	Freistaat	Thüringen

(im	Folgenden:	„die	Länder“	genannt)

schließen	nachstehenden	Staatsvertrag:
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1.	 zur	Beschränkung	der	Anzahl	der	Zulassungsanträge	 je	Be	-
werberin	oder	Bewerber,	wobei	unbeschadet	der	Regelung	des	
Artikels	 8	Absatz	 1	 Satz	 2	 die	 Zahl	 von	 bundesweit	 zwölf	
Zulassungsanträgen	nicht	unterschritten	werden	darf,

2.	 zur	 Festlegung	 einer	 verbindlichen	 Reihenfolge	 der	 Zulas-
sungsanträge	der	Bewerberinnen	und	Bewerber	unter	Berück-
sichtigung	ihrer	Präferenzen,

3.	 zum	Ausschluss	 der	 Bewerberinnen	 und	 Bewerber,	 die	 ein	
Zulassungsangebot	angenommen	oder	eine	Zulassung	erhal-
ten	haben,	von	der	weiteren	Teilnahme	am	Dialogorientierten	
Serviceverfahren.

(3)	Zulassungsanträge	und	Zulassungsangebote	 im	Sinne	dieses	
Staatsvertrages	schließen	die	entsprechenden	Anträge	und	Ange-
bote	in	Anmeldeverfahren	für	zulassungsfreie	Studiengänge	ein.

Artikel 3 
Organe der Stiftung

1Die	Organe	der	Stiftung,	ihre	Zusammensetzung,	Aufgaben	und	
Verfahren	regelt	das	Errichtungsgesetz.	 2Dabei	muss	gewährlei-
stet	sein,	dass

1.	 dem	Entscheidungsorgan	alle	Länder	angehören	und	die	Hoch-
schulen	mit	derselben	Anzahl	von	Mitgliedern	vertreten	sind,

2.	 in	Angelegenheiten	nach	Artikel	2	Absatz	1	Nummer	1	Be	-
schlüsse,	 mit	Ausnahme	 solcher	 nach	Artikel	 13	Absatz	 1	
Num		mer	1,		nicht	gegen	die	Mehrheit	der	Hochschulen	zustan-
de	kommen,

3.	 in	Angelegenheiten	nach	Artikel	2	Absatz	1	Nummer	2	allein	
die	Länder	stimmberechtigt	sind.

Abschnitt 2 
Serviceverfahren  

(Abschnitt 1, Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1)

Artikel 4 
Dienstleistungsaufgabe

Nach	Maßgabe	des	jeweiligen	Landesrechts	unterstützt	die	Stiftung	
die	sie	beauftragenden	Hochschulen	bei	der	Durchführung	der	örtli-
chen	 Zulassungs-	 und	Anmeldeverfahren	 insbesondere	 durch	 den	
Betrieb	eines	Bewerbungsportals	mit	Information	und	Beratung	der	
Studienbewerberinnen	und	-bewerber,	Aufbereitung	der	Bewerber-
daten,	Abgleich	der	Mehrfachzulassungs-	und	Mehrfachstudienmög-
lichkeiten		sowie	Vermittlung	von	nichtbesetzten	Studienplätzen.

Abschnitt 3 
Zentrales Vergabeverfahren  

(Abschnitt 1, Artikel 2 Absatz 1 Nummer 2)

Artikel 5 
Aufgaben im Zentralen Vergabeverfahren

(1)	Im	Zentralen	Vergabeverfahren	hat	die	Stiftung	die	Aufgabe

1.	 Studienplätze	für	das	erste	Fachsemester	an	staatlichen	Hoch-
schulen	in	Auswahlverfahren	zu	vergeben,

2.	 die	Hochschulen	bei	 der	Durchführung	des	Auswahlverfah-
rens	nach	Artikel	10	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	und,	soweit	
die	Hochschulen	zuständig	sind,	nach	Artikel	9	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	5	zu	unterstützen,

3.	 für	 einheitliche	Maßstäbe	 zur	 Festsetzung	 von	 Zulassungs-
zahlen	zu	sorgen.

(2)	1Die	Vergabe	der	Studienplätze	erfolgt	für	Deutsche	sowie	für	
ausländische	 Staatsangehörige	 und	 Staatenlose,	 die	 Deutschen	
gleichgestellt	sind.	2Deutschen	gleichgestellt	sind	Staatsangehöri-
ge	 eines	 anderen	Mitgliedstaats	 der	 Europäischen	Union	 sowie	
sonstige	ausländische	Staatsangehörige	und	Staatenlose,	die	eine	
deutsche	Hochschulzugangsberechtigung	besitzen.	3Verpflichtun-
gen	 zur	 Gleichstellung	 weiterer	 Personen	 mit	 Deutschen	 auf	
Grund	zwischenstaatlicher	Vereinbarungen	sind	zu	berücksichti-
gen.

Artikel 6 
Kapazitätsermittlung und Festsetzung  

von Zulassungszahlen

(1)	1Für	die	Vergabe	von	Studienplätzen	in	Studiengängen,	die	in	
das	Zentrale	Vergabeverfahren	einbezogen	sind,	sind	Zulassungs-
zahlen	nach	Artikel	12	Absatz	1	Nummer	8	und	nach	Maßgabe	des	
Landesrechts	festzusetzen.	2Zulassungszahl	 ist	die	Zahl	der	von	
der	einzelnen	Hochschule	höchstens	aufzunehmenden	Bewerbe-
rinnen	 und	 Bewerber	 in	 einem	 Studiengang.	 3Sie	 wird	 auf	 der	
Grundlage	der	jährlichen	Aufnahmekapazität	festgesetzt.	4Zulas-
sungszahlen	dürfen	nur	für	einen	bestimmten	Zeitraum,	höchstens	
für	die	Dauer	eines	Jahres,	festgesetzt	werden.

(2)	1Die	Zulassungszahlen	sind	so	festzusetzen,	dass	nach	Maßga-
be	der	haushaltsrechtlichen	Vorgaben	und	unter	Berücksichtigung	
der	räumlichen	und	fachspezifischen	Gegebenheiten	eine	erschöp-
fende	Nutzung	der	Ausbildungskapazität	erreicht	wird;	die	Quali-
tät	in	Forschung	und	Lehre,	die	geordnete	Wahrnehmung	der	Auf-
gaben	 der	 Hochschule,	 insbesondere	 in	 Forschung,	 Lehre	 und	
Studium	sowie	in	der	Krankenversorgung,	sind	zu	gewährleisten.	
2Bei	der	Erprobung	neuer	Studiengänge	und	-methoden,	bei	der	
Neuordnung	 von	 Studiengängen	 und	 Fachbereichen	 und	 beim	
Aus-	 oder	 Aufbau	 der	 Hochschulen	 können	 Zulassungszahlen	
abweichend	von	Satz	1	festgesetzt	werden.

(3)	1Die	jährliche	Aufnahmekapazität	wird	auf	der	Grundlage	des	
Lehrangebots,	des	Ausbildungsaufwands	und	weiterer	kapazitäts-
bestimmender	Kriterien	ermittelt.	 2Dem	Lehrangebot	 liegen	die	
Stellen	 für	 das	 hauptamtlich	 tätige	 wissenschaftliche	 Personal,	
soweit	ihm	Lehraufgaben	übertragen	sind,	die	Lehraufträge	und	
die	dienstrechtlichen	Lehrverpflichtungen	zugrunde	unter	Berück-
sichtigung	festgelegter	Reduzierungen,	insbesondere	im	medizi-
nischen	Bereich	für	Krankenversorgung	und	diagnostische	Leis	-
tungen.	 3Der	Ausbildungsaufwand	 ist	durch	studiengangspezifi-
sche	Normwerte	festzusetzen,	die	den	Aufwand	festlegen,	der	für	
die	ordnungsgemäße	Ausbildung	einer	oder	eines	Studierenden	in	
dem	jeweiligen	Studiengang	erforderlich	ist.	4Bei	der	Festsetzung	
von	Normwerten	 sind	 ausbildungsrechtliche	Vorschriften	 sowie	
der	Ausbildungsaufwand	in	gleichartigen	und	vergleichbaren	Stu-
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diengängen	zu	beachten.	5Die	Normwerte	haben	eine	gleichmäßi-
ge	und	erschöpfende	Auslastung	der	Hochschulen	zu	gewährlei-
sten;	in	diesem	Rahmen	sind	die	Hochschulen	bei	der	Gestaltung	
von	 Lehre	 und	 Studium	 frei.	 6Die	 Normwerte	 werden	 durch	
Rechtsverordnung	 festgesetzt.	 7Weitere	 kapazitätsbestimmende	
Kriterien	sind	insbesondere	die	räumlichen	und	sächlichen	Gege-
benheiten,	zusätzliche	Belastungen	auf	Grund	der	bisherigen	Ent-
wicklung	der	Studienanfängerzahl	und	der	Zahl	der	Studierenden,	
die	Ausstattung	mit	 nichtwissenschaftlichem	Personal,	 das	Ver-
bleibeverhalten	der	Studierenden	(Schwund)	und	die	besonderen	
Gegebenheiten	in	den	medizinischen	Studiengängen,	insbesonde-
re	eine	ausreichende	Zahl	von	für	die	Lehre	geeigneten	Patientin-
nen	und	Patienten.

(4)	Vor	der	Festsetzung	von	Zulassungszahlen	legt	die	Hochschu-
le	der	zuständigen	Landesbehörde	einen	Bericht	mit	ihren	Kapa-
zitätsberechnungen	vor.

(5)	Bei	der	Feststellung	der	Aufnahmekapazität	gemäß	Absatz	3	
bleiben	Maßnahmen	zum	Ausgleich	zusätzlicher	Belastungen	auf	
Grund	der	bisherigen	Entwicklung	der	Studienanfängerzahl	und	
der	 Zahl	 der	 Studierenden	 unberücksichtigt;	 sie	 sind	 gesondert	
auszuweisen.

Artikel 7 
Einbeziehung von Studiengängen

(1)	 1In	 das	 Zentrale	Vergabeverfahren	 ist	 ein	 Studiengang	 zum	
frühestmöglichen	Zeitpunkt	einzubeziehen,	wenn	für	ihn	für	alle	
staatlichen	Hochschulen	Zulassungszahlen	festgesetzt	sind	und	zu	
erwarten	ist,	dass	die	Bewerberzahl	die	Gesamtzahl	der	zur	Verfü-
gung	stehenden	Studienplätze	übersteigt,	soweit	nicht	wegen	der	
Art	der	Zugangsvoraussetzungen	oder	der	Auswahlmaßstäbe	den	
Hochschulen	 die	 Entscheidung	 vorbehalten	wird.	 2Das	Gleiche	
gilt,	wenn	 aus	 anderen	Gründen	 eine	 zentrale	Vergabe	der	Stu-
dienplätze	sinnvoll	ist.

(2)	Bei	der	Einbeziehung	eines	Studiengangs	in	das	Zentrale	Ver-
gabeverfahren	ist	insbesondere	festzulegen,

1.	 für	welchen	Bewerberkreis	die	Einbeziehung	gilt,

2.	 für	welche	Fälle	den	Hochschulen	die	Entscheidung	vorbehal-
ten	bleibt.

(3)	In	den	einbezogenen	Studiengängen	findet	ein	Auswahlverfah-
ren	nach	den	Artikeln	8	bis	10	statt.

(4)	1Die	Einbeziehung	eines	Studiengangs	in	das	Zentrale	Verga-
beverfahren	kann	befristet	werden.	2Die	Einbeziehung	ist	aufzu-
heben,	wenn	 die	Voraussetzungen	 dafür	 entfallen	 sind	 oder	 ein	
Bedürfnis	für	eine	zentrale	Vergabe	der	Studienplätze	nicht	mehr	
besteht.

Artikel 8 
Auswahlverfahren

(1)	1Die	Auswahl	der	Bewerberinnen	und	Bewerber	richtet	sich	
nach	den	Artikeln	9	und	10	sowie	nach	den	Bestimmungen	dieses	
Artikels.	2Bei	Bewerbungen	um	die	Teilnahme	am	Auswahlver-

fahren	der	Hochschulen	(Artikel	10	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3)	
kann	die	Stiftung	die	Anzahl	der	Zulassungsanträge	nach	Artikel	2	
Absatz	2	Satz	2	Nummer	1	je	Bewerberin	oder	Bewerber	weiter	
beschränken,	wobei	die	Zahl	von	sechs	Zulassungsanträgen	nicht	
unterschritten	 werden	 darf.	 3Die	 in	 den	 Fällen	 des	Artikels	 10	
Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	ermittelten	Bewerberinnen	und	Bewer-
ber	werden	an	den	einzelnen	Hochschulen	vor	 allem	nach	dem	
Grad	der	nachgewiesenen	Qualifikation	für	das	gewählte	Studium	
ausgewählt.	4In	den	Fällen	des	Artikels	9	Absatz	1	Satz	1	Num-
mern	1,	2	und	4	sowie	des	Artikels	10	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	
werden	sie	an	den	einzelnen	Hochschulen	vor	allem	nach	den	für	
die	Ortswahl	maßgebenden	sozialen,	insbesondere	familiären	und	
wirtschaftlichen	Gründen	ausgewählt.

(2)	Den	Bewerberinnen	 und	Bewerbern	 dürfen	 keine	Nachteile	
entstehen

1.	 aus	 der	Erfüllung	von	Dienstpflichten	nach	Artikel	 12a	des	
Grundgesetzes	 und	 der	 Übernahme	 solcher	 Dienstpflichten	
und	entsprechender	Dienstleistungen	auf	Zeit	bis	zur	Dauer	
von	drei	Jahren,

2.	 aus	der	Ableistung	eines	freiwilligen	Wehrdienstes	als	beson-
deres	 staatsbürgerliches	Engagement	nach	dem	Gesetz	über	
die	Rechtsstellung	der	Soldaten	in	der	Fassung	vom	30.	Mai	
2005	(BGBl.	I	S.	1482)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,

3.	 aus	der	Ableistung	eines	Bundesfreiwilligendienstes	nach	dem	
Gesetz	über	den	Bundesfreiwilligendienst	vom	28.	April	2011	
(BGBl.	I	S.	687)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,

4.	 aus	 dem	 Entwicklungsdienst	 nach	 dem	 Entwicklungshelfer-
Ge		setz	vom	18.	Juni	1969	(BGBl.	I	S.	549)	in	der	jeweils	gel-
tenden	Fassung,

5.	 aus	der	Ableistung	eines	Jugendfreiwilligendienstes	im	Sinne	
des	Gesetzes	 zur	Förderung	von	 Jugendfreiwilligendiensten	
vom	16.	Mai	2008	(BGBI.	I	S.	842)	in	der	jeweils	geltenden	
Fassung	oder	im	Rahmen	eines	von	der	Bundesregierung	ge	-
förderten	Modellprojektes,	

6.	 aus	der	Betreuung	oder	Pflege	eines	Kindes	unter	18	Jahren	
oder	einer	pflegebedürftigen	Person	aus	dem	Kreis	der	sonsti-
gen	Angehörigen	bis	zur	Dauer	von	drei	Jahren.

(3)	Wer	zum	Bewerbungsstichtag	das	55.	Lebensjahr	vollendet	hat,	
wird	an	einem	Auswahlverfahren	nur	beteiligt,	wenn	für	das	beab-
sichtigte	Studium	unter	Berücksichtigung	der	persönlichen	Situ	-
ation	 schwerwiegende	wissenschaftliche	oder	berufliche	Gründe	
sprechen.

(4)	Studienplätze	nach	Artikel	11	Absatz	3,	bei	denen	die	Zulas-
sung	auf	den	ersten	Teil	des	Studiengangs	beschränkt	ist,	weil	das	
Weiterstudium	an	einer	deutschen	Hochschule	nicht	gewährleistet	
ist,	können	auch	durch	das	Los	vergeben	werden.

Artikel 9 
Vorabquoten

(1)	1In	einem	Auswahlverfahren	sind	bis	zu	zwei	Zehntel	der	zur	
Verfügung	stehenden	Studienplätze	vorzubehalten	für:
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1.	 Bewerberinnen	 und	Bewerber,	 für	 die	 die	Ablehnung	 des	Zu	-
lassungsantrages	eine	außergewöhnliche	Härte	bedeuten	würde,

2.	 Bewerberinnen	 und	 Bewerber,	 die	 sich	 auf	 Grund	 entspre-
chender	Vorschriften	verpflichtet	haben,	ihren	Beruf	in	Berei-
chen	besonderen	öffentlichen	Bedarfs	auszuüben,

3.	 ausländische	 Staatsangehörige	 und	 Staatenlose,	 soweit	 sie	
nicht	Deutschen	gleichgestellt	sind,

4.	 Bewerberinnen	 und	 Bewerber,	 die	 bereits	 ein	 Studium	 in	
einem	anderen	Studiengang	abgeschlossen	haben	(Bewerbe-
rinnen	und	Bewerber	für	ein	Zweitstudium),

5.	 in	der	beruflichen	Bildung	Qualifizierte,	die	über	keine	sonsti-
ge	Studienberechtigung	verfügen.

2Die	Quote	nach	Satz	1	Nummer	5	soll	nur	gebildet	werden,	wenn	
zu	erwarten	ist,	dass	der	Anteil	der	ihr	unterfallenden	Bewerberin-
nen	und	Bewerber	 an	der	Bewerbergesamtzahl	mindestens	 eins	
vom	Hundert	beträgt;	wird	die	Quote	nicht	gebildet,	erfolgt	eine	
Beteiligung	am	Verfahren	nach	Artikel	10.

(2)	1Die	Quoten	nach	Absatz	1	Satz	1	können	für	die	Studienplät-
ze	je	Studienort	oder	für	die	Gesamtzahl	aller	Studienplätze	gebil-
det	werden.	2Der	Anteil	der	Studienplätze	für	die	Bewerbergrup-
pen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummern	4	und	5	an	der	Gesamtzahl	der	
Studienplätze	 je	Bewerbergruppe	 darf	 nicht	 größer	 sein	 als	 der	
Anteil	 der	 jeweiligen	Bewerbergruppe	 an	 der	Bewerbergesamt-
zahl.	3Nicht	in	Anspruch	genommene	Studienplätze	aus	der	Quote	
nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	werden	nach	Artikel	10	Absatz	1	
Satz	1	Nummer	3	vergeben.	4Nicht	in	Anspruch	genommene	Stu-
dienplätze	aus	den	Quoten	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummern	1,	2,	4	
und	5	werden	nach	Artikel	10	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	verge-
ben.

(3)	1Eine	außergewöhnliche	Härte	liegt	vor,	wenn	besondere,	vor	
allem	soziale	und	familiäre	Gründe	in	der	Person	der	Bewerberin	
oder	des	Bewerbers	die	sofortige	Aufnahme	des	Studiums	zwin-
gend	erfordern.	2Wer	geltend	macht,	aus	nicht	selbst	zu	vertreten-
den	Umständen	daran	gehindert	 gewesen	zu	 sein,	 einen	 für	die	
Berücksichtigung	bei	der	Auswahl	nach	Artikel	10	Absatz	1	Satz	1	
Nummern	1	und	2	besseren	Wert	zu	erreichen,	wird	mit	dem	nach-
gewiesenen	Wert	an	der	Vergabe	der	Studienplätze	in	diesen	Quo-
ten	beteiligt.

(4)	Bewerberinnen	und	Bewerber	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	
werden	nach	den	Prüfungsergebnissen	des	Erststudiums	und	nach	
den	 für	 die	Bewerbung	 für	 ein	weiteres	Studium	maßgeblichen	
Gründen	ausgewählt.

(5)	Bewerberinnen	und	Bewerber	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5	
werden	in	erster	Linie	unter	Qualifikationsgesichtspunkten	ausge-
wählt.

(6)	Wer	den	Quoten	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummern	2	bis	5	unter-
fällt,	kann	nicht	im	Verfahren	nach	Artikel	10	zugelassen	werden;	
Absatz	1	Satz	2	Halbsatz	2	bleibt	unberührt.

Artikel 10 
Hauptquoten

(1)	 1Im	Auswahlverfahren	werden	die	nach	Abzug	der	Studien-
plätze	nach	Artikel	9	verbleibenden	Studienplätze	nach	folgenden	
Grundsätzen	vergeben:

1.	 zu	einem	Fünftel	der	Studienplätze	an	jeder	Hochschule	durch	
die	Stiftung	nach	dem	Grad	der	Qualifikation	für	das	gewähl-
te	Studium;	Qualifikationsgrade,	die	nur	geringfügig	vonein-
ander	 abweichen,	 können	 als	 ranggleich	 behandelt	werden;	
die	Länder	tragen	dafür	Sorge,	dass	die	Nachweise	innerhalb	
eines	Landes	und	im	Verhältnis	der	Länder	untereinander	hin-
sichtlich	der	jeweiligen	Anforderungen	und	Bewertungen	ver-
gleichbar	sind;	für	die		Ermittlung	der	Studienbewerberinnen	
und	 -bewerber	 werden	 Landesquoten	 gebildet;	 die	 Quote	
eines	Landes	bemisst	sich	zu	einem	Drittel	nach	seinem	Anteil	
an	der	Gesamtzahl	der	Bewerberinnen	und	Bewerber	für	den	
betreffenden	Studiengang	(Bewerberanteil)	und	zu	zwei	Drit-
teln	nach	seinem	Anteil	an	der	Gesamtzahl	der	Achtzehn-	bis	
unter	 Einundzwanzigjährigen	 (Bevölkerungsanteil);	 für	 die	
Länder	Berlin,	Bremen	und	Hamburg	werden	die	sich	danach	
ergebenden	Quoten	um	drei	Zehntel	erhöht;	bei	der	Berech-
nung	des	Bewerberanteils	werden	nur	Personen	berücksich-
tigt,	 die	 eine	 Hochschulzugangsberechtigung	 besitzen,	 die	
von	allen	Ländern	gegenseitig	anerkannt	ist;

2.	 zu	einem	Fünftel	der	Studienplätze	nach	der	Zahl	der	Seme-
ster,	für	die	sich	die	Bewerberin	oder	der	Bewerber	im	jewei-
ligen	Studiengang	beworben	hat	(Bewerbungssemester);	Zei-
ten	 eines	 Studiums	 an	 einer	 deutschen	Hochschule	 werden	
nicht	als	Bewerbungssemester	berücksichtigt;

3.	 im	Übrigen	von	den	Hochschulen	nach	dem	Ergebnis	eines	
Auswahlverfahrens;	die	jeweilige	Hochschule	vergibt	die	Stu-
dienplätze	in	diesem	Verfahren	nach	Maßgabe	des	jeweiligen	
Landesrechts	insbesondere

a)	 nach	dem	Grad	der	Qualifikation,

b)	 nach	 den	 gewichteten	Einzelnoten	 der	Qualifikation	 für	
das	gewählte	Studium,	die	über	die	fachspezifische	Eig-
nung	Auskunft	geben,

c)	 nach	dem	Ergebnis	 eines	 fachspezifischen	Studierfähig-
keitstests,

d)	 nach	der	Art	einer	Berufsausbildung	oder	Berufstätigkeit,

e)	 nach	dem	Ergebnis	eines	von	der	Hochschule	durchzufüh-
renden	Gesprächs	mit	den	Bewerberinnen	und	Bewerbern,	
das	Aufschluss	über	die	Motivation	der	Bewerberin	oder	
des	Bewerbers	 und	 über	 die	 Identifikation	mit	 dem	 ge	-
wählten	Studium	und	dem	angestrebten	Beruf	geben	so	-
wie	zur	Vermeidung	von	Fehlvorstellungen	über	die	An	-
forderungen	des	Studiums	dienen	soll,

f)	 auf	 Grund	 einer	 Verbindung	 von	 Maßstäben	 nach	 den	
Buchstaben	a	bis	e.

	 2Bei	der	Auswahlentscheidung	muss	dem	Grad	der	Qualifika-
tion	ein	maßgeblicher	Einfluss	gegeben	werden.	3Die	Zahl	der	
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Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	am	Auswahlverfahren	kann	
begrenzt	werden.	4In	diesem	Fall	entscheidet	die	Hochschule	
über	die	Teilnahme	nach	einem	der	in	Satz	1	Nummer	3	Buch-
staben	a	bis	d	genannten	Maßstäbe,	nach	dem	Grad	der	Orts-
präferenz	oder	nach	einer	Verbindung	dieser	Maßstäbe.	5Be	-
werberinnen	und	Bewerber,	die	nach	Satz	1	Nummern	1	oder	2	
eine	Zulassung	oder	 ein	Zulassungsangebot	 erhalten	haben,	
nehmen	 für	 den	 entsprechenden	 Zulassungsantrag	 am	Aus-
wahlverfahren	nach	Satz	1	Nummer	3	nicht	teil.

(2)	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummern	1	und	2	kann	bei	
Ranggleichheit	eine	Verbindung	der	Maßstäbe	nach	Absatz	1	Satz	1	
Nummern	1	und	2	vorgesehen	werden.

(3)	1Besteht	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummern	1	und	2	
nach	Anwendung	der	Absätze	1	und	2	Ranggleichheit,	wird	vor-
rangig	ausgewählt,	wer	dem	Personenkreis	nach	Artikel	8	Absatz	2	
angehört.	 2Besteht	danach	noch	Ranggleichheit,	 kann	eine	Ent-
scheidung	durch	das	Los	vorgesehen	werden.

(4)	Aus	den	Quoten	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummern	1	und	2	nicht	
in	Anspruch	 genommene	 Studienplätze	 werden	 nach	Absatz	 1	
Satz	1	Nummer	3	vergeben.

Artikel 11 
Verfahrensvorschriften

(1)	1In	den	Fällen	des	Artikels	10	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	wer-
den	 Zulassungen,	 Zulassungsangebote	 und	 Bescheide	 von	 der	
Hochschule	erlassen.	2Ein	Widerspruchsverfahren	gegen	Beschei-
de	der	Hochschulen	findet	nicht	statt.

(2)	Die	Stiftung	ermittelt	in	den	Quoten	nach	Artikel	9	Absatz	1	
Satz	1	Nummern	1,	2	und		4,	Artikel	10	Absatz	1	Satz	1	Nummern	1	
und	2	sowie	Artikel	8	Absatz	4	auf	Grund	der	Bewerbungsunter-
lagen	nach	den	jeweiligen	Zulassungsbestimmungen,	für	welchen	
Zulassungsantrag	 eine	 Zulassung	 oder	 ein	 Zulassungsangebot	
erfolgen	kann	und	erlässt	den	Zulassungsbescheid.

(3)	Soweit	an	einer	Hochschule	für	den	ersten	Teil	eines	Studien-
gangs	eine	höhere	Ausbildungskapazität	als	für	spätere	Teile	die-
ses	Studiengangs	besteht,	wird	die	Zulassung	auf	den	ersten	Teil	
des	Studiengangs	beschränkt.

(4)	Die	Hochschule	ist	verpflichtet,	die	von	der	Stiftung	Zugelas-
senen	einzuschreiben,	wenn	die	übrigen	Einschreibvoraussetzun-
gen	vorliegen.

(5)	Ein	Widerspruchsverfahren	gegen	Bescheide	der	Stiftung	fin-
det	nicht	statt.

(6)	1Beruht	die	Zulassung	durch	die	Hochschule	oder	die	Stiftung	
auf	 falschen	Angaben	 im	Zulassungsantrag,	wird	 sie	 zurückge-
nommen;	 ist	die	Zulassung	sonst	 fehlerhaft,	kann	sie	zurückge-
nommen	werden.	2Nach	Ablauf	eines	Jahres	ist	die	Rücknahme	
der	Zulassung	durch	die	Stiftung	ausgeschlossen.

(7)	Die	Stiftung	ist	nach	Maßgabe	der	Rechtsverordnungen	nach	
Artikel	12	berechtigt,	Versicherungen	an	Eides	statt	zu	verlangen	
und	abzunehmen.

Abschnitt 4 
Verordnungsermächtigung, Beschlussfassung,  

Staatlich anerkannte Hochschulen

Artikel 12 
Verordnungsermächtigung

(1)	Die	Länder	bestimmen	durch	Rechtsverordnungen	die	Einzel-
heiten	des	Verfahrens	und	der	dabei	anzuwendenden	inhaltlichen	
Kriterien,	insbesondere:

1.	 die	Auswahlkriterien	(Artikel	8	und	9	sowie	10	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	1	und	2),

2.	 die	Quoten	nach	Artikel	9	Absatz	1,	insbesondere	auch	in	Be	-
zug	 auf	 den	 Erlass	 von	 Zulassungen,	 Zulassungsangeboten	
und	Bescheiden	in	der	Quote	nach	Artikel	9	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	5,

3.	 im	Fall	des	Artikels	2	Absatz	1	Nummer	2	den	Ablauf	des	Be	-
werbungsverfahrens,	 insbesondere	 die	 Fälle,	 in	 denen	 Bewer-
bungen	an	die	Stiftung	zu	richten	sind,	einschließlich	der	Fristen;	
dabei	kann	die	Verpflichtung	zur	elektronischen	Antragstellung	
und	ein	elektronischer	Bescheidversand	vorgesehen	werden,

4.	 im	Fall	 des	Artikels	 2	Absatz	 1	Nummer	 2	 den	Ablauf	 des	
Vergabeverfahrens	sowie	die	Vergabe	nicht	 in	Anspruch	ge	-
nommener	oder	aus	anderen	Gründen	frei	gebliebener	Plätze	
auch	 an	 Bewerberinnen	 und	 Bewerber,	 die	 die	 Fristen	 ver-
säumt	haben,

5.	 die	Vergabe	der	Studienplätze	nach	Artikel	8	Absatz	4,

6.	 die	Einbeziehung	und	die	Aufhebung	der	Einbeziehung	von	
Studiengängen	nach	Artikel	7,

7.	 die	Normwerte	sowie	die	Kapazitätsermittlung	nach	Artikel	6,

8.	 die	Festsetzung	von	Zulassungszahlen	nach	Artikel	6,	soweit	
das	Landesrecht	dafür	keine	andere	Rechtsform	vorsieht,

9.	 die	Gleichstellung	weiterer	Personen	mit	Deutschen	auf	Grund	
zwischenstaatlicher	Vereinbarungen	nach	Artikel	5	Absatz	2	
Satz	3,

10.	die	Einzelheiten	zur	Durchführung	des	Dialogorientierten	Ser	-
viceverfahrens	nach	Artikel	2	Absatz	2.	

(2)	Die	Rechtsverordnungen	der	Länder	 nach	Absatz	 1	müssen	
übereinstimmen,	soweit	dies	für	eine	zentrale	Vergabe	der	Studi-
enplätze	und	für	den	Abgleich	von	Mehrfachzulassungsmöglich-
keiten	und	-studienmöglichkeiten	im	Dialogorientierten	Service-
verfahren	notwendig	ist.

Artikel 13 
Beschlussfassung

(1)	Die	Stiftung	beschließt	über

1.	 Vorschläge	für	die	von	den	Ländern	zu	erlassenden	Rechtsver-
ordnungen	(Artikel	12),
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2.	 die	Einbeziehung	von	Studiengängen	in	das	Zentrale	Vergabe-
verfahren	(Artikel	7	Abs.	1),

3.	 die	Aufhebung	der	Einbeziehung	(Artikel	7	Abs.	4).

(2)	 1In	 diesen	Angelegenheiten	 ist	 das	 Entscheidungsorgan	 der	
Stiftung	beschlussfähig,	wenn	mindestens	die	Hälfte	der	Vertrete-
rinnen	und	Vertreter	der	Länder	anwesend	ist.	2Ein	Land	kann	die	
Vertreterin	oder	den	Vertreter	eines	anderen	Landes	zur	Ausübung	
des	Stimmrechts	ermächtigen.

(3)	1In	Fällen	des	Absatzes	1	Nummern	1	und	2	ist	eine	Mehrheit	
von	drei	Vierteln	der	Stimmen	der	Ländervertreterinnen	und	Län-
dervertreter	erforderlich.	2Im	Falle	des	Absatzes	1	Nummer	3	ge	-
nügt	die	Mehrheit	der	Stimmen	der	Ländervertreterinnen	und	Län-
	dervertreter.

Artikel 14 
Staatlich anerkannte Hochschulen

1Staatlich	anerkannte	Hochschulen	können	auf	Antrag	des	Landes	
mit	 Zustimmung	 des	 Trägers	 in	 das	 Zentrale	Vergabeverfahren	
einbezogen	werden.	2Die	Entscheidung	trifft	die	Stiftung.	3Öffent-
liche	 nichtstaatliche	 Fachhochschulen	 gelten	 als	 staatlich	 aner-
kannte	Hochschulen	im	Sinne	dieses	Staatsvertrages.

Abschnitt 5 
Finanzierung, Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und 

Schlussbestimmungen

Artikel 15 
Finanzierung

(1)	1Zur	Finanzierung	der	Aufgaben	nach	Artikel	2	Absatz	1	Num-
mer	1	einschließlich	der	insoweit	anteiligen	Finanzierung	für	die	
Durchführung	 des	 Dialogorientierten	 Serviceverfahrens	 erhebt	
die	Stiftung	von	allen	Hochschulen	Beiträge;	ausgenommen	sind	
Hochschulen,	die	ausschließlich	künstlerische	Studiengänge,	du		ale	
Studiengänge	oder	Fernstudiengänge	anbieten,	soweit	diese	Hoch-
	schulen	 nicht	 die	Teilnahme	 am	Verfahren	 erklären.	 2Die	Höhe	
und	Fälligkeit	der	Beiträge	legt	die	Stiftung	in	einer	Beitragsord-
nung	fest.

(2)	 1Zur	 Durchführung	 der	Aufgaben	 nach	Artikel	 2	Absatz	 1	
Nummer	2	verpflichten	sich	die	Länder,	der	Stiftung	die	erforder-
lichen	Mittel	einschließlich	der	insoweit	anteiligen	Finanzierung	
für	 die	 Durchführung	 des	 Dialogorientierten	 Serviceverfahrens	
als	Zuschuss	zur	Verfügung	zu	stellen.	2Der	Betrag	wird	von	den	
Ländern	nach	dem	Königsteiner	Schlüssel	in	der	jeweils	gelten-
den	Fassung	aufgebracht.	3Der	Wirtschaftsplan	der	Stiftung	bedarf	
der	Zustimmung	der	Finanzministerkonferenz	mit	einer	Mehrheit	
von	 zwei	 Dritteln.	 4Die	Anteilsbeträge	 der	 Länder	 werden	 im	
Laufe	eines	jeden	Haushaltsjahres	in	zwei	Teilbeträgen	zum	1.	Ja	-
nuar	und	zum	1.	Juli	nach	den	Ansätzen	des	Wirtschaftsplans	fäl-
lig.	 5Über-	und	Minderzahlungen	gegenüber	dem	sich	nach	der	
Jahresrechnung	ergebenden	Finanzbedarf	werden	bei	dem	zwei-
ten	Teilbetrag	des	folgenden	Haushaltsjahres	ausgeglichen.

Artikel 16 
Ordnungswidrigkeiten

(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	bei	einer	Bewerbung	gegenüber	
der	Stiftung	vorsätzlich	oder	fahrlässig	falsche	Angaben	über	die	
für	die	Vergabe	der	Studienplätze	maßgeblichen	Daten	macht.

(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünf-
tausend	Euro	geahndet	werden.

(3)	Zuständige	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Absatz	1	Num-
mer	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	ist	die	Stiftung.

Artikel 17 
Auflösung der Zentralstelle

(1)	1Mit	der	Errichtung	der	Stiftung	ist	die	gemäß	Artikel	1	Absatz	1	
des	 Staatsvertrags	 über	 die	 Vergabe	 von	 Studienplätzen	 vom		
20.	Oktober	1972	errichtete	Zentralstelle	für	die	Vergabe	von	Stu-
dienplätzen	(im	Folgenden:	Zentralstelle)	aufgelöst	worden.	2Auf-
gaben,	Rechte	und	Verbindlichkeiten	der	Zentralstelle	sind	auf	die	
Stiftung	übergegangen.			3Die	Planstellen	der	Zentralstelle	verblei-
ben	bis	zu	ihrem	Freiwerden	als	Planstellen	ohne	Besoldungsauf-
wand	im	Haushalt	des	Sitzlandes,	das	die	darauf	geführten	Beam-
tinnen	und	Beamten	zur	Tätigkeit	bei	der	Stiftung	zuweist.	4Die	
Einzelheiten	regelt	das	Errichtungsgesetz.

(2)	Die	Stiftung	erstattet	im	Rahmen	des	jährlichen	Wirtschafts-
plans	die	Kosten	 für	bereits	vorhandene	und	zukünftige	Versor-
gungsempfänger.

Artikel 18 
Übergangsvorschrift

1Wartezeiten,	die		gemäß	Artikel	10	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	
des	Staatsvertrages	über	die	Errichtung	einer	gemeinsamen	Ein-
richtung	 für	 Hochschulzulassung	 vom	 5.	 Juni	 2008	 bis	 zum	
Inkrafttreten	dieses	Staatsvertrages	erworben	wurden,	werden	als	
Bewerbungssemester	 im	Sinne	des	Artikels	 10	Absatz	 1	Satz	 1	
Nummer	2	angerechnet.	2Sie	verfallen,	wenn	nicht	innerhalb	der	
ersten	zwei	Jahre	nach	erstmaliger	Anwendung	dieses	Staatsver-
trages	 für	 den	 jeweiligen	 Studiengang	 eine	 Bewerbung	 bei	 der	
Stiftung	erfolgt	ist.

Artikel 19 
Schlussvorschriften

(1)	1Dieser	Staatsvertrag	tritt	am	1.	Tag	des	Monats	in	Kraft,	der	auf	
den	Monat	 folgt,	 in	 dem	 die	 letzte	 Ratifikationsurkunde	 bei	 der	
Staatskanzlei	des	Sitzlandes	der	Stiftung	hinterlegt	 ist.	2Er	findet	
erstmals	auf	das	nach	seinem	Inkrafttreten	unmittelbar	nachfolgen-
de	Vergabeverfahren,	 frühestens	 jedoch	auf	das	Vergabeverfahren	
zum	Wintersemester	2018/19,	Anwendung.	3Der	Staatsvertrag	über	
die	Errichtung	einer	gemeinsamen	Einrichtung	 für	Hochschulzu-
lassung	vom	5.	Juni	2008	tritt	mit	Abschluss	des	Vergabeverfahrens	
außer	Kraft,	das	dem	Vergabeverfahren	nach	Satz	2	vorangeht.

(2)	Dieser	Staatsvertrag	kann	von	jedem	Land	durch	schriftliche	
Erklärung	 gegenüber	 den	 übrigen	 vertragschließenden	 Ländern	
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zum	Schluss	eines	Kalenderjahres	mit	einer	Frist	von	einem	Jahr	
gekündigt	werden.

(3)	1Nach	Außerkrafttreten	dieses	Staatsvertrages	ist	die	Stiftung	
aufzulösen.	2Bedienstete,	die	nach	Auflösung	der	Zentralstelle	der	
Stiftung	zugewiesen	oder	von	dieser	übernommen	wurden	und	die	
nicht	durch	Kündigung	entlassen	werden	können,	sind	nach	Mög-
lichkeit	 von	 den	 Ländern	 in	 geeignete	Verwaltungsbereiche	 zu	
übernehmen.	3Die	Vorschriften	des	Sitzlandes	über	die	beamten-
rechtlichen	 Folgen	 bei	Auflösung	 von	 Behörden	 bleiben	 unbe-
rührt.	4Die	Länder	sind	verpflichtet,	dem	Sitzland	alle	in	Ausfüh-
rung	dieses	Staatsvertrages	entstehenden	Aufwendungen	für	Ver-
pflichtungen,	 die	 über	 das	 Ende	 dieses	 Staatsvertrages	 hinaus	
bestehen	bleiben,	anteilig	nach	Maßgabe	des	Königsteiner	Schlüs-
sels	zu	erstatten.	5Über	die	Verwendung	des	von	der	Stiftung	von	
der	Zentralstelle	übernommenen	Vermögens	beschließen	die	Kul-
tusministerkonferenz	und	die	Finanzministerkonferenz	der	Län-
der	mit	einer	Mehrheit	von	jeweils	zwei	Dritteln	der	Stimmen.

Für	das	Land	Baden-Württemberg:	
Berlin,	den	17.	März	2016	 Winfried	Kretschmann

Für	den	Freistaat	Bayern:	
Berlin,	den	17.	März	2016	 Horst	Seehofer

Für	das	Land	Berlin:	
Berlin,	den	17.	März	2016	 Michael	Müller

Für	das	Land	Brandenburg:	
Berlin,	den	17.	März	2016	 Dietmar	Woidke

Für	die	Freie	Hansestadt	Bremen:	
Berlin,	den	17.	März	2016	 Carsten	Sieling

Für	die	Freie	und	Hansestadt	Hamburg:	
Berlin,	den	17.	März	2016	 Olaf	Scholz

Für	das	Land	Hessen:	
Wiesbaden,	den	21.	März	2016	 Volker	Bouffier

Für	das	Land	Mecklenburg-Vorpommern:	
Berlin,	den	17.	März	2016	 Erwin	Sellering

Für	das	Land	Niedersachsen:	
Berlin,	den	17.	März	2016	 Stephan	Weil

Für	das	Land	Nordrhein-Westfalen:	
Berlin,	den	17.	März	2016	 Hannelore	Kraft

Für	das	Land	Rheinland-Pfalz:	
Berlin,	den	18.	März	2016	 Malu	Dreyer

Für	das	Saarland:	
Berlin,	den	17.	März	2016	 Annegret	Kramp-Karrenbauer

Für	den	Freistaat	Sachsen:	
Berlin,	den	17.	März	2016	 Stanislaw	Tillich

Für	das	Land	Sachsen-Anhalt:	
Berlin,	den	17.	März	2016	 Reiner	Haseloff

Für	das	Land	Schleswig-Holstein:	
Berlin,	den	17.	März	2016	 Torsten	Albig

Für	den	Freistaat	Thüringen:	
Berlin,	den	17.	März	2016	 Bodo	Ramelow
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Artikel 1 
Änderung der Verfassung des Landes  

Mecklenburg-Vorpommern1

Die	Verfassung	des	Landes	Mecklenburg-Vorpommern	vom	23.	Mai	
1993	(GVOBl.	M-V	S.	372),	die	zuletzt	durch	Gesetz	vom	30.	Juni	
2011	(GVOBl.	M-V	S.	375)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	ge	-
ändert:

1.	 In	der	 Inhaltsübersicht	wird	nach	der	Angabe	zu	Artikel	35	
folgende	Angabe	eingefügt:

	 „Artikel	35a	 	(Ausschuss	 für	 Angelegenheiten	 der	 Europäi	-
schen	Union)“.

2.	 Artikel	27	Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„wird“	die	Wörter	„vor-
behaltlich	der	nachfolgenden	Bestimmungen“	eingefügt.

b)	 In	Satz	2	werden	nach	dem	Wort	„Wahlperiode“	die	Wör-
ter	„beginnt	mit	seinem	Zusammentritt	und“	eingefügt.

c)	 In	 Satz	 3	 wird	 das	Wort	 „siebenundfünfzig“	 durch	 das	
Wort	 „achtundfünfzig“	 und	 das	Wort	 „neunundfünfzig“	
durch	das	Wort	„einundsechzig“	ersetzt.

3.	 Nach	Artikel	35	wird	folgender	Artikel	35a	eingefügt:

„Artikel 35a 
(Ausschuss für Angelegenheiten der  

Europäischen Union)

	 (1)	Der	Landtag	bestellt	einen	Ausschuss	für	Angelegenheiten	
der	Europäischen	Union.	Dieser	hat	das	Recht,	dem	Landtag	
in	Angelegenheiten	der	Europäischen	Union	Beschlussemp-
fehlungen	vorzulegen	(Initiativrecht).

	 (2)	Der	Landtag	kann	den	Ausschuss	nach	Absatz	1	in	seiner	
Geschäftsordnung	ermächtigen,	in	Angelegenheiten	der	Euro-
päischen	Union	anstelle	des	Landtages	Beschluss	in	öffentli-
cher	Sitzung	zu	fassen,	wenn	eine	rechtzeitige	Beschlussfas-
sung	 des	 Landtages	 nicht	möglich	 ist.	Die	Beschlüsse	 sind	
dem	Landtag	zur	Kenntnis	zu	bringen.	Sie	können	auf	Antrag	
einer	 Fraktion	 oder	 von	 mindestens	 vier	 Mitgliedern	 des	
Landtages	nachträglich	vom	Landtag	aufgehoben	werden.“

4.	 Artikel	60	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	2	wird	das	Wort	„muß“	durch	das	Wort	„muss“	
ersetzt.

bb)	 In	Satz	3	wird	das	Wort	„muß“	durch	das	Wort	„muss“	
ersetzt	und	die	Angabe	„120.000“	durch	die	Angabe	
„100.000“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	4	Satz	1	wird	das	Wort	„Drittel“	durch	das	Wort	
„Viertel“	ersetzt.

c)	 Nach	Absatz	5	Satz	1	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Es	bestimmt	auch,	in	welchem	Zeitraum	die	Unterstüt-
zung	nach	Absatz	1	erfolgt	sein	muss.“

Artikel 2 
Änderung des Landes- und Kommunalwahlgesetzes2

Das	Landes-	und	Kommunalwahlgesetz	vom	16.	Dezember	2010	
(GVOBl.	M-V	S.	690),	das	zuletzt	durch	Gesetz	vom	8.	Januar	
2015	(GVOBl.	M-V	S.	2)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	ge	-
ändert:

In	§	56	Absatz	3	wird	die	Angabe	„44	Monate“	durch	die	Angabe	
„45	Monate“	 und	 die	Angabe	 „41	Monate“	 durch	 die	Angabe		
„42	Monate“	ersetzt.

Artikel 3 
Änderung des Volksabstimmungsgesetzes3

Das	Volksabstimmungsgesetz	vom	31.	Januar	1994	(GVOBl.	M-V	
S.	127),	das	zuletzt	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2006	
(GVOBl.	M-V	S.	572)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geän-
dert:

1.	 §	11	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	 2	wird	 nach	 dem	Wort	 „Volksbegehrens“	 der	
Klammerzusatz	„(freie	Unterschriftensammlung)“	einge-
fügt.

b)	 Nach	Absatz	2	wird	folgender	Absatz	3	eingefügt:

	 „Der	Beginn	 einer	 freien	Unterschriftensammlung	 nach	
Absatz	2	ist	dem	Landtag,	vertreten	durch	den	Präsiden-
ten,	durch	die	Vertreter	des	Volksbegehrens	unter	Beifü-
gung	des	Gesetzentwurfs	nach	§	13	Absatz	1	Satz	2	Num-
mer	1	schriftlich	anzu	zeigen.	Der	Präsident	des	Landtages	
leitet	die	Anzeige	unverzüglich	an	den	Landeswahlleiter	
weiter.“

2.	 §	13	Satz	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Das	Wort	„muß“	wird	durch	das	Wort	„muss“	ersetzt.

Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern  
und weiterer Rechtsvorschriften

Vom 14. Juli 2016

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	100	-	9

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

_____	
1	 Ändert	Gesetz	vom	23.	Mai	1993;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	100	-	4
2	 Ändert	Gesetz	vom	16.	Dezember	2010;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	111	-	6
3	 Ändert	Gesetz	vom	31.	Januar	1994;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	100	-	5
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b)	 Nummer	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Die	Angabe	„120.000“	wird	durch	die	Angabe	„100.000“	
ersetzt.

bb)	 Das	Wort	„und“	wird	durch	ein	Semikolon	ersetzt.

cc)	 Folgende	Wörter	werden	Nummer	2	angefügt:

	 „die	Unterschriftsleistung	muss	innerhalb	der	letzten	
sechs	Monate	vor	dem	Eingang	des	Antrages	bei	dem	
Landtag	erfolgt	sein,“

c)	 In	Nummer	3	wird	der	Punkt	durch	das	Wort	 „und“	er	-
setzt.

d)	 Folgende	Nummer	4	wird	angefügt:

„4.	 die	Unterschriftsleistung	nach	Nummer	 2	muss	 bei	
einer	 freien	Unterschriftensammlung	 innerhalb	 von	
fünf	Monaten	nach	deren	Beginn	erfolgt	sein.“

3.	 §	14	Absatz	2	Satz	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Nummer	1	wird	die	Angabe	„120.000	gültige“	durch	
die	Angabe	„100.000	gültigen“	ersetzt.

b)	 In	Nummer	2	wird	das	Wort	„daß“	durch	das	Wort	„dass“	
ersetzt.

4.	 In	§	22	Absatz	2	Satz	1	wird	das	Wort	„Drittel“	durch	das	Wort	
„Viertel“	ersetzt.

5.	 Nach	§	28	wird	folgender	§	28a	eingefügt:

„§ 28a 
Übergangsregelung

	 Auf	Volksbegehren,	 für	 die	 am	30.	 Juli	 2016	die	 freie	Unter-
schriftensammlung	be		reits	begonnen	hat,	sind	die	§§	11	und	13	
des	Gesetzes	in	der	Fassung	vom	31.	Januar	1994	(GVOBl.	M-V	
S.	127),	das	zu		letzt	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	
2006	(GVOBl.	M-V	S.	572)	geändert	worden	ist,	weiter	anzu-
wenden.

Artikel 4 
Inkrafttreten

Artikel	1	Nummer	2	und	Artikel	2	treten	mit	Ablauf	des	Tages	in	
Kraft,	an	dem	der	7.	Landtag	zusammentritt.	Im	Übrigen	tritt	die-
ses	Gesetz	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	14.	Juli	2016

Der Ministerpräsident 
Erwin Sellering

 Die Justizministerin Der Minister für
  Inneres und Sport
 Uta-Maria Kuder Lorenz Caffier
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Artikel 1 
Änderung des Landeskatastrophenschutzgesetzes

Das	 Landeskatastrophenschutzgesetz	 vom	 24.	 Oktober	 2001	
(GVOBl.	M-V	S.	393),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	
vom	24.	Juni	2010	(GVOBl.	M-V	S.	318,	319)	geändert	worden	
ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Die	Inhaltsübersicht	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Überschrift	des	§	11	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Landesbeirat	 für	 den	 Katastrophenschutz	 und	 Berater-
stab“.

b)	 Nach	§	13	werden	folgende	Angaben	eingefügt:

	 „§	13a	 Schutz	Kritischer	Infrastrukturen“.

c)	 Die	Überschrift	des	§	14	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Aus-	und	Fortbildung,	Katastrophenschutzübungen“.

d)	 Die	Überschrift	des	Unterabschnittes	2	wird	wie	folgt	ge	-
fasst:

	 „Abwehrende	Maßnahmen“.

e)	 Die	Überschrift	des	§	19	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Sperrgebiet,	Räumungen,	Duldungspflichten“.

f)	 Nach	§	24	werden	folgende	Angaben	eingefügt:

	 „§	24a	 Anerkennung	und	Würdigung	von	Verdiensten“.

g)	 In	 der	Überschrift	 des	 §	 25	wird	 das	Wort	 „Entschädi-
gung“	durch	das	Wort	„Absicherung“	ersetzt.

h)	 Die	Überschrift	des	Abschnittes	5	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Besondere	Vorschriften“.

i)	 Die	Angabe	zu	§	32	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	32	 (aufgehoben)“.

j)	 Nach	§	34	werden	folgende	Angaben	eingefügt:

	 „Abschnitt	6	Datenschutz“.

k)	 Nach	den	Wörtern	„§	35	Verarbeitung	personenbezogener	
Daten“	werden	die	folgenden	Angaben	angefügt:

	 „§	36	 Datenverarbeitung	in	Personenauskunftsstellen	

§	37	 Datenverarbeitung	im	Gesundheitswesen	
§	38	 Gemeinsame	Bestimmungen“.

2.	 §	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	wird	das	Wort	„Katastrophenabwehr“	durch	
die	Wörter	„Abwehr	dieser	Ereignisse“	ersetzt.

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Eine	Katastrophe	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	ein	Ereig-
nis,	durch	das	das	Leben,	die	Gesundheit	oder	die	lebens-
notwendige	Versorgung	zahlreicher	Menschen,	Tiere,	die	
Umwelt	 oder	 Sachgüter	 von	 bedeutendem	 Wert	 in	 so	
außergewöhnlichem	Maße	gefährdet	oder	geschädigt	wer-
den,	dass	Hilfe	und	Schutz	wirksam	nur	gewährleistet	wer-
den	 können,	 wenn	 die	 zuständigen	 Behörden,	 Stellen,	
Organisationen	und	die	eingesetzten	Kräfte	unter	einheit-
licher	Leitung	der	Katastrophenschutzbehörde	zusammen-
wirken.	Dazu	zählen	auch	solche	Großschadensereignisse	
in	 einzelnen	Gemeinden	 und	 Städten,	 die	 einen	 erhebli-
chen	Koordinierungsaufwand	bedeuten	und	zu	deren	wirk-
samer	Bekämpfung	die	Kräfte	und	Mittel	der	Träger	der	
örtlichen	Gefahrenabwehrbehörden	nicht	ausreichen,	son-
dern	überörtliche	oder	zentrale	Führungs-	und	Einsatzmit-
tel	des	Katastrophenschutzes	erforderlich	sind.“

3.	 §	3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Nummer	1	wird	das	Wort	„Innenministerium“	durch	
die	Wörter	„Ministerium	für	Inneres	und	Sport	Meck	-
lenburg-Vorpommern“	ersetzt.

bb)	 In	Nummer	2	werden	nach	den	Wörtern	„Mecklen-	
burg-Vorpommern“	die	Wörter	„als	Sonder		ordnungs-
	be		hörde“	eingefügt.

b)	 Absatz	2	Satz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Sie	leiten	und	koordinieren	die	Zusammenarbeit	im	Ka	-
tastrophenschutz	mit	anderen	fachlich	zuständigen	Behör-
den	 und	 übertragen	 ihnen	 spezielle	 damit	 verbundene	
Auf		gaben	insbesondere:

1.	 Maßnahmen	auf	dem	Gebiet	des	Gesundheitswesens,	
eingeschlossen	die	Beratung	für	Ausbildung	und	Ein-
	satz	des	Sanitäts-	und	Betreuungsdienstes;

2.	 Fachberatung	zum	Arbeits-	und	Immissionsschutz	und	
bei	chemischen,	biologischen,	radiologischen	und	nu	-
klearen	Unfällen	sowie	Ausbildung	und	Einsatz	der	Ein-
	heiten	und	Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes	in	
diesen	Bereichen;

Erstes Gesetz zur Änderung des Landeskatastrophenschutzgesetzes*

Vom 14. Juli 2016

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

_____	
*	 Ändert	Gesetz	vom	24.	Oktober	2001;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	215	-	3
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3.	 Küsten-,	Gewässer-	und	Hochwasserschutz;

4.	 Tierschutz,	 einschließlich	 Seuchenschutz	 sowie	 Fut	-
ter		mittel-	und	Tränkwasserversorgung;

5.	 Lebensmittelschutz	und	Lebensmittelversorgung,	ein	-
schließlich	Trinkwasserversorgung	für	die	Bevöl		ke	-
rung;

6.	 Brandschutz;

7.	 Maßnahmen	auf	dem	Gebiet	des	Verkehrswesens	und

8.	 Maßnahmen	zum	Schutz	Kritischer	Infrastrukturen.“

4.	 §	4	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Der	Wortlaut	wird	Absatz	1.

b)	 Folgende	Absätze	werden	angefügt:

	 „(2)	Die	Bundesanstalt	Technisches	Hilfswerk	wirkt	ge	-
mäß	ihrer	Aufgabenzuweisung	nach	dem	THW-Gesetz	im	
Katastrophenschutz	mit.

	 (3)	Als	private	Organisationen	wirken	die	nach	§	6	dieses	
Gesetzes	anerkannten	Organisationen	Arbeiter-Samariter-
Bund,	Deutsche	Lebensrettungsgesellschaft,	das	Deutsche	
Rote	Kreuz,	die	Johanniter-Unfall-Hilfe	und	der	Malteser	
Hilfsdienst	mit.“

5.	 §	5	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 5 
Einheiten und Einrichtungen  

des Katastrophenschutzes

	 (1)	 Einheiten	 und	 Einrichtungen	 des	 Katastrophenschutzes	
sind	gegliederte	Zusammenfassungen	von	Personen	und	Ma	-
terial,	die	unter	einheitlicher	Führung	stehen,	weitestgehend	
fachspezifisch	ausgerichtet	 sind	und	zu	deren	Aufgaben	die	
Hilfeleistung	 bei	 Katastrophen	 gehört,	 insbesondere	 in	 den	
Bereichen

1.	 Führung,

2.	 Brandschutz,

3.	 Sanitätsdienst,

4.	 Logistik	und	technische	Sicherstellung,

5.	 Psychosoziale	Notfallversorgung,

6.	 Betreuung,

7.	 Abwehr	von	chemischen,	biologischen,	radiologischen	und	
nuklearen	Gefahren,

8.	 Abwehr	von	Wassergefahren,

9.	 Personenauskunftswesen.

	 (2)	 Private	 Einheiten	 und	 Einrichtungen	 des	 Katastrophen-
schutzes	werden	durch	Organisationen	gestellt,	die	juristische	
Personen	des	Privatrechts	sind	und	die	Voraussetzungen	des		
§	6	Absatz	1	erfüllen.

	 (3)	 Öffentliche	 Einheiten	 und	 Einrichtungen	 des	 Katastro-
phenschutzes	werden	durch	Organisationen	gestellt,	die	juris-
tische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	sind.	Als	Landesein-
heiten	werden	Medical	Task	Forces	vorgehalten.	Als	Einrich-
tung	des	Landes	wird	ein	Katastrophenschutzlager	betrieben.

	 (4)	Die	obere	Katastrophenschutzbehörde	legt	im	Benehmen	
mit	dem	Ministerium	für	 Inneres	und	Sport	und	 in	Abstim-
mung	mit	den	unteren	Katastrophenschutzbehörden	und	den	
Trägern	der	Einheiten	Stärke,	Gliederung	und	Ausstattung	der	
Einheiten	in	den	Grundstrukturen	fest.“

6.	 §	6	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	werden	nach	dem	Wort	„wirken“	die	Wörter	
„im	Katastrophenschutz“	eingefügt	 sowie	das	Wort	„In	-
nenministerium“	durch	die	Wörter	„Ministerium	für	Inne-
res	und	Sport“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	 2	 Satz	 1	 Nummer	 3	 werden	 nach	 dem	Wort	
„Einsätze“	die	Wörter	„und	Übungen“	eingefügt.

7.	 §	8	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Satz	 1	 werden	 nach	 dem	 Wort	 „Katas		trophen	-
schutzbehörden“	die	Wörter	„und	die	Katastrophen	-
schutzorganisationen“	 eingefügt	 sowie	 nach	 dem	
Wort	„Gesundheitswesens“	das	Wort	„aus“	durch	das	
Wort	„in“	ersetzt.

bb)	 Satz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Zur	 Aufgabenwahrnehmung	 bedienen	 sie	 sich	 der	
integrierten	Leitstellen	für	den	Rettungsdienst,	Brand-	
und	Katastrophenschutz	gemäß	§	3	Absatz	2	Nummer	4	
des	Brandschutz-	und	Hilfeleistungsgesetzes	M-V	und	
§	9	Absatz	1	des	Rettungsdienstgesetzes	Mecklenburg-
Vorpommern.“

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Satz	 2	wird	 die	Angabe	 „Abs.“	 durch	 das	Wort	
„Absatz“	ersetzt.

bb)	 Satz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Für	Krankenhäuser	gelten	dabei	die	Festlegungen	des	
§	 29	 des	 Krankenhausgesetzes	 für	 das	 Land	 Meck	-
lenburg-Vorpommern.“

c)	 In	Absatz	 3	 werden	 nach	 dem	Wort	 „haben“	 das	Wort	
„für“	gestrichen	sowie	das	Wort	„sorgen“	durch	das	Wort	
„gewährleisten“	ersetzt.

d)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	gefasst:
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	 „Die	oder	der	 jeweils	diensthabende	Leitende	Notärztin	
oder	Notarzt	nach	§	10	Absatz	3	des	Rettungsdienstgeset-
zes	Mecklenburg-Vorpommern	leiten	im	Katastrophenfall	
den	medizinischen	Einsatzabschnitt	an	Ort	und	Stelle	bis	
die	Einsatzleitung	die	Leitung	übernimmt.	Nach	Übernah-
me	sind	sie	in	die	Einsatzleitung	zu	integrieren.“

8.	 §	10	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	§	10	Absatz	3	wird	das	Wort	„Befugnisse“	durch	das	
Wort	„Aufgaben“	ersetzt.

b)	 Dem	Absatz	3	wird	folgender	Absatz	angefügt:

	 „(4)	Hinsichtlich	der	Medical	Task	Forces	 und	weiterer	
landesgeführter	Einheiten	und	Einrichtungen	obliegen	die	
Aufgaben	nach	den	Absätzen	1	und	2	der	oberen	Katas	-
trophenschutzbehörde.“

9.	 §	11	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Überschrift	des	§	11	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 11 
Landesbeirat für den Katstrophenschutz  

und Beraterstab“.

b)	 Dem	bisherigen	Wortlaut	des	§	11	wird	folgender	Absatz	
vorangestellt:

	 „(1)	 Die	 obere	 Katastrophenschutzbehörde	 bildet	 einen	
Landesbeirat	 für	 den	Katastrophenschutz,	 dem	Vertrete-
rinnen	und	Vertreter	der	Landkreise	und	kreisfreien	Städ-
te,	 Träger	 der	 öffentlichen	 und	 privaten	 Einheiten	 und	
Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes,	bei	Erfordernis	
auch	Vertreterinnen	und	Vertreter	ausgewählter	betriebli-
cher	Katastrophenschutzeinheiten	beziehungsweise	fach-
kundige	 Dritte	 angehören.	 Der	 Landesbeirat	 berät	 die	
obere	Katastrophenschutzbehörde	in	Angelegenheiten	des	
Katastrophenschutzes	von	grundsätzlicher	Bedeutung.“

c)	 Der	bisherige	Wortlaut	des	§	11	wird	Absatz	2	und	wie	
folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„mindestens“	die	
Wörter	„jeweils	eine	Vertreterin	oder“	eingefügt.

bb)	 Satz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Er	 berät	 die	 untere	 Katstrophenschutzbehörde	 bei	
der	Vorbereitung	des	Katastrophenschutzes	und	der	
Aufstellung	sowie	Ausbildung	der	Helfer.“

10.	§	12	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Der	Wortlaut	wird	Absatz	1	und	wie	folgt	gefasst:

	 „(1)	 Die	 unteren	 Katastrophenschutzbehörden	 erstellen	
auf	der	Grundlage	von	Gefährdungsanalysen	Katastrophen-
	schutzpläne.	Sie	sollen	insbesondere	enthalten

1.	 die	Alarmordnung,

2.	 die	Führungsstrukturen,

3.	 die	Kräfte	und	Mittel,	die	für	den	Katastrophenschutz	
zur	Verfügung	stehen	und	zur	Lagebewältigung	be	-
nötigt	werden,

4.	 Angaben	zur	Einsatzorganisation	und	Sicherstellung	
der	Abwehrmaßnahmen,

5.	 Maßnahmen	zur	Warnung	der	Bevölkerung.

	 Die	Katastrophenschutzpläne	sind	 in	angemessenen	Ab	-
ständen	zu	aktualisieren.“

b)	 Folgender	Absatz	wird	angefügt:

	 „(2)	Die	obere	Katastrophenschutzbehörde	erarbeitet	für	
die	 Landesgefahrenschwerpunkte	 entsprechende	 Katas	-
trophenschutzpläne.“

11.	§	13	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 13 
Externe Notfallpläne

	 (1)	Für	Betriebsbereiche	im	Sinne	der	Störfall-Verordnung	in	
der	jeweils	geltenden	Fassung,	die	der	Pflicht	zur	Erstellung	
eines	Sicherheitsberichtes	unterliegen,	hat	die	untere	Katas	-
trophenschutzbehörde	 unter	 Beteiligung	 des	 Betreibers	 und	
unter	Berücksichtigung	des	betrieblichen	Alarm-	und	Gefah-
renabwehrplanes	 (interner	 Notfallplan)	 innerhalb	 von	 zwei	
Jahren	 nach	 Erhalt	 der	 erforderlichen	 Informationen	 vom	
Betreiber	einen	externen	Notfallplan	für	Maßnahmen	außer-
halb	des	Betriebes	zu	erstellen,	um

1.	 Schadensfälle	einzudämmen	und	unter	Kontrolle	zu	brin-
gen,	sodass	die	Auswirkungen	möglichst	gering	gehalten	
und	 Schädigungen	 der	 menschlichen	 Gesundheit,	 der	
Umwelt	und	von	Sachwerten	begrenzt	werden	können,

2.	 die	erforderlichen	Maßnahmen	zum	Schutz	der	menschli-
chen	Gesundheit	und	der	Umwelt	vor	den	Auswirkungen	
schwerer	Unfälle	einzuleiten,

3.	 notwendige	 Informationen	 an	 die	 Öffentlichkeit	 sowie	
betroffene	Behörden	oder	Dienststellen	in	dem	betreffen-
den	Gebiet	weiterzugeben,

4.	 Aufräumarbeiten	und	Maßnahmen	zur	Wiederherstellung	
der	Umwelt	nach	einem	schweren	Unfall	einzuleiten.

	 Der	externe	Notfallplan	ist	mit	der	örtlichen	Ordnungsbehör-
de	 unter	Beteiligung	 des	 örtlich	 zuständigen	Polizeipräsidi-
ums	abzustimmen.

	 (2)	Die	Betreiber	 haben	 der	 unteren	Katastrophenschutzbe-
hörde	die	für	die	Erstellung	externer	Notfallpläne	erforderli-
chen	 Informationen	 innerhalb	 folgender	Fristen	zu	übermit-
teln:

1.	 spätestens	einen	Monat	vor	der	Inbetriebnahme	eines	neuen	
Betriebsbereichs	sowie	vor	der	Änderung	eines	Betriebsbe-
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reichs,	die	eine	Änderung	des	Verzeichnisses	gefährlicher	
Stoffe	erforderlich	macht;

2.	 bei	bestehenden	Betriebsbereichen	der	oberen	Klasse	bis	
zum	1.	Juni	2016,	es	sei	denn,	der	vor	diesem	Zeitpunkt	
gemäß	 den	 Bestimmungen	 der	 Störfall-Verordnung	 er	-
stellte	interne	Notfallplan	und	die	darin	enthaltenen	Anga-
ben	sowie	die	Informationen	für	die	Erstellung	der	exter-
nen	Notfallpläne	entsprechen	den	gesetzlichen	Vorschrif-
ten	und	sind	unverändert	geblieben	und

3.	 bei	sonstigen	Betriebsbereichen	innerhalb	von	zwei	Jah-
ren	nach	dem	Zeitpunkt,	 ab	dem	dieses	Gesetz	 auf	 den	
betreffenden	Betrieb	Anwendung	findet.

	 (3)	Die	untere	Katastrophenschutzbehörde	kann	aufgrund	der	
Informationen	des	Sicherheitsberichtes	entscheiden,	dass	sich	
die	Erstellung	eines	externen	Notfallplanes	nach	Absatz	1	Satz	1	
erübrigt.	Dazu	ist	die	für	die	Beurteilung	des	Sicherheitsbe-
richtes	zuständige	Behörde	zu	beteiligen.	Die	Entscheidung	
ist	zu	begründen.

	 (4)	Externe	Notfallpläne	müssen	Angaben	enthalten	über

1.	 Namen	oder	Stellung	der	Personen,	die	zur	Einleitung	von	
Notfallmaßnahmen	 beziehungsweise	 zur	 Durchführung	
und	Koordinierung	 von	Maßnahmen	 außerhalb	 des	 Be	-
triebsgeländes	ermächtigt	sind,

2.	 Vorkehrungen	 zur	 Entgegennahme	 von	 Frühwarnungen	
sowie	zur	Alarmauslösung	und	zur	Benachrichtigung	der	
Einsatzkräfte,

3.	 Vorkehrungen	zur	Koordinierung	der	zur	Umsetzung	des	
externen	Notfallplans	notwendigen	Einsatzmittel,

4.	 Vorkehrungen	zur	Unterstützung	von	Abhilfemaßnahmen	
auf	dem	Betriebsgelände,

5.	 Vorkehrungen	für	Abhilfemaßnahmen	außerhalb	des	Be	-
triebsgeländes,	 einschließlich	 Reaktionsmaßnahmen	 auf	
Szenarien	schwerer	Unfälle,	wie	im	Sicherheitsbericht	be	-
schrieben,	und	Berücksichtigung	möglicher	Domino-Ef	-
fekte,	 einschließlich	 solcher,	 die	Auswirkungen	 auf	 die	
Um		welt	haben,

6.	 Vorkehrungen	 zur	 Unterrichtung	 der	 Öffentlichkeit	 und	
aller	benachbarten	Betriebe	oder	Betriebsstätten,	die	nicht	
unter	den	Geltungsbereich	der	Richtlinie	2012/18/EU	des	
Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	4.	Juli	2012	
(ABl.	L	197	vom	24.07.2012,	S.	1)	fallen,	über	den	Unfall	
sowie	über	das	richtige	Verhalten,

7.	 Vorkehrungen	zur	Unterrichtung	der	Einsatzkräfte	benach-
barter	Bundesländer	sowie	der	Republik	Polen	bei	einem	
schweren	Unfall	mit	möglichen	grenzüberschreitenden	Fol-
	gen.

	 (5)	Die	Entwürfe	oder	wesentlichen	Änderungen	der	externen	
Notfallpläne	 sind	 zur	 Anhörung	 der	 Öffentlichkeit	 für	 die	
Dauer	eines	Monats	öffentlich	auszulegen.	Für	Betriebsberei-
che	 mit	 potentiell	 grenzüberschreitenden	Auswirkungen	 ist	

eine	 Beteiligung	 des	 Nachbarlandes	 zu	 gewährleisten.	 Die	
geheimhaltungsbedürftigen	 Teile	 der	 externen	 Notfallpläne	
einschließlich	der	namentlichen	Angaben	nach	Absatz	4	Num-
mer	1	sind	hiervon	ausgenommen.	Ort	und	Dauer	der	Ausle-
gung	sind	mindestens	eine	Woche	vorher	öffentlich	bekannt	
zu	machen	mit	dem	Hinweis	darauf,	dass	Anregungen	wäh-
rend	 der	 Auslegungsfrist	 vorgebracht	 werden	 können.	 Die	
fristgemäß	 vorgebrachten	 Anregungen	 sind	 zu	 prüfen;	 das	
Ergebnis	ist	den	jeweiligen	Hinweisgebern	mitzuteilen.	Haben	
mehr	als	50	Personen	Anregungen	mit	im	Wesentlichen	glei-
chem	Inhalt	vorgebracht,	kann	die	Mitteilung	des	Ergebnisses	
der	Prüfung	dadurch	ersetzt	werden,	dass	diesen	Personen	die	
Einsicht	in	das	Ergebnis	ermöglicht	wird;	die	Stelle,	bei	der	
das	Ergebnis	der	Prüfung	während	der	Dienststunden	eingese-
hen	werden	kann,	 ist	öffentlich	bekannt	zu	geben.	Wird	der	
Entwurf	des	externen	Notfallplans	nach	der	Auslegung	geän-
dert	oder	ergänzt,	 ist	er	erneut	auszulegen;	bei	der	erneuten	
Auslegung	kann	bestimmt	werden,	dass	Anregungen	nur	zu	
den	 geänderten	 oder	 ergänzten	 Teilen	 vorgebracht	 werden	
können.	Werden	durch	die	Änderung	oder	Ergänzung	des	Ent-
wurfs	 die	 Grundzüge	 der	 Planung	 nicht	 berührt	 oder	 sind	
Änderungen	oder	Ergänzungen	im	Umfang	geringfügig	oder	
von	geringer	Bedeutung,	kann	von	einer	erneuten	öffentlichen	
Auslegung	abgesehen	werden.

	 (6)	 Die	 unteren	 Katastrophenschutzbehörden	 haben	 die	 von	
ihnen	erstellten	externen	Notfallpläne	in	Abständen	von	höchs-
	tens	drei	Jahren	unter	Beteiligung	des	Betreibers	(§	7	Absatz	1	
und	2)	und	unter	Berücksichtigung	des	internen	Notfallplans	
zu	überprüfen,	zu	erproben	und	erforderlichenfalls	zu	überar-
beiten	und	auf	den	neuesten	Stand	zu	bringen.	Bei	der	Über-
prüfung	sind	Veränderungen	 in	den	Betrieben	und	den	Not-
diensten,	neue	technische	Erkenntnisse	und	Erkenntnisse	da	-
rüber,	wie	bei	schweren	Unfällen	zu	handeln	ist,	zu	berück-
sichtigen.

	 (7)	Stellen	Betreiber	bei	der	turnusmäßigen	Überprüfung	ihrer	
Alarm-	 und	 Gefahrenabwehrpläne	 Veränderungen	 fest,	 die	
erhebliche	Auswirkungen	hinsichtlich	der	bei	einem	Störfall	
zu	 treffenden	 Maßnahmen	 haben,	 haben	 diese	 Betreiber	
unverzüglich	die	zuständige	untere	Katastrophenschutzbehör-
de	zu	verständigen.“

12.	Nach	§	13	wird	folgender	Paragraf	eingefügt:

„§ 13a 
Schutz Kritischer Infrastrukturen

	 (1)	Kritische	Infrastrukturen	sind	Einrichtungen	und	Versor-
gungsstrukturen	mit	besonderer	Bedeutung	für	das	staatliche	
Gemeinwesen,	bei	deren	Ausfall	oder	Beeinträchtigung	nach-
haltig	wirkende	Versorgungsengpässe,	 erhebliche	Störungen	
der	öffentlichen	Sicherheit	oder	andere	erhebliche	Folgen	ein-
treten	würden.

	 (2)	Betreiber	von	Einrichtungen,	die	Kritische	Infrastrukturen	
sind	oder	solchen	angehören,	haben	durch	geeignete	Maßnah-
men	 der	Entstehung	 eines	Ausfalls	 oder	 einer	Beeinträchti-
gung	Kritischer	Infrastrukturen	vorzubeugen	sowie	geeignete	
Maßnahmen	zur	Eindämmung	und	Bewältigung	eines	Scha-
densereignisses	 vorzuhalten.	 Insbesondere	 haben	 sie	 sicher-
zustellen,	dass	sie	ihre	Aufgaben	bei	Ausfall	oder	Beeinträch-
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tigung	auch	anderer	Kritischer	Infrastrukturen	für	einen	ange-
messenen	Zeitraum	eigenständig	fortführen	können.	Sie	sind	
zur	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 Katastrophenschutzbehörden	
verpflichtet	und	haben	ihre	Vorsorgeplanungen	den	zuständi-
gen	Katastrophenschutzbehörden	jährlich	anzuzeigen.“

13.	§	14	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 14 
Aus- und Fortbildung, Katastrophen- 

schutzübungen

	 (1)	 Die	Aus-	 und	 Fortbildung	 der	 Helfer	 im	Katastrophen-
schutz	 obliegt	 dem	Land,	 den	 Landkreisen,	 den	 kreisfreien	
Städten	sowie	den	Trägern	der	privaten	Einheiten	und	Einrich-
tungen.	Die	ergänzende	Zivilschutzaus-	und	-fortbildung	des	
Bundes	gemäß	§	13	Absatz	4	und	§	14	des	Zivilschutz-	und	
Katastrophenhilfegesetzes	wird	insbesondere	von	den	Trägern	
der	 privaten	 und	 öffentlichen	 Einheiten	 und	 Einrichtungen	
durchgeführt.

	 (2)	 Die	 Landesschule	 für	 Brand-	 und	 Katastrophenschutz	
Mecklenburg-Vorpommern	 bildet	 Führungskräfte	 und	 Spe	-
zialisten	des	Katastrophenschutzes	insbesondere	in	den	Berei-
chen	Stabsarbeit,	Brandschutz	und	Abwehr	von	chemischen,	
biologischen,	radiologischen	und	nuklearen	Gefahren	aus	und	
fort.	Darüber	hinausgehend	erfolgt	die	Aus-	und	Fortbildung	
der	Helfer	durch	die	privaten	Hilfsorganisationen.

	 (3)	Die	 obere	 und	 die	 unteren	Katastrophenschutzbehörden	
führen	auf	der	Grundlage	von	Übungsplanungen	regelmäßig	
Katastrophenschutzübungen	durch,	um	das	Zusammenwirken	
der	im	Katastrophenschutz	mitwirkenden	Einheiten	und	Ein-
richtungen	zu	erproben	und	ihre	Einsatzbereitschaft	zu	über-
prüfen.	Die	obere	Katastrophenschutzbehörde	erstellt	aus	den	
Übungsplanungen	 der	 unteren	 Katastrophenschutzbehörden	
eine	Übungskonzeption	 für	Mecklenburg-Vorpommern.	Die	
Landkreise	und	kreisfreien	Städte	beteiligen	sich	in	angemes-
senem	Maße	an	Landesübungen.

	 (4)	Das	für	die	Mitarbeit	in	den	Führungseinheiten	vorgesehe-
ne	Personal	ist	regelmäßig	aus-	und	fortzubilden.“

14.	Die	Überschrift	des	Unterabschnittes	2	wird	wie	folgt	geän-
dert:

„Abwehrende Maßnahmen“.

15.	§	15	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Im	Absatz	2	werden	nach	dem	Wort	„ersuchen“	die	Wör-
ter	 „oder	Weisungen	 erteilen“	 eingefügt	 und	 folgender	
Satz	angefügt:

	 „Die	 unteren	 Katastrophenschutzbehörden	 sind	 einander	
zur	Hilfeleistung	verpflichtet,	soweit	dadurch	nicht	dringen-
de	eigene	Aufgaben	wesentlich	beeinträchtigt	werden.“

b)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Ist	 eine	Katastrophe	 im	Sinne	des	§	1	Absatz	2	dieses	
Gesetzes	eingetreten,	hat	die	zuständige	untere	Katastro-

phenschutzbehörde	 den	 Eintritt	 der	 Katastrophe	 festzu-
stellen,	in	den	Fällen	des	§	16	Absatz	2	die	nach	diesen	
Vorschriften	zuständige	Behörde.	Das	Ende	der	Katastro-
phe	 stellt	 ebenfalls	 die	 zuständige	 Behörde	 fest.	 Die	
zuständige	Katastrophenschutzbehörde	 hat	 durch	 geeig-
nete	Maßnahmen	den	gesamten	Verlauf	des	Einsatzes	zu	
dokumentieren.“

c)	 Es	werden	folgende	Absätze	angefügt:

	 „(4)	Als	Maßnahmen	nach	Absatz	1	hat	die	untere	Katas-
trophenschutzbehörde	insbesondere

1.	 die	einheitliche	Leitung	und	Führung	des	Einsatzes	
sicherzustellen,

2.	 die	Bevölkerung	zeitgerecht	vor	Gefahren	zu	warnen	
und	über	die	Gefahrensituation	sowie	über	mögliche	
Schutzmaßnahmen	zu	informieren,

3.	 die	Einrichtung	einer	Auskunftsstelle	zur	Erfassung	
von	personenbezogenen	Daten	zu	den	Zwecken	der	
Vermisstensuche	 und	 Hinweisaufnahme	 zu	 ver		an	-
lassen	und

4.	 auf	 die	 Psychosoziale	 Notfallversorgung	 für	 Über	-
lebende,	Angehörige,	Hinterbliebene,	Zeuginnen	und	
Zeugen	 und/oder	 Vermissende	 sowie	 Einsatzkräfte	
hinzuwirken.

	 (5)	Bei	Bedarf,	insbesondere	bei	einem	Massenanfall	von	
Betroffenen,	richtet	die	oberste	Katastrophenschutzbehör-
de	im	Rahmen	der	Abwehr	von	Katastrophen	eine	zentral-
betriebene	Personenauskunftsstelle	des	Landes	zu	den	in	
Absatz	 4	 genannten	 Zwecken	 ein.	 Die	 Katastrophen-
schutzbehörden	und	die	mitwirkenden	Kräfte,	Einheiten	
und	 Einrichtungen	 haben	 der	 zentralbetriebenen	 Perso-
nenauskunftsstelle	insbesondere	die	in	§	36	Absatz	1	ge	-
nannten	Daten	 zu	übermitteln.	Personenauskunftsstellen	
dürfen	auch	ohne	Einwilligung	des	Betroffenen	personen-
bezogene	Daten	verarbeiten.	Hierzu	soll	ein	IT-Verfahren	
genutzt	werden,	das	die	automatisierte	Datenübermittlung	
zwischen	der	zentralbetriebenen	Personenauskunftsstelle	
und	allen	an	der	Lagebewältigung	beteiligten	Stellen	si	-
cherstellt.	Die	Aufgabe	der	zentralbetriebenen	Personen-
auskunftsstelle	wird	dem	DRK	im	Wege	der	Auftragsda-
tenverarbeitung	 übertragen.	 Das	 DRK	 erhält	 damit	 die	
Möglichkeit,	seine	Aufgaben	der	Vermisstensuche	und	Fa	-
milienzusammenführung	zu	erfüllen.	Näheres	wird	durch	
das	Ministerium	für	Inneres	und	Sport	geregelt.“

16.	§	16	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Dem	Absatz	1	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Dazu	bedienen	sich	die	unteren	Katastrophenschutzbe-
hörden	ihrer	Katastrophenschutzstäbe.“

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	1	wird	gestrichen.
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bb)	 Der	bisherige	Satz	2	wird	Satz	1	und	nach	den	Wörtern	
„unteren	 Katastrophenschutzbehörde	 hinaus“	 werden	
die	 Wörter	 „oder	 wenn	 Art	 und	 Schwere	 oder	 die	
Auswirkungen	des	Schadensereignisses	dies	erfordern“	
eingefügt	und	das	Wort	„,	so“	gestrichen.

cc)	 Es	wird	folgender	Satz	2	angefügt:

	 „Die	 Änderungen	 der	 Zuständigkeit	 sind	 den	 be		tref	-
fenden	Katastrophenschutzbehörden	unverzüglich	mit	-
zuteilen.“

c)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	oberste	Katastrophenschutzbehörde	stimmt	ihre	Maß-
	nahmen	 insbesondere	mit	 den	Ministerien	 ab,	 deren	Ge	-
schäftsbereiche	durch	die	Katastrophe	betroffen	sind.	Dazu	
kann	 sich	 die	 oberste	 Katastrophenschutzbehörde	 eines	
Koordinierungsstabes	bedienen.“

d)	 Absatz	4	Satz	2	wird	gestrichen.

17.	§	17	wird	wie	folgt	geändert:

	 Es	wird	folgender	Absatz	3	angefügt:

	 „(3)	Die	 oberste	Katastrophenschutzbehörde	 hat	 ein	 grund-
sätzliches	Weisungsrecht	gegenüber	den	Organisationen	und	
Behörden,	die	Katastrophenschutzeinheiten	führen.“

18.	§	18	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Der	Wortlaut	wird	Absatz	1	und	nach	Satz	1	folgender	Satz	
eingefügt:

	 „Die	Hilfeleistung	darf	nur	verweigert	werden,	wenn	sie	
zu	einer	erheblichen	eigenen	Gefährdung	oder	zur	Verlet-
zung	 anderer	 wichtiger	 Pflichten	 der	 heranzuziehenden	
Personen	führen	würde.“

b)	 Der	bisherige	Satz	2	wird	Satz	3.

c)	 Folgender	Absatz	wird	angefügt:

	 „(2)	Rechtsmittel	und	sonstige	Rechtsbehelfe	gegen	vor-
genannte	 Maßnahmen	 haben	 keine	 aufschiebende	Wir-
kung.“

19.	§	19	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 19 
Sperrgebiet, Räumungen, Duldungspflichten

	 (1)	Die	Katastrophenschutzbehörde	kann	ein	durch	den	Katas-
	trophenfall	 betroffenes	 oder	 unmittelbar	 gefährdetes	Gebiet	
zum	Sperrgebiet	erklären.

	 (2)	Die	Katastrophenschutzbehörde	kann	anordnen,	dass	Be	-
wohner	und	andere	Personen	ein	durch	den	Katastrophenfall	
betroffenes	 oder	 unmittelbar	 gefährdetes	 Gebiet	 vorüberge-
hend	zu	verlassen	haben.

	 (3)	 Bewohner	 und	 andere	 Personen	 in	 einem	 durch	 einen	
Katastrophenfall	 betroffenen	 oder	 unmittelbar	 gefährdeten	
Ge	biet	haben	allen	Anordnungen	der	Katastrophenschutzbe-
hörde	oder	der	von	ihr	eingesetzten	Einsatzleitung	Folge	zu	
leisten.

	 (4)	 Eigentümer,	 Besitzer	 oder	 sonstige	 Nutzungsberechtigte	
von	Grundstücken,	Gebäuden	und	Schiffen	 sind	 verpflichtet,	
im	Katastrophenfall	den	Katastrophenabwehrkräften	das	Betre-
ten	und	die	Benutzung	ihrer	Grundstücke,	Gebäude	und	Schiffe	
zu	gestatten,	soweit	dies	zur	Abwehr	der	Katastrophe	erforder-
lich	 ist.	Die	 vom	Einsatzleiter	 in	Zusammenhang	mit	 diesen	
Arbeiten	angeordneten	Maßnahmen	haben	sie	zu	dulden.

	 (5)	Eigentümer	oder	Besitzer	von	Fahrzeugen	sowie	anderer	
zur	Katastrophenabwehr	geeigneter	Geräte	und	Einrichtungen	
sind	 verpflichtet,	 diese	 auf	Anforderung	 der	 Katastrophen-
schutzbehörde	oder	des	Einsatzleiters	zur	Verfügung	zu	stel-
len,	soweit	dies	zur	Abwehr	der	Katastrophe	erforderlich	ist.

	 (6)	§	18	Absatz	2	gilt	entsprechend.“

20.	 In	 §	 20	Absatz	 1	wird	 nach	 der	Angabe	 „§	 18“	 die	Angabe	
„Absatz	1“	eingefügt	und	die	Angabe	„§	19	Abs.	1“	wird	durch	
die	Angabe	„§	19	Absatz	3	bis	5“	ersetzt.

21.	§	22	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Nummer	 2	wird	 die	Angabe	 „Satz	 2“	 durch	 die	
Angabe	„Absatz	1“	ersetzt.

bb)	 In	Nummer	3	wird	die	Angabe	„Abs.	1“	durch	die	
Angabe	„Absätze	3	bis	5“	ersetzt.

cc)	 In	Nummer	4	wird	die	Angabe	„Abs.	2“	durch	die	
Angabe	„Absätze	1	bis	2“	ersetzt.

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann

1.	 in	 den	 Fällen	 des	Absatzes	 1	Nummer	 4	mit	 einer	
Geldbuße	bis	zu	1	500	Euro,

2.	 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	2	und	3	mit	
einer	Geldbuße	bis	zu	5	000	Euro	und

3.	 in	 den	 Fällen	 des	Absatzes	 1	Nummer	 1	mit	 einer	
Geldbuße	bis	zu	50	000	Euro	geahndet	werden.“

22.	§	24	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	3	werden	die	Wörter	„an	Einsätzen,	Übun-
gen	und	Lehrgängen“	durch	die	Wörter	„am	Dienst	im	Ka	-
tastrophenschutz“	ersetzt.

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Dienst	im	Katastrophenschutz	umfasst	insbesondere	die	
Teilnahme	an	Einsätzen	bei	Katastrophen	(einschließlich	
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einer	angemessenen	Erholungsphase),	an	Übungen,	Lehr-
gängen,	sonstigen	Ausbildungsveranstaltungen	sowie	not-
wendigen	Dienstberatungen,	 die	 von	 den	Katastrophen-
schutzbehörden	angeordnet	oder	genehmigt	sind.“

c)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Der	Helfer	darf	in	nicht	mehr	als	einer	Einheit	oder	Ein-
richtung	 des	 Katastrophenschutzes	 tätig	 sein.	 Für	 den	
Dienst	 im	Katastrophenschutz	 ist	dem	Helfer	unentgelt-
lich	Dienst-	 und	Schutzkleidung	 zur	Verfügung	 zu	 stel-
len.“

23.	Nach	§	24	wird	folgender	Paragraf	eingefügt:

„§ 24a 
Anerkennung und Würdigung von Verdiensten

	 Besondere	Verdienste	um	den	Katastrophenschutz	können	in	
geeigneter	Weise	anerkannt	und	gewürdigt	werden.	Näheres	
regelt	das	Ministerium	für	 Inneres	und	Sport	durch	Verwal-
tungsvorschrift.“

24.	§	25	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Überschrift	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 25 
Absicherung der Helfer“.

b)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Für	die	Teilnahme	am	Dienst	im	Katastrophenschutz	ha	-
ben	die	Helfer	Anspruch	auf

1.	 Ersatz	ihrer	Auslagen	und

2.	 Ersatz	von	Schäden	an	mitgebrachten	Sachen,	die	üb	-
licherweise	 zur	Wahrnehmung	 des	Dienstes	mit		ge	-
führt	werden.“

c)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	die	Wörter	„Arbeits-	oder	Dienst	-
verhältnis“	durch	die	Wörter	„Arbeits-,	Dienst-	oder	
Ausbildungsverhältnis“	ersetzt.

bb)	 In	 Satz	 2	 werden	 die	 Wörter	 „an	 Einsätzen	 oder	
Ausbildungsveranstaltungen“	durch	die	Wörter	„am	
Dienst	im	Katastrophenschutz“	ersetzt.

d)	 In	Absatz	 5	 Satz	 2	 wird	 das	Wort	 „Innenministerium“	
durch	 die	Wörter	 „Ministerium	 für	 Inneres	 und	 Sport“	
ersetzt.

25.	In	§	27	Absatz	2	Satz	4	wird	nach	dem	Wort	„Unfallversiche-
rung“	die	Angabe	„	–	(Artikel	1	des	Gesetzes	vom	7.	August	
1996,	BGBl.	I	S.	1254),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	3	des	
Gesetzes	vom	16.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1311)“	gestrichen.

26.	§	28	Absatz	1	Satz	2	wird	gestrichen.

27.	In	§	29	Satz	1	Nummer	2	werden	nach	dem	Wort	„Landesebe-
ne“	die	Wörter	„zu	deren	Verwaltungskosten“	gestrichen.

28.	Die	Überschrift	des	Abschnittes	5	wird	wie	folgt	gefasst:

„Abschnitt 5 
Besondere Vorschriften“.

29.	§	31	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Unberührt	 bleiben	 das	Brandschutz-	 und	Hilfeleistungsge-
setz	 M-V	 und	 das	 Rettungsdienstgesetz	 Mecklenburg-Vor-
pommern.“

30.	§	32	wird	aufgehoben.

31.	In	§	33	wird	das	Wort	„Innenministerium“	durch	die	Wörter	
„Ministerium	für	Inneres	und	Sport“	ersetzt.

32.	§	34	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Es	ist	zu	gewährleisten,	dass	die	Mittel	des	Katastrophenschut-
zes	im	Einsatzfall	den	Katastrophenschutzeinheiten	un		verzüglich	
einsatzbereit	in	vollem	Umfang	zur	Verfügung	stehen.“

33.	Nach	§	34	wird	folgende	Überschrift	eingefügt:

„Abschnitt 6 
Datenschutz“.

34.	§	35	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	1	nach	Nummer	4	wird	der	Passus	„be	-
deutende	Sachgüter“	geändert	 in	„Sachgüter	von	bedeu-
tendem	Wert“.

b)	 Absatz	1	Satz	1	nach	Nummer	7	sowie	Satz	2	werden	wie	
folgt	gefasst	und	folgender	Satz	3	angefügt:

	 „personenbezogene	Daten	erheben	und	verarbeiten,	soweit	
diese	zur	Erfüllung	ihrer	jeweiligen	Aufgaben	erforderlich	
sind.	Diese	Daten	dürfen	an	die	im	Einsatzfalle	im	Katas-
trophenschutz	mitwirkenden	Stellen	übermittelt	werden,	
soweit	sie	zu	deren	Aufgabenerfüllung	erforderlich	sind.“

c)	 Absatz	2	erster	Halbsatz	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Zu	den	Daten	nach	Absatz	1	zählen	nur:“

35.	Nach	§	35	werden	folgende	Paragrafen	angefügt:

„§ 36 
Datenverarbeitung in Personenauskunftsstellen

	 (1)	Zur	Durchführung	der	Personenauskunft	dürfen	personen-
bezogene	Daten	nach	Satz	3	von	den	von	einem	Schadensereig-
nis	betroffenen	Personen	(Schadensopfer)	verarbeitet	werden,	
soweit	dies	für	Zwecke	der	Auskunftserteilung	über	den	Ver-
bleib	von	Betroffenen	sowie	deren	Registrierung	und	Identifi-
zierung	erforderlich	ist.	Angehörigen	und	anderen	Bezugsper-
sonen	 von	Betroffenen	 sowie	Berechtigten	 dürfen	Auskünfte	
über	deren	Verbleib	erteilt	werden,	sofern	nicht	 im	Einzelfall	
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schutzwürdige	Interessen	der	Betroffenen	entgegenstehen	oder	
die	Betroffenen	einer	Auskunftserteilung	ausdrücklich	wider-
sprochen	haben.	Folgende	personenbezogenen	Daten	von	Scha-
	densopfern	dürfen	erhoben	und	verarbeitet	werden:

1.	 Name	und	Vornamen,

2.	 Geburtsdatum	oder	geschätztes	Alter,

3.	 Geschlecht,	

4.	 Staatsangehörigkeit,

5.	 Wohnanschrift	oder	Fundort,

6.	 besondere	Kennzeichen,

7.	 Grad	der	Verletzung	(leicht	oder	schwer)	oder	Toteinliefe-
rung,

8.	 Versorgung	der	Verletzten	(ambulant	oder	stationär)	und

9.	 Verlegung	 in	ein	anderes	Krankenhaus	oder	eine	andere	
Einrichtung.

	 (2)	Von	Auskunftsbegehrenden	und	Hinweisgebern,	die	in	der	
Personenauskunftsstelle	 anrufen,	 dürfen	 folgende	 personen-
bezogene	Daten	erhoben	und	verarbeitet	werden:

1.	 Name	und	Vornamen,

2.	 Geburtsdatum,

3.	 Telefonnummer,

4.	 Wohnanschrift,

5.	 Verwandtschaftsverhältnis	und

6.	 berechtigtes	Interesse.

	 Die	Auskunftsbegehrenden	und	Hinweisgeber	 sind	über	die	
Verarbeitung	ihrer	Daten	zu	unterrichten.

	 (3)	Ist	die	von	der	oder	dem	Auskunftsbegehrenden	gesuchte	
Person	nicht	oder	noch	nicht	erfasst,	ist	ein	Vermisstendaten-
satz	über	die	betroffene	Person	anzulegen,	der	folgende	Daten	
enthält:

1.	 Name	und	Vornamen,	

2.	 Geburtsdatum,

3.	 Geschlecht,	

4.	 Staatsangehörigkeit,

5.	 Wohnanschrift,

6.	 besondere	Kennzeichen,

7.	 Bekleidung,	mitgeführte	Gegenstände.

	 (4)	Im	Übrigen	dürfen	Personenauskunftsstellen	personenbe-
zogene	Daten	an	Behörden,	öffentliche	Stellen,	andere	Stellen	
oder	Personen	übermitteln,	

1.	 zur	Erfüllung	polizeilicher	oder	ordnungsbehördlicher	Auf-
gaben,

2.	 soweit	sie	an	der	Schadensbewältigung	und	der	Abwehr	
von	weiteren	Gefahren	beteiligt	sind	oder	soweit	dies	zur	
Erfüllung	ihrer	Aufgaben	erforderlich	ist	und	die	Kenntnis	
dieser	 personenbezogenen	 Daten	 zur	 Schadensbewälti-
gung	oder	Gefahrenabwehr	erforderlich	erscheint,

3.	 soweit	 ein	 rechtliches	 Interesse	 an	 der	Kenntnis	 der	 zu	
übermittelnden	 Daten	 glaubhaft	 gemacht	 wird	 und	 die	
schutzwürdigen	Interessen	der	Betroffenen	nicht	überwie-
gen,

4.	 soweit	 ein	 berechtigtes	 Interesse	 geltend	 gemacht	 wird	
und	offensichtlich	ist,	dass	die	Datenübermittlung	im	Inte-
resse	der	Betroffenen	liegt	und	sie	in	Kenntnis	der	Sachla-
ge	die	Einwilligung	hierzu	erteilen	würden.

§ 37 
Datenverarbeitung im Gesundheitswesen

	 Für	die	Erfüllung	von	Aufgaben	im	Gesundheitswesen	nach		
§	 8	 dürfen	 folgende	 personenbezogene	 Daten	 erhoben	 und	
verarbeitet	werden:

1.	 Name	und	Vornamen,

2.	 Geburtsdatum,

3.	 Wohnanschrift,

4.	 Angaben	über	die	Erreichbarkeit,

5.	 Beruf,

6.	 Ausbildungs-	und	Fortbildungslehrgänge,

7.	 Spezialkenntnisse	und

8.	 Name	und	Anschrift	des	Arbeitgebers.

§ 38 
Gemeinsame Bestimmungen

	 (1)	Die	Verantwortung	für	die	Zulässigkeit	der	Übermittlung	
trägt	 die	 übermittelnde	Stelle.	Erfolgt	 die	Übermittlung	 auf	
Ersuchen	 der	 Empfänger,	 tragen	 diese	 die	 Verantwortung.	
Erfolgt	 die	Datenübermittlung	durch	 automatisierten	Abruf,	
tragen	die	Empfänger	die	Verantwortung	für	die	Rechtmäßig-
keit	des	Abrufs.	Die	Empfänger	dürfen	die	übermittelten	per-
sonenbezogenen	 Daten	 nur	 zu	 dem	 Zweck	 verarbeiten,	 zu	
dessen	Erfüllung	sie	ihnen	übermittelt	worden	sind.	Die	Ver-
arbeitung	zu	einem	anderen	Zweck	ist	jedoch	zulässig,	soweit	
eine	erneute	Erhebung	der	personenbezogenen	Daten	zu	die-
sem	Zweck	mit	vergleichbaren	Mitteln	gemäß	§	10	Absatz	3	
des	Landesdatenschutzgesetzes	zulässig	ist.
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	 (2)	Datenverarbeitung	nach	diesem	Gesetz	 ist	 jede	Verwen-
dung	personenbezogener	Daten	im	Sinne	von	§	3	Absatz	4	des	
Landesdatenschutzgesetzes.	Sie	erfasst	auch	die	Verarbeitung	
besonderer	Arten	von	personenbezogenen	Daten	im	Sinne	von	
§	7	Absatz	2	des	Landesdatenschutzgesetzes.	Im	Übrigen	gel-
ten,	soweit	dieses	Gesetz	nichts	anderes	regelt,	die	Vorschrif-
ten	des	Landesdatenschutzgesetzes.“

Artikel 2 
Bekanntmachungserlaubnis

Das	Ministerium	 für	 Inneres	 und	 Sport	 kann	 den	Wortlaut	 des	
Landeskatastrophenschutzgesetzes	 in	 der	 vom	 Inkrafttreten	 des	
Gesetzes	an	geltenden	Fassung	im	Gesetz-	und	Verordnungsblatt	
für	Mecklenburg-Vorpommern	bekannt	machen.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	14.	Juli	2016

 Der Ministerpräsident Der Minister für 
  Inneres und Sport 
 Erwin Sellering Lorenz Caffier
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Artikel 1 
Änderung des Kommunalabgabengesetzes

Das	Kommunalabgabengesetz	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	12.	April	2005	(GVOBl.	M-V	S.	146),	das	zuletzt	durch	Arti-
kel	2	des	Gesetzes	vom	13.	Juli	2011	(GVOBl.	M-V	S.	777,	833)	
geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	9	Absatz	1	Satz	2	wird	aufgehoben.

2.	 §	12	Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	§	169	der	Abgabenordnung	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass

1.	 über	§	169	Absatz	1	Satz	1	der	Abgabenordnung	hinaus	
die	Festsetzung	eines	Beitrags	unabhängig	von	dem	Ent-
stehen	der	Beitragspflicht	spätestens	20	Jahre	nach	Ablauf	
des	 Jahres,	 in	 dem	 die	Vorteilslage	 eintrat,	 nicht	 mehr	
zulässig	ist,	wobei	der	Lauf	der	Frist	frühestens	mit	Ablauf	
des	31.	Dezember	2000	beginnt,

2.	 die	Festsetzungsfrist	nach	§	169	Absatz	2	Satz	1	der	Abga-
benordnung	 einheitlich	 für	 alle	 kommunalen	 Abgaben	
vier	Jahre	beträgt,

3.	 die	Festsetzungsfrist	für	Nebenleistungen	ein	Jahr	beträgt;	
das	gilt	nicht	für	Säumniszuschläge.“

3.	 §	21	erhält	folgende	Fassung:

„§ 21 
Übergangsregelung

	 Sofern	vor	 Inkrafttreten	des	Ersten	Gesetzes	zur	Änderung	des	
Kommunalabgabengesetzes	 vom	 14.	 Juli	 2016	 (GVOBl.	 M-V		
S.	584)	Beiträge	für	die	Erneuerung	leitungsgebundener	Einrich-
tungen	oder	entsprechende	privatrechtliche	Baukostenzuschüsse	
erhoben	wurden,	 ist	dies	auch	nach	 Inkrafttreten	des	Ersten	
Ge		setzes	zur	Änderung	des	Kommunalabgabengesetzes	vom		
14.	Juli	2016	(GVOBl.	M-V	S.	584)	weiterhin	zulässig.“

4.	 Dem	§	22	wird	folgender	Absatz	3	angefügt:

	 „(3)	 Soweit	 sich	 für	 bestehende	Abgabesatzungen	 ein	 Rechts-
mangel	daraus	ergibt,	dass	das	Kommunalabgabengesetz	in	der	
Fassung	der	Bekanntmachung	vom	12.	April	2005	(GVOBl.	M-V	
S.	146),	das	 zuletzt	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	13.	 Juli	
2011	(GVOBl.	M-V	S.	777,	833)	geändert	worden	ist,	die	Heran-
ziehung	zu	Beiträgen	keiner	zeitlichen	Obergrenze	unterwirft,	ist	
dieser	Rechtsmangel	mit	 Inkrafttreten	 des	Ersten	Gesetzes	 zur	
Änderung	 des	 Kommunalabgabengesetzes	 vom	 14.	 Juli	 2016	
(GVOBl.	M-V	S.	584)	unbeachtlich.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Erstes Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes*

Vom 14. Juli 2016

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

_____	
*	 Ändert	Gesetz	i.	d.	F.	d.	B.	vom	12.	April	2005;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	6140	-	2

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	14.	Juli	2016

 Der Ministerpräsident Der Minister für 
  Inneres und Sport 
 Erwin Sellering Lorenz Caffier
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Artikel 1 
Änderung des Sparkassengesetzes des Landes  

Mecklenburg-Vorpommern

Das	Sparkassengesetz	des	Landes	Mecklenburg-Vorpommern	vom	
26.	Juli	1994	(GVOBl.	M-V	S.	761),	das	zuletzt	durch	Artikel	3	des	
Gesetzes	vom	25.	April	2016	(GVOBl.	M-V	S.	207,	209)	geändert	
worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Die	Inhaltsübersicht	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Angabe	zu	§	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	3	 	Haftung,	Trägerverantwortung,	Eigenmittelausstat	-
tung“.

b)	 Die	Angabe	zu	§	10	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Vorsitz	im	Verwaltungsrat“.

c)	 Die	Angabe	zu	§	12	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Hinderungsgründe	der	Verwaltungsratsmitgliedschaft“.

d)	 In	der	Angabe	zu	§	23	wird	das	Wort	„Amtsverschwiegen-
heit“	durch	das	Wort	„Verschwiegenheit“	ersetzt.

e)	 Nach	der	Angabe	zu	§	32	wird	 folgende	Angabe	einge-
fügt:

	 „§	32a	 Übergangsregelungen“.

2.	 In	§	1	Absatz	2	Satz	2	wird	das	Wort	„Genehmigung“	durch	
die	Wörter	„vorherigen	Zustimmung“	ersetzt.

3.	 In	§	2	Absatz	2	Satz	2	werden	die	Wörter	„im	Land	Mecklen-
burg-Vorpommern“	gestrichen.

4.	 §	3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Überschrift	wird	wie	folgt	gefasst:	

„§ 3 
Haftung, Trägerverantwortung,  

Eigenmittelausstattung“.

b)	 In	 Absatz	 4	 werden	 die	 Wörter	 „Genußrechtskapital,	
nachrangiges	Haftkapital	und	stille	Einlagen“	durch	das	
Wort	 „Eigenmittel“	 und	 die	Wörter	 „Gesetzes	 über	 das	
Kreditwesen“	durch	das	Wort	„Kreditwesengesetzes“	er	-
setzt.

5.	 §	4	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	Satz	2	wird	das	Wort	„Genehmigung“	durch	
die	Wörter	„vorherigen	Zustimmung“	ersetzt.

b)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	wird	das	Wort	„erläßt“	durch	das	Wort	„kann“	
ersetzt	 und	 nach	 dem	Wort	 „Spar	kasse	nzweckver	-
bände“	das	Wort	„erlassen“	eingefügt.

bb)	 In	Satz	2	wird	das	Wort	„Genehmigung“	durch	die	
Wörter	„vorherigen	Zustimmung“	ersetzt.

c)	 In	Absatz	5	Satz	2	wird	das	Wort	„Täger“	durch	das	Wort	
„Träger“	und	das	Wort	„Genehmigung“	durch	die	Wörter	
„vorheriger	Zustimmung“	ersetzt.

6.	 §	5	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	Satz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Nummer	1	wird	das	Wort	„Zustimmung“	durch	die	
Wörter	„vorherigen	Zustimmung“	ersetzt.

bb)	 In		Nummer	2	werden	vor	dem	Wort	„Personen“	die	
Wörter	„natürlichen	oder	juristischen“	eingefügt	und	
das	Wort	 „Kreditnehmer“	 durch	 das	Wort	 „Kredit	-
nehmende“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	3	wird	das	Wort	„Zustimmung“	durch	die	Wör-
ter	„vorherigen	Zustimmung“	ersetzt.

7.	 In	§	6	Absatz	1	wird	das	Wort	„wählt“	durch	das	Wort	„bestellt“	
und	werden	die	Wörter	„Stellvertreter	nach	§	11	Abs.	1	Satz	5“	
durch	die	Wörter	„Stellvertretung	nach	§	11	Absatz	2	Satz	6“	
ersetzt.

8.	 §	8	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Nummer	1	werden	die	Wörter	„nach	§	19	Abs.	1	
Satz	 2	 sowie	 die	 Bestellung	 und	 Abberufung	 der	
stellvertretenden	Mitglieder	des	Vorstandes	nach	§	19	
Abs.	1	Satz	3“	gestrichen.

bb)	 Nummer	2	wird	wie	folgt	gefasst:

„2.	 die	Bestimmung	des	vorsitzenden	Mitglieds	des	
Vorstandes	und	dessen	Stellvertretung,“.

cc)	 In	Nummer	3	werden	vor	 dem	Komma	die	Wörter	
„und	die	Gewichtung	der	Kennziffern	der	variablen	
Vergütung	 gemäß	 den	 Empfehlungen	 des	 Ost		deut	-
schen	 Sparkassenverbandes	 für	 den	 Inhalt	 des	An	-
stellungsvertrages“	eingefügt.

Viertes Gesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern*

Vom 14. Juli 2016

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

_____	
*	 Ändert	Gesetz	vom	26.	Juli	1994;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2023	-	4
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dd)	 Nummer	4	wird	wie	folgt	gefasst:

„4.	 die	Wahl	der	Mitglieder	und	der	stellvertreten-
den	Mitglieder	des	Kreditausschusses,“.

b)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Satz	 1	 wird	 das	Wort	 „Zustimmung“	 durch	 die	
Wörter	„vorherigen	Zustimmung“	ersetzt.

bb)	 In	Nummer	7	werden	die	Wörter	„haftendem	Ei		gen	-
kapital	nach	§	3	Abs.	3“	durch	die	Wörter	 „Eigen	-
mitteln	nach	§	3	Absatz	4“	ersetzt.

c)	 In	Absatz	6	werden	die	Wörter	„der	Vorsitzende“	durch	
die	Wörter	„das	vorsitzende	Mitglied“	ersetzt.

9.	 §	9	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	wird	das	Wort	„Zustimmung“	durch	die	Wör-
ter	„vorheriger	Zustimmung“	ersetzt.

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Nummer	 1	wird	 das	Wort	 „Vorsitzenden“	 durch	
die	Wörter	„vorsitzenden	Mitglied“	ersetzt.

bb)	 In	Nummer	2	wird	die	Angabe	„(§	11	Abs.	1)“	durch	
die	Angabe	„(§	11	Absatz	2)“	ersetzt.

cc)	 In	Nummer	3	wird	die	Angabe	„(§	11	Abs.	2)“	durch	
die	Angabe	„(§	11	Absatz	3)“	ersetzt.

c)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	Mitglieder	und	die	stellvertretenden	Mitglieder	
des	 Verwaltungsrates	 müssen	 zuverlässig	 sein	 und	
die	 erforderliche	Sachkunde	besitzen	 zur	Wahr		neh	-
mung	 der	 Kontrollfunktion	 sowie	 zur	 Beurteilung	
und	Überwachung	der	Geschäfte,	die	die	Sparkasse	
betreibt.“

bb)	 Folgende	Sätze	werden	angefügt:

	 „Sie	 sollen	geeignet	 sein,	 die	Sparkasse	 zu	 fördern	
und	bei	der	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	zu	unterstützen.	
Die	Sparkassen	haben	entsprechende	Schulungen	an	-
zubieten.“

d)	 In	Absatz	4	Satz	2	und	Absatz	5	Satz	1	werden	jeweils	die	
Wörter	 „der	Vorsitzende“	durch	die	Wörter	 „das	 vorsit-
zende	Mitglied“	ersetzt.

e)	 In	Absatz	7	Satz	2	werden	die	Wörter	„Der	Vorsitzende	
muß“	durch	die	Wörter	„Das	vorsitzende	Mitglied	muss“	
ersetzt.

f)	 In	Absatz	8	werden	die	Wörter	„vom	Vorsitzenden“	durch	
die	Wörter	„vom	vorsitzenden	Mitglied“	ersetzt.

10.	Die	§§	10	bis	12	werden	wie	folgt	gefasst:

„§ 10 
Vorsitz im Verwaltungsrat

	 (1)	Den	Vorsitz	 im	Verwaltungsrat	 führt	das	verwaltungslei-
tende	Organ	des	Trägers.	Für	den	Fall	der	Verhinderung	oder	
des	 Ruhens	 der	 Mitgliedschaft	 des	 vorsitzenden	 Mitglieds	
nach	§	12	Absatz	3	Satz	1	wählt	der	Verwaltungsrat	zwei	stell-
vertretende	 Vorsitzende	 und	 bestimmt	 deren	 Reihenfolge.	
Beschäftigte	der	Sparkasse	sind	nicht	wählbar.

	 (2)	Bei	Sparkassen	mit	mehreren	Trägern	wird	der	Vorsitz	von	
dem	verwaltungsleitenden	Organ	eines	Trägers	wahrgenom-
men.	Der	Vorsitz	kann	während	der	Amtszeit	gewechselt	wer-
den.	 Detaillierte	 Regelungen	 hierzu	 sind	 in	 der	 öffentlich-
rechtlichen	Vereinbarung	zwischen	den	Trägern	festzulegen.	
Diese	bedarf	der	vorherigen	Zustimmung	der	Sparkassenauf-
sichtsbehörde,	welche	im	Einvernehmen	mit	der	für	Kommu-
nalangelegenheiten	 zuständigen	obersten	Rechtsaufsichtsbe-
hörde	erteilt	wird.

	 (3)	Bei	Zweckverbandssparkassen	wählt	die	Verbandsversam		m-
		lung	das	vorsitzende	Mitglied	aus	dem	Personenkreis,	der	die	
verwaltungsleitende	Organtätigkeit	eines	Zweckverbandsmit-
glieds	wahrnimmt.	Für	den	Fall	der	Verhinderung	des	vorsit-
zenden	Mitglieds	wählt	der	Verwaltungsrat	auf	Vorschlag	der	
Verbandsversammlung	zwei	stellvertretende	Vorsitzende	aus	
dem	Personenkreis	nach	Satz	1	unter	Festlegung	der	Reihen-
folge.	Bei	nur	zwei	Mitgliedern	des	Zweckverbandes	wählt	der	
Verwaltungsrat	die	oder	den	auch	in	der	Reihenfolge	zweiten	
stellvertretenden	Vorsitzenden	aus	seiner	Mitte.	Ab		satz	1	Satz	3	
gilt	entsprechend.	Ergänzend	finden	die	Vorschriften	aus	der	
Kommunalverfassung	über	kommunale	Zweckverbände	An	-
wendung.

	 (4)	Muss	der	Verwaltungsrat	aus	besonderen	Gründen	einbe-
rufen	werden,	obwohl	das	vorsitzende	Mitglied	und	die	stell-
vertretenden	Vorsitzenden	verhindert	 sind,	 so	nimmt	das	 an	
Lebensjahren	älteste,	nicht	verhinderte	weitere	Mitglied	des	
Verwaltungsrates	 die	Aufgaben	 des	 vorsitzenden	 Mitglieds	
wahr.

§ 11 
Mitglieder des Verwaltungsrates

	 (1)	Die	Mitglieder	des	Verwaltungsrates	und	die	stellvertre-
tenden	Mitglieder	werden	unverzüglich	nach	jeder	Wahl	zum	
Hauptorgan	der	Träger	für	die	Dauer	der	Wahlzeit	der	Vertre-
tung	der	Träger	bestellt.

	 (2)	Die	Vertretung	der	Träger	bestellt	die	weiteren	Mitglieder	
des	Verwaltungsrates	nach	§	9	Absatz	2	Nummer	2.	Bestellt	
werden	können	sachkundige	Bürger	und	Bürgerinnen.	Mindes-
	tens	ein	Drittel	soll,	höchstens	zwei	Drittel	dürfen	dem	Haupt-
organ	 der	 Träger,	 bei	 Zweckverbandssparkassen	 auch	 dem	
Hauptorgan	eines	Verbandsmitglieds	angehören.	Die	übrigen	
Mitglieder	müssen	für	das	Hauptorgan	der	Träger,	bei	Zweck-
verbandssparkassen	 für	 das	Hauptorgan	 eines	Verbandsmit-
glieds	wählbar	sein.	Es	findet	das	jeweils	für	die	Bildung	von	
Ausschüssen	der	Vertretung	der	Träger	vorgesehene	Verfahren	
Anwendung.	Für	die	Gruppe	der	dem	Hauptorgan	der	Träger	
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zugehörigen	weiteren	Mitglieder	und	für	die	Gruppe	der	übri-
gen	weiteren	Mitglieder	wird	entsprechend	den	Regelungen	in	
den	Sätzen	1	und	5	 jeweils	ein	stellvertretendes	Mitglied	 in	
einem	 für	 jede	Gruppe	 getrennten	Verfahren	 bestellt.	Diese	
können	sowohl	für	die	Gruppe	der	weiteren	als	auch	der	übri-
gen	weiteren	Mitglieder	die	Stellvertretung	wahrnehmen	und	
werden	zu	allen	Sitzungen	eingeladen.	Scheidet	ein	Mitglied	
oder	 ein	 stellvertretendes	Mitglied	 vor	Ablauf	 der	Amtszeit	
aus,	 so	bestellt	die	Vertretung	des	Trägers,	die	das	Mitglied	
oder	das	stellvertretende	Mitglied	gewählt	hatte,	für	den	Rest	
der	Amtszeit	des	Verwaltungsrates,	unter	Anwendung	des	in	
Satz	5	aufgeführten	Verfahrens,	das	nachfolgende	Mitglied.

	 (3)	Die	Mitglieder	 des	Verwaltungsrates	 nach	 §	 9	Absatz	 2	
Nummer	3	werden	von	den	wahlberechtigten	Beschäftigten	
der	Sparkasse	 in	geheimer	und	unmittelbarer	Wahl	gewählt.	
Wahlberechtigt	sind	Beschäftigte	der	Sparkasse,	die	am	Wahl-
tag	 die	 Wahlberechtigung	 zum	 Personalrat	 der	 Sparkasse	
besitzen.	Ordentliche	und	stellvertretende	Mitglieder	des	Vor-
standes	sowie	gemäß	§	19	Absatz	8	Satz	1	 für	den	Fall	der	
Verhinderung	der	Vorstandsmitglieder	 bestellte	Beschäftigte	
sind	nicht	wählbar	und	nicht	wahlberechtigt.

	 (4)	 Zur	Wahl	 der	Vertretung	 der	 Beschäftigten	 können	 die	
Wahlberechtigten	 Wahlvorschläge	 machen.	 Jeder	 Wahlvor-
schlag	darf	höchstens	doppelt	so	viele	Bewerbungen	enthal-
ten,	wie	Mitglieder	nach	§	9	Absatz	2	Nummer	3	zu	wählen	
sind.	Jeder	Bewerber	und	jede	Bewerberin	kann	nur	in	einem	
Wahlvorschlag	aufgeführt	werden;	ist	der	Name	in	mehreren	
Wahlvorschlägen	 enthalten,	 so	 ist	 vor	 der	Wahl	 gegenüber	
dem	Wahlvorstand	 zu	 erklären,	 für	 welchen	Wahlvorschlag	
die	Bewerbung	erfolgt.	Jeder	Wahlvorschlag	muss	von	mindes-
tens	 einem	Zwanzigstel	 der	Wahlberechtigten	 unterzeichnet	
sein.	In	jedem	Fall	genügt	die	Unterzeichnung	durch	20	Wahl-
berechtigte.	Die	Wahlvorschläge	sollen	zusammen	mindestens	
doppelt	so	viele	Bewerbungen	enthalten,	wie	Mitglieder	des	
Verwaltungsrates	 nach	 §	 9	Absatz	 2	Nummer	 3	 zu	wählen	
sind.	Enthalten	sie	weniger,	so	wird	eine	Nachfrist	von	sechs	
Arbeitstagen	zur	Einreichung	weiterer	und	zur	Ergänzung	der	
eingereichten	Wahlvorschläge	gesetzt.

	 (5)	 Die	 Wahl	 der	 Mitglieder	 des	 Verwaltungsrates	 nach	 §	 9	
Absatz	2	Nummer	3	wird	nach	den	Grundsätzen	der	Verhältnis-
wahl	durchgeführt.	Alle	Wahlberechtigten	haben	so	viele	Stim-
men,	wie	Mitglieder	zu	wählen	sind;	sie	können	Bewerbungen	
aus	anderen	Wahlvorschlägen	übernehmen	und	einer	Bewerbung	
bis	zu	drei	Stimmen	geben.	Wird	nur	ein	gültiger	oder	kein	Wahl-
vorschlag	eingereicht,	so	findet	Mehrheitswahl	ohne	Bindung	an	
die	vorgeschlagenen	Bewerber	und	Bewerberinnen	statt.

	 (6)	Für	die	Gruppe	der	Mitglieder	des	Verwaltungsrates	nach	
§	9	Absatz	2	Nummer	3	wird	ein	stellvertretendes	Mitglied	
gewählt.	Dieses	wird	zu	allen	Sitzungen	des	Verwaltungsrats	
eingeladen.	Stellvertretendes	Mitglied	 ist,	wer	bei	der	Wahl	
zum	Verwaltungsrat	 nach	 den	 gewählten	 Beschäftigten	 die	
meisten	 Stimmen	 erhalten	 hat.	 Bei	 Stimmengleichheit	 ent-
scheidet	das	Los.

	 (7)	Scheidet	ein	Mitglied	nach	§	9	Absatz	2	Nummer	3	oder	
ein	 stellvertretendes	Mitglied	nach	Absatz	6	vor	Ablauf	der	
Amtszeit	aus,	so	wird	die	Nachfolge	entsprechend	Absatz	6	
Sätze	3	und	4	bestimmt.

	 (8)	Für	die	Wahl	der	Mitglieder	des	Verwaltungsrates	nach	§	9	
Absatz	2	Nummer	3	gelten	 im	Übrigen	die	Regelungen	des	
Personalvertretungsgesetzes	für	das	Land	Mecklenburg-Vor-
pommern	und	der	Wahlordnung	zum	Personalvertretungsge-
setz	entsprechend.

§ 12 
Hinderungsgründe der Verwaltungs- 

ratsmitgliedschaft

	 (1)	Dem	Verwaltungsrat	dürfen	nicht	angehören

1.	 Beschäftigte	der	Sparkasse	und	der	Träger	sowie	bei	Zweck-
verbandssparkassen	auch	Beschäftigte	der	Verbandsmitglie-
der;	diese	Beschränkung	gilt	nicht	für	kommunale	Wahlbe-
amte	und	für	Beschäftigte	nach	§	9	Absatz	2	Nummer	3,

2.	 Beschäftigte	der	Steuerverwaltung,

3.	 Inhaber,	persönlich	haftende	Gesellschafter,	Kommandi-
tisten,	 Vorstands-,	 Verwaltungsrats-,	 Aufsichtsrats-	 und	
Bei		ratsmitglieder	Beschäftigte	und	Handelsvertreter	von	
Unternehmen,	 die	 gewerbsmäßig	 Bankgeschäfte	 betrei-
ben	 oder	 vermitteln	 sowie	 von	 deren	Zusammenschlüs-
sen;	dies	gilt	nicht	für	die	Mitgliedschaft	in	Verwaltungs-	
oder	Aufsichtsräten	der	öffentlich-rechtlichen	Kreditinsti-
tute,	bei	denen	das	Land	oder	ein	Sparkassen-	und	Giro-
verband	an	der	Trägerschaft	beteiligt	ist,

4.		 Personen,	die	 in	einem	Strafverfahren	wegen	eines	Ver-
brechens	oder	eines	Vergehens	nach	dem	Neunzehnten	bis	
Zweiundzwanzigsten	und	Vierundzwanzigsten	Abschnitt	
des	Besonderen	Teils	des	Strafgesetzbuches	rechtskräftig	
verurteilt	worden	sind,

5.	 Personen,	 die	 in	 den	 letzten	 zehn	 Jahren	 als	 Schuldner	
oder	 Schuldnerin	 in	 einem	 Insolvenzverfahren,	 einem	
Verfahren	 zur	Abnahme	 einer	Vermögensauskunft	 nach	
der	Zivilprozessordnung	oder	der	Abgabenordnung	oder	
eines	 vergleichbaren	Verfahrens	 verwickelt	 waren	 oder	
noch	sind,

6.	 Personen,	 die	 für	 das	 frühere	Ministerium	 für	 Staatssi-
cherheit	oder	das	Amt	für	Nationale	Sicherheit	tätig	waren	
und	deren	Mitgliedschaft	im	Verwaltungsrat	deshalb	un	-
tragbar	erscheint,

7.	 Personen	 nach	 §	 9	Absatz	 2	Nummer	 3,	 bei	 denen	 das	
Beschäftigungsverhältnis	mit	der	Sparkasse	während	der	
Amtszeit	 beendet	wird	oder	die	dauerhaft	 von	 ihrer	Ar	-
beitspflicht	befreit	werden.

	 (2)	Tritt	ein	Tatbestand	nach	Absatz	1	Nummer	1	bis	7	wäh-
rend	der	Amtszeit	ein	oder	wird	dieser	nachträglich	bekannt,	
so	 scheidet	 das	 Mitglied	 aus	 dem	Verwaltungsrat	 aus.	 Die	
stellvertretenden	Mitglieder	dürfen	die	Verhinderungsvertre-
tung	nicht	mehr	wahrnehmen.	Satz	1	gilt	in	gleicher	Weise	für	
das	vorsitzende	Mitglied	und	für	die	stellvertretenden	Mitglie-
der.	§	10	Absatz	1	Satz	2	bleibt	unberührt.

	 (3)	Bei	Personen,	gegen	die	 in	einem	Strafverfahren	wegen	
eines	Verbrechens	oder	eines	Vergehens	nach	dem	Neunzehn-
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ten	 bis	 Zweiundzwanzigsten	 und	 Vierundzwanzigsten	 Ab	-
schnitt	des	Besonderen	Teils	des	Strafgesetzbuches	das	Haupt-
verfahren	 eröffnet	 oder	 ein	 Strafbefehl	 erlassen	worden	 ist,	
ruht	die	Mitgliedschaft	im	Verwaltungsrat	bis	zum	rechtskräf-
tigen	 Abschluss	 des	 Strafverfahrens.	 Während	 dieser	 Zeit	
werden	die	Rechte	und	Pflichten	vom	jeweiligen	stellvertre-
tenden	Mitglied	wahrgenommen.	Satz	1	gilt	in	gleicher	Weise	
für	das	vorsitzende	Mitglied	und	für	die	stellvertretenden	Mit-
glieder.	§	10	Absatz	1	Satz	2	bleibt	unberührt.

	 (4)	Die	Mitgliedschaft	im	Verwaltungsrat	ruht,	wenn	ein	Mit-
glied	nach	§	9	Absatz	2	Nummer	3	mehr	als	drei	Monate	be	-
fris		tet	 von	 seiner	Arbeitspflicht	 befreit	 ist	 oder	 der	Bestand	
des	Arbeitsverhältnisses	vor	einem	Arbeitsgericht	streitig	ist.	
Absatz	3	Satz	2	gilt	entsprechend.

	 (5)	In	Zweifelsfällen	entscheidet	die	Sparkassenaufsichtsbe-
hörde.“

11.	In	§	13	werden	die	Wörter	„die	Stellvertreter“	durch	die	Wör-
ter	 „die	 stellvertretenden	Mitglieder“	 und	 die	Wörter	 „zum	
Zusammentreten	des	neu	gewählten“	durch	die	Wörter	„zur	
konstituierenden	Sitzung	des	neu	gebildeten“	ersetzt.

12.	§	14	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	3	werden	die	Wörter	„Der	Vorsitzende“	durch	
die	Wörter	„Das	vorsitzende	Mitglied“	ersetzt.

bb)	 In	Satz	4	wird	das	Wort	 „Er“	durch	das	Wort	 „Es“	
ersetzt.

b)	 In	Absatz	5	Satz	1	wird	das	Wort	„Überschuß“	durch	das	
Wort	„Jahresüberschuss“	ersetzt.

13.	§	15	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Satz	1	werden	die	Wörter	„Der	Vorsitzende“	durch	die	
Wörter	„Das	vorsitzende	Mitglied“	ersetzt.

b)	 In	Satz	3	werden	die	Wörter	„der	Vorsitzende“	durch	die	
Wörter	„das	vorsitzende	Mitglied“	ersetzt.

14.	§	16	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(1)	Der	Kreditausschuss	beschließt	über	die	Zustimmung	
zur	Gewährung	von	Krediten	nach	Maßgabe	der	jeweils	
geltenden	rechtlichen	Rahmenbedingungen.	Über	die	Ge	-
währung	von	Organkrediten	ist	der	Verwaltungsrat	in	der	
nächsten	Sitzung	zu	informieren.“

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	die	Wörter	„der	Vorsitzende“	durch	
die	Wörter	„das	vorsitzende	Mitglied“	ersetzt.

bb)	 In	Satz	3	wird	die	Angabe	„§	10	Abs.	3“	durch	die	
Angabe	„§	10	Absatz	4“	ersetzt.

15.	§	17	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	die	Wörter	„dem	Vorsitzenden	des	
Verwaltungsrates	als	Vorsitzendem“	durch	die	Wörter	
„dem	 vorsitzenden	 Mitglied	 des	 Verwaltungsrates,	
das	zugleich	den	Vorsitz	im	Kreditausschuss	führt,“	
ersetzt.

bb)	 In	Satz	3	wird	das	Wort	„einen“	durch	das	Wort	„ein“	
ersetzt	und	werden	die	Wörter	„Stellvertreter	für	die	
Mitglieder“	durch	die	Wörter	„stellvertretende	Mit	-
glieder“	ersetzt.

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	die	Wörter	„ihre	Stellvertreter“	durch	
die	Wörter	„die	stellvertretenden	Mitglieder“	ersetzt.

bb)	 Satz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Scheidet	 ein	 weiteres	 Mitglied	 oder	 ein	 stell		ver	-
tretendes	Mitglied	 vor	Ablauf	 der	Amtszeit	 aus,	 so	
wird	die	Nachfolge	durch	Wahl	bestimmt.“

c)	 In	Absatz	3	werden	die	Wörter	„des	Vorsitzenden“	durch	
die	Wörter	„des	vorsitzenden	Mitglieds“	und	die	Wörter	
„zwei	Stellvertreter“	durch	die	Wörter	„zwei	stellvertre-
tende	Vorsitzende“	ersetzt.

d)	 In	Absatz	4	Satz	2	werden	die	Wörter	„Der	Vorsitzende“	
durch	die	Wörter	„Das	vorsitzende	Mitglied“	ersetzt.

16.	§	19	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	Satz	2	wird	die	Angabe	„§	12	Abs.	1	Nr.	3	bis	5“	
durch	die	Angabe	„§	12	Absatz	1	Nummer	3	bis	6“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	 3	 Satz	 2	 wird	 die	Angabe	 „65.	 Lebensjahr“	
durch	die	Angabe	„67.	Lebensjahr“	ersetzt.

c)	 In	Absatz	4	werden	nach	dem	Wort	„Bestellung“	die	Wör-
ter	„oder	Wiederbestellung“	eingefügt.

d)	 Absatz	5	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	wird	die	Angabe	„§	12	Abs.	1	Nr.	3	bis	5“	
durch	die	Angabe	„§	12	Absatz	1	Nummer	3	bis	6“	
ersetzt.

bb)	 Folgender	Satz	wird	angefügt:

	 „Tritt	ein	Tatbestand	nach	§	12	Absatz	3	Satz	1	ein,	
entscheidet	der	Verwaltungsrat	über	den	Widerruf	der	
Bestellung	 und	 die	 Beendigung	 des	 Anstellungs	-
vertrages.“

17.	§	20	Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 Satz	 2	 wird	 die	Angabe	 „62.	 Lebensjahr“	 durch	 die	
Angabe	„65.	Lebensjahr“	ersetzt.
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b)	 In	Satz	3	wird	das	Wort	„Zustimmung“	durch	die	Wörter	
„vorheriger	Zustimmung“	ersetzt.

c)	 In	Satz	4	wird	das	Wort	„Zustimmung“	durch	die	Wörter	
„vorherigen	Zustimmung“	ersetzt.

d)	 Satz	5	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Unabhängig	von	einer	Zustimmungspflicht	sind	Anstel-
lungsverträge	 und	 ihre	 Änderungen	 der	 Sparkassenauf-
sichtsbehörde	nach	Abschluss	unverzüglich	zuzusenden.“

18.	§	22	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Vor	 dem	 Wort	 „Betreffende“	 werden	 die	 Wörter	
„oder	die“	eingefügt.

bb)	 In	Nummer	1	werden	nach	dem	Wort	„haftender“	die	
Wörter	„oder	mit	einer	Einlage	beteiligter“	eingefügt	
und	die	Wörter	„Leiter,	Angestellter	oder	Arbeiter“	
durch	das	Wort	„Beschäftigte“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	3	werden	die	Wörter	„der	Vorsitzende“	durch	
die	Wörter	„das	vorsitzende	Mitglied“	ersetzt.

19.	§	23	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 der	Überschrift	 und	 in	 Satz	 1	wird	 jeweils	 das	Wort	
„Amtsverschwiegenheit“	durch	das	Wort	„Verschwiegen-
heit“	ersetzt.

b)	 In	Satz	2	wird	das	Wort	„Amtstätigkeit“	durch	das	Wort	
„Tätigkeit“	ersetzt.

20.	In	§	24	Absatz	3	Satz	1	werden	die	Wörter	„der	Vorsitzende“	
durch	die	Wörter	„das	vorsitzende	Mitglied“	ersetzt.

21.	§	26	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	wird	das	Wort	„unverzüglich“	durch	die	Wör-
ter	„entsprechend	der	gesetzlichen	Aufstellungspflichten“	
ersetzt.

b)	 Absatz	3	Satz	4	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Nach	dem	Wort	„Jahresabschlußprüfung“	werden	die	
Wörter	 „sowie	 die	 etwaig	 durchgeführten	 Sonder	-
prüfungen	der	Aufsichtsbehörden“	eingefügt.

bb)	 Die	Wörter	„ergeben	hat“	werden	durch	die	Wörter	
„ergeben	haben“	ersetzt.

cc)	 Das	Wort	„und“	wird	durch	das	Wort	„oder“	ersetzt.

22.	§	27	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	wird	das	Wort	„Zustimmung“	durch	die	Wör-
ter	„vorheriger	Zustimmung“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	2	wird	der	zweite	Halbsatz	wie	folgt	gefasst:

	 „solange	und	soweit	die	Anlagen	in	qualifizierten	Beteili-
gungen	außerhalb	des	Finanzsektors	im	Sinne	der	Verord-

nung	 (EU)	 Nr.	 575/2013	 des	 Europäischen	 Parlaments	
und	des	Rates	vom	26.	Juni	2013	über	Aufsichtsanforde-
rungen	an	Kreditinstitute	und	Wertpapierfirmen	und	zur	
Änderung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	646/2012	(ABl.	L	176	
vom	27.6.2013,	S.	1,	L	208	vom	2.8.2013,	S.	68,	L	321	
vom	30.11.2013,	S.	6),	zuletzt	geändert	durch	Durchfüh-
rungsverordnung	 (EU)	 2015/880	 der	 Kommission	 vom		
4.	Juni	2015	(ABl.	L	143	vom	9.6.2015,	S.	7),	die	Rückla-
gen	übersteigen.“

c)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(3)	Der	Verwaltungsrat	 kann	 unter	Würdigung	 der	 ak	-
tuellen	und	künftigen	wirtschaftlichen	Lage	der	Sparkasse	
auch	im	Hinblick	auf	die	Erfüllung	des	öffentlichen	Auf-
trags	beschließen,	dass	von	dem	um	einen	Verlustvortrag	
aus	dem	Vorjahr	geminderten	Jahresüberschuss	den	Trä-
gern	zugeführt	werden

1.	 bis	zu	15	Prozent,	wenn	die	harte	Kernkapitalquote	
gemäß	der	Verordnung	(EU)	Nr.	575/2013	des	Euro	-
päischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 26.	 Juni	
2013	mehr	als	10	Prozent	beträgt,

2.	 bis	zu	30	Prozent,	wenn	die	harte	Kernkapitalquote	
gemäß	der	Verordnung	(EU)	Nr.	575/2013	des	Euro	-
päischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 26.	 Juni	
2013	mehr	als	13	Prozent	beträgt,

3.	 bis	zu	55	Prozent,	wenn	die	harte	Kernkapitalquote	
gemäß	der	Verordnung	(EU)	Nr.	575/2013	des	Euro	-
päischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 26.	 Juni	
2013	mehr	als	15	Prozent	beträgt.

	 Vor	der	Beschlussfassung	des	Verwaltungsrates	nach	Satz	1	
ist	eine	Empfehlung	bezüglich	des	wirtschaftlich	vertret-
baren	Höchstbetrages	der	Zuführung	von	derjenigen	Per-
son	einzuholen,	die	die	Jahresabschlussprüfung	durchge-
führt	hat.“

d)	 In	Absatz	5	wird	das	Wort	„Zustimmung“	durch	die	Wör-
ter	„vorheriger	Zustimmung“	ersetzt.

23.	§	28	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 den	 Sätzen	 1	 und	 2	 werden	 jeweils	 die	Wörter	
„Gewährträgerschaft“,	 „Gewährträgern“,	 „Gewähr-
träger“,	die	Angabe	„ab	dem	19.	Juli	2005:“	sowie	die	
Klammerzeichen	gestrichen.

bb)	 Folgender	Satz	wird	angefügt:

	 „Erfolgt	die	Vereinigung	durch	Aufnahme,	so	endet	
die	Amtszeit	des	Verwaltungsrates	der	aufnehmenden	
Sparkasse.“

b)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	wird	das	Wort	„Genehmigung“	durch	die	
Wörter	„vorherigen	Zustimmung“	ersetzt.

bb)	 In	 Satz	 2	 werden	 die	Wörter	 „Die	 Genehmigung“	
durch	das	Wort	„Diese“	ersetzt.
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c)	 In	Absatz	4	Satz	3	wird	das	Wort	„Genehmigung“	durch	
die	Wörter	„vorherigen	Zustimmung“	ersetzt.

d)	 In	Absatz	5	Satz	2	wird	die	Angabe	„§	24	Abs.	1	Nr.	5	des	
Kreditwesengesetzes“	durch	die	Angabe	„§	24	Absatz	1	
Nummer	4	des	Kreditwesengesetzes“	ersetzt.

e)	 In	Absatz	6	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 den	 Sätze	 1	 bis	 4	 werden	 jeweils	 die	 Wörter	
„Gewährträgerschaft“,	„Gewährträgern“,	„Gewähr		trä-
	ger“,	„Gewährträgers“,	die	Angabe	„ab	dem	19.	Juli	
2005:“	sowie	die	Klammerzeichen	gestrichen.

bb)	 In	 Satz	 3	 wird	 das	Wort	 „Zustimmung“	 durch	 die	
Wörter	„vorherigen	Zustimmung“	ersetzt.

f)	 In	Absatz	9	werden	die	Sätze	4	bis	5	gestrichen.

24.	Nach	§	32	wird	folgender	§	32a	eingefügt:

„§ 32a 
Übergangsregelungen

	 (1)	Auf	einen	bei	Inkrafttreten	des	Vierten	Gesetzes	zur	Ände-
rung	 des	 Sparkassengesetzes	 des	Landes	Mecklenburg-Vor-

pommern	vom	14.	 Juli	 2016	 (GVOBl.	M-V	S.	 585)	bereits	
amtierenden	Verwaltungsrat	finden	die	§§	9	bis	11	in	ihrer	bis	
dahin	geltenden	Fassung	Anwendung.

	 (2)	§	20	Absatz	1	Satz	2	in	der	nach	Inkrafttreten	des	Vierten	
Gesetzes	 zur	Änderung	 des	 Sparkassengesetzes	 des	Landes	
Mecklenburg-Vorpommern	vom	14.	Juli	2016	(GVOBl.	M-V	
S.	585)	geltenden	Fassung	ist	erstmals	auf	Bestellungen	und	
Anstellungen	 anzuwenden,	 die	 nach	 diesem	 Datum	 vorge-
nommen	werden.“

25.	 In	den	§§	1	Absatz	2	Satz	2,	4	Absatz	2	Satz	1,	Absatz	4	Satz	2,	
5	Absatz	2,	28	Absatz	3	Satz	2,	Absatz	4	Sätze	1	und	3,	Absatz	5	
Sätze	1	und	2,	Absatz	6	Satz	1,	29	Absatz	1	Satz	3,	30	Absatz	2,	
32	Absätze	1	und	2	werden	die	Wörter	„obersten	Kommunal-
aufsichtsbehörde“	jeweils	durch	die	Wörter	„für	Kommunalan-
gelegenheiten	 zuständigen	 obersten	 Rechtsaufsichtsbehörde“	
und	werden	in	§	4	Absatz	4	Satz	1	die	Wörter	„oberste	Kommu-
nalaufsichtsbehörde“	durch	die	Wörter	„für	Kommunalangele-
genheiten	zuständige	oberste	Rechtsaufsichtsbehörde“	ersetzt.

Artikel 2

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	14.	Juli	2016

 Der Ministerpräsident Die Finanzministerin 
 Erwin Sellering Heike Polzin
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§ 1 
Ziel des Gesetzes

Für	digitale	Hochgeschwindigkeitsnetze	wird	eine	Daseinsgrund-
versorgungsfunktion	angestrebt.	Der	Zugang	wird	damit	Voraus-
setzung	zu	gleichwertigen	Lebensverhältnissen	und	zu	einer	um	-
fassenden	Teilhabe	an	den	Chancen	der	Digitalisierung.	Ziel	die-
ses	Gesetzes	 ist	es,	den	Zugang	zu	digitalen	Hochgeschwindig-
keitsnetzen	zu	erleichtern.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1)	Gebäude	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	solche	des	§	2	Absatz	2	
Satz	1	LBauO	M-V.

(2)	Es	gelten	die	folgenden	Begriffsbestimmungen:

a)	 „passive	Netzinfrastrukturen“	sind	Komponenten	eines	Net-
zes,	 die	 andere	Netzkomponenten	 aufnehmen	 sollen,	 selbst	
jedoch	 nicht	 zu	 aktiven	 Netzkomponenten	 werden;	 hierzu	
zählen	zum	Beispiel	Fernleitungen,	Leer-	und	Leitungsrohre,	
Kabelkanäle,	Kontrollkammern,	Einstiegsschächte,	Verteiler-
kästen,	 Gebäude	 und	 Gebäudeeingänge,	 Antennenanlagen	
und	Trägerstrukturen	wie	Türme,	Masten	und	Pfähle;	Kabel,	
einschließlich	unbeschalteter	Glasfaserkabel,	sind	keine	pas-
siven	Netzinfrastrukturen;

b)	 „digitales	Hochgeschwindigkeitsnetz“	 ist	 ein	Telekommuni-
kationsnetz,	das	die	Möglichkeit	bietet,	Datendienste	mit	Ge	-
schwindigkeiten	von	mindestens	50	Megabit	pro	Sekunde	be	-
reitzustellen;

c)	 „umfangreiche	 Renovierungen“	 sind	 Tief-	 oder	 Hochbau-
arbeiten	am	Standort	des	Endnutzers,	die	strukturelle	Verän-
derungen	an	den	gesamten	gebäudeinternen	physischen	Infra-
strukturen	oder	einem	wesentlichen	Teil	davon	umfassen	und	
eine	Baugenehmigung	erfordern;

d)	 „Zugangspunkt“	ist	ein	physischer	Punkt	innerhalb	oder	außer-
halb	des	Gebäudes,	der	für	Unternehmen,	die	öffentliche	Kom-
munikationsnetze	 bereitstellen	 oder	 für	 deren	 Bereitstellung	
zugelassen	sind,	zugänglich	ist	und	den	Anschluss	an	die	hoch-
geschwindigkeitsfähigen	 gebäudeinternen	 physischen	 In		fra	-
strukturen	ermöglicht;

e)	 „Netzabschlusspunkt“	ist	der	physische	Punkt,	an	dem	einem	
Teilnehmer	 der	 Zugang	 zu	 einem	 Telekommunikationsnetz	
bereitgestellt	wird;	in	Netzen,	in	denen	eine	Vermittlung	oder	

Leitwegebestimmung	 erfolgt,	 wird	 der	 Netzabschlusspunkt	
anhand	einer	bestimmten	Netzadresse	bezeichnet,	die	mit	der	
Nummer	oder	dem	Namen	eines	Teilnehmers	verknüpft	sein	
kann.

§ 3 
Ausstattungspflicht für passive Netzinfrastrukturen

(1)	Gebäude	 am	Standort	 des	Endnutzers,	 für	 deren	Errichtung	
oder	Änderung	nach	dem	31.	Dezember	2016	eine	Baugenehmi-
gung	beantragt	wird,	sind	im	Zuge	dieser	Errichtung	oder	Ände-
rung	gebäudeintern	bis	zu	den	Netzabschlusspunkten	mit	hochge-
schwindigkeitsfähigen	passiven	Netzinfrastrukturen	auszustatten.	
Dies	 gilt	 für	Änderungen	 nur,	 soweit	 es	 sich	 um	umfangreiche	
Renovierungen	handelt.

(2)	 Einfamilienhäuser,	 denkmalgeschützte	Gebäude,	 Ferienhäu-
ser,	Militärgebäude	und	Gebäude,	die	für	Zwecke	der	nationalen	
Sicherheit	genutzt	werden,	fallen	nicht	unter	Absatz	1.

(3)	Mehrfamilienhäuser,	für	deren	Errichtung	oder	Änderung	nach	
dem	31.	Dezember	2016	eine	Baugenehmigung	beantragt	wird,	
sind	im	Zuge	dieser	Errichtung	oder	Änderung	mit	einem	Zugangs-
punkt	 zu	 den	 gebäudeinternen	 digitalen	Hochgeschwindigkeits-
netzen	oder	passiven	Netzinfrastrukturen	auszustatten.	Dies	gilt	
für	Änderungen	nur,	soweit	es	sich	um	umfangreiche	Renovierun-
gen	handelt.	Absatz	2	gilt	entsprechend.

§ 4 
Behörden

(1)	Zuständig	für	den	Vollzug	dieses	Gesetzes	ist	vorbehaltlich	der	
Regelung	des	Absatzes	2	das	Ministerium	für	Energie,	Infrastruk-
tur	und	Landesentwicklung.

(2)	Die	Bauaufsichtsbehörden	nach	§	57	Absatz	1	Ziffer	1	LBauO	
M-V	haben	darüber	zu	wachen,	dass	die	nach	§	3	festgesetzten	
Anforderungen	 erfüllt	 werden.	 Soweit	 von	 der	Verordnungser-
mächtigung	nach	§	5	Gebrauch	gemacht	wurde,	haben	diese	Bau-
aufsichtsbehörden	auch	darüber	zu	wachen,	dass	die	in	der	Rechts-
verordnung	festgesetzten	Ausnahmen	beachtet	werden.

§ 5 
Verordnungsermächtigung

Das	Ministerium	für	Energie,	 Infrastruktur	und	Landesentwick-
lung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	im	Benehmen	mit	

Gesetz zur Erleichterung des Zugangs zu digitalen  
Hochgeschwindigkeitsnetzen in Mecklenburg-Vorpommern 

(DigiNetzG M-V)*

Vom 14. Juli 2016

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	97	-	1

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

_____	
*	 	Dieses	Gesetz	dient	der	Umsetzung	der	Richtlinie	2014/61/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	15.	Mai	2014	über	Maßnahmen	zur	Reduzierung	der	
Kosten	des	Ausbaus	von	Hochgeschwindigkeitsnetzen	für	die	elektronische	Kommunikation	(ABl.	L	155	vom	23.5.2014,	S.	1).
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dem	Ministerium	für	Wirtschaft,	Bau	und	Tourismus	Ausnahmen	
von	§	3	festzusetzen,	falls	die	Ausstattung	unverhältnismäßig	ist.	
Die	Unverhältnismäßigkeit	kann	dabei	auf	den	voraussichtlichen	
Kosten	oder	der	Beschaffenheit	des	Gebäudes	beruhen.

§ 6 
Inkrafttreten

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Schwerin,	den	14.	Juli	2016

Der Ministerpräsident 
Erwin Sellering

 Der Minister für Energie, Der Minister für Wirtschaft, 
 Infrastruktur und Landesentwicklung Bau und Tourismus 
 Christian Pegel Harry Glawe
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§	31	 Verwertung	von	Erkenntnissen	
§	32	 Urlaub,	Ausgang	und	Ausführung	
§	33	 Hausordnung	
§	34	 Offene	Unterbringung

Vierter Unterabschnitt 
Beendigung der Unterbringung

§	35	 Entlassung	
§	36	 Aussetzung	und	Entlassungsvorbereitung

Fünfter Abschnitt 
Nachgehende Hilfe

§	37	 Nachgehende	Hilfe

Sechster Abschnitt 
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	 Entscheidung	
§	39	 Beschäftigungs-	und	Arbeitstherapie,	Ausbildung	und		
	 Weiterbildung	
§	40	 Gewährung	von	Arbeitstherapieentgelt	und	Zuwendungen	
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Achter Abschnitt 
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§	44	 Kosten	
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Neunter Abschnitt 
Besuchskommission

§	46	 Besuchskommission

Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Menschen mit psychischen Krankheiten 
(Psychischkrankengesetz – PsychKG M-V)

Vom 14. Juli 2016

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2127	-	6

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

Inhaltsübersicht
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Zehnter Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschriften

§	47	 Datenschutzrechtliche	Bestimmungen	
§	48	 Datenverarbeitung	mit	optisch-elektronischen		
	 Vorrichtungen	in	Einrichtungen	des	Maßregelvollzuges	
§	49	 Einschränkung	von	Grundrechten	
§	50	 Übergangsregelungen	
§	51	 Inkrafttreten,	Außerkrafttreten

Erster Abschnitt 
Allgemeines

§ 1 
Anwendungsbereich

(1)	Dieses	Gesetz	regelt

1.	 die	Hilfen	für	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten,

2.	 die	Maßnahmen	gegenüber	Menschen	mit	psychischen	Krank-
heiten,

3.				a)	 	die	Unterbringung	von	Menschen	mit	psychischen	Krank-
heiten	nach	diesem	Gesetz,	soweit	das	Verfahren	nicht	in	
dem	Gesetz	über	das	Verfahren	in	Familiensachen	und	in	
den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit	ge	-
regelt	ist,

b)	 den	Vollzug	der	als	Maßregel	der	Besserung	und	Siche-
rung	angeordneten	Unterbringung	nach	§	61	Nummer	1	
und	2	des	Strafgesetzbuches	(Maßregelvollzug),	insbeson-
	dere	auch	auf	der	Grundlage	der	§§	7	und	73	des	Jugend-
gerichtsgesetzes	und	der	§§	81	und	126a	der	Strafprozess-
ordnung.

(2)	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	im	Sinne	dieses	Ge	-
setzes	 sind	 Personen,	 bei	 denen	 eine	 geistige	 oder	 seelische	
Krankheit	 oder	Störung	von	 erheblichem	Ausmaß	vorliegt	 oder	
die	an	einer	mit	dem	Verlust	der	Selbstkontrolle	einhergehenden	
Abhängigkeit	von	Suchtstoffen	leiden	oder	bei	denen	Anzeichen	
einer	solchen	Krankheit	oder	Störung	vorliegen.

§ 2 
Grundsatz

Bei	allen	Maßnahmen	aufgrund	dieses	Gesetzes	ist	auf	das	Befin-
den	der	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	besondere	Rück-
sicht	zu	nehmen.	Ihre	Würde	ist	zu	achten	und	ihr	Persönlichkeits-
recht	zu	wahren.

Zweiter Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§ 3 
Ziel und Art der Hilfen

(1)	Ziel	der	Hilfen	ist	es,	durch	rechtzeitige	und	der	Art	der	Er	-
krankung	angemessene	medizinische	(psychiatrische	oder	sonsti-
ge	ärztliche	oder	psychotherapeutische	oder	psychologische)	Be	-
hand		lung	 oder	 sozialpsychiatrische	 Beratung	 und	 persönliche	
Be		treuung	sowie	durch	Vermittlung	oder	Durchführung	geeigne-
ter	Maßnahmen

1.	 die	 selbstständige	 Lebensführung	 und	 Teilhabe	 beeinträchti-
gende	Maßnahmen,	insbesondere	eine	Unterbringung,	entbehr-
lich	zu	machen	(vorsorgende	Hilfe),

2.	 während	einer	Unterbringung	zu	versuchen,	diese	zu	verkür-
zen	und	die	Wiedereingliederung	vorzubereiten	(ergänzende	
Hilfe)	oder

3.	 nach	einer	Unterbringung	die	Wiedereingliederung	in	die	Ge	-
meinschaft	zu	erleichtern,	zu	fördern	und	eine	erneute	Unter-
bringung	zu	verhindern	(nachgehende	Hilfe).

Die	vorsorgende	und	nachgehende	Hilfe	werden	nach	Möglich-
keit	so	gewährt,	dass	die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	
sie	in	Anspruch	nehmen	können,	ohne	ihren	gewohnten	Lebens-
bereich	aufzugeben.	Befinden	sich	die	Menschen	mit	psychischen	
Krankheiten	in	medizinischer	Behandlung	oder	Beratung,	werden	
die	Hilfen	zusätzlich	gewährt.

(2)	Die	Hilfen	sollen	nach	Möglichkeit	ferner	bei	Personen,	die	
mit	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	in	Beziehung	stehen,	
Verständnis	 für	 die	 besondere	 Lage	 der	Menschen	mit	 psychi-
schen	Krankheiten	wecken	und	insbesondere	die	Bereitschaft	zur	
Mitwirkung	bei	der	Behebung	von	Schwierigkeiten	der	Menschen	
mit	psychischen	Krankheiten	erhalten	und	fördern.

(3)	Art,	Ausmaß	und	Dauer	der	Hilfen	richten	sich,	soweit	dieses	
Gesetz	nicht	bestimmte	Maßnahmen	vorschreibt,	nach	den	Beson-
derheiten	des	Einzelfalles.	Hilfen	nach	diesem	Gesetz	werden	nur	
geleistet,	wenn	sie	freiwillig	angenommen	werden.
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§ 4 
Anspruch auf Hilfen

Auf	 die	Hilfen	 nach	 §	 3	Absatz	 1	Nummer	 1	 und	 3	 besteht	 ein	
Rechtsanspruch.	Sie	sind	von	dem	Träger	dieser	Hilfen	zu	gewäh-
ren,	sobald	bekannt	wird,	dass	die	 in	§	1	Absatz	1	Nummer	1	 in	
Verbindung	mit	Absatz	2	bezeichneten	Voraussetzungen	vorliegen.

§ 5 
Träger der Hilfen

Für	die	Gewährung	der	Hilfen	sind	die	Landräte	der	Landkreise	
und	Oberbürgermeister	der	kreisfreien	Städte	sachlich	zuständig.	
Örtlich	zuständig	ist	der	Landrat	des	Landkreises	oder	der	Ober-
bürgermeister	der	kreisfreien	Stadt,	in	dem	oder	in	der	die	Hilfe-
suchenden	ihren	Wohnsitz	haben.	Die	Landkreise	und	kreisfreien	
Städte	nehmen	die	in	den	Sätzen	1	und	2	genannten	Aufgaben	im	
übertragenden	 Wirkungskreis	 wahr.	 Die	 Fachaufsicht	 übt	 das	
Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	aus.

§ 6 
Sozialpsychiatrischer Dienst und Psychiatriekoordination

(1)	Zur	Gewährung	der	Hilfen	richten	die	Landkreise	und	kreisfreien	
Städte	einen	Sozialpsychiatrischen	Dienst	ein.	Die	Leitung	des	Sozial-
	psychiatrischen	Dienstes	soll	einer	Fachärztin	oder	einem	Facharzt	
für	Psychiatrie	oder	für	Psychiatrie	und	Psychotherapie	übertragen	
werden.	Der	Sozialpsychiatrische	Dienst	ist	mit	dem	für	die	Aufga-
benstellung	 angemessenen	 und	 bedarfsgerechten	 medizinischen,	
psychiatrischen,	psychotherapeutischen,	psychologischen,	sozialpä-
dagogischen	und	sozialpsychiatrischen	Fachpersonal	auszustatten.

(2)	Der	Sozialpsychiatrische	Dienst	soll	mit	den	psychiatrischen	
Krankenhäusern	und	sonstigen	psychiatrischen	Einrichtungen,	den	
niedergelassenen	 Ärztinnen	 oder	 Ärzten,	 den	 niedergelassenen	
Psychotherapeutinnen	oder	Psychotherapeuten,	den	niedergelasse-
nen	Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapeutinnen	oder	Kinder-	
und	Jugendlichenpsychotherapeuten,	den	Trägern	der	So		zial-	und	
Jugendhilfe,	den	Verbänden	der	freien	Wohlfahrtspflege,	Selbsthil-
fegruppen,	mit	den	mit	Menschen	mit	psychischen	Krank		heiten	in	
Beziehung	stehenden	Personen,	anderen	in	Be		tracht	kommenden	
Organisationen,	 Einrichtungen	 und	 Behörden	 zur	 Unterstützung	
und	Ergänzung	der	eigenen	Maßnahmen	zusammenarbeiten.

(3)	Die	Landkreise	und	kreisfreien	Städte	bestellen	Psychiatrie-
koordinatorinnen	oder	Psychiatriekoordinatoren,	die	diese	Funk-
tion	hauptamtlich	ausüben.	Sie	koordinieren	in	Zusammenarbeit	
mit	den	in	Absatz	2	genannten	Stellen	die	Betreuung	der	Menschen	
mit	psychischen	Krankheiten	in	ihrem	Zuständigkeitsbereich.	§	5	
Satz	3	und	4	gilt	entsprechend.

Dritter Abschnitt 
Vorsorgende Hilfe und Maßnahmen

§ 7 
Gewährung und Durchführung der vorsorgenden Hilfe

(1)	Die	vorsorgende	Hilfe	ist	in	Zusammenarbeit	mit	den	in	§	6	
Absatz	2	genannten	Stellen	zu	gewähren	und	durchzuführen.	Zur	
vorsorgenden	Hilfe	gehören	insbesondere:

1.	 das	Abhalten	von	regelmäßigen	Sprechstunden	unter	der	Lei-
tung	 einer	 Fachärztin	 oder	 eines	 Facharztes	 für	 Psychiatrie	
oder	für	Psychiatrie	und	Psychotherapie,	ausnahmsweise	einer	
in	der	Psychiatrie	erfahrenen	Ärztin	oder	eines	Arztes,

2.	 die	Vornahme	von	Hausbesuchen,	wenn	dies	zur	Gewährung	
oder	zur	Durchführung	der	Hilfe	angezeigt	ist,

3.	 die	Vermittlung	von	Hilfe	und	Leistungen	für	Menschen	mit	
psychischen	Krankheiten,	die	von	anderen	Anbietern	und	Trä-
gern	erbracht	werden,

4.	 die	 Kooperation	 mit	Anbietern	 und	 Trägern	 von	 Hilfe	 und	
Leistungen	für	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten,

5.	 die	Beteiligung	an	der	Koordination	der	Hilfs-	und	Leistungs-
angebote	für	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten.

(2)	Die	vorsorgende	Hilfe	ist	nur	insoweit	anzubieten,	wie	Men-
schen	mit	psychischen	Krankheiten	Leistungen	nach	dem	Sozial-
gesetzbuch	nicht	nutzen	können	oder	von	diesen	keinen	oder	nur	
geringen	Nutzen	haben.	Die	vorsorgende	Hilfe	ist	so	auszugestal-
ten,	 dass	 sie	 den	 Bedürfnissen	 der	 Menschen	 mit	 psychischen	
Krankheiten	 und	 den	 Besonderheiten	 ihrer	 Störungen	 gerecht	
wird.	Eine	stationäre	Behandlung	soll	nur	dann	vermittelt	werden,	
wenn	das	Ziel	 der	vorsorgenden	Hilfe	nicht	 auf	 anderem	Wege	
erreicht	werden	kann.

(3)	Ehrenamtliche	Hilfe	und	Selbsthilfe	sind	zu	fördern	und	in	die	
Versorgung	von	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	einzube-
ziehen.

§ 8 
Maßnahmen gegenüber Menschen mit psychischen 

Krankheiten

(1)	Wenn	eine	Sachlage	besteht,	bei	der	bei	ungehindertem	Ablauf	
des	objektiv	zu	erwartenden	Geschehens	im	konkreten	Einzelfall	
in	absehbarer	Zeit	mit	hinreichender	Wahrscheinlichkeit	(bevor-
stehende	Gefahr),	Menschen	mit	 psychischen	Krankheiten	 ihre	
Gesundheit,	ihr	Leben	oder	andere	eigene	bedeutende	Rechtsgü-
ter	oder	bedeutende	Rechtsgüter	Dritter	schädigen,	hat	der	Sozial-
psychiatrische	Dienst

1.	 diese	zunächst	aufzufordern,	sich	innerhalb	einer	zu	bestim-
menden	Frist	 beraten	und	bei	 einer	Ärztin	oder	 einem	Arzt	
ihrer	Wahl	untersuchen	zu	lassen	und	diese	zu	ermächtigen,	
den	 Sozialpsychiatrischen	 Dienst	 von	 der	 Übernahme	 der	
Behandlung	zu	unterrichten,

2.	 wenn	diese	der	Aufforderung	nicht	folgen,	einen	Hausbesuch	
vorzunehmen	und

3.	 wenn	angezeigt,	eine	ärztliche	Untersuchung	durchzuführen.

Im	begründeten	Ausnahmefall	kann	von	der	vorstehenden	Reihen-
folge	abgewichen	werden.

(2)	Die	vom	Sozialpsychiatrischen	Dienst	beauftragten	Personen	
sind	befugt,	die	Wohnung	der	Menschen	mit	psychischen	Krank-
heiten	zu	betreten	und	diese	ärztlich	zu	untersuchen,	wenn	dies	
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zur	Abwehr	von	gegenwärtigen	Gefahren	für	Gesundheit,	Leben	
oder	 andere	 bedeutende	Rechtsgüter	 der	Menschen	mit	 psychi-
schen	Krankheiten	 oder	Dritter	 aufgrund	 ihrer	 psychischen	 Er	-
krankung	erforderlich	ist.

(3)	Eine	gegenwärtige	Gefahr	ist	eine	Sachlage,	bei	der	das	schä-
digende	Ereignis	bereits	eingetreten	ist	oder	unmittelbar	oder	in	
allernächster	Zeit	mit	an	Sicherheit	grenzender	Wahrscheinlich-
keit	bevorsteht.

(4)	Der	Sozialpsychiatrische	Dienst	teilt	das	Ergebnis	der	Untersu-
chung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	den	Menschen	mit	psychi-
schen	Krankheiten	 in	geeigneter	Weise	mit,	 sofern	eine	Verständi-
gung	mit	 ihnen	wegen	 ihres	Gesundheitszustandes	möglich	 ist.	 Ist	
bei	einer	vollständigen	Auskunft	mit	schwerwiegenden	gesundheitli-
chen	Nachteilen	bei	den	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	zu	
rechnen,	sollen	die	entsprechenden	Inhalte	unter	Berücksichtigung	
des	Gesundheitszustandes	an	die	Menschen	mit	psychischen	Krank-
heiten	vermittelt	werden.	Die	Art	und	der	Umfang	der	Auskunftser-
teilung	sind	mit	einer	Begründung	in	den	Akten	zu	vermerken.	Bege-
ben	sich	die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	nach	der	Unter-
suchung	 wegen	 ihrer	 psychischen	 Erkrankung	 in	 medizinische	
Behandlung,	 so	 teilt	 der	 Sozialpsychiatrische	Dienst	 das	Untersu-
chungsergebnis	 der	 behandelnden	 Ärztin	 oder	 dem	Arzt	 oder	 der	
behandelnden	Psychotherapeutin	oder	dem	Psychotherapeuten	oder	
der	behandelnden	Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapeutin	oder	
dem	Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapeuten	mit.

Vierter Abschnitt 
Unterbringung

Erster Unterabschnitt 
Voraussetzungen, Zweck und Einrichtungen

§ 9 
Begriff der Unterbringung

(1)	Eine	Unterbringung	 im	Sinne	von	§	1	Absatz	 1	Nummer	3	
Buchstabe	a	liegt	vor,	wenn	Menschen	mit	psychischen	Krankhei-
ten	gegen	ihren	Willen	oder	im	Zustand	der	Willenlosigkeit	in	eine	
Einrichtung	gemäß	§	12	Absatz	1	eingewiesen	worden	sind	und	
dort	zurückgehalten	werden.

(2)	Eine	Unterbringung	im	Sinne	dieses	Gesetzes	liegt	auch	dann	
vor,	wenn	die	Einweisung	oder	das	Zurückhalten	ohne	Einwilli-
gung	 des	 oder	 der	 Personensorgeberechtigten	 oder,	 soweit	 die	
Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	nicht	einwilligungsfähig	
sind,	 ohne	 Zustimmung	 einer	 anderen	 gesetzlichen	 Vertreterin	
oder	eines	anderen	gesetzlichen	Vertreters	erfolgt,	deren	oder	des-
sen	Aufgabenkreis	das	Recht	zur	Aufenthaltsbestimmung	oder	die	
Sorge	für	die	Gesundheit	umfasst.

§ 10 
Voraussetzungen der Unterbringung

(1)	Eine	Unterbringung	von	Menschen	mit	psychischen	Krankhei-
ten	nach	§	1	Absatz	1	Nummer	3	Buchstabe	a	kommt	nur	in	Be	-
tracht,	wenn	andere	Hilfen	und	Maßnahmen	nach	diesem	Gesetz	
erfolglos	waren,	 nicht	 durchgeführt	werden	 konnten	 oder	 nicht	
möglich	sind	und	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	2	vorliegen.

(2)	Die	Unterbringung	von	Menschen	mit	psychischen	Krankhei-
ten	 ist	 nur	 zulässig,	wenn	 dies	 zur	Abwehr	 von	 gegenwärtigen	
Ge				fahren	für	Gesundheit,	Leben	oder	andere	bedeutende	Rechts-
güter	 der	 Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	 oder	 Dritter	
aufgrund	ihrer	psychischen	Erkrankung	erforderlich	ist.

(3)	Die	fehlende	Bereitschaft,	sich	einer	notwendigen	medizini-
schen	Behandlung	zu	unterziehen,	rechtfertigt	für	sich	allein	keine	
Unterbringung.

§ 11 
Zweck und Ziel der Unterbringung

Zweck	der	Unterbringung	nach	§	1	Absatz	1	Nummer	3	Buchstabe	a	
ist	es,	die	in	§	10	Absatz	2	genannten	Gefahren	abzuwenden	und	
die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	nach	Maßgabe	dieses	
Gesetzes	mit	dem	Ziel	zu	behandeln,	die	in	§	10	Absatz	2	genann-
ten	Gefahren	zu	beseitigen,	um	dadurch	die	Dauer	der	Unterbrin-
gung	zu	verkürzen	und	die	Wiedereingliederung	vorzubereiten.

§ 12 
Einrichtungen

(1)	Die	Unterbringung	erfolgt	in	psychiatrischen	Krankenhäusern	
oder	 psychiatrischen	Abteilungen	 in	 einem	 Krankenhaus	 (Ein-
richtungen).

(2)	Die	Unterbringung	wird	 in	Einrichtungen	 durchgeführt,	 die	
durch	 geeignete	Maßnahmen	 gegen	 Entweichen	 der	Menschen	
mit	psychischen	Krankheiten	gesichert	sind.	Eine	geeignete	Maß-
nahme	kann	auch	darin	bestehen,	den	Menschen	mit	psychischen	
Krankheiten	zu	untersagen,	die	Einrichtung	zu	verlassen.	Die	Ein-
richtungen	müssen	so	gegliedert	und	ausgestattet	sein,	dass	eine	
auf	 die	 unterschiedlichen	Anforderungen	 abgestimmte	Behand-
lung	ermöglicht	und	die	Wiedereingliederung	der	Menschen	mit	
psychischen	 Krankheiten	 gefördert	 wird.	 Insbesondere	 müssen	
die	Voraussetzungen	für	eine	offene	und	geschlossene	Unterbrin-
gung	sowie	für	die	gesonderte	Behandlung	von	Kindern,	Jugend-
lichen	und	Heranwachsenden	gegeben	sein.

(3)	Die	Befugnis	zur	Durchführung	der	Unterbringung	in	eigenem	
Namen	 und	 in	 Handlungsformen	 des	 öffentlichen	 Rechts	 kann	
geeigneten	 juristischen	Personen	 des	 privaten	Rechts	mit	 deren	
Zustimmung	widerruflich	verliehen	(Beleihung)	oder	Einrichtun-
gen	in	öffentlich-rechtlicher	Trägerschaft	übertragen	werden.	Das	
Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	überträgt	die	
Aufgaben	nach	Satz	1	durch	Verwaltungsakt	oder	öffentlich-recht-
lichen	Vertrag.

(4)	Mit	 dem	Verwaltungsakt	 oder	 in	 dem	öffentlich-rechtlichen	
Vertrag	sind	alle	wesentlichen	Rechte	und	Pflichten	der	Beteilig-
ten	oder	Vertragspartner	zu	regeln.	Darin	sind	insbesondere	aufzu-
nehmen,	dass

1.	 in	 den	 Einrichtungen	 jederzeit	 die	 zur	 ordnungsgemäßen	
Durchführung	der	Unterbringung	erforderlichen	personellen,	
medizinischen,	 sachlichen,	 baulichen	 und	 organisatorischen	
Voraussetzungen	gegeben	sind,

2.	 das	eingesetzte	Personal	über	die	dafür	notwendige	Fachkun-
de	und	persönliche	Eignung	verfügt	und	arbeitsvertraglich	an	
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das	 vorliegende	Gesetz	 sowie	 umfassend	 an	 die	Weisungen	
der	in	den	Absätzen	6	und	7	genannten	Behörden	gebunden	
wird,

3.	 die	juristischen	Personen	des	privaten	Rechts	sowie	das	Per-
sonal	 von	 erwerbswirtschaftlichen	 Motiven	 und	 Zwängen	
freigestellt	 sind	 und	 bei	 der	Durchführung	 der	 nach	 Satz	 1	
übertragenen	hoheitlichen	Aufgaben	keinen	Gewinn	aufgrund	
der	Anzahl	 der	 untergebrachten	Menschen	mit	 psychischen	
Krankheiten	und	deren	Unterbringungsdauer	erzielen,

4.	 die	Besetzung	der	Stellen	der	ärztlichen	Leitung,	der	Pflege-
dienstleitung	und	der	oder	des	für	die	Sicherheit	Verantwortli-
chen	sowie	deren	jeweilige	Stellvertretung	sowie	die	Ausge-
staltung	 von	 deren	 Verträgen	 im	 Einvernehmen	 mit	 dem	
Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	erfolgt,

5.	 die	Einstellung	von	an	der	Durchführung	der	Unterbringung	
beteiligtem	Personal	von	einem	auf	die	persönliche	und	fach-
liche	Eignung	bezogenen	Einwilligungsvorbehalt	 der	 ärztli-
chen	Leitung	der	Einrichtung	abhängig	ist,

6.	 die	Aufnahme-	und	Behandlungspflichten	 sowie	die	Ausge-
staltung	 und	Organisation	 der	Durchführung	der	Unterbrin-
gung	 einschließlich	Maßnahmen	 zum	Qualitätsmanagement	
geregelt	sind,

7.	 Weisungen	durch	die	Geschäftsführung	der	juristischen	Per-
sonen	des	privaten	Rechts	im	Zuständigkeitsbereich	der	ärzt-
lichen	Leitung,	der	Pflegedienstleitung	und	der	oder	des	für	
die	Sicherheit	Verantwortlichen	und	deren	Stellvertretung	im	
Hinblick	 auf	 die	 Durchführung	 der	 Unterbringung	 ausge-
schlossen	sind,

8.	 im	Fall	eines	Streiks	die	gebotene	Vermeidung	unverhältnis-
mäßiger	Gemeinwohlschädigungen	oder	unverhältnismäßiger	
Beeinträchtigungen	 Dritter	 durch	 Notdienste	 sichergestellt	
wird,

9.	 eine	Aufgabenübertragung	auf	Dritte	oder	der	Abschluss	eines	
Beherrschungsvertrags	(§	291	des	Aktiengesetzes)	nicht	ohne	
vorherige	Zustimmung	des	Ministeriums	für	Arbeit,	Gleich-
stellung	und	Soziales	möglich	sind.

(5)	Die	ärztliche	Leitung,	die	Pflegedienstleitung	und	der	oder	die	
für	die	Sicherheit	Verantwortliche	sowie	deren	jeweilige	Stellver-
tretung	werden	durch	das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	
und	Soziales	widerruflich	durch	Verwaltungsakt	ermächtigt,	die	
ihnen	nach	diesem	Gesetz	übertragenen	Aufgaben	im	Auftrag	der	
nach	Absatz	2	beliehenen	Einrichtungen	und	in	Handlungsformen	
des	 öffentlichen	 Rechts	 wahrzunehmen.	 Sie	 treffen	 die	 Ermes-
sensentscheidungen,	die	 in	Grundrechte	der	Menschen	mit	psy-
chischen	Krankheiten	eingreifen.	Die	Ermächtigung	nach	Satz	1	
setzt	die	persönliche	und	fachliche	Eignung	für	die	Wahrnehmung	
der	Aufgaben	voraus.

(6)	Die	an	der	Unterbringung	beteiligten	Einrichtungen	und	Perso-
nen	unterliegen	der	Fachaufsicht	des	zuständigen	Landrates	oder	
Oberbürgermeisters.	 Diese	 haben	 zu	 diesem	 Zweck	 ein	 unbe-
schränktes	Weisungsrecht	 gegenüber	 den	 an	 der	 Unterbringung	
beteiligten	Einrichtungen	und	Personen.	Die	§§	16	und	17	des	Lan-
desorganisationsgesetzes	finden	entsprechende	Anwendung.

(7)	Im	Rahmen	der	Fachaufsicht	ist	dem	zuständigen	Landrat	oder	
Oberbürgermeister	 insbesondere	Auskunft	 zu	 erteilen	 und	 Ein-
sicht	in	Akten	und	sonstige	Schriftstücke	zu	gewähren,	soweit	dies	
für	die	konkrete	Aufgabenerfüllung	erforderlich	ist.	Ihm	ist	jeder-
zeit	 Zutritt	 zu	 den	 Räumlichkeiten,	 in	 dem	 die	 Unterbringung	
durchgeführt	wird,	zu	gewähren.

(8)	Die	 regionalen	Versorgungsbereiche	der	Einrichtungen	wer-
den	durch	das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	
im	Benehmen	mit	den	kommunalen	Landesverbänden	festgelegt.

Zweiter Unterabschnitt 
Verfahren der Unterbringung

§ 13 
Unterbringungsverfahren

(1)	 Die	 Anordnung	 einer	 freiheitsentziehenden	 Unterbringung	
durch	das	Gericht	kann	nur	auf	Antrag	des	nach	§	5	Satz	2	örtlich	
zuständigen	 Landrates	 oder	 Oberbürgermeisters	 erfolgen.	 Der	
Antrag	 ist	zu	begründen	und	das	Ermittlungsergebnis	sowie	ein	
Zeugnis	 einer	Ärztin	 oder	 eines	Arztes	mit	 Erfahrung	 auf	 dem	
Gebiet	der	Psychiatrie	oder	bei	Minderjährigen	ein	Zeugnis	einer	
Ärztin	oder	eines	Arztes	mit	Erfahrung	auf	dem	Gebiet	der	Kin-
der-	 und	 Jugendpsychiatrie	 sind	 beizufügen.	Aus	 dem	 Zeugnis	
muss	hervorgehen,	aus	welchen	Tatsachen	und	ärztlichen	Beurtei-
lungen	sich	ergibt,	dass	die	Unterbringung	geboten	ist.	Das	Zeug-
nis	muss	 auf	 einer	persönlichen	Untersuchung	beruhen,	die	bei	
Antragstellung	höchstens	eine	Woche	zurückliegt.

(2)	Vor	Anordnung	einer	Unterbringungsmaßnahme	kann	das	Ge	-
richt	neben	den	nach	§	315	Absatz	1	Nummer	2	und	3,	Absatz	3	
und	Absatz	4	Satz	1	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Familien-
sachen	und	in	den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbar-
keit	beteiligten	Personen	und	Stellen,	insbesondere

1.	 dem	Sozialpsychiatrischen	Dienst,

2.	 der	niedergelassenen	behandelnden	Ärztin	oder	dem	Arzt	oder	
der	 niedergelassenen	 behandelnden	 Psychotherapeutin	 oder	
dem	Psychotherapeuten	oder	der	niedergelassenen	behandeln-
den	 Kinder-	 und	 Jugendlichenpsychotherapeutin	 oder	 dem	
Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapeuten	und

3.	 der	behandelnden	Ärztin	oder	dem	Arzt	oder	der	behandeln-
den	Psychotherapeutin	oder	dem	Psychotherapeuten	oder	der	
behandelnden	 Kinder-	 und	 Jugendlichenpsychotherapeutin	
oder	 dem	Kinder-	 und	 Jugendlichenpsychotherapeuten	 oder	
der	 behandelnden	 Psychologin	 oder	 dem	 Psychologen	 der	
Einrichtungen,	 sofern	 eine	 sofortige	 Unterbringung	 vorge-
nommen	 worden	 ist	 oder	 die	 Menschen	 mit	 psychischen	
Krankheiten	sich	schon	in	der	Einrichtung	befinden,

Gelegenheit	zur	Äußerung	geben.

§ 14 
Vollzug der Unterbringung

(1)	Die	Zuführung	zu	den	Einrichtungen	wird	von	dem	Landrat	
oder	dem	Oberbürgermeister	vollzogen.	Die	Verfahrenspflegerin	
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oder	 der	Verfahrenspfleger	 und	 der	 Sozialpsychiatrische	Dienst	
sind	zu	unterrichten.	Haben	die	Menschen	mit	psychischen	Krank-
heiten	eine	Rechtsanwältin	oder	 einen	Rechtsanwalt	beauftragt,	
ist	auch	diese	oder	dieser	zu	unterrichten.

(2)	Der	Vollzug	durch	den	Landrat	oder	den	Oberbürgermeister	
endet	mit	der	Aufnahme	in	der	zuständigen	Einrichtung.	Der	wei-
tere	Vollzug	erfolgt	durch	die	Einrichtung.

§ 15 
Sofortige Unterbringung

(1)	Eine	Unterbringung	ohne	vorherige	gerichtliche	Entscheidung	
(sofortige	Unterbringung)	kann	durch	den	Landrat	oder	den	Ober-
bürgermeister	vorgenommen	werden,	wenn

1.	 eine	gerichtliche	Entscheidung	nicht	rechtzeitig	herbeigeführt	
werden	kann,

2.	 die	sofortige	Unterbringung	das	einzige	Mittel	ist,	um	die	von	
den	Menschen	mit	 psychischen	Krankheiten	 aufgrund	 ihres	
krank		heitsbedingten	Verhaltens	ausgehende	gegenwärtige	Ge	-
		fahr	im	Sinne	des	§	10	abzuwenden	und

3.	 ein	ärztliches	Zeugnis	über	den	Gesundheitszustand	der	Men-
schen	mit	psychischen	Krankheiten	aufgrund	einer	frühestens	
am	Vortage	durchgeführten	Untersuchung	vorliegt.

Vor	der	Entscheidung	über	die	sofortige	Unterbringung	durch	den	
Landrat	oder	den	Oberbürgermeister	bedarf	es	durch	diese	grund-
sätzlich	 einer	 persönlichen	 Inaugenscheinnahme	 der	Menschen	
mit	psychischen	Krankheiten.	Abweichungen	hiervon	sind	beson-
ders	zu	begründen	und	zu	dokumentieren.	Die	persönliche	Inau-
genscheinnahme	kann	auch	in	der	Einrichtung	erfolgen.	Bis	zur	
Bekanntgabe	der	Entscheidung	über	die	sofortige	Unterbringung	
kann	der	Landrat	oder	der	Oberbürgermeister	freiheitsentziehende	
Maßnahmen	anordnen.

(2)	Die	aufnehmende	Ärztin	oder	der	Arzt	in	der	Einrichtung	hat	
bei	der	Aufnahme	unverzüglich	zu	überprüfen,	ob	die	Vorausset-
zungen	für	die	Unterbringung	vorliegen.	Liegen	diese	nicht	vor,	
sind	die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	unverzüglich	zu	
entlassen	und	der	Landrat	oder	der	Oberbürgermeister	zu	 infor-
mieren.

(3)	Der	Landrat	 oder	Oberbürgermeister	 hat	 unverzüglich	beim	
Gericht	 einen	 Antrag	 auf	 Anordnung	 der	 Unterbringung	 nach	
Absatz	1	zu	stellen.	Die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	
sind	in	geeigneter	Weise	zu	unterrichten.	Ihnen	ist	Gelegenheit	zu	
geben,	Angehörige	oder	eine	sonstige	Vertrauensperson	zu	benach-
richtigen.	Bei	Minderjährigen	sind	die	Personensorgeberechtigten	
zu	unterrichten.	Entsprechend	ist	bei	Menschen	mit	psychischen	
Krankheiten	zu	verfahren,	für	die	eine	gesetzliche	Vertreterin	oder	
ein	 gesetzlicher	Vertreter	 bestellt	 ist,	 deren	Aufgabenkreis	 das	
Recht	zur	Aufenthaltsbestimmung	oder	die	Sorge	für	die	Gesund-
heit	umfasst.	Haben	die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	
eine	Rechtsanwältin	oder	einen	Rechtsanwalt	beauftragt,	ist	auch	
diese	oder	dieser	zu	unterrichten.

(4)	Wird	 eine	Unterbringung	nicht	 bis	 zum	Ablauf	des	 auf	 den	
Beginn	der	sofortigen	Unterbringung	folgenden	Tages	durch	das	

Gericht	angeordnet,	sind	die	Menschen	mit	psychischen	Krank-
heiten	unverzüglich	zu	entlassen,	es	sei	denn,	sie	verbleiben	auf-
grund	 einer	 rechtswirksamen	 Einwilligung	 in	 der	 Einrichtung.	
Von	der	Entlassung	sind	das	Gericht,	die	in	§	13	Absatz	2	genann-
ten	und	die	nach	§	315	Absatz	1	Nummer	2	und	3,	Absatz	3	und	
Absatz	4	Satz	1	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Familiensa-
chen	und	in	den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit	
beteiligten	Personen	und	Stellen	zu	informieren.

(5)	Personenbezogene	Daten	der	Menschen	mit	psychischen	Krank-
heiten	oder	Dritter,	die	den	in	Absatz	1	genannten	Behörden	bei	der	
sofortigen	Unterbringung	bekannt	werden,	dürfen	nur	zum	Vollzug	
dieses	Gesetzes	und	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Familien-
sachen	und	in	den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit	
verwendet,	insbesondere	übermittelt	oder	offenbart	werden.

Dritter Unterabschnitt 
Durchführung der Unterbringung

§ 16 
Eingangsuntersuchung

(1)	Die	ärztliche	Leitung	der	Einrichtung	veranlasst,	dass	die	Men-
schen	mit	 psychischen	Krankheiten	 sofort	 nach	 der	Einweisung	
ärztlich	untersucht	werden.	Hierbei	soll	die	Art	der	vorzunehmen-
den	Heilbehandlung	festgelegt	und	dokumentiert	werden.

(2)	Ergibt	die	ärztliche	Untersuchung,	dass	die	Voraussetzungen	
der	Unterbringung	nach	§	1	Absatz	1	Nummer	3	Buchstabe	a	nicht	
mehr	vorliegen,	hat	die	ärztliche	Leitung	der	Einrichtung

1.	 den	Landrat	oder	den	Oberbürgermeister,

2.	 die	in	§	13	Absatz	2	genannten	und	die	nach	§	315	Absatz	1	
Nummer	2	und	3,	Absatz	3	und	Absatz	4	Satz	1	des	Gesetzes	
über	das	Verfahren	in	Familiensachen	und	in	den	Angelegen-
heiten	 der	 freiwilligen	 Gerichtsbarkeit	 beteiligten	 Personen	
und	Stellen	und

3.	 das	Gericht

unverzüglich	zu	unterrichten	sowie	die	Menschen	mit	psychischen	
Krankheiten	unverzüglich	zu	entlassen,	wenn	nicht	zum	gleichen	
Zeitpunkt	eine	weitere	Unterbringungsanordnung	wirksam	wird	
oder	die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	aufgrund	einer	
rechtswirksamen	Einwilligung	in	der	Einrichtung	verbleiben.

§ 17 
Behandlungsplan

(1)	 Die	 Behandlung	 erfolgt	 nach	 einem	 Behandlungsplan,	 der	
nach	der	Aufnahme	zu	erstellen	ist.	Der	Behandlungsplan	ist	mit	
den	Menschen	mit	 psychischen	Krankheiten	 und	 der	 oder	 dem	
Personensorgeberechtigten	 zu	 erörtern	 und	 unter	 Berücksichti-
gung	des	Behandlungsfortschritts	regelmäßig	zu	überprüfen	und	
fortzuschreiben.

(2)	Der	Behandlungsplan	 hat	 die	 Persönlichkeit,	 das	Alter,	 den	
Entwicklungsstand	und	die	Lebensverhältnisse	der	Menschen	mit	
psychischen	Krankheiten	zu	berücksichtigen.	Er	umfasst	auch	die	
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erforderlichen	Maßnahmen,	die	den	Menschen	mit	psychischen	
Krankheiten	nach	der	Entlassung	ein	eigenverantwortliches	Leben	
in	 der	Gemeinschaft	 ermöglichen	 sollen.	 Der	 Behandlungsplan	
enthält	Angaben	insbesondere	über:

1.	 die	medizinische	Behandlung	und	soziotherapeutische	Bera-
tung	einschließlich	der	ihr	zugrundeliegenden	Anamnese,

2.	 die	Einbeziehung	von	nahestehenden	Personen	in	Behandlungs-
maßnahmen,

3.	 Maßnahmen	zur	Freizeitgestaltung	und

4.	 die	in	§§	32	und	34	genannten	Maßnahmen.

(3)	Bei	 einer	Unterbringung	 im	Maßregelvollzug	 finden	 ergän-
zend	die	§§	7	Absatz	2	Satz	1,	Absatz	3,	4	und	6	sowie	8	Absatz	2	
Satz	1,	Absatz	3	und	4	des	Strafvollzugsgesetzes	Mecklenburg-
Vorpommern	entsprechende	Anwendung.

§ 18 
Gestaltung der Unterbringung, Ergänzende Hilfen

(1)	Die	Unterbringung	wird	 unter	Berücksichtigung	 therapeuti-
scher	 Gesichtspunkte	 den	 allgemeinen	 Lebensverhältnissen	 so		-
weit	 wie	 möglich	 angeglichen.	 Dabei	 sind	 erforderlichenfalls	
Sicherheitsinteressen	in	angemessener	Weise	zu	berücksichtigen.	
Ein	regelmäßiger	Aufenthalt	im	Freien	ist	zu	gewährleisten.	Die	
Bereitschaft	der	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	an	der	
Erreichung	 des	 Unterbringungsziels	 mitzuwirken,	 soll	 geweckt	
und	 das	Verantwortungsbewusstsein	 für	 ein	 geordnetes	 Zusam-
menleben	gefördert	werden.

(2)	Während	der	Unterbringung	fördert	die	Einrichtung	die	Auf-
rechterhaltung	 bestehender	 und	 die	 Anbahnung	 neuer	 sozialer	
Kontakte	der	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten,	soweit	sie	
der	Wiedereingliederung	dienen.

(3)	Der	Sozialpsychiatrische	Dienst	kann	den	Menschen	mit	psy-
chischen	 Krankheiten	 während	 der	 Unterbringung	 ergänzende	
Hilfen	leisten,	sofern	dies	der	Behandlung	in	der	Einrichtung	nicht	
entgegensteht	und	die	Einrichtung	dieser	Hilfe	zugestimmt	hat.

§ 19 
Finanzielle Regelungen

(1)	Während	der	Unterbringung	erhalten	die	Menschen	mit	psy-
chischen	 Krankheiten	 einen	 Barbetrag	 zur	 persönlichen	Verfü-
gung	nach	den	Grundsätzen	und	Maßstäben	des	Zwölften	Buches	
Sozialgesetzbuch.	Die	Verfügung	über	sonstige	Geldbeträge	kann	
eingeschränkt	 werden,	 falls	 dadurch	 der	 Zweck	 der	 Unterbrin-
gung	gefährdet	oder	das	Zusammenleben	in	der	Einrichtung	be	-
einträchtigt	wird.

(2)	Geldbeträge,	die	von	den	Menschen	mit	psychischen	Krank-
heiten	in	die	Einrichtung	eingebracht	werden	und	für	das	tägliche	
Leben	in	der	Einrichtung	nicht	benötigt	werden,	sind,	soweit	sie	
nicht	 von	 den	 gesetzlichen	Vertreterinnen	 oder	Vertretern	 oder	
Betreuerinnen	oder	Betreuern	verwaltet	werden,	von	der	Einrich-
tung	zu	verwahren.

§ 20 
Rechtliche Stellung und Belehrung

(1)	Die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	unterliegen	nur	
den	in	diesem	Gesetz	vorgesehenen	Beschränkungen.	Ihnen	dür-
fen	nur	solche	Beschränkungen	auferlegt	werden,	die	im	Hinblick	
auf	den	Zweck	der	Unterbringung	oder	zur	Aufrechterhaltung	der	
Sicherheit	der	Einrichtung	und	zum	Schutz	von	anderen	Betroffe-
nen	unerlässlich	sind.

(2)	Die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	und	die	oder	der	
Personensorgeberechtigte	und,	soweit	die	Menschen	mit	psychi-
schen	Krankheiten	nicht	einwilligungsfähig	sind,	die	gesetzliche	
Vertreterin	oder	der	gesetzliche	Vertreter,	deren	oder	dessen	Auf-
gabenkreis	das	Recht	zur	Aufenthaltsbestimmung	oder	die	Sorge	
für	die	Gesundheit	umfasst,	sind	über	die	Rechte	und	Pflichten	der	
Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	während	der	Unterbrin-
gung	unverzüglich	nach	der	Aufnahme	aufzuklären;	dies	betrifft	
auch	 das	 Beschwerderecht.	 Diese	 Informationen	 sind	 ihnen	 in	
schriftlicher	Form	auszuhändigen.	Die	Aufklärung	der	Menschen	
mit	psychischen	Krankheiten	hat	entsprechend	ihrer	Verständnis-
möglichkeiten	zu	erfolgen.

§ 21 
Besondere Sicherungsmaßnahmen

(1)	 Besondere	 Sicherungsmaßnahmen	 sind	 nur	 zulässig,	 wenn	
dies	zur	Abwehr	von	gegenwärtigen	Gefahren	für	Gesundheit,	Le	-
ben	oder	andere	bedeutende	Rechtsgüter	der	Menschen	mit	psy-
chischen	Krankheiten	oder	Dritter	erforderlich	ist	oder	absehbar	
ist,	dass	diese	die	Einrichtung	ohne	Erlaubnis	verlassen	werden	
(entweichen)	 und	wenn	 diesen	Gefahren	 nicht	 anders	 begegnet	
werden	kann.

(2)	Besondere	Sicherungsmaßnahmen	sind:

1.	 die	Beschränkung	des	Aufenthalts	im	Freien,

2.	 die	Wegnahme	von	Gegenständen,

3.	 die	Absonderung	in	einen	besonderen	Raum,

4.	 die	Fesselung	und

5.	 die	Fixierung.

(3)	Besondere	Sicherungsmaßnahmen	dürfen	nur	von	einer	Ärztin	
oder	einem	Arzt	der	Einrichtung	aufgrund	eigener	Untersuchung	
befristet	angeordnet	werden.	Bei	Gefahr	im	Verzug	dürfen	beson-
dere	Schutz-	und	Sicherungsmaßnahmen	auch	von	anderen	Mitar-
beiterinnen	und	Mitarbeitern	der	Einrichtung	angeordnet	werden;	
die	 Entscheidung	 der	 Ärztin	 oder	 des	 Arztes	 ist	 unverzüglich	
nachzuholen.

(4)	Jede	besondere	Sicherungsmaßnahme	ist	ärztlich	zu	überwa-
chen	und	unverzüglich	aufzuheben,	wenn	die	Voraussetzungen	für	
ihre	Anordnung	weggefallen	sind.	Anordnung,	Durchführung	und	
Aufhebung	 der	 besonderen	Sicherungsmaßnahmen	 sind	 schrift-
lich	 zu	 dokumentieren.	 Satz	 1	 findet	 auf	 die	 Fesselung	 keine	
Anwendung,	sofern	diese	außerhalb	der	Einrichtung	vorgenom-
men	oder	aufrechterhalten	werden.
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(5)	Während	der	Absonderung	 in	einem	besonderen	Raum	sind	
die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	besonders	zu	betreu-
en.

(6)	Sind	die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	fixiert,	sind	
sie	ständig	zu	beobachten.

§ 22 
Unmittelbarer Zwang und Festnahme

(1)	 Soweit	 es	 die	 Durchführung	 der	 Maßnahmen	 nach	 diesem	
Gesetz	gebietet,	sind	die	Ärztinnen	und	Ärzte	der	Einrichtungen	
befugt,	unmittelbaren	Zwang	anzuwenden.	Soweit	es	erforderlich	
ist,	können	sie	diese	Befugnis	im	Einzelfall	auf	andere	Bedienste-
te	der	Einrichtung	übertragen.

(2)	Gegenüber	anderen	Personen	als	den	Menschen	mit	psychi-
schen	Krankheiten	darf	unmittelbarer	Zwang	angewendet	werden,	
wenn	sie	es	unternehmen,	Menschen	mit	psychischen	Krankhei-
ten	zu	befreien,	oder	wenn	sie	unbefugt	in	den	Bereich	der	Ein-
richtung	eindringen	oder	sich	unbefugt	dort	aufhalten.

(3)	Das	Recht	zur	Anwendung	unmittelbaren	Zwanges	aufgrund	
anderer	Vorschriften	bleibt	unberührt.

(4)	Unmittelbarer	Zwang	im	Sinne	dieses	Gesetzes	ist	die	Einwir-
kung	auf	Personen	oder	Sachen	durch	körperliche	Gewalt	und	ihre	
Hilfsmittel,	 wobei	 unter	 körperlicher	 Gewalt	 jede	 unmittelbare	
körperliche	 Einwirkung	 auf	 Personen	 oder	 Sachen	 und	 unter	
Hilfsmitteln	 der	 körperlichen	Gewalt	 insbesondere	 Fesseln	 und	
Reizstoffe	zu	verstehen	sind.

(5)	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten,	die	entwichen	sind	
oder	sich	sonst	ohne	Erlaubnis	außerhalb	der	Einrichtungen	auf-
halten,	können	durch	die	Einrichtungen	oder	auf	deren	Veranlas-
sung	verfolgt,	festgenommen	und	zurückgebracht	werden.	Führt	
die	Verfolgung	oder	die	von	der	Einrichtung	veranlasste	Fahndung	
nicht	alsbald	zur	Wiederergreifung,	so	sind	die	weiteren	Maßnah-
men	den	Strafverfolgungsbehörden	zu	überlassen.

§ 23 
Durchsuchung und Untersuchung

(1)	Die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	oder	ihre	Sachen	
oder	die	Räume	der	Einrichtung	dürfen	mit	technischen	Mitteln	und	
sonstigen	Hilfsmitteln	 durchsucht	werden,	 sofern	 der	Zweck	 der	
Unterbringung	oder	die	Sicherheit	der	Einrichtung	gefährdet	ist.

(2)	Eine	mit	einer	Entkleidung	verbundene	Durchsuchung	ist	nur	
bei	begründetem	Verdacht	zulässig,	dass	die	Menschen	mit	psy-
chischen	 Krankheiten	Waffen,	 andere	 gefährliche	 Gegenstände	
oder	Stoffe,	die	dem	Betäubungsmittelgesetz	unterliegen,	am	Kör-
per	 führen.	 Diese	 Durchsuchung	muss	 in	 einem	 geschlossenen	
Raum	durchgeführt	werden;	 andere	Patientinnen	oder	Patienten	
dürfen	nicht	anwesend	sein.	Frauen	sollen	nur	durch	weibliches	
Personal,	Männer	nur	durch	männliches	Personal	durchsucht	wer-
den.	Auf	das	Schamgefühl	ist	Rücksicht	zu	nehmen.

(3)	Begründen	Tatsachen	den	Verdacht,	dass	sich	in	Körperhöhlen	
oder	im	Körper	der	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	Waf-

fen,	andere	gefährliche	Gegenstände	oder	Stoffe,	die	dem	Betäu-
bungsmittelgesetz	unterliegen,	befinden,	kann	durch	eine	Ärztin	
oder	einen	Arzt	eine	Untersuchung	der	Menschen	mit	psychischen	
Krankheiten	vorgenommen	werden.

(4)	Die	Entscheidungen	über	 eine	Durchsuchung	oder	Untersu-
chung	dürfen	nur	von	einer	Ärztin	oder	einem	Arzt	der	Einrich-
tung	angeordnet	werden.	Bei	Gefahr	 im	Verzug	dürfen	die	Ent-
scheidungen	 über	 eine	 Durchsuchung	 oder	 Untersuchung	 auch	
von	 anderen	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	der	Einrichtung	
angeordnet	und	durchgeführt	werden;	die	Entscheidung	der	Ärz-
tin	oder	des	Arztes	ist	unverzüglich	nachzuholen.	In	den	Fällen	der	
Absätze	2	und	3	kann	die	ärztliche	Leitung	der	Einrichtung	auch	
allgemein	anordnen,	dass	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	
bei	der	Aufnahme,	vor	und	nach	 jedem	Urlaub,	Ausgang,	 jeder	
Ausführung	 und	 nach	 jedem	 Besuch	 zu	 durchsuchen	 oder	 zu	
untersuchen	sind.

(5)	Bei	suchtgefährdeten	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	
können	die	Untersuchungen	durchgeführt	werden,	die	zum	Nach-
weis	von	im	Körper	befindlichen	Stoffen	notwendig	sind.

(6)	Über	die	Durchsuchung	und	die	Untersuchung	ist	ein	Proto-
koll	zu	fertigen,	das	den	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	
zur	Kenntnis	zu	geben	ist.

§ 24 
Bekanntgabe von Entscheidungen

Entscheidungen	und	Anordnungen	im	Rahmen	der	Unterbringung	
sind	 den	Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	 unverzüglich	
bekannt	 zu	 geben	 und	 den	Verständnismöglichkeiten	 der	Men-
schen	mit	psychischen	Krankheiten	entsprechend	zu	erläutern.	Sie	
sind	in	den	jeweiligen	Krankenakten	zu	vermerken	und	zu	begrün-
den.

§ 25 
Behandlung

Behandlungsmaßnahmen	 bedürfen	 der	 Einwilligung	 der	 Men-
schen	mit	psychischen	Krankheiten	oder	bei	Minderjährigen	der	
Personensorgeberechtigten.

§ 26 
Ärztliche Zwangsmaßnahme

(1)	Eine	medizinische	Behandlung	gegen	den	natürlichen	Willen	
der	Menschen	mit	 psychischen	Krankheiten	 (ärztliche	Zwangs-
maßnahme)	darf	nur	durchgeführt	werden

1.	 mit	 dem	Ziel,	 die	 fortdauernde	Notwendigkeit	 einer	Unter-
bringung	nach	den	Abschnitten	4	und	6	zu	beseitigen	oder

2.	 soweit	die	Maßnahme	erforderlich	ist,	um	eine	gegenwärtige	
Lebensgefahr	oder	schwerwiegende	Gefahr	 für	die	Gesund-
heit	der	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	oder	eine	von	
ihnen	 infolge	 ihrer	Krankheit	 ausgehende	gegenwärtige	Le	-
bensgefahr	oder	erhebliche	Gefahr	für	die	Gesundheit	an		derer	
Menschen,	die	sich	in	der	Einrichtung	aufhalten,	ab		zu		wenden	
oder
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3.	 soweit	die	Maßnahme	dazu	dient,	eine	sonst	erforderliche	be	-
sondere	Sicherungsmaßnahme	nach	§	21	Absatz	2	Nummer	3	
bis	5	zu	vermeiden	oder	zu	beenden	und	

4.	 wenn	die	Menschen	mit	 psychischen	Krankheiten	 aufgrund	
dieser	Krankheiten	die	Notwendigkeit	der	ärztlichen	Maßnah-
me	 nicht	 erkennen	 oder	 nicht	 nach	 dieser	 Einsicht	 handeln	
können	und	wenn

5.	 die	Maßnahme	im	Hinblick	auf	das	Behandlungsziel	Erfolg	
verspricht,

6.	 es	 aussichtslos	 erscheint,	mit	 einem	milderen	Mittel,	 insbe-
sondere	einer	weniger	eingreifende	Behandlung,	das	mit	der	
Maßnahme	verfolgte	Ziel	zu	erreichen	und

7.	 der	zu	erwartende	Nutzen	der	Behandlung	die	zu	erwartenden	
Beeinträchtigungen	deutlich	überwiegt.

(2)	Eine	ärztliche	Zwangsmaßnahme	setzt	voraus,	dass	durch	die	
behandelnde	Ärztin	oder	den	Arzt

1.	 vor	Beginn	der	Behandlung	ernsthaft	versucht	wurde,	eine	auf	
Vertrauen	gegründete,	freiwillige	Einwilligung	der	Menschen	
mit	psychischen	Krankheiten	zu	erreichen,

2.	 eine	den	Verständnismöglichkeiten	der	Menschen	mit	psychi-
schen	Krankheiten	entsprechende	Information	über	die	beab-
sichtigte	Behandlung,	ihre	Wirkungen	und	Ziele	vorausgegan-
gen	ist,	und

3.	 den	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	nach	Scheitern	
des	Gespräches	nach	Nummer	1	die	Beantragung	der	gericht-
lichen	Anordnung	 nebst	 der	Möglichkeit	 der	Durchführung	
einer	ärztlichen	Zwangsmaßnahme	angekündigt	worden	ist.

Die	behandelnde	Ärztin	oder	der	Arzt	muss	die	Durchführung	der	
Gespräche	und	deren	Ergebnis	dokumentieren.

(3)	Die	Behandlung	muss	von	einer	Ärztin	oder	einem	Arzt	ange-
ordnet,	überwacht	und	dokumentiert	werden.

(4)	Eine	ärztliche	Zwangsmaßnahme	 ist	nur	mit	vorheriger	Zu	-
stimmung	des	Betreuungsgerichts	auf	Antrag	der	Einrichtung,	bei	
im	Maßregelvollzug	untergebrachten	Menschen	mit	psychischen	
Krankheiten	 der	 Strafvollstreckungskammer	 oder	 der	 Jugend-
kammer	oder	bei	vorläufig	untergebrachten	Menschen	mit	psychi-
schen	 Krankheiten	 des	 Haftgerichtes	 oder	 des	 Gerichtes	 der	
Hauptsache	 auf	Antrag	 der	 Einrichtung	 des	Maßregelvollzuges	
zulässig.	 Dies	 gilt	 nicht	 in	 den	 Fällen,	 in	 denen	 eine	 ärztliche	
Zwangsmaßnahme	 dazu	 dient,	 eine	 gegenwärtige	Lebensgefahr	
oder	eine	gegenwärtige	schwerwiegende	Gefahr	für	die	Gesund-
heit	 der	 Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	 abzuwenden,	
wenn	hierdurch	die	Behandlung	verzögert	würde	und	sich	hieraus	
Nachteile	für	das	Leben	oder	die	Gesundheit	der	Menschen	mit	
psychischen	Krankheiten	 ergeben	würden.	Die	 Zustimmung	 ist	
unverzüglich	 nachträglich	 einzuholen.	 Für	 die	 Strafvollstre-
ckungs-	und	die	Jugendkammern	oder	die	Haftgerichte	oder	die	
Gerichte	der	Hauptsache	gelten	ihre	jeweiligen	Prozessordnungen	
und	Verfahrensrechte.	Sie	haben	darüber	hinaus	entsprechend	der	
§§	319	und	321	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Familiensa-
chen	und	in	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit	die	

Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	 persönlich	 anzuhören	
und	ein	Sachverständigengutachten	einzuholen.	Zugleich	ist	den	
Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	 eine	Verteidigerin	oder	
ein	Verteidiger	als	notwendige	Verteidigung	beizuordnen.

§ 27 
Persönliche Habe

(1)	Die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	haben	das	Recht,	
ihre	persönliche	Kleidung	zu	tragen.

(2)	Die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	haben	das	Recht,	
persönliche	Gegenstände	in	ihrem	Zimmer	aufzubewahren.	Dieses	
Recht	kann	eingeschränkt	werden,	wenn	gesundheitliche	Nachteile	
für	 die	 Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	 oder	 Dritte	 zu	
befürchten	sind	oder	die	Sicherheit	der	Einrichtung	oder	das	geord-
nete	Zusammenleben	in	der	Einrichtung	erheblich	gefährdet	wird.

§ 28 
Religionsausübung

Die	 Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	 sind	 berechtigt,	
innerhalb	der	Einrichtung	an	Gottesdiensten	und	sonstigen	religi-
ösen	Veranstaltungen	ihrer	Religionsgemeinschaft	teilzunehmen,	
soweit	diese	angeboten	werden.	An	Veranstaltungen	anderer	Reli-
gionsgemeinschaften	 innerhalb	der	Einrichtung	können	 sie	 teil-
nehmen,	wenn	deren	Seelsorgerin	oder	Seelsorger	zustimmt	und	
der	Zweck	der	Unterbringung	oder	die	Sicherheit	der	Einrichtung	
hierdurch	nicht	gefährdet	wird.

§ 29 
Besuchsrecht und Telefongespräche

(1)	Das	Recht	der	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten,	Besuch	
zu	empfangen,	darf	nur	eingeschränkt	werden,	wenn	ihre	Gesund-
heit	oder	die	Sicherheit	der	Einrichtung	durch	den	Besuch	erheb-
lich	gefährdet	ist.

(2)	Ein	Besuch	kann	durch	die	zuständige	Ärztin	oder	den	Arzt	der	
Einrichtung	überwacht	und	abgebrochen	oder	die	Übergabe	von	
Gegenständen	 untersagt	 werden,	 wenn	 konkrete	Anhaltspunkte	
erkennbar	 sind,	 dass	 anderenfalls	 gesundheitliche	Nachteile	 für	
Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	oder	Dritte	zu	befürchten	
oder	die	Sicherheit	der	Einrichtung	gefährdet	wären.	Die	Unter-
haltung	darf	nur	überwacht	werden,	soweit	dies	im	Einzelfall	aus	
diesen	Gründen	erforderlich	ist.

(3)	Absatz	2	Satz	1	gilt	für	Besuche	der	anwaltlichen	oder	notari-
ellen	Vertretung	in	einer	die	Menschen	mit	psychischen	Krankhei-
ten	betreffenden	Rechtssache	mit	der	Maßgabe,	dass	eine	inhaltli-
che	Überprüfung	der	 von	 ihnen	mitgeführten	Schriftstücke	und	
sonstigen	Unterlagen	unzulässig	ist;	die	Übergabe	dieser	Schrift-
stücke	oder	Unterlagen	an	die	Menschen	mit	psychischen	Krank-
heiten	darf	nicht	untersagt	werden.	Für	Besuche	von	Verteidige-
rinnen	oder	Verteidigern	bleiben	die	§§	148	und	148a	der	Strafpro-
zessordnung	unberührt.

(4)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	für	das	Führen	von	Telefongesprä-
chen	entsprechend.
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(5)	Die	beabsichtigte	Überwachung	eines	Telefongespräches	oder	
eines	Besuches	oder	deren	Unterhaltung	 ist	den	Gesprächspart-
nern	vor	dem	Gespräch	oder	dem	Beginn	des	Besuches	mitzutei-
len.

§ 30 
Recht auf Schriftwechsel

(1)	Der	Schriftwechsel	der	Menschen	mit	psychischen	Krankhei-
ten	mit	Gerichten,	ihrer	anwaltlichen	oder	notariellen	Vertretung	
und	 der	 Besuchskommission	 nach	 §	 46	 unterliegt	 keiner	 Ein-
schränkung.	Dies	gilt	auch	für	Schreiben	an	Volksvertretungen	des	
Bundes	 und	 der	 Länder,	 an	 kommunale	Vertretungen	 sowie	 an	
deren	Mitglieder,	an	die	Aufsichtsorgane	der	Einrichtung,	an	die	
oder	den	Beauftragten	für	den	Datenschutz	des	Bundes	oder	der	
Länder,	an	das	Europäische	Parlament	und	dessen	Mitglieder,	an	
die	Europäische	Kommission	für	Menschenrechte,	an	den	Euro-
päischen	Gerichtshof	für	Menschenrechte,	an	den	Europäischen	
Ausschuss	 zur	Verhütung	 von	 Folter	 und	 unmenschlicher	 oder	
erniedrigender	Behandlung	oder	Strafe,	an	den	Ausschuss	der	Ver-
einten	Nationen	gegen	Folter,	an	den	zugehörigen	Unterausschuss	
zur	Verhütung	von	Folter	und	an	die	entsprechenden	Nationalen	
Präventionsmechanismen	sowie	bei	ausländischen	Staatsangehö-
rigen	für	Schreiben	an	die	konsularische	oder	diplomatische	Ver-
tretung	des	Heimatlandes.

(2)	Der	übrige	Schriftverkehr	darf	nur	durch	die	behandelnde	Ärz-
tin	 oder	 den	Arzt	 eingesehen	 werden,	 wenn	 konkrete	Anhalts-
punkte	dafür	vorliegen,	dass	eine	Weiterleitung	den	Menschen	mit	
psychischen	Krankheiten	gesundheitliche	Schäden	oder	sonstige	
erhebliche	Nachteile	zufügen,	den	Zweck	der	Unterbringung	ge	-
fährden	oder	die	Sicherheit	der	Einrichtung	oder	anderer	Personen	
beeinträchtigen	könnte.

(3)	Schreiben	dürfen	wegen	ihres	Inhalts	nur	angehalten	werden,	
wenn	ihre	Weiterleitung	den	Menschen	mit	psychischen	Krank-
heiten	gesundheitliche	Schäden	oder	sonstige	erhebliche	Nachtei-
le	zufügen	oder	die	Sicherheit	oder	das	geordnete	Zusammenle-
ben	in	der	Einrichtung	oder	die	Eingliederung	der	Menschen	mit	
psychischen	Krankheiten	 oder	 anderer	 nach	 der	Entlassung	 ge	-
fährden	würde.

(4)	Nach	Absatz	3	angehaltene	Schreiben	sind	den	gesetzlichen	
Vertreterinnen	 oder	 Vertretern	 der	 Menschen	 mit	 psychischen	
Krankheiten	zu	übergeben.	Ist	für	den	Aufgabenkreis	des	§	1896	
Absatz	4	des	Bürgerlichen	Gesetzbuches	eine	Betreuerin	oder	ein	
Betreuer	bestellt,	sind	sie	dieser	oder	diesem	zu	übergeben.	Ande-
renfalls	sind	die	Schreiben	an	die	Absenderin	oder	den	Absender	
zurückzugeben	oder,	wenn	dies	nicht	möglich	oder	wegen	einer	zu	
erwartenden	Besserung	des	Gesundheitszustandes	der	Menschen	
mit	psychischen	Krankheiten	nicht	zweckmäßig	ist,	für	diese	zu	
verwahren.	Die	Verwahrung	ist	der	Absenderin	oder	dem	Absen-
der	und	den	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	mitzuteilen.

(5)	Die	Absätze	1	bis	4	gelten	für	andere	Arten	der	Nachrichten-
übermittlung,	Päckchen,	Pakete	und	bildliche	Darstellungen	ent-
sprechend.

§ 31 
Verwertung von Erkenntnissen

Erkenntnisse	aus	einer	Überwachung	der	Besuche,	des	Schriftver-
kehrs,	der	Telefongespräche,	der	Pakete	oder	der	sonstigen	Nach-
richtenübermittlung	dürfen	außer	 für	den	mit	der	Überwachung	
verfolgten	Zweck	nur	für	die	Behandlung	der	Menschen	mit	psy-
chischen	 Krankheiten	 und	 zur	 Abwehr	 von	 Gefahren	 für	 die	
Sicherheit	und	das	geordnete	Zusammenleben	in	der	Einrichtung	
verwendet	werden.

§ 32 
Urlaub, Ausgang und Ausführung

(1)	Die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	können	durch	die	
ärztliche	Leitung	der	Einrichtungen	bis	zu	zwei	Wochen	beurlaubt	
werden,	 wenn	 es	 ihr	 Gesundheitszustand	 und	 die	 persönlichen	
Verhältnisse	rechtfertigen	und	ein	Missbrauch	des	Urlaubsrechts	
nicht	zu	befürchten	ist.	Die	Beurlaubung	kann	mit	Auflagen,	ins-
besondere	der	Verpflichtung	zur	Weiterführung	der	medizinischen	
Behandlung,	verbunden	werden.

(2)	Eine	Beurlaubung	von	mehr	als	zwei	Wochen	bedarf

1.	 bei	einer	Unterbringung	nach	§	1	Absatz	1	Nummer	3	Buch-
stabe	a	der	vorherigen	Anhörung	des	Landrates	oder	des	Ober-
bürgermeisters,

2.	 bei	einer	Unterbringung	im	Maßregelvollzug	der	vorherigen	
Anhörung	der	Vollstreckungsbehörde.

Im	Fall	der	Nummer	1	ist	die	Beurlaubung	dem	Gericht	mitzutei-
len.

(3)	Die	Beurlaubung	soll	widerrufen	werden,	wenn	die	Menschen	
mit	psychischen	Krankheiten	eine	Auflage	nicht	oder	nicht	voll-
ständig	erfüllt	haben	oder	der	Gesundheitszustand	sich	wesentlich	
verschlechtert	hat	oder	ein	Missbrauch	des	Urlaubsrechts	zu	be	-
fürchten	ist.

(4)	Von	der	bevorstehenden	Beurlaubung	und	dem	Widerruf	der	
Beurlaubung	sind	der	Landrat	oder	der	Oberbürgermeister	oder	
die	Vollstreckungsbehörde	und	der	oder	die	Personensorgeberech-
tigte	oder	die	Personensorgeberechtigten	oder,	 soweit	 die	Men-
schen	mit	psychischen	Krankheiten	nicht	einwilligungsfähig	sind,	
die	gesetzliche	Vertreterin	oder	gesetzlichen	Vertreterinnen	oder	
der	gesetzliche	oder	die	gesetzlichen	Vertreter,	deren	Aufgaben-
kreis	das	Recht	zur	Aufenthaltsbestimmung	oder	die	Sorge	für	die	
Gesundheit	umfasst,	rechtzeitig	zu	unterrichten.

(5)	Absatz	1	Satz	1	findet	auf	stundenweise	Beurlaubung	(Aus-
gang)	entsprechende	Anwendung.

(6)	Die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	können	mit	Zu	-
stimmung	der	ärztlichen	Leitung	unter	Aufsicht	mindestens	einer	
Mitarbeiterin	oder	eines	Mitarbeiters	der	Einrichtungen	das	Ge	-
lände	der	Einrichtungen	verlassen	(Ausführung).
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§ 33 
Hausordnung

Die	Einrichtungen	erlassen	mit	Zustimmung	des	Ministeriums	für	
Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	Hausordnungen.	Die	Haus-
ordnungen	können	 insbesondere	Regelungen	 enthalten	über	die	
Einteilung	des	Tages	in	Beschäftigungs-	und	Behandlungszeiten,	
Freizeit	und	Ruhezeit,	die	Ausstattung	der	Räume	mit	persönli-
chen	Gegenständen,	den	Umgang	mit	den	Sachen	der	Einrichtun-
gen,	Besuchsregelungen,	das	Verfahren	bei	Absendung	und	Emp-
fang	 von	 Schreiben	 und	 Paketen,	 die	 Telefonnutzung	 und	 die	
Nutzung	von	elektronischen	Geräten	und	Medien,	die	Freizeitge-
staltung,	über	den	Umgang	mit	Alkohol,	Tabakwaren,	legalen	und	
illegalen	Drogen	sowie	die	Verfügung	über	Geld.	Dem	Personal	
der	Einrichtungen	und	den	Menschen	mit	psychischen	Krankhei-
ten	ist	Gelegenheit	zur	Mitwirkung	zu	geben.

§ 34 
Offene Unterbringung

(1)	 Um	 das	 angestrebte	 Behandlungsziel	 zu	 erreichen,	 soll	 die	
Unterbringung	nach	Möglichkeit	aufgelockert	und	weitgehend	in	
freien	Formen	durchgeführt	werden,	sobald	der	Zweck	der	Unter-
bringung	es	zulässt.

(2)	 Die	 Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	 sollen	 offen	
untergebracht	werden,	wenn	dies	ihrer	Behandlung	dient,	sie	den	
damit	verbundenen	Anforderungen	genügen	und	nicht	zu	befürch-
ten	ist,	dass	sie	die	Möglichkeit	der	offenen	Unterbringung	miss-
brauchen.	§	32	Absatz	2	ist	entsprechend	anzuwenden.

Vierter Unterabschnitt 
Beendigung der Unterbringung

§ 35 
Entlassung

Die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	sind	bei	Aufhebung	
der	Unterbringung	durch	das	Gericht	oder	nach	Ablauf	der	vom	
Gericht	bestimmten	Dauer	für	die	Unterbringungsmaßnahme	zu	
entlassen,	wenn	nicht	zum	gleichen	Zeitpunkt	eine	weitere	Unter-
bringungsanordnung	wirksam	wird	oder	die	Menschen	mit	psy-
chischen	Krankheiten	aufgrund	einer	rechtswirksamen	Einwilli-
gung	in	den	Einrichtungen	verbleiben.

§ 36 
Aussetzung und Entlassungsvorbereitung

(1)	Die	Vollziehung	 einer	Unterbringungsmaßnahme	kann	nach		
§	328	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Familiensachen	und	in	
den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit	als	Entlas-
sungsvorbereitung	ausgesetzt	werden,	wenn	dies	nach	dem	Ge	-
sundheitszustand	 und	 den	 persönlichen	Verhältnissen	 der	Men-
schen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	 gerechtfertigt	 erscheint.	 Je	
nach	Betreuungs-	 und	Behandlungsbedarf	 kann	 die	Anordnung	
des	Gerichtes	mit	der	Auflage,	den	Sozialpsychiatrischen	Dienst	
im	Rahmen	 der	 nachgehenden	Hilfen	 in	Anspruch	 zu	 nehmen,	
sich	 in	medizinische	Behandlung	zu	begeben	und	die	medizini-
schen	Anordnungen	zu	befolgen,	verbunden	werden.	Name	und	

Anschrift	der	medizinisch	behandelnden	Personen	sind	den	Ein-
richtungen	 durch	 die	 Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	
oder	die	Personensorgeberechtigte	oder	den	oder	die	Personensor-
geberechtigten	oder,	soweit	die	Menschen	mit	psychischen	Krank-
heiten	nicht	einwilligungsfähig	sind,	durch	die	gesetzliche	Vertre-
terin	oder	gesetzlichen	Vertreterinnen	beziehungsweise	den	oder	
die	gesetzlichen	Vertreter,	dessen	oder	deren	Aufgabenkreis	das	
Recht	zur	Aufenthaltsbestimmung	oder	die	Sorge	für	die	Gesund-
heit	umfasst,	unverzüglich	mitzuteilen.

(2)	Die	Einrichtungen	benachrichtigen	den	Sozialpsychiatrischen	
Dienst,	den	Landrat	oder	den	Oberbürgermeister	und	die	Perso-
nensorgeberechtigte	oder	den	oder	die	Personensorgeberechtigten	
oder,	 soweit	 die	 Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	 nicht	
einwilligungsfähig	sind,	die	gesetzlichen	Vertreterinnen	oder	Ver-
treter,	deren	Aufgabenkreis	das	Recht	zur	Aufenthaltsbestimmung	
oder	 die	 Sorge	 für	 die	Gesundheit	 umfasst,	 rechtzeitig	 von	 der	
bevorstehenden	Entlassung.	Die	Einrichtungen	teilen	dem	Sozial-
psychiatrischen	Dienst	die	bereits	eingeleiteten	Maßnahmen	mit	
und	ersuchen	diesen,	unverzüglich	für	die	ambulante	Betreuung	
zu	sorgen	und	nachgehende	Hilfen	in	die	Wege	zu	leiten.

(3)	Die	Einrichtungen	übersenden	den	in	Absatz	1	genannten	me	-
dizinisch	behandelnden	Personen	und	dem	Sozialpsychiatrischen	
Dienst	umgehend	einen	ärztlichen	Entlassungsbericht.

Fünfter Abschnitt 
Nachgehende Hilfe

§ 37 
Nachgehende Hilfe

(1)	Die	nachgehende	Hilfe	hat	neben	den	 in	§	7	beschriebenen	
Maßnahmen	zusätzlich	mit	anderen	Trägern	sozialer	Hilfen	und	
Behörden	 zusammenzuarbeiten,	 um	 den	Menschen	mit	 psychi-
schen	 Krankheiten	 bei	 der	 Beschaffung	 einer	 Unterkunft	 und	
einer	Arbeitsstelle	zu	helfen.	§	7	Absatz	2	 findet	entsprechende	
An		wendung.

(2)	Ist	die	Aussetzung	der	Vollziehung	einer	Unterbringung	nach	
§	328	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Familiensachen	und	in	
den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit	mit	Aufla-
gen	über	eine	medizinische	Behandlung	oder	psychosoziale	Bera-
tung	verbunden,	gehört	es	zur	Aufgabe	der	nachgehenden	Hilfe,	
auf	die	Einhaltung	dieser	Auflagen	hinzuwirken	und	insbesondere	
die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	über	die	Folgen	einer	
Unterbrechung	der	notwendigen	Behandlung	und	Beratung	hin-
zuweisen.

Sechster Abschnitt 
Durchführung freiheitsentziehender Maßregeln

§ 38 
Unterbringung aufgrund strafgerichtlicher  

Entscheidung

(1)	 Die	Maßregeln	werden	 in	 psychiatrischen	Krankenhäusern,	
psychiatrischen	Abteilungen	von	Krankenhäusern,	Suchtfachab-
teilungen	oder	Suchtfachkliniken	 (Einrichtungen	des	Maßregel-
vollzuges)	öffentlich-rechtlicher	Träger,	die	vom	Ministerium	für	
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Arbeit,	Gleichstellung	 und	 Soziales	 im	Einvernehmen	mit	 dem	
Justizministerium	 bestimmt	 werden,	 vollzogen.	 Die	 in	 Satz	 1	
genannten	Aufsichtsbehörden	 regeln	 die	 örtliche	 und	 sachliche	
Zuständigkeit	einvernehmlich	in	einem	Vollstreckungsplan.

(2)	Die	Befugnis	zum	Vollzug	freiheitsentziehender	Maßregeln	in	
eigenem	Namen	und	in	Handlungsformen	des	öffentlichen	Rechts	
kann	 geeigneten	 juristischen	 Personen	 des	 privaten	 Rechts	 mit	
deren	 Zustimmung	 widerruflich	 verliehen	 werden	 (Beleihung).	
Das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	überträgt	
im	Einvernehmen	mit	dem	Justizministerium	die	Aufgaben	nach	
Satz	1	durch	Verwaltungsakt	oder	öffentlich-rechtlichen	Vertrag.

(3)	Mit	 dem	Verwaltungsakt	 oder	 in	 dem	öffentlich-rechtlichen	
Vertrag	sind	alle	wesentlichen	Rechte	und	Pflichten	der	Beteilig-
ten	oder	Vertragspartner	zu	regeln.	Darin	sind	insbesondere	aufzu-
nehmen,	dass

1.	 in	den	Einrichtungen	des	Maßregelvollzuges	jederzeit	die	zur	
ordnungsgemäßen	Durchführung	des	Vollzugs	der	Unterbrin-
gung	 erforderlichen	personellen,	medizinischen,	 sachlichen,	
baulichen	 und	 organisatorischen	 Voraussetzungen	 gegeben	
sind,

2.	 das	eingesetzte	Personal	über	die	dafür	notwendige	Fachkun-
de	und	persönliche	Eignung	verfügt	und	arbeitsvertraglich	an	
das	 vorliegende	Gesetz	 sowie	 umfassend	 an	 die	Weisungen	
der	in	Absatz	7	genannten	Behörden	gebunden	wird,

3.	 die	juristischen	Personen	des	privaten	Rechts	sowie	das	Per-
sonal	 von	 erwerbswirtschaftlichen	 Motiven	 und	 Zwängen	
freigestellt	 sind	 und	 bei	 der	Durchführung	 der	 nach	 Satz	 1	
übertragenen	hoheitlichen	Aufgaben	keinen	Gewinn	aufgrund	
der	Anzahl	 der	 untergebrachten	Menschen	mit	 psychischen	
Krankheiten	und	deren	Unterbringungsdauer	erzielen,

4.	 die	Besetzung	der	Stellen	der	ärztlichen	Leitung,	der	Pflege-
dienstleitung	sowie	deren	jeweilige	Stellvertretung	sowie	die	
Ausgestaltung	 deren	 Verträge	 im	 Einvernehmen	 mit	 dem	
Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	sowie	bei	
der	Besetzung	der	Stellen	der	oder	des	für	die	Sicherheit	Ver-
antwortlichen	sowie	deren	jeweilige	Stellvertretung	sowie	die	
Ausgestaltung	von	deren	Verträgen	im	Einvernehmen	mit	dem	
Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	und	des	
Justizministeriums	erfolgt,

5.	 die	Einstellung	von	am	Vollzug	der	Unterbringung	beteiligtem	
Personal	von	einem	auf	die	persönliche	und	fachliche	Eignung	
bezogenen	Einwilligungsvorbehalt	der	ärztlichen	Leitung	der	
Einrichtungen	abhängig	ist,

6.	 die	Aufnahme-	und	Behandlungspflichten	 sowie	die	Ausge-
staltung	 und	 Organisation	 des	 Vollzugs	 der	 Unterbringung	
einschließlich	Maßnahmen	zum	Qualitätsmanagement	gere-
gelt	sind,

7.	 Weisungen	durch	die	Geschäftsführung	der	juristischen	Per-
sonen	des	privaten	Rechts	im	Zuständigkeitsbereich	der	ärzt-
lichen	Leitung,	der	Pflegedienstleitung	und	der	oder	des	für	
die	Sicherheit	Verantwortlichen	und	deren	Stellvertretung	im	
Hinblick	auf	den	Vollzug	der	Unterbringung	ausgeschlossen	
sind,

8.	 im	Fall	eines	Streiks	die	gebotene	Vermeidung	unverhältnis-
mäßiger	Gemeinwohlschädigungen	oder	unverhältnismäßiger	
Beeinträchtigungen	 Dritter	 durch	 Notdienste	 sichergestellt	
wird,

9.	 eine	Aufgabenübertragung	auf	Dritte	oder	der	Abschluss	eines	
Beherrschungsvertrags	(§	291	des	Aktiengesetzes)	nicht	ohne	
vorherige	Zustimmung	des	Ministeriums	für	Arbeit,	Gleich-
stellung	und	Soziales	möglich	sind.

(4)	Die	ärztliche	Leitung,	die	Pflegedienstleitung	und	der	oder	die	
für	die	Sicherheit	Verantwortliche	sowie	deren	jeweilige	Stellver-
tretung	werden	durch	das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	
und	Soziales	widerruflich	durch	Verwaltungsakt	ermächtigt,	die	
ihnen	nach	diesem	Gesetz	übertragenen	Aufgaben	im	Auftrag	der	
nach	Absatz	2	beliehenen	Einrichtungen	und	in	Handlungsformen	
des	öffentlichen	Rechts	wahrzunehmen.	Sie	treffen	die	Entschei-
dungen,	die	in	Grundrechte	der	Menschen	mit	psychischen	Krank-
heiten	eingreifen.	Die	Ermächtigung	nach	Satz	1	setzt	die	persön-
liche	und	fachliche	Eignung	für	die	Wahrnehmung	der	Aufgaben	
voraus.

(5)	Der	Zweck	der	Unterbringung	im	Maßregelvollzug	ist	die	Hei-
lung	oder	Besserung	des	Zustandes	im	Sinne	der	§§	136	und	137	
des	Strafvollzugsgesetzes	 insbesondere	 durch	medizinische	Be	-
handlung	und	 sozialtherapeutische	 oder	 heilpädagogische	Maß-
nahmen	 sowie	 die	 soziale	 und	 berufliche	 Eingliederung.	 Zur	
Umsetzung	der	in	Satz	1	genannten	Behandlung	und	Maßnahmen	
sind	 diese	 durch	 die	 Einrichtungen	 des	 Maßregelvollzuges	 in	
jeweils	einem	Therapiekonzept	zusammenzufassen	und	vorzuhal-
ten,	welches	der	Zustimmung	des	Ministeriums	für	Arbeit,	Gleich-
stellung	und	Soziales	bedarf.	Das	 jeweilige	Therapiekonzept	 ist	
alle	drei	Jahre	zu	aktualisieren.

(6)	Die	Einrichtungen	des	Maßregelvollzuges	sind	durch	geeigne-
te	Maßnahmen	gegen	ein	Entweichen	der	Menschen	mit	psychi-
schen	Krankheiten	zu	sichern.	Sie	müssen	so	gegliedert	oder	aus-
gestattet	sein,	dass	eine	auf	die	unterschiedlichen	Anforderungen	
abgestimmte	Behandlung	 ermöglicht	wird	 und	 dass	 der	 Zweck	
der	Unterbringung	nach	Absatz	5	erreicht	werden	kann.

(7)	Das	Justizministerium	überwacht	die	Einrichtungen	des	Maß-
regelvollzuges	daraufhin,	dass	die	Anforderungen	des	Absatzes	6	
Satz	 1	 eingehalten	werden,	 und	 erlässt	 im	Benehmen	mit	 dem	
Ministerium	 für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	 allgemeine	
Sicherheitsbestimmungen.	Im	Übrigen	werden	die	Einrichtungen	
des	Maßregelvollzuges	durch	das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleich-
stellung	und	Soziales	überwacht.	Für	die	Aufsicht	nach	den	Sätzen	1	
und	2	findet	§	12	Absatz	6	und	7	entsprechende	Anwendung.

(8)	Für	die	Unterbringung	im	Maßregelvollzug	gelten	die	§§	16	
Absatz	1	und	17	bis	34,	35	Alternative	1	bis	3	und	37	sowie	die	
Vorschriften	 dieses	 und	 der	 folgenden	Abschnitte.	Abweichend	
von	§	33	wird	die	Zustimmung	zur	Hausordnung	vom	Ministeri-
um	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	im	Einvernehmen	mit	
dem	Justizministerium	erteilt.
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§ 39 
Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, Ausbildung und 

Weiterbildung

(1)	Die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	erhalten	im	Rah-
men	des	Behandlungsplans	beschäftigungs-	und	arbeitstherapeu-
tische	Angebote.	Arbeitstherapeutische	Angebote	 dienen	 insbe-
sondere	dem	Ziel,	Fähigkeiten	für	eine	Erwerbstätigkeit	nach	der	
Entlassung	zu	vermitteln,	zu	erhalten	oder	zu	fördern.	Bundesge-
setzliche	Regelungen	bleiben	unberührt.

(2)	Im	Rahmen	des	Maßregelvollzuges	soll	Menschen	mit	psychi-
schen	Krankheiten,	die	den	Abschluss	der	Haupt-	oder	Realschule	
nicht	erreicht	haben,	aber	diese	anstreben,	Unterricht	in	den	zum	
jeweiligen	Schulabschluss	 führenden	Fächern	 erteilt	 oder	Gele-
genheit	gegeben	werden,	an	einem	der	Art	und	dem	Grunde	der	
Behinderung	 entsprechenden	 Unterricht	 teilzunehmen.	 Bei	 der	
beruflichen	Ausbildung	oder	Umschulung	ist	berufsbildender	Un	-
terricht	zu	ermöglichen.	Absatz	3	Satz	2	findet	entsprechende	An	-
wendung.

(3)	Im	Rahmen	des	Maßregelvollzuges	kann	den	Menschen	mit	
psychischen	Krankheiten	Gelegenheit	zur	Berufsausbildung,	be	-
ruflichen	 Fortbildung,	Umschulung	 oder	Teilnahme	 an	 anderen	
ausbildenden	oder	weiterbildenden	Maßnahmen	gegeben	werden.	
Es	kann	den	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	auch	gestat-
tet	werden,	 einer	Arbeit,	Berufsausbildung,	 beruflichen	Fortbil-
dung	oder	Umschulung	außerhalb	der	Einrichtungen	des	Maßre-
gelvollzugs	nachzugehen	oder	an	anderen	ausbildenden	oder	wei-
terbildenden	Maßnahmen	teilzunehmen.

§ 40 
Gewährung von Arbeitstherapieentgelt und Zuwendungen 

bei Eingliederungsmaßnahmen

(1)	Für	Arbeitsleistungen	im	Rahmen	einer	Arbeitstherapie	ist	den	
Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	durch	die	Einrichtungen	
des	Maßregelvollzuges	 ein	Arbeitstherapieentgelt	 zu	 gewähren.	
Bei	Teilnahme	am	Unterricht,	an	einer	Maßnahme	der	Berufsaus-
bildung,	der	beruflichen	Fortbildung	oder	Umschulung	kann	den	
Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	durch	die	Einrichtungen	
des	Maßregelvollzuges	eine	Zuwendung	gewährt	werden.

(2)	Das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	regelt	
im	Einzelnen	das	für	die	Höhe	des	Arbeitsentgelts	und	der	Zuwen-
dung	maßgebliche	Verfahren.	Es	regelt	auch,	dass	von	der	Gewäh-
rung	des	Entgelts	oder	der	Zuwendung	aus	Gründen	des	therapeu-
tischen	Konzepts	ganz	oder	teilweise	abgesehen	werden	kann.

§ 41 
Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1)	Zur	Sicherung	des	Vollzugs	der	Maßregel	und	zur	Aufrechter-
haltung	der	Sicherheit	oder	Ordnung	der	Einrichtung	des	Maßre-
gelvollzuges,	 insbesondere	zur	 Identitätsfeststellung,	dürfen	mit	
Kenntnis	der	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	erkennungs-
dienstliche	Maßnahmen	 angeordnet	 werden.	 Zu	 diesem	 Zweck	
können	Lichtbilder	aufgenommen,	äußerliche	körperliche	Merk-
male	 festgestellt	 und	Messungen	 an	den	Menschen	mit	 psychi-
schen	Krankheiten	vorgenommen	werden.

(2)	Die	erkennungsdienstlichen	Unterlagen	sind,	soweit	sie	nicht	
zugleich	für	die	Behandlung	erforderlich	sind,	getrennt	von	den	
Krankenakten	aufzubewahren.

§ 42 
Besondere Einschränkungen

(1)	Abweichend	von	§	21	Absatz	1	 sind	besondere	Sicherungs-
maßnahmen	zulässig,	 sobald	die	Gefahr	besteht,	 dass	die	Men-
schen	mit	 psychischen	Krankheiten	 die	Gesundheit,	 das	 Leben	
oder	andere	bedeutende	Rechtsgüter	von	sich	selbst	oder	Dritten	
beeinträchtigen	 oder	 ernsthaft	 zu	 befürchten	 ist,	 dass	 die	Men-
schen	mit	psychischen	Krankheiten	entweichen	und	wenn	dieser	
Gefahr	nicht	anders	begegnet	werden	kann.

(2)	Abweichend	von	§	23	Absatz	1	bis	3	dürfen	Durchsuchungen	
und	Untersuchungen	nicht	von	Bediensteten	der	Einrichtung	des	
Maßregelvollzuges	allein	durchgeführt	werden	und	nur	in	Gegen-
wart	 von	 Bediensteten	 der	 Einrichtung	 des	Maßregelvollzuges,	
die	 nicht	 zu	 den	 diese	Menschen	mit	 psychischen	Krankheiten	
regelmäßig	betreuenden	Bediensteten	der	Einrichtung	des	Maßre-
gelvollzuges	gehören.	Abweichend	von	§	23	Absatz	1	dürfen	die	
Durchsuchungen	verdachtsunabhängig	erfolgen.

(3)	Abweichend	von	§	29	kann	ein	Besuch	davon	abhängig	gemacht	
werden,	dass	die	Besucherin	oder	der	Besucher	sich	und	seine	bezie-
hungsweise	 ihre	 Sachen	 mit	 technischen	 Mitteln	 und	 sonstigen	
Hilfsmitteln	durchsuchen	lässt	und	Gegenstände,	die	den	Zweck	der	
Unterbringung	oder	das	geordnete	Zusammenleben	in	den	Einrich-
tungen	des	Maßregelvollzugs	gefährden	können,	für	die	Dauer	des	
Besuchs	abgibt.	§	23	Absatz	2	gilt	entsprechend.	Besuche	und	Tele-
fongespräche	dürfen	dahingehend	überwacht	werden,	dass	durch	sie	
der	Zweck	der	Unterbringung	und	das	geordnete	Zusammenleben	in	
den	Einrichtungen	nicht	gefährdet	werden.	Die	Unterhaltung	darf	
nur	überwacht	werden,	soweit	dies	im	Einzelfall	aus	diesen	Gründen	
erforderlich	ist.	Wird	eine	Gefährdung	erkennbar,	so	können	Besu-
che	und	Telefongespräche	untersagt	oder	abgebrochen	werden.	Die	
beabsichtigte	 Überwachung	 eines	 Telefongespräches	 oder	 eines	
Besuches	 oder	 deren	Unterhaltung	 ist	 den	Gesprächspartnern	 vor	
dem	Gespräch	oder	dem	Beginn	des	Besuches	mitzuteilen.

(4)	Gegenstände	 und	Stoffe,	 die	 den	Zweck	 der	Unterbringung	
oder	 das	 geordnete	 Zusammenleben	 in	 den	 Einrichtungen	 des	
Maßregelvollzugs	gefährden	können,	 dürfen	den	Menschen	mit	
psychischen	Krankheiten	für	die	Dauer	der	Unterbringung	wegge-
nommen	und	verwahrt	werden.

(5)	Abweichend	von	§	30	Absatz	 2	 bis	 5	 dürfen	Päckchen	und	
Pakete	in	Anwesenheit	der	Menschen	mit	psychischen	Krankhei-
ten	auch	mit	technischen	Mitteln	und	sonstigen	Hilfsmitteln	stets	
daraufhin	kontrolliert	werden,	ob	sie	Gegenstände	enthalten,	die	
den	Zweck	der	Unterbringung	oder	das	geordnete	Zusammenle-
ben	 in	den	Einrichtungen	des	Maßregelvollzugs	gefährden	kön-
nen.	Absatz	4	ist	entsprechend	anzuwenden.

(6)	Der	Besitz	und	die	Benutzung	von	Geräten	zur	funkbasierten	
Übertragung	von	Informationen	sind	auf	dem	Gelände	der	Einrich-
tung	des	Maßregelvollzuges	verboten,	soweit	diese	nicht	dienstlich	
zugelassen	 sind.	Die	 ärztliche	Leitung	kann	abweichende	Rege-
lungen	treffen.	Die	Einrichtung	des	Maßregelvollzuges	darf	tech-
nische	Geräte	betreiben,	die
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1.	 das	 Auffinden	 von	 Geräten	 zur	 Funkübertragung	 ermögli-
chen,

2.	 Geräte	 zur	 Funkübertragung	 zum	 Zwecke	 des	 Auffindens	
aktivieren	können	oder

3.	 Frequenzen	stören	oder	unterdrücken,	die	der	Herstellung	oder	
Aufrechterhaltung	unerlaubter	Funkverbindungen	auf	dem	Ge	-
lände	der	Einrichtung	des	Maßregelvollzuges	dienen.

Sie	hat	dabei	die	von	der	Bundesnetzagentur	gemäß	§	55	Absatz	1	
Satz	5	des	Telekommunikationsgesetzes	festgelegten	Rahmenbe-
dingungen	zu	beachten.	Frequenznutzungen	außerhalb	des	Gelän-
des	der	Einrichtung	des	Maßregelvollzuges	dürfen	nicht	erheblich	
gestört	werden.

Siebenter Abschnitt 
Forensisch-psychiatrische Ambulanzen

§ 43 
Forensisch-psychiatrische Ambulanzen

(1)	Die	Träger	der	Einrichtungen	des	Maßregelvollzuges	können	
bei	diesen	Forensisch-psychiatrische	Ambulanzen	einrichten.

(2)	Die	Forensisch-psychiatrischen	Ambulanzen	haben	die	Aufga-
be,	die	aus	den	Einrichtungen	des	Maßregelvollzuges	entlassenen	
oder	 beurlaubten	 Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	 zu	
behandeln	und	durch	geeignete	medizinische	Maßnahmen,	die	in	
den	nach	§	38	Absatz	5	Satz	2	vorzuhaltenden	Therapiekonzepten	
enthalten	sein	müssen,	vor	Rückfällen	zu	bewahren,	problemati-
sche	Entwicklungen	frühzeitig	zu	erkennen	und	darauf	angemes-
sen	zu	reagieren.	Sie	sind	auch	zuständig	für	Menschen	mit	psy-
chischen	Krankheiten,	gegenüber	denen	das	Gericht	eine	Maßre-
gel	der	Besserung	und	Sicherung	nach	§	61	Nummer	1	und	2	des	
Strafgesetzbuches	angeordnet	und	die	Vollstreckung	zur	Bewäh-
rung	 ausgesetzt	 sowie	 eine	 entsprechende	 Weisung	 erteilt	 hat		
(§	67b	in	Verbindung	mit	§	68b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	11	und	
Absatz	2	Satz	2	des	Strafgesetzbuches).

Achter Abschnitt 
Kosten

§ 44 
Kosten

(1)	Die	Kosten	der	Unterbringung	nach	§	1	Absatz	1	Nummer	3	
Buchstabe	a	und	der	nach	diesem	Gesetz	erforderlichen	Untersu-
chungen	 tragen	 die	 Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten,	
soweit	nicht	ein	Träger	von	Sozialleistungen	oder	sonstige	Dritte,	
insbesondere	Unterhaltspflichtige,	zur	Kostentragung	verpflichtet	
sind.

(2)	Die	Kosten	einer	sofortigen	Unterbringung	nach	§	15	trägt	das	
Land,	 wenn	 der	Antrag	 auf	Anordnung	 einer	 Unterbringungs-
maßnahme	abgelehnt	oder	zurückgenommen	wird	oder	aus	ande-
ren	Gründen	seine	Erledigung	findet	und	die	Voraussetzungen	für	
eine	Unterbringungsmaßnahme	von	Anfang	an	nicht	vorgelegen	
haben.

(3)	Die	Kosten	einer	Unterbringung	im	Maßregelvollzug	trägt	das	
Land,	 soweit	 nicht	 die	Menschen	mit	 psychischen	Krankheiten	
gemäß	§	45	zu	den	Kosten	beizutragen	haben.	Zu	diesen	Kosten	
gehören	auch	die	notwendigen	Aufwendungen	zur	ärztlichen	und	
zahnärztlichen	 Behandlung	 sowie	 für	 medizinische	 Hilfsmittel	
einschließlich	Zahnersatz,	die	in	den	Einrichtungen	des	Maßregel-
vollzuges	oder	außerhalb	in	entsprechender	Anwendung	des	Fünf-
ten	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 entstehen	 (interkurrente	 Leistun-
gen),	sowie	das	Arbeitstherapieentgelt.

(4)	Die	Kosten	der	Behandlung	und	Betreuung	der	Forensisch-
psychiatrischen	Ambulanzen	trägt	das	Land,	soweit	nicht	ein	Trä-
ger	von	Sozialleistungen	zur	Kostentragung	verpflichtet	ist.

(5)	Das	Land	kann	mit	dem	Träger	einer	Einrichtung	des	Maßre-
gelvollzuges	für	die	nach	den	Absätzen	3	und	4	zu	erstattenden	
Kosten	Pflegesätze	vereinbaren	(Pflegesatzvereinbarung).	Pflege-
sätze	sind	Entgelte	für	die	Leistungen,	die	zu	Gunsten	der	Men-
schen	mit	psychischen	Krankheiten	erbracht	werden.

(6)	Die	Pflegesätze	müssen	medizinisch	leistungsgerecht	sein	und	
dem	 Träger	 der	 Einrichtung	 des	 Maßregelvollzuges	 eine	 wirt-
schaftliche	 Betriebsführung	 ermöglichen.	 Die	 Maßstäbe	 und	
Grundsätze	zur	Ermittlung	des	durch	die	Pflegesätze	zu	decken-
den	finanziellen	Aufwandes	haben	dem	unterschiedlichen	Behand-
lungs-	 und	 Sicherungsbedarf	 der	 Menschen	 mit	 psychischen	
Krankheiten	 unter	 Beachtung	 von	Wirtschaftlichkeit	 und	 Spar-
samkeit	Rechnung	zu	tragen.

(7)	Die	Pflegesatzvereinbarungen	sind	für	einen	bestimmten	Zeit-
raum	(Pflegesatzzeitraum)	abzuschließen.	Die	Pflegesätze	sind	im	
Voraus	 zu	 bemessen.	 Sie	 können	 darüber	 hinaus	 auch	 rückwir-
kend	für	die	Zeit	ab	der	schriftlichen	Aufforderung	einer	Vertrags-
partei	zu	Pflegesatzverhandlungen	vereinbart	werden.

(8)	Nach	Ablauf	des	Pflegesatzzeitraums	gelten	die	vereinbarten	
Pflegesätze	 bis	 zum	Abschluss	 einer	 neuen	 Pflegesatzvereinba-
rung	weiter.

(9)	Bei	unvorhersehbaren	wesentlichen	Veränderungen	der	Annah-
men,	 die	 der	Vereinbarung	oder	Festsetzung	der	Pflegesätze	 zu	
Grunde	lagen,	sind	die	Pflegesätze	auf	Verlangen	einer	Vertrags-
partei	für	den	laufenden	Pflegesatzzeitraum	neu	zu	verhandeln.

(10)	 Das	 Ministerium	 für	 Arbeit,	 Gleichstellung	 und	 Soziales	
kann	im	Einvernehmen	mit	dem	Finanzministerium	durch	Rechts-
verordnung	das	Nähere	bestimmen	über

1.	 die	Ermittlung	der	Pflegesätze	der	Einrichtungen	des	Maßre-
gelvollzugs,

2.	 die	Maßstäbe	und	Grundsätze	des	Personalbedarfs,

3.	 die	Rechnungs-	 und	Buchführungspflichten	 der	 Einrichtun-
gen,

4.	 die	Bemessungsgrundlage	für	den	pauschalen	Aufwendungs-
ersatz,

5.	 die	Bemessung	und	Erhebung	anteiliger	Erstattungsleistungen	
für	die	Unterbringung	von	Menschen	mit	psychischen	Krank-
heiten	aus	anderen	Ländern.
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(11)	Kommt	eine	Pflegesatzvereinbarung	innerhalb	von	sechs	Wo	-
chen	nicht	zu	Stande,	nachdem	der	Träger	einer	Einrichtung	des	
Maßregelvollzuges	 oder	 das	 Land	 schriftlich	 zu	 Pflegesatzver-
handlungen	 aufgefordert	 hat,	 kann	 das	Ministerium	 für	Arbeit,	
Gleichstellung	und	Soziales	die	Pflegesätze	für	einen	Pflegesatz-
zeitraum	durch	Verwaltungsakt	bestimmen.	Absatz	8	gilt	entspre-
chend.	Gegen	den	Verwaltungsakt	 ist	der	Verwaltungsrechtsweg	
gegeben.	Ein	Vorverfahren	findet	nicht	statt;	die	Klage	hat	keine	
aufschiebende	Wirkung.

§ 45 
Kostenbeitrag für die Unterbringung

(1)	Soweit	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	über	Einkom-
men	oder	Vermögen	verfügen,	kann	von	diesen	ein	Kostenbeitrag	
als	Teil	der	Kosten	der	Vollstreckung	der	Rechtsfolgen	einer	Tat		
(§	464a	Absatz	1	Satz	2	der	Strafprozessordnung)	erhoben	wer-
den.

(2)	Der	Kostenbeitrag	wird	 in	Höhe	 des	Betrages	 erhoben,	 der	
nach	§	17	Absatz	1	Nummer	4	des	Vierten	Buches	Sozialgesetz-
buch	durchschnittlich	zur	Bewertung	der	Sachbezüge	festgesetzt	
ist.	Der	Durchschnittswert	wird	durch	das	Justizministerium	fest-
gesetzt.	Bei	Selbstverpflegung	entfallen	die	 für	die	Verpflegung	
vorgesehenen	 Beträge.	 Für	 den	 anrechenbaren	Wert	 der	 Unter-
kunft	sind	die	Art	der	Belegung	und	das	Alter	der	Menschen	mit	
psychischen	Krankheiten	maßgebend.

(3)	An	den	Kosten	nach	§	44	Absatz	3	Satz	2	können	die	Men-
schen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	 in	 angemessenem	 Umfang	
beteiligt	werden,	höchstens	jedoch	bis	zum	Umfang	der	Beteili-
gung	 vergleichbarer	 gesetzlich	 Versicherter.	 Für	 interkurrente	
Leistungen,	 die	 über	 den	 in	 §	 44	Absatz	 3	 Satz	 2	 genannten	
Umfang	 hinausgehen,	 können	 den	 Menschen	 mit	 psychischen	
Krankheiten	die	gesamten	Kosten	auferlegt	werden.

(4)	Erhalten	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	interkurren-
te	Leistungen	nach	§	44	Absatz	3	Satz	2	infolge	einer	mutwilligen	
Selbstverletzung,	sind	sie	in	angemessenem	Umfang	an	den	Kos-
ten	zu	beteiligen.	Die	Kostenbeteiligung	unterbleibt,	wenn	hier-
durch	die	Erreichung	des	Vollzugsziels,	insbesondere	die	Einglie-
derung	 der	 Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten,	 gefährdet	
würde.

(5)	Die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	können	an	den	
Betriebskosten	der	in	ihrem	Gewahrsam	befindlichen	Geräte	be	-
teiligt	werden.

(6)	Bei	 der	Erhebung	des	Kostenbeitrages	 ist	 zu	gewährleisten,	
dass	 den	 Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	 hinsichtlich	
ihres	Einkommens	mindestens	ein	Betrag	in	Höhe	des	Barbetrags	
verbleibt.	Auf	das	einzusetzende	Vermögen	finden	§	90	des	Zwölf-
ten	Buches	 Sozialgesetzbuch	 und	 die	 hierzu	 ergangene	Verord-
nung	entsprechende	Anwendung.

(7)	Zuständig	für	die	Erhebung	des	Kostenbeitrags	ist	das	Landes-
amt	 für	Gesundheit	und	Soziales.	§	40	Absatz	2	 findet	entspre-
chende	Anwendung.

Neunter Abschnitt 
Besuchskommission

§ 46 
Besuchskommission

(1)	Das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	bildet	
eine	Besuchskommission	für	die	Einrichtungen	des	Maßregelvoll-
zuges	 und	 die	 Landkreise	 und	 kreisfreien	 Städte	 bilden	 jeweils	
Besuchskommissionen	 für	 die	 sonstigen	 Einrichtungen.	 Die	 Be	-
suchskommissionen	 besuchen	 und	 überprüfen	 in	 der	Regel	 ohne	
Anmeldung	mindestens	einmal	jährlich	die	Einrichtungen	oder	die	
Einrichtungen	des	Maßregelvollzuges,	in	denen	Menschen	mit	psy-
chischen	Krankheiten	nach	diesem	Gesetz	untergebracht	sind,	ob	
die	mit	der	Unterbringung	von	verbundenen	Aufgaben	erfüllt	und	
die	 Rechte	 der	Menschen	mit	 psychischen	 Krankheiten	 gewahrt	
werden.	 Dabei	 ist	 den	 Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	
Gelegenheit	zu	geben,	Wünsche	oder	Beschwerden	vorzutragen.

(2)	 Innerhalb	von	zwei	Monaten	nach	 jedem	Besuch	 fertigt	die	
Besuchskommission	einen	Bericht	an,	der	auch	die	Wünsche	und	
Beschwerden	der	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	enthält	
und	zu	ihnen	Stellung	nimmt.	Das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleich-
stellung	 und	 Soziales	 übersendet	 dem	 Landtag	 einmal	 in	 der	
Legislaturperiode	eine	Zusammenfassung	dieser	Berichte	in	ano-
nymisierter	Form.

(3)	Der	jeweiligen	Besuchskommission	gehören	an:

1.	 eine	 Fachärztin	 oder	 ein	 Facharzt	 für	 Psychiatrie	 oder	 eine	
Fachärztin	oder	ein	Facharzt	für	Kinder-	und	Jugendpsychiat-
rie	und	-psychotherapie,

2.	 eine	Richterin	oder	ein	Richter,

3.	 eine	Sozialarbeiterin	oder	ein	Sozialarbeiter	des	für	den	Be	-
reich,	in	dem	die	besuchte	Einrichtung	oder	die	Einrichtung	
des	 Maßregelvollzuges	 liegt,	 zuständigen	 Sozialpsychiatri-
schen	Dienstes,

4.	 eine	Vertreterin	oder	ein	Vertreter	eines	Interessenverbandes	
von	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten,	die	oder	der	von	
dem	 Landkreis	 oder	 der	 kreisfreien	 Stadt	 benannt	 wird,	 in	
deren	Zuständigkeit	 die	 besuchte	Einrichtung	oder	 die	Ein-
richtung	des	Maßregelvollzuges	liegt,	

5.	 eine	Vertreterin	oder	ein	Vertreter	eines	Interessenverbandes	
der	 Freunde	 oder	Angehörigen	 von	 Menschen	 mit	 psychi-
schen	Krankheiten,	die	oder	der	von	dem	Landkreis	oder	der	
kreisfreien	 Stadt	 benannt	 wird,	 in	 deren	 Zuständigkeit	 die	
besuchte	Einrichtung	oder	die	Einrichtung	des	Maßregelvoll-
zuges	liegt,

6.	 eine	 Bürgerin	 oder	 ein	 Bürger	 Mecklenburg-Vorpommerns	
ohne	Fachkunde,	die	oder	der	von	dem	für	Gesundheit	zustän-
digen	Ausschuss	 des	Landtages	 beziehungsweise	 der	Stadt-
vertretung	oder	der	Bürgerschaft	oder	des	Kreistages,	in	deren	
Zuständigkeit	die	besuchte	Einrichtung	oder	die	Einrichtung	
des	Maßregelvollzuges	liegt,	benannt	wird.

Der	Besuchskommission	für	die	Einrichtungen	des	Maßregelvoll-
zuges	gehört	zusätzlich	eine	sachkundige	Mitarbeiterin	oder	ein	
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sachkundiger	Mitarbeiter	des	Ministeriums	für	Arbeit,	Gleichstel-
lung	 und	 Soziales	 an.	 Der	 zuständigen	 Amtsärztin	 oder	 dem	
zuständigen	Amtsarzt	ist	Gelegenheit	zur	Teilnahme	an	den	Besu-
chen	zu	geben.	Das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	
Soziales	kann	im	Benehmen	mit	der	Besuchskommission	weitere	
Personen	 zu	 den	Besuchen	 hinzuziehen,	 soweit	 der	 Zweck	 des	
Besuches	dadurch	besser	erfüllt	werden	kann.

(4)	Die	Berufung	der	Mitglieder	der	Besuchskommissionen	und	
die	Einrichtung	der	Geschäftsstellen	erfolgt

1.	 durch	das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales	
für	Besuche	von	Einrichtungen	des	Maßregelvollzuges	und

2.	 durch	die	Landkreise	und	kreisfreien	Städte	für	Besuche	von	
sonstigen	Einrichtungen.

Für	 jedes	Mitglied	 ist	mindestens	 eine	 Stellvertreterin	 oder	 ein	
Stellvertreter	zu	berufen.	Die	Geschäftsstellen	der	Besuchskom-
missionen	übersenden	die	in	Absatz	2	genannten	Berichte	an	die	
Geschäftsstelle	der	Besuchskommission	für	die	Einrichtungen	des	
Maßregelvollzuges.	Die	Geschäftsstelle	der	Besuchskommission	
für	 die	Einrichtungen	des	Maßregelvollzuges	 fasst	 die	Berichte	
aller	Besuchskommissionen	zusammen	und	führt	mindestens	ein-
mal	 im	Berichtszeitraum	eine	Beratung	der	Geschäftsführungen	
aller	Besuchskommissionen	durch.

(5)	Die	Mitglieder	und	ihre	Stellvertreterinnen	oder	Stellvertreter	
werden	für	zwei	Jahre	berufen.	Eine	erneute	Berufung	ist	zuläs-
sig.

(6)	Die	Mitglieder	der	Besuchskommission	sind	nicht	an	Weisun-
gen	 gebunden.	 Sie	 sind	 zur	Verschwiegenheit	 verpflichtet.	 Ihre	
Entschädigung	 richtet	 sich	 nach	 den	 gesetzlichen	 Vorschriften	
über	die	Entschädigung	der	ehrenamtlichen	Richter.

(7)	Die	Aufsichtspflichten	und	-rechte	der	zuständigen	Behörden	
sowie	 das	 Recht	 der	 Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten,	
andere	Überprüfungs-	oder	Beschwerdeinstanzen	anzurufen,	blei-
ben	unberührt.

Zehnter Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 47 
Datenschutzrechtliche Bestimmungen

(1)	Für	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	der	Menschen	
mit	psychischen	Krankheiten	oder	Dritter	gelten	die	Vorschriften	
des	 Landesdatenschutzgesetzes	 und	 des	 Landeskrankenhausge-
setzes,	soweit	nicht	in	diesem	Gesetz	abweichende	oder	ergänzen-
de	Regelungen	getroffen	werden.

(2)	Personenbezogene	Daten,	einschließlich	der	nach	§	41	Absatz	1	
erhobenen	Daten,	der	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	und	
Dritter,	 insbesondere	Angehöriger	 und	gesetzlicher	Vertreterinnen	
oder	Vertreter,	dürfen	durch	die	einweisende	Behörde,	die	Gerichte,	
das	Ministerium	für	Arbeit,	Gleichstellung	und	Soziales,	den	Sozi-
alpsychiatrischen	Dienst,	den	Landrat	und	den	Oberbürgermeister	
sowie	die	Einrichtungen	oder	die	Einrichtungen	des	Maßregelvoll-
zuges	verarbeitet	werden,	soweit	es	für	die	Gewährung	von	Hilfen,	

für	die	ordnungsgemäße	Unterbringung	und	Be		handlung	einschließ-
lich	der	staatlichen	Aufsicht	und	der	Abwehr	von	Gefahren,	für	die	
Sicherheit	sowie	das	geordnete	Zusammenleben	in	den	Einrichtun-
gen	und	 für	 die	Wiedereingliederung	der	Menschen	mit	 psychi-
schen	Krankheiten	 nach	 der	 Entlassung	 erforderlich	 ist	 oder	 zu	
deren	 sonstiger	Aufgabenerfüllung	 im	 Rahmen	 der	 Behandlung	
oder	Unterbringung	erforderlich	ist.	Bei	Unterbringungen	im	Maß-
regelvollzug	gilt	dies	auch	für	das	Justizministerium.	Satz	1	findet	
auf	den	Europäischen	Ausschuss	zur	Verhütung	von	Folter	und	un	-
menschlicher	oder	erniedrigender	Behandlung	oder	Strafe	im	Rah-
men	eines	Besuches	einer	Einrichtung	oder	einer	Einrichtung	des	
Maßregelvollzuges	entsprechende	Anwendung.

(3)	Abweichend	von	den	allgemeinen	Regelungen	über	die	Berufs-	
und	Amtsverschwiegenheit	sind	die	behandelnde	Ärztin	oder	der	
Arzt	oder	die	behandelnde	Psychotherapeutin	oder	der	Psychothe-
rapeut	oder	die	behandelnde	Kinder-	und	Jugendlichenpsychothe-
rapeutin	oder	der	Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapeut	oder	
die	behandelnde	Psychologin	oder	der	Psychologe	sowie	Gerichte	
und	Behörden	im	Rahmen	der	Unterbringung	im	Maßregelvoll-
zug	befugt,	den	Einrichtungen	des	Maßregelvollzuges	Strafurtei-
le,	staatsanwaltliche	Ermittlungssachverhalte,	ärztliche,	psychia-
trische	 und	 psychologische	 Gutachten	 aus	 gerichtlichen	 oder	
staatsanwaltlichen	Verfahren,	den	Lebenslauf	und	Angaben	über	
die	bisherige	Entwicklung	sowie	Angaben	über	Krankheiten,	Kör-
perschäden	und	Verhaltensauffälligkeiten	der	Menschen	mit	psy-
chischen	Krankheiten	zu	übermitteln.

(4)	Im	Rahmen	der	Unterbringung	im	Maßregelvollzug	dürfen	die	
Einrichtungen	listenmäßig	erfassen	und	speichern,	welche	Perso-
nen	zu	welchem	Zeitpunkt	und	zu	welchem	Zweck	die	Einrich-
tungen	betreten	oder	verlassen	haben.

(5)	Der	Polizei	sind	zur	Wahrnehmung	der	ihr	obliegenden	Aufga-
ben	durch	die	Einrichtungen	des	Maßregelvollzuges

1.	 die	Aufnahme	von	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	in	
eine	Einrichtung	des	Maßregelvollzuges,

2.	 die	Verlegung	von	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	in	
eine	Einrichtung	des	Maßregelvollzuges	außerhalb	des	Lan-
des,

3.	 Beginn	und	Ende	gewährter	Vollzugslockerungen	nach	§	32	
Absatz	1,	2	und	5	oder	Maßnahmen	nach	§	39	Absatz	2	und	3	
außerhalb	der	Einrichtung	des	Maßregelvollzuges	einschließ-
lich	des	angegebenen	Aufenthaltsortes	sowie

4.	 rechtzeitig,	in	der	Regel	spätestens	drei	Monate	vor	dem	Ent-
lassungszeitpunkt,	 jede	bevorstehende	Entlassung	von	Men-
schen	mit	psychischen	Krankheiten	einschließlich	der	Entlas-
sungsadresse

mitzuteilen.	Die	Mitteilungen	sind	zu	dokumentieren	und	getrennt	
von	den	Krankenakten	aufzubewahren.

(6)	Die	nach	§	41	Absatz	1	erhobenen	Daten	sind	an	die	Polizei	
spätestens	am	Tag	der	Entlassung	der	Menschen	mit	psychischen	
Krankheiten,	die	nach	der	Entlassung	unter	Führungsaufsicht	ste-
hen,	 oder	 unverzüglich	 bei	Vorliegen	 eines	 polizeilichen	 Ersu-
chens	zu	übermitteln.	Rechtzeitig	vor	Beginn	gewährter	Vollzugs-
lockerungen	nach	§	32	Absatz	1,	2	und	5	oder	Maßnahmen	nach		
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§	 39	Absatz	 2	 und	 3	 außerhalb	 der	 Einrichtung	 ist	 der	 Polizei	
zusätzlich	 zur	Mitteilung	 nach	Absatz	 5	 Satz	 1	Nummer	 3	 das	
aktuelle	Lichtbild	der	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	zu	
übermitteln.	Absatz	5	Satz	2	findet	entsprechende	Anwendung.

(7)	Nach	§	41	Absatz	1	und	§	47	Absatz	2	erhobene	Daten	dürfen	
den	 Strafverfolgungsbehörden	 übermittelt	 werden,	 soweit	 dies	
zum	Zweck	 der	 Identifizierung,	 Fahndung	 oder	 Festnahme	 der	
entwichenen	oder	sich	sonst	ohne	Erlaubnis	außerhalb	der	Anstalt	
aufhaltende	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	erforderlich	
ist.	Absatz	5	Satz	2	findet	entsprechende	Anwendung.

(8)	Die	beteiligten	Stellen	dürfen	die	gemäß	Absatz	2	erhobenen	
und	 gespeicherten	 personenbezogenen	Daten	 für	 die	Einleitung	
oder	Durchführung	eines	Verfahrens	nach	dem	Betreuungsgesetz	
an	die	zuständigen	Behörden	und	Gerichte	übermitteln,	soweit	es	
für	 das	Verfahren	 erforderlich	 ist.	 Insoweit	 dürfen	 diese	 Daten	
auch	für	die	Erstellung	eines	ärztlichen,	psychiatrischen	oder	psy-
chologischen	Gutachtens	verwendet	werden.

(9)	Außerhalb	von	Krankenakten	gespeicherte	Daten	sind	spätes-
tens	zwei	Jahre	nach	Beendigung	der	Unterbringung	zu	löschen.	
Nach	Absatz	4	gespeicherte	Daten	sind	unmittelbar	nach	der	Ent-
lassung	der	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten,	auf	die	sie	
sich	beziehen,	zu	löschen.	Soweit	ein	solcher	Bezug	nicht	besteht,	
sind	 diese	 Daten	 spätestens	 ein	 Jahr	 nach	 der	 Speicherung	 zu	
löschen.	Die	nach	§	41	Absatz	1	erhobenen	Daten	der	Menschen	
mit	psychischen	Krankheiten	sind	bei	deren	Entlassung	unverzüg-
lich	zu	vernichten,	sobald	die	Vollstreckung	der	richterlichen	Ent-
scheidung,	die	dem	Vollzug	zu	Grunde	gelegen	hat,	abgeschlossen	
ist	und	die	Übermittlungen	nach	Absatz	6	Satz	1	erfolgt	sind.

(10)	Die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	erhalten	auf	Ver-
langen	 unentgeltlich	Auskunft	 über	 die	 zu	 ihrer	 Person	 gespei-
cherten	Daten	sowie	Einsicht	in	die	über	sie	geführten	Akten.	Den	
Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	 können	Auskunft	 und	
Einsicht	verweigert	werden,	wenn	eine	Verständigung	mit	ihnen	
wegen	ihres	Gesundheitszustandes	nicht	möglich	ist.	Ist	bei	einer	
vollständigen	Auskunft	 oder	 Einsichtnahme	mit	 schwerwiegen-
den	gesundheitlichen	Nachteilen	bei	dem	Menschen	mit	psychi-
schen	Krankheiten	zu	rechnen,	so	sollen	die	behandelnde	Ärztin	
oder	der	Arzt	oder	die	behandelnde	Psychotherapeutin	oder	der	
Psychotherapeut	oder	die	behandelnde	Kinder-	und	Jugendlichen-
psychotherapeutin	oder	der	Kinder-	und	Jugendlichenpsychothe-
rapeut	oder	die	behandelnde	Psychologin	oder	der	Psychologe	die	
entsprechenden	Inhalte	unter	Berücksichtigung	des	Gesundheits-
zustandes	an	die	Menschen	mit	psychischen	Krankheiten	vermit-
teln.	Die	Verweigerung	von	Auskunft	oder	Einsicht	ist	mit	einer	
Begründung	in	den	Akten	zu	vermerken.

(11)	Die	Absätze	1	bis	3	und	8	bis	10	finden	auf	die	Forensisch-
psychiatrischen	Ambulanzen	entsprechende	Anwendung.	Darüber	
hinaus	sind	die	behandelnde	Ärztin	oder	der	Arzt	oder	die	behan-
delnde	 Psychotherapeutin	 oder	 der	 Psychotherapeut	 oder	 die	
behandelnde	 Kinder-	 und	 Jugendlichenpsychotherapeutin	 oder	
der	 Kinder-	 und	 Jugendlichenpsychotherapeut	 oder	 die	 behan-
delnde	Psychologin	oder	der	Psychologe	befugt,	die	Einrichtun-
gen	 des	 Maßregelvollzugs,	 das	 Gericht	 oder	 die	 Strafvollstre-
ckungskammer	zu	unterrichten,	wenn	die	medizinischen	Anord-
nungen	 von	 den	Menschen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	 nicht	
eingehalten	 werden	 oder	 eine	 medizinische	 Behandlung	 nicht	
mehr	erforderlich	ist.

§ 48 
Datenverarbeitung mit optisch-elektronischen  

Vorrichtungen in Einrichtungen des Maßregelvollzuges

(1)	Die	Überwachung	von	Außenanlagen,	Gebäuden	und	 allge-
mein	zugänglichen	Räumen	der	Einrichtungen	des	Maßregelvoll-
zuges,	mit	Ausnahme	der	in	Absatz	3	genannten	Bereiche,	mittels	
optisch-elektronischer	Vorrichtungen	ist	zulässig,	soweit	dies	zur	
Gewährleistung	der	Sicherheit	und	Ordnung	erforderlich	ist.

(2)	Die	 bei	 der	 Erfüllung	 der	 in	Absatz	 1	 genannten	Aufgaben	
erhobenen	personenbezogenen	Daten	dürfen	gespeichert	werden,	
wenn	 dies	 zur	 Abwendung	 einer	 bevorstehenden	 Gefahr	 für	
Gesundheit,	Leben	oder	andere	besondere	Rechtsgüter	von	Men-
schen	 mit	 psychischen	 Krankheiten	 oder	 von	 Dritten	 oder	 die	
Sicherheit	der	Einrichtung	des	Maßregelvollzuges	oder	das	geord-
nete	Zusammenleben	 in	der	Einrichtung	des	Maßregelvollzuges	
oder	zu	Zwecken	der	Beweissicherung	erforderlich	 ist.	Sie	sind	
unverzüglich	zu	löschen,	wenn	sie	zum	Erreichen	des	Zwecks,	zu	
dem	sie	erhoben	worden	sind,	nicht	mehr	erforderlich	sind.

(3)	Die	Nutzung	optisch-elektronischer	Vorrichtungen	ist	in	Inter-
ventions-,	Aufenthalts-,	Wohn-	und	Schlafräumen	im	begründeten	
Einzelfall	zeitlich	befristet	erlaubt,	soweit	dies	von	der	ärztlichen	
Leitung	der	Einrichtung	des	Maßregelvollzuges	angeordnet	wird	
und	 zur	Abwehr	 einer	 gegenwärtigen	 erheblichen	 Selbst-	 oder	
Fremdgefährdung	durch	 die	Menschen	mit	 psychischen	Krank-
heiten	erforderlich	ist.	Die	Speicherung	personenbezogener	Daten	
ist	hierbei	unzulässig.

(4)	Die	Datenverarbeitung	nach	den	Absätzen	1	bis	3	darf	auch	
dann	erfolgen,	wenn	bei	der	Datenerhebung	Dritte	unvermeidbar	
betroffen	sind.

(5)	Auf	den	Umstand	der	Nutzung	optisch-elektronischer	Vorrich-
tungen	ist	durch	geeignete	Maßnahmen	hinzuweisen.

§ 49 
Einschränkung von Grundrechten

Durch	dieses	Gesetz	werden	die	Grundrechte	auf	informationel-
le	Selbstbestimmung	(Artikel	2	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Arti-
kel	1	Absatz	1	des	Grundgesetzes),	körperliche	Unversehrtheit	
und	Freiheit	der	Person	(Artikel	2	Absatz	2	des	Grundgesetzes),	
Religionsausübungsfreiheit	(Artikel	4	Absatz	2	des	Grundgeset-
zes),	Schutz	von	Ehe	und	Familie	(Artikel	6	des	Grundgesetzes),	
Unverletzlichkeit	des	Brief-,	Post-	und	Fernmeldegeheimnisses	
(Artikel	 10	 des	Grundgesetzes),	 Freizügigkeit	 (Artikel	 11	 des	
Grundgesetzes),	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	des	
Grundgesetzes)	 und	Eigentum	 (Artikel	 14	 des	Grundgesetzes)	
eingeschränkt.

§ 50 
Übergangsregelungen

Die	Beleihungen	nach	§	12	Absatz	3	und	§	38	Absatz	2	sowie	die	
Ermächtigungen	 nach	 §	 12	Absatz	 5	 und	 §	 38	Absatz	 4	 haben	
innerhalb	von	zwölf	Monaten	nach	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	
zu	erfolgen.
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§ 51 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.	Gleich-
zeitig	tritt	das	Psychischkrankengesetz	in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	13.	April	2000	(GVOBl.	M-V	S.	182),	das	zuletzt	
durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	9.	November	2010	(GVOBl.	M-V	
S.	642,	649)	geändert	worden	ist,	außer	Kraft.

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.	

Schwerin,	den	14.	Juli	2016

 Der Ministerpräsident Die Ministerin für Arbeit, 
  Gleichstellung und Soziales 
 Erwin Sellering Birgit Hesse
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1.	 den	 am	30.	Oktober	2001	 in	Kraft	 getretenen	Artikel	 1	des	
Gesetzes	vom	24.	Oktober	2001	(GVOBl.	M-V	S.	393),

2.	 den	 am	 1.	 Januar	 2006	 in	 Kraft	 getretenen	Artikel	 11	 des	
Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2005	 (GVOBl.	 M-V	 S.	 640,	
643),

3.	 den	am	1.	März	2011	in	Kraft	getretenen	Artikel	4	des	Geset-
zes	vom	24.	Juni	2010	(GVOBl.	M-V	S.	318,	319),

4.	 den	am	30.	 Juli	2016	 in	Kraft	getretenen	Artikel	1	des	ein-
gangs	genannten	Gesetzes.

Bekanntmachung der Neufassung des Landeskatastrophenschutzgesetzes*

Vom 15. Juli 2016

Aufgrund	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2016	(GVOBl.	M-V	S.	575)	wird	nachstehend	der	Wortlaut	des	Landeskatastrophen-
schutzgesetzes	in	der	seit	dem	30.	Juli	2016	geltenden	Fassung	bekannt	gemacht.	Die	Neufassung	berücksichtigt:

_____	
*	 Ersetzt	Gesetz	vom	24.	Oktober	2001;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	215	-	3

Schwerin,	den	15.	Juli	2016

Der Minister 
für Inneres und Sport 

Lorenz Caffier

Gesetz über den Katastrophenschutz in Mecklenburg-Vorpommern 
(Landeskatastrophenschutzgesetz – LKatSG M-V)
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Abschnitt 1 
Anwendungsbereich und Organisation

§ 1 
Anwendungsbereich

(1)	Dieses	Gesetz	 ist	 anzuwenden	auf	Maßnahmen	zur	Abwehr	
von	Katastrophen	und	zur	Vorbereitung	der	Abwehr	dieser	Ereig-
nisse	(Katastrophenschutz).

(2)	Eine	Katastrophe	 im	Sinne	dieses	Gesetzes	 ist	ein	Ereignis,	
durch	das	das	Leben,	die	Gesundheit	oder	die	lebensnotwendige	
Versorgung	zahlreicher	Menschen,	Tiere,	die	Umwelt	oder	Sach-
güter	 von	 bedeutendem	Wert	 in	 so	 außergewöhnlichem	 Maße	
gefährdet	oder	geschädigt	werden,	dass	Hilfe	und	Schutz	wirksam	
nur	gewährleistet	werden	können,	wenn	die	zuständigen	Behör-
den,	 Stellen,	 Organisationen	 und	 die	 eingesetzten	 Kräfte	 unter	
einheitlicher	Leitung	der	Katastrophenschutzbehörde	zusammen-
wirken.	Dazu	zählen	auch	solche	Großschadensereignisse	in	ein-
zelnen	Gemeinden	und	Städten,	die	einen	erheblichen	Koordinie-
rungsaufwand	bedeuten	und	zu	deren	wirksamer	Bekämpfung	die	
Kräfte	und	Mittel	der	Träger	der	örtlichen	Gefahrenabwehrbehör-
den	 nicht	 ausreichen,	 sondern	 überörtliche	 oder	 zentrale	 Füh-
rungs-	 und	 Einsatzmittel	 des	Katastrophenschutzes	 erforderlich	
sind.

§ 2 
Träger der Aufgabe

(1)	Der	Katastrophenschutz	ist	Aufgabe	des	Landes,	der	Landkrei-
se	und	der	kreisfreien	Städte.

(2)	Die	Landkreise	und	kreisfreien	Städte	nehmen	den	Katastro-
phenschutz	als	Aufgabe	zur	Erfüllung	nach	Weisung	wahr.

(3)	Die	Landesregierung	kann	bestimmen,	dass	kreisfreie	Städte	
und	 Landkreise	 einen	 gemeinsamen	 Katastrophenschutz	 bilden	
und	eine	der	beteiligten	Katastrophenschutzbehörden	zu	dessen	
Leitung	berufen.

§ 3 
Katastrophenschutzbehörden

(1)	Katastrophenschutzbehörden	sind

1.	 das	Ministerium	für	Inneres	und	Sport	Mecklenburg-Vorpom-
mern	als	Landesordnungsbehörde	(oberste	Katastrophenschutz-
	behörde),

2.	 das	Landesamt	für	zentrale	Aufgaben	und	Technik	der	Polizei,	
Brand-	 und	 Katastrophenschutz	 Mecklenburg-Vorpommern	
als	Sonderordnungsbehörde	(obere	Katastrophenschutzbehör-
de),

3.	 die	Landräte	der	Landkreise	und	die	Oberbürgermeister	der	
kreisfreien	 Städte	 als	Kreisordnungsbehörden	 (untere	Kata-
strophenschutzbehörden).

(2)	Die	Katastrophenschutzbehörden	haben	die	Aufgabe,	Katas	-
trophen	vorzubeugen	und	abzuwehren.	Sie	leiten	und	koordinie-
ren	die	Zusammenarbeit	im	Katastrophenschutz	mit	anderen	fach-
lich	zuständigen	Behörden	und	übertragen	ihnen	spezielle	damit	
verbundene	Aufgaben,	insbesondere:
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1.	 Maßnahmen	auf	dem	Gebiet	des	Gesundheitswesens,	einge-
schlossen	die	Beratung	für	Ausbildung	und	Einsatz	des	Sani-
täts-	und	Betreuungsdienstes;

2.	 Fachberatung	 zum	Arbeits-	 und	 Immissionsschutz	 und	 bei	
chemischen,	biologischen,	radiologischen	und	nuklearen	Un	-
fällen	sowie	Ausbildung	und	Einsatz	der	Einheiten	und	Ein-
richtungen	des	Katastrophenschutzes	in	diesen	Bereichen;

3.	 Küsten-,	Gewässer-	und	Hochwasserschutz;

4.	 Tierschutz	 einschließlich	Seuchenschutz	 sowie	Futtermittel-	
und	Tränkwasserversorgung;

5.	 Lebensmittelschutz	 und	Lebensmittelversorgung	 einschließ-
lich	Trinkwasserversorgung	für	die	Bevölkerung;

6.	 Brandschutz;

7.	 Maßnahmen	auf	dem	Gebiet	des	Verkehrswesens	und

8.	 Maßnahmen	zum	Schutz	Kritischer	Infrastrukturen.

§ 4 
Mitwirkung im Katastrophenschutz

(1)	Im	Katastrophenschutz	wirken	öffentliche	und	private	Organi-
sationen	mit	ihren	Einheiten	und	Einrichtungen	mit.

(2)	Die	Bundesanstalt	Technisches	Hilfswerk	wirkt	gemäß	ihrer	
Aufgabenzuweisung	 nach	 dem	 THW-Gesetz	 im	 Katastrophen-
schutz	mit.

(3)	Als	private	Organisationen	wirken	die	nach	§	6	dieses	Gesetzes	
anerkannten	Organisationen	Arbeiter-Samariter-Bund,	Deutsche	
Lebensrettungsgesellschaft,	das	Deutsche	Rote	Kreuz,	die	Johan-
niter-Unfall-Hilfe	und	der	Malteser	Hilfsdienst	mit.

§ 5 
Einheiten und Einrichtungen des  

Katastrophenschutzes

(1)	Einheiten	und	Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes	 sind	
gegliederte	Zusammenfassungen	von	Personen	und	Material,	die	
unter	einheitlicher	Führung	stehen,	weitestgehend	fachspezifisch	
ausgerichtet	 sind	 und	 zu	 deren	Aufgaben	 die	 Hilfeleistung	 bei	
Katastrophen	gehört,	insbesondere	in	den	Bereichen

1.	 Führung,

2.	 Brandschutz,

3.	 Sanitätsdienst,

4.	 Logistik	und	technische	Sicherstellung,

5.	 Psychosoziale	Notfallversorgung,

6.	 Betreuung,

7.	 Abwehr	 von	 chemischen,	 biologischen,	 radiologischen	 und	
nuklearen	Gefahren,

8.	 Abwehr	von	Wassergefahren,

9.	 Personenauskunftswesen.

(2)	Private	Einheiten	und	Einrichtungen	des	Katastrophenschut-
zes	werden	durch	Organisationen	gestellt,	die	juristische	Personen	
des	Privatrechts	sind	und	die	Voraussetzungen	des	§	6	Absatz	1	
erfüllen.

(3)	Öffentliche	 Einheiten	 und	 Einrichtungen	 des	Katastrophen-
schutzes	 werden	 durch	 Organisationen	 gestellt,	 die	 juristische	
Personen	des	öffentlichen	Rechts	sind.	Als	Landeseinheiten	wer-
den	Medical	Task	Forces	vorgehalten.	Als	Einrichtung	des	Landes	
wird	ein	Katastrophenschutzlager	betrieben.

(4)	Die	obere	Katastrophenschutzbehörde	legt	im	Benehmen	mit	
dem	Ministerium	für	Inneres	und	Sport	und	in	Abstimmung	mit	
den	 unteren	 Katastrophenschutzbehörden	 und	 den	 Trägern	 der	
Einheiten	 Stärke,	 Gliederung	 und	Ausstattung	 der	 Einheiten	 in	
den	Grundstrukturen	fest.

§ 6 
Mitwirkung der privaten Organisationen

(1)	 Private	 Organisationen	 wirken	 im	 Katastrophenschutz	 mit,	
wenn	sie	sich	hierzu	bereit	erklärt	haben	und	das	Ministerium	für	
Inneres	und	Sport	ihre	Eignung	festgestellt	hat	(allgemeine	Aner-
kennung)	und	die	untere	Katastrophenschutzbehörde	der	Mitwir-
kung	ihrer	Einheiten	und	Einrichtungen	zugestimmt	hat	(besonde-
re	Anerkennung).

(2)	Die	Mitwirkung	umfasst	nach	diesem	Gesetz	auch	die	Pflicht,

1.	 die	Katastrophenschutzbehörden	bei	der	Durchführung	ihrer	
Maßnahmen	nach	Abschnitt	2	zu	unterstützen,

2.	 für	die	Einsatzbereitschaft	der	Einheiten	und	Einrichtungen	zu	
sorgen	und

3.	 die	angeordneten	Einsätze	und	Übungen	durchzuführen.

Hierfür	sind	auch	eigene	Kräfte	und	Sachmittel	im	Rahmen	der	
Möglichkeiten	bereitzustellen.

§ 7 
Betrieblicher Katastrophenschutz

(1)	Betreiber	von	genehmigungsbedürftigen	gewerblichen	Anla-
gen	sowie	Betriebe	und	sonstige	Einrichtungen,	von	denen	beson-
dere	Brand-,	Explosions-,	Vergiftungs-	oder	sonstige	schwerwie-
gende	Gefahren	nach	§	1	Absatz	2	 ausgehen	können,	 sind	ver-
pflichtet,	auf	eigene	Kosten	betriebliche	Alarm-	und	Gefahrenab-
wehrpläne	aufzustellen,	 fortzuschreiben,	mit	der	unteren	Katas	-
trophenschutzbehörde	abzustimmen	und	in	gemeinsamen	Übun-
gen	zu	erproben.	Sie	haben	eigene	wirksame	Katastrophenschutz-
maßnahmen	zu	treffen	und	diese	den	unteren	Katastrophenschutz-
behörden	mitzuteilen.
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(2)	Die	 für	den	betrieblichen	Katastrophenschutz	vorgehaltenen	
eigenen	Einheiten	haben	auf	Anforderung	der	unteren	Katastro-
phenschutzbehörde	auch	außerhalb	der	eigenen	Einrichtung	Hilfe	
zu	 leisten,	 soweit	 hierdurch	 der	 Schutz	 der	 Einrichtung	 nicht	
beeinträchtigt	wird.

(3)	Die	in	Absatz	1	genannten	Betreiber	von	gefährlichen	Anlagen	
sind	nach	dem	Verursacherprinzip	durch	die	Katastrophenschutz-
behörden	zur	aktiven	Unterstützung	der	Vorbereitung	des	Katas	-
trophenschutzes	und	der	Katastrophenabwehr	verpflichtet	sowie	
zum	Begleichen	der	Kosten	für	die	damit	verbundenen	Aufwen-
dungen	mit	heranzuziehen.

§ 8 
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

(1)	 Die	 unteren	Katastrophenschutzbehörden	 und	 die	 Katastro-
phenschutzorganisationen	haben	mit	den	im	Rettungswesen	täti-
gen	Organisationen,	Krankenhäusern,	Apotheken	und	berufsstän-
dischen	Vertretungen	 der	Angehörigen	 der	Berufe	 des	Gesund-
heitswesens	in	ihrem	Zuständigkeitsbereich	zusammenzuarbeiten.	
Zur	 Aufgabenwahrnehmung	 bedienen	 sie	 sich	 der	 integrierten	
Leitstellen	 für	 den	 Rettungsdienst,	 Brand-	 und	 Katastrophen-
schutz	gemäß	§	3	Absatz	2	Nummer	4	des	Brandschutz-	und	Hil-
feleistungsgesetzes	M-V	und	§	9	Absatz	1	des	Rettungsdienstge-
setzes	Mecklenburg-Vorpommern.

(2)	Die	in	Absatz	1	genannten	Stellen	und	Personen	sind	mit	ihren	
Aufgaben	 in	 die	Katastrophenschutzplanung	 aufzunehmen.	 §	 6	
Absatz	 1	 bleibt	 unberührt.	 Für	Krankenhäuser	 gelten	 dabei	 die	
Festlegungen	 des	 §	 29	 des	 Krankenhausgesetzes	 für	 das	 Land	
Mecklenburg-Vorpommern.	 Die	 unteren	 Katastrophenschutzbe-
hörden	haben	eine	ausreichende	Versorgung	mit	Sanitätsmaterial	
für	Katastrophen	im	Rahmen	der	Finanzierung	von	Schwerpunkt-
aufgaben	(§	29)	sicherzustellen.

(3)	Die	berufsständischen	Vertretungen	nach	Absatz	1	haben	die	
Fortbildung	der	 in	 ihrem	Beruf	 tätigen	Angehörigen	der	Berufe	
des	 Gesundheitswesens	 für	 die	 besonderen	Anforderungen	 bei	
Katastrophen	zu	gewährleisten.

(4)	Die	oder	der	 jeweils	diensthabende	Leitende	Notärztin	oder	
Notarzt	nach	§	10	Absatz	3	des	Rettungsdienstgesetzes	Mecklen-
burg-Vorpommern	leiten	im	Katastrophenfall	den	medizinischen	
Einsatzabschnitt	an	Ort	und	Stelle,	bis	die	Einsatzleitung	die	Lei-
tung	übernimmt.	Nach	Übernahme	sind	sie	in	die	Einsatzleitung	
zu	integrieren.

Abschnitt 2 
Maßnahmen des Katastrophenschutzes

Unterabschnitt 1 
Vorbereitende Maßnahmen

§ 9 
Grundsatz

Die	Katastrophenschutzbehörden	haben	die	nach	pflichtgemäßem	
Ermessen	 notwendigen	 vorbereitenden	 Maßnahmen	 zu	 treffen,	
um	einen	wirksamen	Katastrophenschutz	zu	gewährleisten.

§ 10 
Aufsicht

(1)	 Die	 untere	Katastrophenschutzbehörde	 beaufsichtigt	 die	 im	
Katastrophenschutz	 mitwirkenden	 privaten	 Einheiten	 und	 Ein-
richtungen	bei	der	Umsetzung	der	Aufgaben	nach	diesem	Gesetz	
und	überwacht	dabei	insbesondere	deren	Aufstellung,	Ausbildung	
und	Ausstattung.	§	7	Absatz	2	bleibt	unberührt.

(2)	Bei	Übungen,	Lehrgängen	und	sonstigen	Ausbildungsveran-
staltungen,	die	von	den	Katastrophenschutzbehörden	angeordnet	
oder	genehmigt	sind,	sowie	hinsichtlich	der	Wartung	und	Pflege	
der	mit	öffentlichen	Mitteln	erworbenen	oder	unterhaltenen	Aus-
stattung	 unterstehen	 die	 im	 Katastrophenschutz	 mitwirkenden	
privaten	Einheiten	und	Einrichtungen	den	Weisungen	der	unteren	
Katastrophenschutzbehörde.

(3)	Hinsichtlich	ihrer	Aufgaben	nach	den	Absätzen	1	und	2	unter-
steht	die	untere	Katastrophenschutzbehörde	der	Fachaufsicht	durch	
die	obere	Katastrophenschutzbehörde.

(4)	Hinsichtlich	der	Medical	Task	Forces	und	weiterer	landesge-
führter	Einheiten	und	Einrichtungen	obliegen	die	Aufgaben	nach	
den	Absätzen	1	und	2	der	oberen	Katastrophenschutzbehörde.

§ 11 
Landesbeirat für den Katastrophenschutz  

und Beraterstab

(1)	Die	obere	Katastrophenschutzbehörde	bildet	einen	Landesbei-
rat	für	den	Katastrophenschutz,	dem	Vertreterinnen	und	Vertreter	
der	Landkreise	und	kreisfreien	Städte,	Träger	der	öffentlichen	und	
privaten	Einheiten	und	Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes,	
bei	 Erfordernis	 auch	Vertreterinnen	 und	Vertreter	 ausgewählter	
betrieblicher	Katastrophenschutzeinheiten	beziehungsweise	fach-
kundige	Dritte,	angehören.	Der	Landesbeirat	berät	die	obere	Ka	-
tastrophenschutzbehörde	 in	Angelegenheiten	 des	 Katastrophen-
schutzes	von	grundsätzlicher	Bedeutung.

(2)	Die	untere	Katastrophenschutzbehörde	bildet	einen	Beraterstab,	
dem	mindestens	jeweils	eine	Vertreterin	oder	ein	Vertreter	der	Träger	
der	 in	 ihrem	Zuständigkeitsbereich	mitwirkenden	öffentlichen	und	
privaten	Einheiten	und	Einrichtungen,	bei	Erfordernis	auch	Einhei-
ten	des	betrieblichen	Katastrophenschutzes,	angehören.	Er	berät	die	
untere	Katastrophenschutzbehörde	bei	der	Vorbereitung	des	Katas	-
trophenschutzes	und	der	Aufstellung	sowie	Ausbildung	der	Helfer.

§ 12 
Katastrophenschutzplanung

(1)	 Die	 unteren	 Katastrophenschutzbehörden	 erstellen	 auf	 der	
Grundlage	 von	 Gefährdungsanalysen	 Katastrophenschutzpläne.	
Sie	sollen	insbesondere	enthalten

1.	 die	Alarmordnung,

2.	 die	Führungsstrukturen,

3.	 die	Kräfte	und	Mittel,	die	für	den	Katastrophenschutz	zur	Ver-
fügung	stehen	und	zur	Lagebewältigung	benötigt	werden,



Nr.	15	 Tag	der	Ausgabe:	Schwerin,	den	29.	Juli	2016	 615

4.	 Angaben	zur	Einsatzorganisation	und	Sicherstellung	der	Ab	-
wehrmaßnahmen,

5.	 Maßnahmen	zur	Warnung	der	Bevölkerung.

Die	Katastrophenschutzpläne	sind	in	angemessenen	Abständen	zu	
aktualisieren.

(2)	Die	obere	Katastrophenschutzbehörde	erarbeitet	für	die	Lan-
desgefahrenschwerpunkte	entsprechende	Katastrophenschutzplä-
ne.

§ 13 
Externe Notfallpläne

(1)	Für	Betriebsbereiche	im	Sinne	der	Störfall-Verordnung	in	der	
jeweils	 geltenden	 Fassung,	 die	 der	 Pflicht	 zur	 Erstellung	 eines	
Sicherheitsberichtes	 unterliegen,	 hat	 die	 untere	 Katastrophen-
schutzbehörde	unter	Beteiligung	des	Betreibers	und	unter	Berück-
sichtigung	des	betrieblichen	Alarm-	und	Gefahrenabwehrplanes	
(interner	Notfallplan)	innerhalb	von	zwei	Jahren	nach	Erhalt	der	
erforderlichen	Informationen	vom	Betreiber	einen	externen	Not-
fallplan	für	Maßnahmen	außerhalb	des	Betriebes	zu	erstellen,	um

1.	 Schadensfälle	einzudämmen	und	unter	Kontrolle	zu	bringen,	
sodass	 die	 Auswirkungen	 möglichst	 gering	 gehalten	 und	
Schädigungen	der	menschlichen	Gesundheit,	der	Umwelt	und	
von	Sachwerten	begrenzt	werden	können,

2.	 die	erforderlichen	Maßnahmen	zum	Schutz	der	menschlichen	
Gesundheit	und	der	Umwelt	vor	den	Auswirkungen	schwerer	
Unfälle	einzuleiten,

3.	 notwendige	Informationen	an	die	Öffentlichkeit	sowie	betrof-
fene	Behörden	oder	Dienststellen	in	dem	betreffenden	Gebiet	
weiterzugeben,

4.	 Aufräumarbeiten	und	Maßnahmen	zur	Wiederherstellung	der	
Umwelt	nach	einem	schweren	Unfall	einzuleiten.

Der	 externe	Notfallplan	 ist	mit	 der	 örtlichen	Ordnungsbehörde	
unter	Beteiligung	des	örtlich	zuständigen	Polizeipräsidiums	abzu-
stimmen.

(2)	Die	Betreiber	haben	der	unteren	Katastrophenschutzbehörde	
die	für	die	Erstellung	externer	Notfallpläne	erforderlichen	Infor-
mationen	innerhalb	folgender	Fristen	zu	übermitteln:

1.	 spätestens	einen	Monat	vor	der	Inbetriebnahme	eines	neuen	
Betriebsbereichs	 sowie	 vor	 der	Änderung	 eines	Betriebsbe-
reichs,	 die	 eine	 Änderung	 des	 Verzeichnisses	 gefährlicher	
Stoffe	erforderlich	macht;

2.	 bei	bestehenden	Betriebsbereichen	der	oberen	Klasse	bis	zum	
1.	Juni	2016,	es	sei	denn,	der	vor	diesem	Zeitpunkt	gemäß	den	
Bestimmungen	der	Störfall-Verordnung	erstellte	interne	Not-
fallplan	und	die	darin	enthaltenen	Angaben	sowie	die	Infor-
mationen	für	die	Erstellung	der	externen	Notfallpläne	entspre-
chen	den	gesetzlichen	Vorschriften	und	sind	unverändert	ge	-
blieben	und

3.	 bei	 sonstigen	 Betriebsbereichen	 innerhalb	 von	 zwei	 Jahren	
nach	dem	Zeitpunkt,	ab	dem	dieses	Gesetz	auf	den	betreffen-
den	Betrieb	Anwendung	findet.

(3)	Die	untere	Katastrophenschutzbehörde	kann	aufgrund	der	In	-
formationen	 des	 Sicherheitsberichtes	 entscheiden,	 dass	 sich	 die	
Erstellung	eines	externen	Notfallplanes	nach	Absatz	1	Satz	1	erüb-
rigt.	 Dazu	 ist	 die	 für	 die	 Beurteilung	 des	 Sicherheitsberichtes	
zuständige	Behörde	zu	beteiligen.	Die	Entscheidung	ist	zu	begrün-
den.

(4)	Externe	Notfallpläne	müssen	Angaben	enthalten	über

1.	 Namen	 oder	 Stellung	 der	 Personen,	 die	 zur	 Einleitung	 von	
Notfallmaßnahmen	 beziehungsweise	 zur	Durchführung	 und	
Koordinierung	von	Maßnahmen	außerhalb	des	Betriebsgelän-
des	ermächtigt	sind,

2.	 Vorkehrungen	zur	Entgegennahme	von	Frühwarnungen	sowie	
zur	Alarmauslösung	 und	 zur	Benachrichtigung	 der	Einsatz-
kräfte,

3.	 Vorkehrungen	 zur	 Koordinierung	 der	 zur	 Umsetzung	 des	
externen	Notfallplans	notwendigen	Einsatzmittel,

4.	 Vorkehrungen	zur	Unterstützung	von	Abhilfemaßnahmen	auf	
dem	Betriebsgelände,

5.	 Vorkehrungen	für	Abhilfemaßnahmen	außerhalb	des	Betriebs-
geländes	einschließlich	Reaktionsmaßnahmen	auf	Szenarien	
schwerer	Unfälle,	wie	im	Sicherheitsbericht	beschrieben,	und	
Berücksichtigung	 möglicher	 Domino-Effekte	 einschließlich	
solcher,	die	Auswirkungen	auf	die	Umwelt	haben,

6.	 Vorkehrungen	zur	Unterrichtung	der	Öffentlichkeit	und	aller	
benachbarten	 Betriebe	 oder	 Betriebsstätten,	 die	 nicht	 unter	
den	Geltungsbereich	der	Richtlinie	2012/18/EU	des	Europä-
ischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	4.	Juli	2012	(ABl.	L	197	
vom	24.7.2012,	S.	1)	fallen,	über	den	Unfall	sowie	über	das	
richtige	Verhalten,

7.	 Vorkehrungen	zur	Unterrichtung	der	Einsatzkräfte	benachbar-
ter	Bundesländer	sowie	der	Republik	Polen	bei	einem	schwe-
ren	Unfall	mit	möglichen	grenzüberschreitenden	Folgen.

(5)	 Die	 Entwürfe	 oder	 wesentlichen	 Änderungen	 der	 externen	
Notfallpläne	sind	zur	Anhörung	der	Öffentlichkeit	für	die	Dauer	
eines	 Monats	 öffentlich	 auszulegen.	 Für	 Betriebsbereiche	 mit	
potenziell	grenzüberschreitenden	Auswirkungen	ist	eine	Beteili-
gung	des	Nachbarlandes	zu	gewährleisten.	Die	geheimhaltungs-
bedürftigen	 Teile	 der	 externen	 Notfallpläne	 einschließlich	 der	
namentlichen	Angaben	 nach	Absatz	 4	 Nummer	 1	 sind	 hiervon	
ausgenommen.	 Ort	 und	 Dauer	 der	Auslegung	 sind	 mindestens	
eine	Woche	vorher	öffentlich	bekannt	zu	machen	mit	dem	Hin-
weis	darauf,	dass	Anregungen	während	der	Auslegungsfrist	vorge-
bracht	werden	können.	Die	fristgemäß	vorgebrachten	Anregungen	
sind	 zu	 prüfen;	 das	 Ergebnis	 ist	 den	 jeweiligen	Hinweisgebern	
mitzuteilen.	 Haben	 mehr	 als	 50	 Personen	Anregungen	 mit	 im	
Wesentlichen	 gleichem	 Inhalt	 vorgebracht,	 kann	 die	Mitteilung	
des	Ergebnisses	der	Prüfung	dadurch	ersetzt	werden,	dass	diesen	
Personen	die	Einsicht	in	das	Ergebnis	ermöglicht	wird;	die	Stelle,	
bei	der	das	Ergebnis	der	Prüfung	während	der	Dienststunden	ein-
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gesehen	werden	kann,	ist	öffentlich	bekannt	zu	geben.	Wird	der	
Entwurf	des	externen	Notfallplans	nach	der	Auslegung	geändert	
oder	ergänzt,	ist	er	erneut	auszulegen;	bei	der	erneuten	Auslegung	
kann	bestimmt	werden,	dass	Anregungen	nur	zu	den	geänderten	
oder	ergänzten	Teilen	vorgebracht	werden	können.	Werden	durch	
die	Änderung	oder	Ergänzung	des	Entwurfs	die	Grundzüge	der	
Planung	nicht	berührt	oder	 sind	Änderungen	oder	Ergänzungen	
im	Umfang	geringfügig	oder	von	geringer	Bedeutung,	kann	von	
einer	erneuten	öffentlichen	Auslegung	abgesehen	werden.

(6)	Die	unteren	Katastrophenschutzbehörden	haben	die	von	ihnen	
erstellten	externen	Notfallpläne	in	Abständen	von	höchstens	drei	
Jahren	unter	Beteiligung	des	Betreibers	(§	7	Absatz	1	und	2)	und	
unter	Berücksichtigung	des	internen	Notfallplans	zu	überprüfen,	
zu	erproben	und	erforderlichenfalls	zu	überarbeiten	und	auf	den	
neuesten	Stand	zu	bringen.	Bei	der	Überprüfung	sind	Veränderun-
gen	 in	 den	 Betrieben	 und	 den	 Notdiensten,	 neue	 technische	
Erkenntnisse	und	Erkenntnisse	darüber,	wie	bei	schweren	Unfäl-
len	zu	handeln	ist,	zu	berücksichtigen.

(7)	 Stellen	 Betreiber	 bei	 der	 turnusmäßigen	 Überprüfung	 ihrer	
Alarm-	und	Gefahrenabwehrpläne	Veränderungen	fest,	die	erheb-
liche	Auswirkungen	hinsichtlich	der	bei	einem	Störfall	zu	treffen-
den	Maßnahmen	haben,	haben	diese	Betreiber	unverzüglich	die	
zuständige	untere	Katastrophenschutzbehörde	zu	verständigen.

§ 13a 
Schutz Kritischer Infrastrukturen

(1)	Kritische	Infrastrukturen	sind	Einrichtungen	und	Versorgungs-
strukturen	mit	besonderer	Bedeutung	für	das	staatliche	Gemein-
wesen,	bei	deren	Ausfall	oder	Beeinträchtigung	nachhaltig	wir-
kende	Versorgungsengpässe,	 erhebliche	 Störungen	 der	 öffentli-
chen	Sicherheit	oder	andere	erhebliche	Folgen	eintreten	würden.

(2)	 Betreiber	 von	 Einrichtungen,	 die	 Kritische	 Infrastrukturen	
sind	oder	solchen	angehören,	haben	durch	geeignete	Maßnahmen	
der	Entstehung	eines	Ausfalls	oder	einer	Beeinträchtigung	Kriti-
scher	Infrastrukturen	vorzubeugen	sowie	geeignete	Maßnahmen	
zur	 Eindämmung	 und	 Bewältigung	 eines	 Schadensereignisses	
vorzuhalten.	Insbesondere	haben	sie	sicherzustellen,	dass	sie	ihre	
Aufgaben	bei	Ausfall	oder	Beeinträchtigung	auch	anderer	Kriti-
scher	 Infrastrukturen	 für	 einen	 angemessenen	 Zeitraum	 eigen-
ständig	fortführen	können.	Sie	sind	zur	Zusammenarbeit	mit	den	
Katastrophenschutzbehörden	verpflichtet	und	haben	ihre	Vorsor-
geplanungen	den	zuständigen	Katastrophenschutzbehörden	jähr-
lich	anzuzeigen.

§ 14 
Aus- und Fortbildung,  

Katastrophenschutzübungen

(1)	Die	Aus-	und	Fortbildung	der	Helfer	im	Katastrophenschutz	
obliegt	dem	Land,	den	Landkreisen,	den	kreisfreien	Städten	sowie	
den	Trägern	der	privaten	Einheiten	und	Einrichtungen.	Die	ergän-
zende	Zivilschutzaus-	und	-fortbildung	des	Bundes	gemäß	§	13	
Absatz	4	und	§	14	des	Zivilschutz-	und	Katastrophenhilfegesetzes	
wird	insbesondere	von	den	Trägern	der	privaten	und	öffentlichen	
Einheiten	und	Einrichtungen	durchgeführt.

(2)	Die	Landesschule	für	Brand-	und	Katastrophenschutz	Meck-
lenburg-Vorpommern	bildet	Führungskräfte	und	Spezialisten	des	
Katastrophenschutzes	insbesondere	in	den	Bereichen	Stabsarbeit,	
Brandschutz	und	Abwehr	von	chemischen,	biologischen,	radiolo-
gischen	und	nuklearen	Gefahren	aus	und	fort.	Darüber	hinausge-
hend	erfolgt	die	Aus-	und	Fortbildung	der	Helfer	durch	die	priva-
ten	Hilfsorganisationen.

(3)	Die	obere	und	die	unteren	Katastrophenschutzbehörden	führen	
auf	 der	Grundlage	 von	Übungsplanungen	 regelmäßig	Katastro-
phenschutzübungen	 durch,	 um	 das	 Zusammenwirken	 der	 im	
Katastrophenschutz	 mitwirkenden	 Einheiten	 und	 Einrichtungen	
zu	erproben	und	ihre	Einsatzbereitschaft	zu	überprüfen.	Die	obere	
Katastrophenschutzbehörde	erstellt	aus	den	Übungsplanungen	der	
unteren	Katastrophenschutzbehörden	eine	Übungskonzeption	für	
Mecklenburg-Vorpommern.	Die	Landkreise	und	kreisfreien	Städ-
te	beteiligen	sich	in	angemessenem	Maße	an	Landesübungen.	

(4)	Das	für	die	Mitarbeit	in	den	Führungseinheiten	vorgesehene	
Personal	ist	regelmäßig	aus-	und	fortzubilden.

Unterabschnitt 2 
Abwehrende Maßnahmen

§ 15 
Grundsatz

(1)	Bei	Katastrophen	haben	die	Katastrophenschutzbehörden	die	
nach	pflichtmäßigem	Ermessen	für	die	Abwehr	der	Katastrophe	
notwendigen	Maßnahmen	zu	treffen.

(2)	Die	untere	Katastrophenschutzbehörde	kann	Behörden,	Dienst-
stellen	und	öffentliche	Einrichtungen	in	deren	örtlichem	Zustän-
digkeitsbereich	um	Hilfeleistung	ersuchen	oder	Weisungen	ertei-
len.	 Die	 unteren	Katastrophenschutzbehörden	 sind	 einander	 zur	
Hilfeleistung	verpflichtet,	soweit	dadurch	nicht	dringende	eigene	
Aufgaben	wesentlich	beeinträchtigt	werden.

(3)	Ist	eine	Katastrophe	im	Sinne	des	§	1	Absatz	2	dieses	Gesetzes	
eingetreten,	hat	die	zuständige	untere	Katastrophenschutzbehörde	
den	Eintritt	der	Katastrophe	festzustellen,	in	den	Fällen	des	§	16	
Absatz	2	die	nach	diesen	Vorschriften	zuständige	Behörde.	Das	
Ende	der	Katastrophe	stellt	ebenfalls	die	zuständige	Behörde	fest.	
Die	 zuständige	Katastrophenschutzbehörde	 hat	 durch	 geeignete	
Maßnahmen	den	gesamten	Verlauf	des	Einsatzes	zu	dokumentie-
ren.

(4)	Als	Maßnahmen	nach	Absatz	1	hat	die	untere	Katastrophen-
schutzbehörde	insbesondere

1.	 die	einheitliche	Leitung	und	Führung	des	Einsatzes	sicherzu-
stellen,

2.	 die	Bevölkerung	zeitgerecht	vor	Gefahren	zu	warnen	und	über	
die	 Gefahrensituation	 sowie	 über	 mögliche	 Schutzmaßnah-
men	zu	informieren,

3.	 die	Einrichtung	einer	Auskunftsstelle	zur	Erfassung	von	per-
sonenbezogenen	Daten	zu	den	Zwecken	der	Vermisstensuche	
und	Hinweisaufnahme	zu	veranlassen	und	
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4.	 auf	 die	 Psychosoziale	 Notfallversorgung	 für	 Überlebende,	
Angehörige,	Hinterbliebene,	Zeuginnen	und	Zeugen	und/oder	
Vermissende	sowie	Einsatzkräfte	hinzuwirken.

(5)	Bei	Bedarf,	insbesondere	bei	einem	Massenanfall	von	Betrof-
fenen,	richtet	die	oberste	Katastrophenschutzbehörde	im	Rahmen	
der	Abwehr	 von	Katastrophen	 eine	 zentralbetriebene	Personen-
auskunftsstelle	des	Landes	zu	den	in	Absatz	4	genannten	Zwecken	
ein.	Die	Katastrophenschutzbehörden	und	die	mitwirkenden	Kräf-
te,	Einheiten	und	Einrichtungen	haben	der	zentralbetriebenen	Per-
sonenauskunftsstelle	insbesondere	die	in	§	36	Absatz	1	genannten	
Daten	zu	übermitteln.	Personenauskunftsstellen	dürfen	auch	ohne	
Einwilligung	des	Betroffenen	personenbezogene	Daten	verarbei-
ten.	Hierzu	soll	ein	IT-Verfahren	genutzt	werden,	das	die	automa-
tisierte	Datenübermittlung	zwischen	der	zentralbetriebenen	Per-
sonenauskunftsstelle	und	allen	an	der	Lagebewältigung	beteilig-
ten	Stellen	sicherstellt.	Die	Aufgabe	der	zentralbetriebenen	Perso-
nenauskunftsstelle	wird	dem	DRK	im	Wege	der	Auftragsdatenver-
arbeitung	 übertragen.	 Das	 DRK	 erhält	 damit	 die	 Möglichkeit,	
seine	Aufgaben	der	Vermisstensuche	und	Familienzusammenfüh-
rung	zu	erfüllen.	Näheres	wird	durch	das	Ministerium	für	Inneres	
und	Sport	geregelt.

§ 16 
Lenkung der Abwehrmaßnahmen

(1)	Der	unteren	Katastrophenschutzbehörde	obliegt	die	einheitli-
che	Lenkung	der	Abwehrmaßnahmen	einschließlich	des	Einsatzes	
der	im	Katastrophenschutz	mitwirkenden	Einheiten	und	Einrich-
tungen.	Dazu	 bedienen	 sich	 die	 unteren	Katastrophenschutzbe-
hörden	ihrer	Katastrophenschutzstäbe.

(2)	Wirkt	die	Katastrophe	über	den	Zuständigkeitsbereich	der	un	-
teren	Katastrophenschutzbehörde	hinaus	oder	wenn	Art	und	Schwe-
re	oder	die	Auswirkungen	des	Schadensereignisses	dies	erfordern,	
kann	die	oberste	Katastrophenschutzbehörde	die	einheitliche	Len-
kung	der	Abwehrmaßnahmen	einschließlich	des	Einsatzes	der	im	
Katastrophenschutz	 mitwirkenden	 Einheiten	 und	 Einrichtungen	
ganz	oder	teilweise	an	sich	ziehen	oder	eine	der	örtlich	zuständigen	
unteren	Katastrophenschutzbehörden	zur	zuständigen	Katastrophen	-
schutzbehörde	 erklären.	 Die	 Änderungen	 der	 Zuständigkeit	 sind	
den	betreffenden	Katastrophenschutzbehörden	unverzüglich	mitzu-
teilen.

(3)	Die	oberste	Katastrophenschutzbehörde	stimmt	ihre	Maßnah-
men	insbesondere	mit	den	Ministerien	ab,	deren	Geschäftsberei-
che	 durch	 die	 Katastrophe	 betroffen	 sind.	 Dazu	 kann	 sich	 die	
oberste	 Katastrophenschutzbehörde	 eines	 Koordinierungsstabes	
bedienen.

(4)	Die	Katastrophenschutzbehörden	sind	verpflichtet,	sich	über	
ihre	Maßnahmen	ständig	gegenseitig	zu	unterrichten.

§ 17 
Weisungsrecht

(1)	Bei	Katastrophen	unterstehen	die	im	Katastrophenschutz	mit-
wirkenden	Einheiten	und	Einrichtungen	den	Weisungen	der	nach	
§	16	zuständigen	Katastrophenschutzbehörden.

(2)	Hinsichtlich	ihrer	Befugnisse	nach	Absatz	1	untersteht	die	unte-
re	Katastrophenschutzbehörde	der	Fachaufsicht	durch	die	oberste	
Katastrophenschutzbehörde.

(3)	Die	oberste	Katastrophenschutzbehörde	hat	ein	grundsätzliches	
Weisungsrecht	 gegenüber	den	Organisationen	und	Behörden,	 die	
Katastrophenschutzeinheiten	führen.

§ 18 
Hilfs- und Leistungspflichten

(1)	Die	Katastrophenschutzbehörden	können,	soweit	das	zur	Ab	-
wehr	einer	Katastrophe	zwingend	geboten	ist	und	die	vorhande-
nen	Helfer	 im	 Einzelfall	 nicht	 ausreichen,	Männer	 und	 Frauen	
vom	 vollendeten	 18.	 bis	 zum	 vollendeten	 60.	 Lebensjahr	 ver-
pflichten,	bei	der	Bekämpfung	von	Katastrophen	Hilfe	zu	leisten.	
Die	Hilfeleistung	darf	nur	verweigert	werden,	wenn	sie	zu	einer	
erheblichen	 eigenen	 Gefährdung	 oder	 zur	 Verletzung	 anderer	
wichtiger	Pflichten	der	heranzuziehenden	Personen	führen	würde.	
Ist	Gefahr	im	Verzug,	so	können	Sach-,	Werk-	oder	Dienstleistun-
gen	 auch	 unmittelbar	 in	 Anspruch	 genommen	 werden;	 solche	
Maßnahmen	muss	die	Katastrophenschutzbehörde	den	Leistungs-
pflichtigen	gegenüber	unverzüglich	bestätigen,	wenn	sie	bei	ihrer	
Abwesenheit	getroffen	worden	sind.

(2)	Rechtsmittel	und	sonstige	Rechtsbehelfe	gegen	vorgenannte	
Maßnahmen	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.

§ 19 
Sperrgebiet, Räumungen, Duldungspflichten

(1)	Die	Katastrophenschutzbehörde	kann	ein	durch	den	Katastro-
phenfall	 betroffenes	 oder	 unmittelbar	 gefährdetes	 Gebiet	 zum	
Sperrgebiet	erklären.

(2)	Die	Katastrophenschutzbehörde	kann	anordnen,	dass	Bewoh-
ner	und	andere	Personen	ein	durch	den	Katastrophenfall	betroffe-
nes	oder	unmittelbar	gefährdetes	Gebiet	vorübergehend	zu	verlas-
sen	haben.

(3)	Bewohner	und	andere	Personen	in	einem	durch	einen	Katas	-
trophenfall	betroffenen	oder	unmittelbar	gefährdeten	Gebiet	ha	-
ben	allen	Anordnungen	der	Katastrophenschutzbehörde	oder	der	
von	ihr	eingesetzten	Einsatzleitung	Folge	zu	leisten.

(4)	Eigentümer,	Besitzer	oder	sonstige	Nutzungsberechtigte	von	
Grundstücken,	Gebäuden	und	Schiffen	sind	verpflichtet,	im	Katas-
	trophenfall	den	Katastrophenabwehrkräften	das	Betreten	und	die	
Benutzung	ihrer	Grundstücke,	Gebäude	und	Schiffe	zu	gestatten,	
soweit	dies	zur	Abwehr	der	Katastrophe	erforderlich	ist.	Die	vom	
Einsatzleiter	in	Zusammenhang	mit	diesen	Arbeiten	angeordneten	
Maßnahmen	haben	sie	zu	dulden.

(5)	Eigentümer	oder	Besitzer	von	Fahrzeugen	sowie	anderer	zur	
Katastrophenabwehr	 geeigneter	 Geräte	 und	 Einrichtungen	 sind	
verpflichtet,	diese	auf	Anforderung	der	Katastrophenschutzbehör-
de	oder	des	Einsatzleiters	zur	Verfügung	zu	stellen,	soweit	dies	zur	
Abwehr	der	Katastrophe	erforderlich	ist.

(6)	§	18	Absatz	2	gilt	entsprechend.
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§ 20 
Entschädigungen

(1)	Wer	nach	§	18	Absatz	1	oder	§	19	Absatz	3	bis	5	in	Anspruch	
genommen	worden	ist,	kann	Entschädigung	für	den	ihm	hierdurch	
entstandenen	Schaden	verlangen.

(2)	Ein	Entschädigungsanspruch	besteht	jedoch	nicht,	soweit

1.	 	der	Geschädigte	auf	andere	Weise	Ersatz	erlangt	hat	oder

2.	 der	Geschädigte	oder	sein	Vermögen	durch	die	Maßnahmen	
der	Katastrophenschutzbehörde	geschützt	worden	ist.

(3)	Entschädigungspflichtig	ist	der	Aufgabenträger	nach	§	2,	dessen	
Katastrophenschutzbehörde	den	Geschädigten	herangezogen	hat.

(4)	Die	Absätze	1	bis	3	sind	entsprechend	anzuwenden,

1.	 wenn	ein	Dritter,	ohne	nach	§	18	in	Anspruch	genommen	zu	
sein,

a)	 Sach-	oder	Werkleistungen	erbringt,	die	bei	Katastrophen	
zur	 Unterstützung	 der	 Maßnahmen	 der	 Katastrophen-
schutzbehörden	notwendig	waren,	soweit	ihm	hierdurch	
ein	Schaden	entstanden	ist,	oder

b)	 durch	Maßnahmen	zur	Katastrophenabwehr	getötet	oder	
verletzt	wird	 oder	 einen	 billigerweise	 nicht	 zumutbaren	
Schaden	erleidet,

2.	 wenn	nach	§	7	Absatz	2	Anlagenbetreiber,	Betriebe	oder	son-
stige	Einrichtungen	auf	Anforderung	der	Katastrophenschutz-
behörde	außerhalb	der	Einrichtung	Hilfe	leisten.

(5)	Für	Streitigkeiten	über	Ansprüche	nach	den	Absätzen	1	bis	4	
ist	der	ordentliche	Rechtsweg	gegeben.

§ 21 
Einschränkung von Grundrechten

Durch	Maßnahmen	nach	den	§§	18	und	19	dieses	Gesetzes	kann	
das	Recht	auf	körperliche	Unversehrtheit	(Artikel	2	Absatz	2	Satz	1	
des	Grundgesetzes),	Freiheit	der	Person	(Artikel	2	Absatz	2	Satz	2	
des	Grundgesetzes),	Freizügigkeit	(Artikel	11	des	Grundgesetzes)	
und	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	des	Grundge-
setzes)	eingeschränkt	werden.

§ 22 
Ordnungswidrigkeiten

(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig

1.	 einer	Verpflichtung	nach	§	7	Absatz	1	oder	§	13	Absatz	2,

2.	 einer	vollziehbaren	Anordnung	über	Sach-,	Werk-	oder	Dienst-
leistungen	nach	§	18	Absatz	1,

3.	 einer	vollziehbaren	Anordnung	über	den	Zutritt	 zu	oder	die	
Benutzung	von	Grundstücken,	Gebäuden	oder	Schiffen	nach	
§	19	Absatz	3	bis	5	oder

4.	 einer	 vollziehbaren	Anordnung	 über	 Sicherungs-	 oder	 Ab	-
sperrmaßnahmen	nach	§	19	Absatz	1	bis	2

nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	nachkommt.

(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann

1.	 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	4	mit	einer	Geldbuße	
bis	zu	1	500	Euro,

2.	 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	2	und	3	mit	einer	Geld-
buße	bis	zu	5	000	Euro	und

3.	 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	1	mit	einer	Geldbuße	
bis	zu	50	000	Euro

geahndet	werden.

(3)	Die	zuständige	Verwaltungsbehörde	nach	§	36	Absatz	1	Num-
mer	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	sind	die	Landräte	
der	Landkreise	und	Oberbürgermeister	der	kreisfreien	Städte.

Abschnitt 3 
Helfer

§ 23 
Allgemeines

(1)	Helfer	sind	Personen,	die	freiwillig	und	ehrenamtlich	in	Ein-
heiten	und	Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes	tätig	sind.

(2)	Die	Vorschriften	dieses	Abschnittes	gelten	 für	die	Helfer,	die	
den	im	Katastrophenschutz	mitwirkenden	privaten	Organisationen	
angehören.	 Sie	 gelten	 entsprechend	 für	 Helfer	 in	 Einheiten	 und	
Einrichtungen,	 die	 zusätzlich	 gebildet	worden	 sind,	weil	 die	 zur	
Erfüllung	der	Aufgaben	erforderliche	Stärke	nicht	durch	die	vor-
handenen	 öffentlichen	 und	 die	 mitwirkenden	 privaten	 Einheiten	
und	 Einrichtungen	 des	 Katastrophenschutzes	 erreicht	 wird.	 Das	
Recht	der	Organisationen	des	Katastrophenschutzes,	für	ihre	Helfer	
weitergehende	Rechte	und	Pflichten	festzulegen,	bleibt	unberührt.

§ 24 
Dienst im Katastrophenschutz

(1)	Die	Helfer	können	sich	gegenüber	dem	Träger	ihrer	Einheiten	
und	Einrichtungen	für	eine	bestimmte	oder	unbestimmte	Zeit	zum	
Dienst	 im	Katastrophenschutz	 verpflichten,	 soweit	 ihre	Mitwir-
kungspflicht	nicht	bereits	aufgrund	der	Zugehörigkeit	zum	Träger	
besteht.	Von	der	Verpflichtung	ist	der	Arbeitgeber	durch	den	Hel-
fer	zu	unterrichten.	Der	Arbeitgeber	oder	Dienstherr	ist	verpflich-
tet,	für	die	Dauer	der	Teilnahme	am	Dienst	im	Katastrophenschutz	
ehrenamtliche	 Angehörige	 des	 Katastrophenschutzes	 von	 der	
Arbeits-	und	Dienstleistungspflicht	freizustellen.

(2)	Dienst	im	Katastrophenschutz	umfasst	insbesondere	die	Teil-
nahme	an	Einsätzen	bei	Katastrophen	(einschließlich	einer	ange-
messenen	Erholungsphase),	an	Übungen,	Lehrgängen,	sonstigen	
Ausbildungsveranstaltungen	 sowie	 notwendigen	 Dienstberatun-
gen,	 die	 von	 den	Katastrophenschutzbehörden	 angeordnet	 oder	
ge		nehmigt	sind.
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(3)	Der	Helfer	darf	in	nicht	mehr	als	einer	Einheit	oder	Einrich-
tung	des	Katastrophenschutzes	tätig	sein.	Für	den	Dienst	im	Katas-
	trophenschutz	 ist	dem	Helfer	unentgeltlich	Dienst-	und	Schutz-
kleidung	zur	Verfügung	zu	stellen.

(4)	 Soweit	 durch	 Rechtsvorschrift	 nichts	 anderes	 bestimmt	 ist,	
bestehen	Rechte	und	Pflichten	der	Helfer	nur	gegenüber	dem	Trä-
ger	der	Einrichtung,	dem	sie	angehören.

§ 24a 
Anerkennung und Würdigung von Verdiensten

Besondere	 Verdienste	 um	 den	 Katastrophenschutz	 können	 in	
geeigneter	Weise	anerkannt	und	gewürdigt	werden.	Näheres	regelt	
das	 Ministerium	 für	 Inneres	 und	 Sport	 durch	Verwaltungsvor-
schrift.

§ 25 
Absicherung der Helfer

(1)	Für	die	Teilnahme	am	Dienst	im	Katastrophenschutz	haben	die	
Helfer	Anspruch	auf

1.	 Ersatz	ihrer	Auslagen	und

2.	 Ersatz	von	Schäden	an	mitgebrachten	Sachen,	die	üblicher-
weise	zur	Wahrnehmung	des	Dienstes	mitgeführt	werden.

(2)	Den	Helfern	 dürfen	 aus	 ihrer	Verpflichtung	 zum	Dienst	 im	
Katastrophenschutz	 keine	 Nachteile	 im	 Arbeits-,	 Dienst-	 oder	
Ausbildungsverhältnis,	 in	 der	Sozial-	 und	Arbeitslosenversiche-
rung	 sowie	 in	 der	 betrieblichen	 Altersversorgung	 erwachsen.	
Während	der	Dauer	der	Teilnahme	am	Dienst	 im	Katastrophen-
schutz	sind	sie	unter	Weitergewährung	des	Arbeitsentgelts,	das	sie	
ohne	die	Teilnahme	erhalten	hätten,	von	der	Arbeitsleistung	frei-
gestellt.	Versicherungsverhältnisse	 in	der	Sozial-	und	Arbeitslo-
senversicherung	sowie	in	der	betrieblichen	Altersversorgung	wer-
den	durch	den	Dienst	im	Katastrophenschutz	nicht	berührt.	Priva-
ten	Arbeitgebern	ist	das	weitergewährte	Arbeitsentgelt	einschließ-
lich	ihrer	Beiträge	zur	Sozialversicherung	und	zur	Bundesagentur	
für	Arbeit	 sowie	 zur	 betrieblichen	Altersversorgung	 bei	 einem	
Ausfall	 von	mehr	 als	 zwei	 Stunden	 am	Tag	 oder	 von	mehr	 als	
sieben	Stunden	innerhalb	von	zwei	Wochen	für	die	gesamte	Aus-
fallzeit	auf	Antrag	zu	erstatten.	Ihnen	ist	auch	das	Arbeitsentgelt	
zu	erstatten,	das	sie	Arbeitnehmern	aufgrund	der	gesetzlichen	Vor-
schriften	 während	 einer	 Arbeitsunfähigkeit	 infolge	 Krankheit	
weiterleisten,	 wenn	 die	 Arbeitsunfähigkeit	 auf	 den	 Dienst	 im	
Katastrophenschutz	 zurückzuführen	 ist.	Arbeitnehmer	 im	Sinne	
dieser	Bestimmungen	sind	Angestellte	und	Arbeiter	sowie	die	zu	
ihrer	Ausbildung	 Beschäftigten.	 Die	 Sätze	 1	 und	 2	 gelten	 für	
Beamte	 und	 Richter	 entsprechend.	 Helfern,	 die	 Leistungen	 der	
Bundesagentur	 für	Arbeit,	Sozialhilfe	 sowie	 sonstige	Unterstüt-
zungen	oder	Bezüge	 aus	öffentlichen	Mitteln	 erhalten,	 sind	die	
Leistungen	weiter	zu	gewähren,	die	sie	ohne	den	Dienst	im	Katas-
	trophenschutz	 erhalten	hätten.	Beruflich	 selbständige	Helfer	 er	-
halten	auf	Antrag	den	durch	den	Dienst	 im	Katastrophenschutz	
verursachten	Verdienstausfall	in	angemessener	Höhe	erstattet.

(3)	Ersatz	nach	Absatz	1	Nummer	2	wird	nicht	gewährt,

1.	 wenn	der	Helfer	den	Schaden	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	
herbeigeführt	hat	oder

2.	 soweit	der	Helfer	 auf	 andere	Weise	 für	den	Schaden	Ersatz	
erlangt	hat.

(4)	Mit	Rücksicht	auf	bestehende	Arbeits-	und	Dienstverhältnisse	
der	Helfer	sind	Übungen	und	Ausbildungsveranstaltungen	mög-
lichst	in	die	arbeitsfreie	Zeit	zu	legen.

(5)	Die	Ansprüche	bestehen	gegenüber	der	Katastrophenschutzbe-
hörde,	die	der	einzelnen	Einheit	oder	Einrichtung,	in	der	der	Hel-
fer	tätig	ist,	die	besondere	Anerkennung	erteilt	hat.	Das	Ministeri-
um	 für	 Inneres	 und	Sport	 regelt	 das	Erstattungsverfahren	 unter	
Einbeziehung	 der	 Träger	 der	 Einheiten	 und	 Einrichtungen	 des	
Katastrophenschutzes;	 es	 kann	 Richtlinien	 für	 eine	 Pauschalie-
rung	der	Ansprüche	zu	Absatz	1	Nummer	1	erlassen.

§ 26 
Unfallversicherung

Bei	gesundheitlichen	Schäden	ist	Entschädigung	in	entsprechen-
der	Anwendung	der	Bestimmungen	über	die	Unfallversicherung	
nach	dem	Siebten	Buch	Sozialgesetzbuch	zu	gewähren.

§ 27 
Haftung für Schäden

(1)	Die	Haftung	des	Helfers	für	Schäden,	die	er	in	Ausübung	sei-
nes	Dienstes	im	Katastrophenschutz	an	Sachen	verursacht,	die	in	
Eigentum	 von	Trägern	 der	 öffentlichen	Verwaltung	 stehen,	 be	-
schränkt	sich	auf	Vorsatz	und	grobe	Fahrlässigkeit.

(2)	Die	Haftung	für	Schäden,	die	der	Helfer	in	Ausübung	seines	
Dienstes	 im	 Katastrophenschutz	 Dritten	 zufügt,	 bestimmt	 sich	
nach	Artikel	34	des	Grundgesetzes	in	Verbindung	mit	§	839	des	
Bürgerlichen	Gesetzbuches.	 Körperschaften	 im	 Sinne	 des	Arti-
kels	34	des	Grundgesetzes	sind

1.	 die	Aufgabenträger	nach	§	2	bei	Helfern	in	von	ihnen	zusätz-
lich	gebildeten	Einheiten	und	Einrichtungen	(§	23	Absatz	2),

2.	 die	Aufgabenträger	nach	§	2	bei	Helfern,	die	in	privaten	und	
von	ihnen	besonders	anerkannten	Einheiten	und	Einrichtun-
gen	des	Katastrophenschutzes	tätig	sind.

Der	Rückgriff	gegen	den	Helfer	beschränkt	sich	auf	Vorsatz	und	
grobe	 Fahrlässigkeit.	 Bei	 Körperschäden,	 die	 ein	 Helfer	 einem	
anderen	 zugefügt	 hat,	 gilt	 §	 106	Absatz	 3	 des	 Siebten	 Buches	
Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Unfallversicherung.

Abschnitt 4 
Kosten

§ 28 
Grundsatz

(1)	Die	im	Katastrophenschutz	mitwirkenden	Organisationen	so	-
wie	die	Landkreise	und	kreisfreien	Städte	tragen	die	ihnen	durch	
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Aufwendungen	 für	 den	 Katastrophenschutz	 entstehenden	 Kos	-
ten.

(2)	Die	Aufgabenträger	nach	§	2	unterstützen	die	privaten	Organi-
sationen	bei	den	ihnen	durch	die	Mitwirkung	ihrer	Einheiten	und	
Einrichtungen	im	Katastrophenschutz	entstehenden	Aufwendun-
gen	durch	die	Gewährung	von	Zuschüssen.	Die	Höhe	richtet	sich	
nach	den	verfügbaren	Haushaltsmitteln.	Die	Zuschüsse	erstrecken	
sich	insbesondere	auf	Kosten	der	Ausstattung,	der	Ausbildung	und	
der	Unterhaltung	der	Einheiten	und	Einrichtungen	des	Katastro-
phenschutzes	sowie	Verwaltungskosten	ihrer	Träger	auf	der	Ebene	
der	Landkreise	und	kreisfreien	Städte.

§ 29 
Zuwendungen des Landes

Das	Land	gewährt	Zuwendungen

1.	 an	 die	 Landkreise	 und	 kreisfreien	 Städte	 für	 zentrale	 Förde-
rungsmaßnahmen	und	für	die	Durchführung	von	Schwerpunkt-
aufgaben,	

2.	 an	die	Träger	der	privaten	Einheiten	und	Einrichtungen	des	
Katastrophenschutzes	auf	Landesebene.

Der	Umfang	der	Zuwendungen	richtet	sich	nach	den	verfügbaren	
Haushaltsmitteln.

§ 30 
Zweckfremde Verwendung

Das	 Land	 sowie	 die	 Landkreise	 und	 kreisfreien	 Städte,	 dessen	
beziehungsweise	deren	Ausrüstung	außerhalb	des	Katastrophen-
schutzes	(§	1	Absatz	1)	verwandt	wird,	können	von	den	Trägern	
der	Einheiten	und	Einrichtungen	des	Katastrophenschutzes	Ersatz	
für	die	hierdurch	entstehenden	Kosten	verlangen.

Abschnitt 5 
Besondere Vorschriften

§ 31 
Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften

Unberührt	bleiben	das	Brandschutz-	und	Hilfeleistungsgesetz	M-V	
und	das	Rettungsdienstgesetz	Mecklenburg-Vorpommern.

§ 32 
(aufgehoben)

§ 33 
Ausführungsbestimmungen

Das	Ministerium	 für	 Inneres	 und	Sport	 erlässt	Verwaltungsvor-
schriften	zur	Ausführung	dieses	Gesetzes.

§ 34 
Mittel des Katastrophenschutzes

Die	Mittel	 des	Katastrophenschutzes	können	mit	Genehmigung	
der	unteren	Katastrophenschutzbehörde	auch	für	Zwecke	des	Ret-
tungsdienstes,	des	Brandschutzes	und	des	Küsten-	und	Gewässer-
schutzes	sowie	zum	Schutz	vor	anderen	außergewöhnlichen	Ge	-
fahren	verwendet	werden.	Es	ist	zu	gewährleisten,	dass	die	Mittel	
des	Katastrophenschutzes	im	Einsatzfall	den	Katastrophenschutz-
einheiten	unverzüglich	einsatzbereit	in	vollem	Umfang	zur	Verfü-
gung	stehen.

Abschnitt 6 
Datenschutz

§ 35 
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1)	Die	Katastrophenschutzbehörden	dürfen	zur	Vorbereitung	und	
Durchführung	von	Katastrophenschutzmaßnahmen	sowie	zur	Fest-
stellung	und	Durchsetzung	von	Kostenersatzansprüchen	von

1.	 den	Einsatzkräften	des	Katastrophenschutzes,

2.	 sonstigen	im	Katastrophenschutz	beteiligten	Personen,	deren	
besondere	Kenntnisse	oder	Fähigkeiten	zur	Katastrophenab-
wehr	benötigt	werden,

3.	 Personen,	die	nach	den	§§	18	oder	19	in	Anspruch	genommen	
werden	können,

4.	 Personen,	die	selbst	oder	deren	Sachgüter	von	bedeutendem	
Wert	vor	den	Auswirkungen	einer	Katastrophe	geschützt	wer-
den	 sollen	oder	die	 ihnen	anvertraute	Rechtsgüter	 im	Sinne	
des	§	1	Absatz	2	schützen	sollen,

5.	 Betreibern	von	Anlagen	mit	besonderem	Gefahrenpotenzial,

6.	 Haltern	von	Fahrzeugen	mit	Gefahrgut	und

7.	 Verantwortlichen	für	andere	Einrichtungen,	bei	denen	Katas	-
trophen	entstehen	können,

personenbezogene	Daten	 erheben	 und	 verarbeiten,	 soweit	 diese	
zur	Erfüllung	ihrer	jeweiligen	Aufgaben	erforderlich	sind.	Diese	
Daten	dürfen	an	die	im	Einsatzfalle	im	Katastrophenschutz	mit-
wirkenden	Stellen	übermittelt	werden,	soweit	sie	zu	deren	Aufga-
benerfüllung	erforderlich	sind.

(2)	Zu	den	Daten	nach	Absatz	1	zählen	nur:

1.	 Name,

2.	 Vornamen,

3.	 Geburtsdatum,

4.	 Anschrift,

5.	 Beruf,
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6.	 Angaben	über	die	körperliche	Tauglichkeit	und	Eigenschaf-
ten,

7.	 Angaben	über	den	Träger	des	Katastrophenschutzes,	die	Ein-
heit	 oder	 Einrichtung	 und	wahrgenommene	 Funktionen	 bei	
Ein	satzkräften	des	Katastrophenschutzes,

8.	 Ausbildungs-	und	Fortbildungslehrgänge,

9.	 Spezialkenntnisse,

10.	Angaben	über	die	Erreichbarkeit,

11.	Beschäftigungsstelle	und	Bankverbindungen.

(3)	Bei	 der	 Erfüllung	 von	 Entschädigungs-	 und	 Erstattungsan-
sprüchen	nach	den	§§	25	und	26	dürfen	die	zur	Erstattung	Ver-
pflichteten	personenbezogene	Daten	in	dafür	erforderlichem	Um	-
fang	verarbeiten.	Hierzu	zählen	nur	folgende	Daten:

1.	 die	in	Absatz	2	Nummer	1	bis	5	genannten	Daten,

2.	 Name	und	Anschrift	des	Arbeitsgebers,

3.	 Höhe	und	Art	der	Ansprüche	und	Bankverbindungen.

§ 36 
Datenverarbeitung in Personenauskunftsstellen

(1)	Zur	Durchführung	der	Personenauskunft	dürfen	personenbe-
zogene	Daten	nach	Satz	3	von	den	von	einem	Schadensereignis	
betroffenen	Personen	(Schadensopfer)	verarbeitet	werden,	soweit	
dies	 für	 Zwecke	 der	Auskunftserteilung	 über	 den	Verbleib	 von	
Betroffenen	sowie	deren	Registrierung	und	Identifizierung	erfor-
derlich	ist.	Angehörigen	und	anderen	Bezugspersonen	von	Betrof-
fenen	sowie	Berechtigten	dürfen	Auskünfte	über	deren	Verbleib	
erteilt	werden,	sofern	nicht	im	Einzelfall	schutzwürdige	Interes-
sen	 der	 Betroffenen	 entgegenstehen	 oder	 die	 Betroffenen	 einer	
Auskunftserteilung	ausdrücklich	widersprochen	haben.	Folgende	
personenbezogenen	 Daten	 von	 Schadensopfern	 dürfen	 erhoben	
und	verarbeitet	werden:

1.	 Name	und	Vornamen,

2.	 Geburtsdatum	oder	geschätztes	Alter,

3.	 Geschlecht,	

4.	 Staatsangehörigkeit,

5.	 Wohnanschrift	oder	Fundort,

6.	 besondere	Kennzeichen,

7.	 Grad	der	Verletzung	 (leicht	 oder	 schwer)	oder	Toteinliefe-
rung,

8.	 Versorgung	der	Verletzten	(ambulant	oder	stationär)	und

9.	 Verlegung	in	ein	anderes	Krankenhaus	oder	eine	andere	Ein-
richtung.

(2)	Von	Auskunftsbegehrenden	 und	 Hinweisgebern,	 die	 in	 der	
Personenauskunftsstelle	anrufen,	dürfen	folgende	personenbezo-
gene	Daten	erhoben	und	verarbeitet	werden:

1.	 Name	und	Vornamen,

2.	 Geburtsdatum,

3.	 Telefonnummer,

4.	 Wohnanschrift,

5.	 Verwandtschaftsverhältnis	und

6.	 berechtigtes	Interesse.

Die	Auskunftsbegehrenden	und	Hinweisgeber	sind	über	die	Ver-
arbeitung	ihrer	Daten	zu	unterrichten.

(3)	Ist	die	von	der	oder	dem	Auskunftsbegehrenden	gesuchte	Per-
son	nicht	oder	noch	nicht	erfasst,	ist	ein	Vermisstendatensatz	über	
die	betroffene	Person	anzulegen,	der	folgende	Daten	enthält:

1.	 Name	und	Vornamen,	

2.	 Geburtsdatum,

3.	 Geschlecht,	

4.	 Staatsangehörigkeit,

5.	 Wohnanschrift,

6.	 besondere	Kennzeichen,

7.	 Bekleidung,	mitgeführte	Gegenstände.

(4)	Im	Übrigen	dürfen	Personenauskunftsstellen	personenbezoge-
ne	Daten	 an	Behörden,	 öffentliche	 Stellen,	 andere	 Stellen	 oder	
Personen	übermitteln,	

1.	 zur	Erfüllung	polizeilicher	oder	ordnungsbehördlicher	Aufga-
ben,

2.	 soweit	sie	an	der	Schadensbewältigung	und	der	Abwehr	von	
weiteren	Gefahren	beteiligt	sind	oder	soweit	dies	zur	Erfül-
lung	ihrer	Aufgaben	erforderlich	ist	und	die	Kenntnis	dieser	
personenbezogenen	 Daten	 zur	 Schadensbewältigung	 oder	
Gefahrenabwehr	erforderlich	erscheint,

3.	 soweit	ein	rechtliches	Interesse	an	der	Kenntnis	der	zu	über-
mittelnden	Daten	glaubhaft	gemacht	wird	und	die	schutzwür-
digen	Interessen	der	Betroffenen	nicht	überwiegen,

4.	 soweit	 ein	 berechtigtes	 Interesse	 geltend	 gemacht	wird	 und	
offensichtlich	ist,	dass	die	Datenübermittlung	im	Interesse	der	
Betroffenen	liegt	und	sie	in	Kenntnis	der	Sachlage	die	Einwil-
ligung	hierzu	erteilen	würden.



622	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2016	 Nr.	15

§ 37 
Datenverarbeitung im Gesundheitswesen

Für	die	Erfüllung	von	Aufgaben	im	Gesundheitswesen	nach	§	8	
dürfen	folgende	personenbezogene	Daten	erhoben	und	verarbeitet	
werden:

1.	 Name	und	Vornamen,

2.	 Geburtsdatum,

3.	 Wohnanschrift,

4.	 Angaben	über	die	Erreichbarkeit,

5.	 Beruf,

6.	 Ausbildungs-	und	Fortbildungslehrgänge,

7.	 Spezialkenntnisse	und

8.	 Name	und	Anschrift	des	Arbeitgebers.

§ 38 
Gemeinsame Bestimmungen

(1)	Die	Verantwortung	für	die	Zulässigkeit	der	Übermittlung	trägt	
die	übermittelnde	Stelle.	Erfolgt	die	Übermittlung	auf	Ersuchen	
der	Empfänger,	tragen	diese	die	Verantwortung.	Erfolgt	die	Daten-
übermittlung	durch	automatisierten	Abruf,	tragen	die	Empfänger	
die	Verantwortung	für	die	Rechtmäßigkeit	des	Abrufs.	Die	Emp-
fänger	dürfen	die	übermittelten	personenbezogenen	Daten	nur	zu	
dem	Zweck	verarbeiten,	zu	dessen	Erfüllung	sie	ihnen	übermittelt	
worden	sind.	Die	Verarbeitung	zu	einem	anderen	Zweck	ist	jedoch	
zulässig,	 soweit	 eine	 erneute	 Erhebung	 der	 personenbezogenen	
Daten	zu	diesem	Zweck	mit	vergleichbaren	Mitteln	gemäß	§	10	
Absatz	3	des	Landesdatenschutzgesetzes	zulässig	ist.

(2)	Datenverarbeitung	nach	diesem	Gesetz	 ist	 jede	Verwendung	
personenbezogener	Daten	im	Sinne	von	§	3	Absatz	4	des	Landes-
datenschutzgesetzes.	Sie	erfasst	auch	die	Verarbeitung	besonderer	
Arten	von	personenbezogenen	Daten	im	Sinne	von	§	7	Absatz	2	
des	Landesdatenschutzgesetzes.	Im	Übrigen	gelten,	soweit	dieses	
Gesetz	 nichts	 anderes	 regelt,	 die	Vorschriften	 des	Landesdaten-
schutzgesetzes.

(Inkrafttreten, Außerkrafttreten)
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§ 1 
Erklärung zum Nationalen Naturmonument

(1)	Der	nordöstlich	der	Reuterstadt	Stavenhagen	in	der	Gemeinde	
Ivenack	im	Landkreis	Mecklenburgische	Seenplatte	gelegene	Aus-
	schnitt	 einer	Waldlandschaft	 mit	 den	 in	 ihr	 befindlichen	 Uralt-
eichen	wird	in	den	in	§	2	Absatz	2	bezeichneten	Grenzen	zum	Na	-
tionalen	Naturmonument	mit	der	Bezeichnung	„Ivenacker	Eichen“	
erklärt.

(2)	Das	gesamte	Nationale	Naturmonument	 ist	Teil	des	mit	der	
Schutzwaldverordnung	Ivenacker	Hudewald	vom	8.	Februar	2010	
(GVOBl.	M-V	S.	171)	festgesetzten	Schutzwaldes.

(3)	Das	Nationale	Naturmonument	 ist	 zugleich	Bestandteil	 des	
Gebietes	von	gemeinschaftlicher	Bedeutung	„Ivenacker	Tiergar-
ten,	Stavenhagener	Stadtholz	und	Umgebung“	(DE	2243-302)*.

§ 2 
Geltungsbereich

(1)	Das	Nationale	Naturmonument	umfasst	eine	Waldfläche	von	
etwa	75	Hektar.

(2)	Die	maßgeblichen	Grenzen	des	Nationalen	Naturmonuments	
werden	in	einer	Abgrenzungskarte	im	Maßstab	1	:	10	000	durch	
eine	einseitig	gegengestrichelte	 schwarze	Linie	gekennzeichnet,	
wobei	die	Striche	 in	das	Gebiet	hineinweisen.	Die	Karte	 ist	 als	
Anlage	Bestandteil	dieser	Verordnung.

§ 3 
Schutzgründe, Schutzzweck und Erhaltungsziele

(1)	Die	„1000-jährigen	Eichen	von	Ivenack“	haben	ein	geschätztes	
Alter	von	600	bis	1	000	Jahren	und	werden	daher	als	Uralteichen	
bezeichnet.	Sie	gehören	zu	den	ältesten	Bäumen	Deutschlands	und	
besitzen	eine	besondere	Symbolkraft	für	Nachhaltigkeit	im	Um	-
gang	des	Menschen	mit	der	Natur.	Die	mächtigste	der	alten	Eichen	
gilt	als	volumenreichste	Eiche	 in	Europa.	Die	Uralteichen	bilden	
gemeinsam	mit	einer	Vielzahl	von	jüngeren	Starkeichen	ein	Ensem-
ble,	das	in	seiner	Gesamtheit	die	besondere	Bedeutung	des	Gebie-
tes	begründet.	Der	Wald	als	Natur-	und	Kulturraum	ist	ein	Zeitar-
chiv	 für	 die	 generationenübergreifende	 Auseinandersetzung	 des	
Menschen	mit	seiner	natürlichen	Umwelt,	für	ökologischen	Reich-
tum,	 sozialen	und	wirtschaftlichen	Wandel	 sowie	kulturelles	und	
religiöses	Wirken	des	Menschen.	Diese	Dimensionen	der	Nachhal-

tigkeit	finden	im	Ivenacker	Hudewald	ihren	besonderen	Ausdruck.	
Die	Baumart	Eiche	ist	hierbei	Sinnbild	für	Stetigkeit,	ihr	Holz	für	
Dauerhaftigkeit.	 Eichenholz	 prägt	 in	 Fachwerkbauten	 die	 Bilder	
historischer	Stadtkerne	und	findet	als	Rohstoff	maßgeblichen	Ein-
gang	 in	die	Wirtschaftsgeschichte.	Darstellungen	der	Eichen	von	
Ivenack	in	Geschichten,	Sagen	und	Gedichten	sind	Bestandteil	der	
regionalen,	nationalen	und	europäischen	Kultur.	Die	ältesten	Eichen	
sind	hierbei	Zeugnis	einer	besonderen	spirituellen	Ausstrahlungs-
kraft.	 Die	 Nutzungsgeschichte	 dieses	Waldes	 als	 Hudewald	 und	
später	als	Wildgatter	führte	zu	einem	Waldbild,	das	über	viele	Jahr-
hunderte	 in	 Europa	 landschaftsprägend	 war	 und	 noch	 in	 Resten	
vorhanden	ist.	Einzigartig	ist,	dass	in	Ivenack	die	Waldweide	über	
Jahrhunderte	nahezu	durchgehend	betrieben	worden	ist.

(2)	Das	Nationale	Naturmonument	 ist	 ein	Schutzgebiet	mit	 he	-
rausragender	gesamtstaatlicher	Bedeutung.	Die	das	Gebiet	prägen-
de	Kulturlandschaft	weist	kulturhistorische	und	wissenschaftliche	
Schutzmerkmale	 von	 nationaler	 Bedeutung	 auf.	 Schützenswert	
sind	darüber	hinaus	die	Seltenheit	und	Schönheit	dieses	Gebietes	
sowie	seine	Eigenart.	Insbesondere	dient	das	Nationale	Naturmo-
nument	folgenden	Schutzzwecken	und	Erhaltungszielen:

1.	 Erhaltung	der	Uralteichen,	auch	als	Lebensraum	für	Tiere	und	
andere	Pflanzen,

2.	 Erhaltung	und	Entwicklung	der	Eigenart	des	Naturensembles	
in	seinen	historischen	Strukturen	als	Hudewald,	seines	Erleb-
nis-	und	Bildungswertes	sowie	seiner	kulturellen	und	ökologi-
schen	Bedeutung	und

3.	 Ermöglichung	 einer	 der	 nationalen	Bedeutung	 entsprechen-
den	 Erlebbarkeit	 der	 kulturhistorischen	 sowie	waldökologi-
schen	Besonderheiten,	soweit	dies	mit	dem	Schutzzweck	und	
den	Erhaltungszielen	der	Nummern	1	und	2	vereinbar	ist.

(3)	 Erhaltungsziel	 des	Gebietes	 von	 gemeinschaftlicher	Bedeu-
tung	gemäß	§	1	Absatz	3	ist	es	außerdem,	durch	Erhaltung	oder	
Wiederherstellung	 der	 maßgeblichen	 Gebietsbestandteile	 dazu	
beizutragen,	dass	insgesamt	ein	günstiger	Erhaltungszustand	der	
Lebensraumtypen	„Hainsimsen-Buchenwald	(9110)“	und	„Wald-
meister-Buchenwald	(9130)“	sowie	der	Arten	Eremit,	Fischotter	
und	Bauchige	Windelschnecke	erreicht	wird.

§ 4 
Pflege- und Entwicklungsziele

Im	Nationalen	Naturmonument	sind

Verordnung über das Nationale Naturmonument „Ivenacker Eichen“

Vom 13. Juli 2016

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	791	-	9	-	8

Aufgrund	des	§	2	Nummer	4	und	§	14	Absatz	4	des	Naturschutzausführungsgesetzes	vom	23.	Februar	2010	(GVOBl.	M-V	S.	66),	das	
zuletzt	durch	Artikel	15	des	Gesetzes	vom	27.	Mai	2016	(GVOBl.	M-V	S.	431,	436)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	§	22	Ab-	
satz	1,	2	Satz	1	und	Absatz	5	sowie	§	24	Absatz	4	und	§	32	Absatz	2	und	3	des	Bundesnaturschutzgesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I		
S.	2542),	das	zuletzt	durch	Artikel	421	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	I	S.	1474,	1536)	geändert	worden	ist,	verordnet	
das	Ministerium	für	Landwirtschaft,	Umwelt	und	Verbraucherschutz	im	Benehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Umwelt,	Natur-
schutz,	Bau	und	Reaktorsicherheit	und	dem	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur:

_____	
*	 	Die	Erklärung	zum	Nationalen	Naturmonument	dient	auch	der	Umsetzung	der	Richtlinie	92/43/EWG	des	Rates	vom	21.	Mai	1992	zur	Erhaltung	der	natürlichen	Lebens-
räume	sowie	der	wildlebenden	Tiere	und	Pflanzen	(ABl.	L	206	vom	22.7.1992,	S.	7),	die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	2013/17/EU	(ABl.	L	158	vom	10.6.2013,	S.	193)	
geändert	worden	ist.

Anlage
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1.	 alle	Maßnahmen	so	durchzuführen,	dass	die	Uralteichen	er	-
halten	werden	und	deren	Erlebniswert	gesichert	wird,

2.	 die	Starkeichen	zu	erhalten	und	so	zu	pflegen	und	zu	entwi-
ckeln,	 dass	 der	 Hudewaldcharakter	 auch	 von	 zukünftigen	
Baumgenerationen	ausgebildet	wird,	

3.	 durch	geeignete	Tierhaltung	die	historischen	Waldnutzungs-
formen	zu	erhalten;	hierbei	können	bestehende	Nutzungsfor-
men	 unter	Berücksichtigung	 der	Eigenart	 des	Gebietes	 und	
des	Schutzes	alter	Eichen	erweitert	und	ergänzt	werden,	und

4.	 in	diesem	Rahmen	die	Umweltbildung	und	die	Erlebbarkeit	
des	Gebietes	zu	gewährleisten.

§ 5 
Verbote

Im	Gebiet	sind	alle	Handlungen	verboten,	die	das	Nationale	Na	-
turmonument	nachhaltig	stören	oder	zu	einer	Zerstörung,	Beschä-
digung	oder	Veränderung	desselben	oder	seiner	Bestandteile	füh-
ren	können.	Insbesondere	ist	es	verboten,

1.	 Eichen	und	Buchen	mit	 einem	Brusthöhendurchmesser	 von	
mehr	als	100	Zentimetern	zu	beseitigen	oder	zu	schädigen,

2.	 Totholz	zu	entnehmen,

3.	 künstlich	Nadelbaumarten	einzubringen,

4.	 Wege	zu	verlassen	oder	Absperrungen	zu	übertreten	und

5.	 Pflanzenschutzmittel	einzusetzen.

§ 6 
Zulässige Maßnahmen

(1)	Unberührt	von	den	Verboten	des	§	5	bleiben	alle	Maßnahmen,	
die	dem	Erreichen	des	Schutzzwecks	dienen.	Dazu	zählen	insbe-
sondere

1.	 Maßnahmen	zur	Pflege	und	Entwicklung	des	Hudewaldes,

2.	 notwendige	Erhaltungsmaßnahmen	an	den	Uralteichen	sowie	
an	Eichen	und	Buchen	mit	einem	Brusthöhendurchmesser	von	
mehr	als	100	Zentimetern,

3.	 Forschungsmaßnahmen	oder	solche	Maßnahmen,	die	mit	die-
sen	in	unmittelbarem	Zusammenhang	stehen,

4.	 Maßnahmen	zur	Besucherlenkung,	Öffentlichkeitsarbeit	und	
Waldpädagogik,

5.	 Maßnahmen	zum	Erhalt	forstlicher	Genressourcen,

6.	 Waldbrandbekämpfungs-	und	-schutzmaßnahmen,

7.	 die	Waldweide	von	Wild-	und	Haustieren	sowie	alle	damit	im	
Zusammenhang	 stehenden	 Maßnahmen	 einschließlich	 der	
veterinärhygienischen	Erfordernisse,

8.	 eine	Einfriedung	des	Gebietes.

(2)	Maßnahmen	zum	Zweck	der	Verkehrssicherung	sind	auf	das	
notwendige	Minimum	zu	beschränken.	Die	Besucherlenkung	hat	
so	zu	erfolgen,	dass	die	Eingriffe	im	Zusammenhang	mit	der	Ver-
kehrssicherung	 den	 Anforderungen	 der	 Richtlinie	 92/43/EWG	
nicht	zuwiderlaufen.

§ 7 
Ausnahmen

Von	den	Geboten	 und	Verboten	 nach	 den	 §§	 4	 und	 5	 kann	 die	
zuständige	Naturschutzbehörde	auf	Antrag	Ausnahmen	zulassen,	
wenn	diese	nicht	zu	einer	erheblichen	oder	nachhaltigen	Störung	
führen	und	nicht	den	Schutzzweck	beeinträchtigen.	§	67	Absatz	3	
des	Bundesnaturschutzgesetzes	gilt	entsprechend.

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten

(1)	Ordnungswidrig	 nach	 §	 43	Absatz	 2	Nummer	 1	 des	Natur-
schutzausführungsgesetzes	handelt,	wer	im	Nationalen	Naturmo-
nument	vorsätzlich	oder	fahrlässig	einem	Verbot	nach	§	5	Satz	2	
zuwiderhandelt,	sofern	die	Handlung	nicht	nach	§	6	zulässig	ist	
oder	nicht	eine	Ausnahme	nach	§	7	oder	eine	Befreiung	nach	§	67	
des	Bundesnaturschutzgesetzes	erteilt	worden	ist.

(2)	Die	Höhe	der	Geldbuße	und	die	für	das	Ordnungswidrigkei-
tenverfahren	zuständige	Naturschutzbehörde	bestimmen	sich	nach	
§	43	Absatz	3	Nummer	1	und	Absatz	5	Satz	1	des	Naturschutzaus-
führungsgesetzes.

§ 9 
Verhältnis zu anderen Vorschriften

(1)	 Die	Verordnung	 geht	 anderen	 landesrechtlichen	 Rechtsvor-
schriften	zum	Schutz	von	bestimmten	Teilen	von	Natur	und	Land-
schaft	 vor.	 Soweit	 Rechtsvorschriften	 strengere	 Schutzanforde-
rungen	 enthalten,	 bleiben	diese	unberührt.	Die	Vorschriften	des	
Naturschutzausführungsgesetzes	bleiben	unberührt.

(2)	Diese	Verordnung	findet	keine	Anwendung,	soweit	die	Schutz-
waldverordnung	 „Ivenacker	 Hudewald“	 gleiche	 oder	 strengere	
Schutzanforderungen	stellt.

§ 10 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	1.	August	2016	in	Kraft.

Schwerin,	den	13.	Juli	2016

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz 

Dr. Till Backhaus
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Hinsichtlich	der	Unbeachtlichkeit	von	Mängeln	sowie	der	Behe-
bung	von	Fehlern	bei	dem	Verfahren	zum	Erlass	der	Verordnung	
über	 das	 Nationale	 Naturmonument	 „Ivenacker	 Eichen“	 vom		
13.	Juli	2016	(GVOBl.	M-V	S.	623)	wird	gemäß	§	16	Absatz	3	
des	Naturschutzausführungsgesetzes	darauf	aufmerksam	ge		macht,	
dass	eine	Verletzung	der	in	§	15	des	Naturschutzausführungsge-
setzes	genannten	Verfahrensvorschriften	nach	§	16	Absatz	2	des	
Gesetzes	 unbeachtlich	 ist,	 wenn	 sie	 nicht	 schriftlich	 bis	 zum		
2.	August	2017	gegenüber	dem	Ministerium	für	Landwirtschaft,	
Umwelt	und	Verbraucherschutz	als	oberste	Naturschutzbehörde,	
Anschrift:	Paulshöher	Weg	1,	19061	Schwerin	geltend	gemacht	
worden	 ist.	 Das	 Gleiche	 gilt	 für	 Mängel	 bei	 der	 Prüfung	 der	
Erforderlichkeit	der	Unterschutzstellung,	wenn	die	Voraussetzun-
gen	 für	 die	Unterschutzstellung	 im	Übrigen	 beim	 Inkrafttreten	
der	 Rechtsverordnung	 vorgelegen	 haben.	 Der	 Sachverhalt,	 der	
die	Verletzung	begründen	soll,	ist	darzulegen.

Hinweis auf die Jahresfrist zur Geltendmachung von Verfahrensfehlern

Schwerin,	den	13.	Juli	2016

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz 

Dr. Till Backhaus
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